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14. Vergabetag Baden-Württemberg 

 

Schirmherr: Finanz- und Wirtschaftsminister Dr. Nils Schmid MdL 
  

       
 

Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen 
18. April 2016: Deadline für das neue Vergaberecht! 
Was kommt? 
 

  
 
Vormittagsprogramm 

 
 
Nachmittagsprogramm 

 

Termin Freitag, 29. Januar 2016 
8:30 Uhr bis 15:30 Uhr 

Veranstaltungs-

ort 

GENO-Haus Stuttgart 

Sitzungssaal 1 – 4, Erdgeschoss 

Heilbronner Straße 41,  70191 Stuttgart 

Anreise Das GENO-Haus befindet sich in unmittelbarer  

Nähe des Stuttgarter Hauptbahnhofs.  

Details unter: www.geno-haus.de/648.aspx 

Zielgruppe Planer, Architekten und Ingenieure sowie die  

entsprechenden Personen oder Stellen – Ministerien, 

Landkreise, Städte, Gemeinden, sonstige Behörden 

welche mit der Vergabe von Architekten- und  

Ingenieurleistungen befasst sind. 

Tagungs- 

gebühr 

Eine Teilnahmegebühr von 20 EUR (inkl. MwSt)  

wird erhoben. Der Betrag ist am Veranstaltungstag  

vor Ort bar zu entrichten. Eine Quittung wird ausge-

stellt. Bei Nichterscheinen ist die Gebühr trotzdem 

fällig.  

Abmeldungen kostenfrei bis 20.01.2016 möglich.  

Anmeldung Bitte melden Sie sich mit dem Vordruck  

(Faxanmeldung an Fax 0711 66601-86)  

bis spätestens 15.01.2016 verbindlich  

beim Staatsanzeiger für Baden-Württemberg an. 

Rechtzeitig vor der Veranstaltung erhalten Sie  

eine Anmeldebestätigung per Mail. 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.  

Platzvergabe nach Reihenfolge der Anmeldungen. 

Fortbildungs-

anerkennung 

Von der AKBW mit 4 Fortbildungsstunden,  

von der INGBW mit 4 Punkten anerkannt. 

Veranstalter Ingenieurkammer Baden-Württemberg 

www.ingbw.de  

Architektenkammer Baden-Württemberg 

www.akbw.de   

Städtetag Baden-Württemberg 

www.staedtetag-bw.de 

Landkreistag Baden-Württemberg 

www.landkreistag-bw.de 

GHV Gütestelle Honorar- und Vergaberecht e.V. 

www.ghv-guetestelle.de 

VBI Verband Beratender Ingenieure BW 

www.vbi.de 

Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH 

www.staatsanzeiger.de 

Tagungs-

organisation 

Ingenieurkammer Baden-Württemberg 

Zellerstr. 26, 70180 Stuttgart 

www.ingbw.de/vergabetage/   

 

08:30 Uhr Teilnehmerregistrierung und  

Begrüßungskaffee 

09:15 Uhr Begrüßung durch den Moderator 

Dipl.-Ing. Andreas Nußbaum 

Mitglied des Vorstandes der  
Ingenieurkammer Baden-Württemberg 

 Grußwort im Namen des Schirmherrn  

Ministerialdirektor Guido Rebstock, 

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
des Landes Baden-Württemberg 

09:30 Uhr Übersicht neues Vergaberecht  
– grundsätzliche Änderungen  

Dr. Andrea Rosenauer  

Leiterin des Referats Justitiariat, Kartell- und 
Vergaberecht, Ministerium für Finanzen und 
Wirtschaft Baden-Württemberg 

10:05 Uhr Schätzung des Auftragswertes 

Dr. Holger Matuschak 

Rechtsanwalt,  
Justitiar der Hamburgischen Architektenkammer  
und der Hamburgischen Ingenieurkammer-Bau 

10:40 Uhr Kaffeepause 

11:15 Uhr VOF-Verfahren der Landeshauptstatt  
Stuttgart, Qualität als Zuschlagskriterium! 

Hans-Josef Benker  

Hochbauamt der Landeshauptstadt Stuttgart- 
Dienstleistungszentrum Bauvertragswesen 

11:50 Uhr Auftragsänderung während der Vertragslauf-
zeit – neue Regeln und Beispiele 

Dipl.-Ing. Peter Kalte 

Geschäftsführer der  
GHV Gütestelle Honorar- und Vergaberecht e.V. 

12:30 Uhr Mittagspause / Mittagsbuffet 

13:45 Uhr Kündigung von Aufträgen:  
Pflichten, Rechte, Folgen 

Dr. Beatrice Fabry 

Rechtsanwältin bei 
Menold Bezler Rechtsanwälte Partnerschaft 

14:20 Uhr Wie wirkt das neue Vergaberecht auf  
Vergaben unterhalb der Schwelle 

Josef Horn 

Leiter Ausschreibungsdienst, Prokurist  
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH 

14:55 Uhr Einstieg in die eVergabe  
aus Sicht einer Vergabestelle 

Jonathan Birkner 

ehemals Stadt Lörrach,  
Ausschreibungsdienst, Bereich Vergabestellen  
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH 

15:30 Uhr Schlussworte 

 
 

Die Vorträge sind auf je 20 Minuten ausgelegt; 
im direkten Anschluss daran besteht die Mög-
lichkeit für Rückfragen und Diskussion. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Mit freundlicher Unterstützung durch: 
 

 

http://www.akbw.de/
http://www.vbi.de/
http://www.ingbw.de/
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Übersicht neues Vergaberecht 
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Andrea F. Rosenauer
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Übersicht 
über das neue Vergaberecht-

wesentliche Änderungen
Dr. Andrea F. Rosenauer

Referatsleiterin „Justitiariat, Kartell- und Vergaberecht"

14. Vergabetag Baden-Württemberg am 29.1.2016

Folie 2, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Umsetzung der EU-Vergaberichtlinien
Richtlinienpaket zum Vergaberecht umfasst drei RL

• RL 2014/24/EU zur „klassischen“ Auftragsvergabe (Modernisierung RL 
2004/18/EG)

• RL 2014/25/EU zur Sektorenauftragsvergabe (Modernisierung RL 
2004/17/EG)

• RL 2014/23/EU zur Vergabe von Konzessionen (neu!)

Nicht betroffen sind
• Vergaben im Bereich Verteidigung und Sicherheit
• Rechtsmittelrichtlinien

Folie 3, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Ziele der EU

• Vereinheitlichung des Vergaberechts innerhalb der EU
• Vergabeverfahren vereinfachen und flexibler gestalten
• Nachhaltige, soziale und innovative Beschaffung stärken (sog. 

Strategische Aspekte)
• Mittelstandsfreundliche Vergaben gewährleisten

Folie 4, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Neue Struktur des Vergaberechts
4. Teil des Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB) wird deutlich erweitert

 statt bisher 34 sind es künftig 87 Paragrafen



Folie 5, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Neue Struktur des Vergaberechts

Vier „neue“ und eine „alte“ VO

Vergabe-
verordnung 

(VgV) 

Bisher 10, 
künftig 82 Paragrafen

Statistik-
verordnung 

(VergStatVO)

Konzessions-
verordnung 
(KonzVgV)

Vergabe von Bau- und 
Dienstleistungs-

konzessionen

Sektoren-
verordnung 
(SektVO)

Vergabe von Bau- und 
Dienstleistungsaufträgen 
im Bereich der Sektoren 

(kommunale 
Versorgungswirtschaft)

VSVgV
Verteidigung 

und Sicherheit

Folie 6, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Neue Struktur des Vergaberechts
Zusätzlich gelten weiterhin
• VOB/A
• VOB/B

Landesspezifische Regelungen, z.B. 
• LHO
• LTM
• VwV Beschaffung

Sonstige Regelungen, z.B.
• § 19 MiLoG
• § 141 SGB IX

Folie 7, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Neue Struktur des Vergaberechts

VOL/A und VOF fallen ersatzlos weg!!!!

Aber: vorerst nur für den Oberschwellenbereich

Folie 8, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Neue Struktur des Vergaberechts

VOL/A 1. Abschnitt gilt über § 55 LHO weiterhin für den
Unterschwellenbereich!!!

Und zwar solange, bis Bund und Länder neue Regelungen für den 
Unterschwellenbereich erarbeitet haben!!!!

Ziel: „soft harmonisation“



Folie 9, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Neue Struktur des Vergaberechts
VOB

Überarbeitung durch DVA

1. VOB/A, 1. Abschnitt: Unterschwellenvergaben (weitgehend wie bisher) 
2. VOB/A, 2. Abschnitt: Oberschwellenvergaben (angepasst an GWB)
3. VOB/A, 3. Abschnitt: VS-Vergaben

Folie 10, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Neue Struktur im Vergabewesen
VOF

Forderungen der Architekten und Ingenieure wurden „weitestgehend“ in die
VgV übernommen, so dass der Wegfall der VOF „kein Verlust“ ist
• Stärkung des Planungswettbewerbs (AG muss begründen, warum er

keinen machen will)
• Schätzung des Auftragswertes für Planungsleistungen wie bisher

Folie 11, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Neue Struktur des Vergabewesen

4. Teil 
GWB

Kapitel 1 
Vergabe-
verfahren

Abschnitt 1:
Grundsätze, 

Definitionen, 
Anwendungs-

bereich

Abschnitt 2: 
Vergabe von 
öffentlichen 

Aufträgen durch 
öA

Abschnitt 3: 
besondere Bereiche

Sektoren,
Verteidigung und Sicherheit

Konzessionen

Kapitel 2 
Nachprüfungs-

verfahren

Folie 12, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

TITEL DES VORTRAGS

Wesentliche Änderungen 
Um die praktische Anwendung des Gesetzes zu 

erleichtern, wird der Ablauf des Vergabeverfahrens
• von der Leistungsbeschreibung 
• über die Prüfung von Ausschlussgründen, 
• die Eignungsprüfung, 
• den Zuschlag bis hin 
• zu den Bedingungen für die Ausführung des Auftrags
erstmals im GWB und nicht mehr, wie bisher, in VOL/VOB 
oder VOF vorgezeichnet.



Folie 13, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Wesentliche Änderungen
Verfahrensarten

• Gleichrangigkeit von Offenem und Nichtoffenem Verfahren

• Stärkung des Verhandlungsverfahrens 
 („das“ Verfahren für Architekten- und Ingenieurleistungen)

• Neu: Innovationspartnerschaft (für Praxis wohl eher weniger relevant)

• Rahmenvereinbarung als selbstständiger Vertragstyp neben dem 
öffentlichen Auftrag

Folie 14, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Wesentliche Änderungen
Vertragsänderung und Kündigung

• Neue Regelungen zur Vertragsänderungen ohne erneute Ausschreibung 
(wird wesentlich erleichtert)

• Neue Vorgaben für Kündigungsmöglichkeiten

 Details siehe folgende Vorträge

Folie 15, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Wesentliche Änderungen
Strategische Aspekte

Ausweitung der Möglichkeiten für öffentliche Auftraggeber, strategische 
Ziele bei der Beschaffung zu berücksichtigen, nämlich bei der 

1. Leistungsbeschreibung

2. Eignung

3. Zuschlag

4. Ausführungsbedingungen

Folie 16, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Wesentliche Änderungen
Strategische Aspekte

• i.d.R. „können“ und nicht „sollen“ oder „müssen“ 

• Nachweis geforderter Eigenschaften durch Verweis auf 
Gütezeichen/Label unter bestimmten (engen) Voraussetzungen möglich

• Bei Zuschlagskriterien und Ausführungsbestimmungen müssen die 
Kriterien mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen

• In VwV Beschaffung schon eingearbeitet



Folie 17, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Wesentliche Änderungen
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)  

Zielsetzung
• Reduzierung des Verwaltungsaufwandes für Bieter und Auftraggeber

• Erleichterung der Teilnahme an Vergabeverfahren in anderen 
Mitgliedstaaten durch 

• Vereinheitlichung: unterschiedliche nationale Eigenerklärungen werden durch 
ein Standardformular ersetzt

• Verringerung sprachlicher Probleme: Standardformular steht in allen 
Amtssprachen zur Verfügung

Folie 18, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2016/7 DER KOMMISSION 
vom 5. Januar 2016 

zur Einführung des Standardformulars für die Einheitliche Europäische Eigenerklärung 

Artikel 1 
Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie
2014/24/EU und spätestens ab dem 18. April 2016 ist das dieser Verordnung als Anhang 2
beigefügte Standardformular zur Erstellung der Einheitlichen Europäischen
Eigenerklärung im Sinne des Artikels 59 der Richtlinie 2014/24/EU zu verwenden. Eine
Anleitung zu ihrer Verwendung ist dieser Verordnung als Anhang 1 beigefügt.

Artikel 2 
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Folie 19, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Wesentliche Änderungen
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)  

• EEE umfasst 13 Seiten; die Anleitung 4 Seiten

• EEE wird ausschließlich in elektronischer Form vorliegen und mit 
Vergabebekanntmachung verknüpft sein, damit bestimmte Angaben 
schon „voreingetragen“ sind

Folie 20, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Wesentliche Änderungen
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)  

• Auftraggeber müssen EEE akzeptieren als vorläufigen Nachweis dafür, 
dass 

– keine Ausschlussgründe vorliegen
– die Eignungskriterien erfüllt sind
– und (bei Teilnahmewettbewerben) die weiteren objektiven Regeln 

und Kriterien zur Auswahl der Bewerber erfüllt sind
• Der Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, „muss“ die aktuellen 

Bescheinigungen und zusätzlichen Unterlagen auch tatsächlich vorlegen
• Öffentlicher Auftraggeber „kann“ aber einen Bieter jederzeit auffordern, 

sämtliche oder einen Teil der verlangten Bescheinigungen und 
zusätzlichen Unterlagen beizubringen



Folie 21, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Wesentliche Änderungen

Dissens

EU: 
Nachweis der Eignung „nur“ durch EEE

BReg: 
Nachweis der Eignung durch

EEE PQ Eigenerklärung

Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)  

Folie 22, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Wesentliche Änderungen
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)  

Anhang 1 
der DVO (EU) zur Einführung des Standardformulars für die EEE

„Einem Angebot in offenen Verfahren oder einem Teilnahmeantrag in nichtoffenen 
Verfahren, Verhandlungsverfahren, wettbewerblichen Dialogen oder 
Innovationspartnerschaften müssen die Wirtschaftsteilnehmer eine ausgefüllte EEE 
beifügen, um die einschlägigen Informationen vorzulegen“ 

Folie 23, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Wesentliche Änderungen
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)  

§ 122 GWB
Eignung

…
(3) Der Nachweis der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen 
nach den §§ 123 und 124 kann ganz oder teilweise durch die Teilnahme an 
Präqualifizierungssystemen erbracht werden.
…

 Im GWB wird der Begriff „Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) 
nicht erwähnt

Folie 24, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Wesentliche Änderungen
Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)  

§ 48 VgV
Beleg der Eignung und des Nicht-Vorliegens von Ausschlussgründen

(1) In der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung ist 
neben den Eignungskriterien ferner anzugeben, mit welchen Unterlagen (Eigenerklärungen, 
Angaben, Bescheinigungen und sonstige Nachweise) Bewerber oder Bieter ihre Eignung 
gemäß den §§ 43 bis 46 und das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen zu belegen haben.
(2) Der öffentliche Auftraggeber fordert vorrangig die Vorlage von Eigenerklärungen an. 
Wenn der öffentliche Auftraggeber Bescheinigungen und sonstige Nachweise anfordert, 
verlangt er in der Regel solche, die vom Online-Dokumentenarchiv e-Certis abgedeckt sind.
(3) Als vorläufigen Beleg der Eignung akzeptiert der öffentliche Auftraggeber die 
Vorlage einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung nach § 50.



Folie 25, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Einige wesentliche Änderungen
Inhouse-Vergaben

• Erstmals Kodifizierung der EuGH-Rechtsprechung
• auch horizontale Zusammenarbeit geregelt

Folie 26, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Einige wesentliche Änderungen
Sonstiges

• Wegfall der Unterscheidung zwischen A- und B-Dienstleistungen
• Einführung eines Sonderregimes für Sozial-, Kultur-, 

Gesundheitsdienstleistungen; dazu gehört auch Rechtsberatung 
– Vergaberecht „light“
– neuer Schwellenwert € 750.000

• Neu: Regelungen für Dienstleistungskonzessionen (z.B. Schulessen, 
Parkplatzbetreibung, Stadtmöbilierung, Weihnachtsmarkt…)

• Gebot der Losaufteilung bleibt bestehen
• Zuschlagskriterium „Design für alle“

Folie 27, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Einige wesentliche Änderungen
E-Vergabe

Die elektronische Kommunikation wird nach den Vorgaben der neuen EU-
Vergaberichtlinien zum Grundsatz im Vergabeverfahren

 Details siehe nachfolgender Vortrag

Folie 28, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Einige wesentliche Änderungen
Statistikpflicht gegenüber EU

• Oberschwelle: künftig automatische Extrahierung der Daten aus den 
elektronischen Bekanntmachungsformularen und vollelektronische 
Übermittlung an die statistikführende Stelle 

• unterhalb der Schwelle: Auftraggeber müssen auftragsbezogene Daten 
oberhalb einer im Verordnungswege (VergStatVO) festzulegenden 
Bagatellgrenze (€ 25.000) an die statistikführenden Stelle übermitteln



Folie 29, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Einige wesentliche Änderungen
Vergabeverordnung (VgV)

• 1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen und Kommunikation
• 2. Abschnitt: Vergabeverfahren
• 3. Abschnitt: Besondere Vorschriften für die Vergabe von sozialen und anderen 

besonderen Dienstleistungen
• 4. Abschnitt: Besondere Vorschriften für die Beschaffung energie- und 

verbrauchsrelevanter Leistungen und von Straßenfahrzeugen
• 5. Abschnitt: Planungswettbewerbe
• 6. Abschnitt:  Besondere Vorschriften für die Vergabe von Architekten- und 

Ingenieurleistungen
• 7. Abschnitt: Übergangs- und Schlussbestimmungen

Folie 30, 15. Januar 2016, Dr. Andrea F. Rosenauer, MFW

Viel Spaß 
mit dem neuen Vergaberecht!
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14. Vergabetag Baden-Württemberg
„18. April 2016: Deadline für das neue Vergaberecht! Was kommt?“

Schätzung des Auftragswertes 

Rechtsanwalt Dr. Holger Matuschak

Aktuelle Regelung für freiberufliche Leistungen

§ 3 Abs. 7 VgV

„Besteht die beabsichtigte Beschaffung aus mehreren Losen, für die jeweils ein 
gesonderter Auftrag vergeben wird, ist der Wert aller Lose zugrunde zu legen. Bei 
Lieferaufträgen gilt dies nur für Lose über gleichartige Lieferungen. Soweit eine zu 
vergebende freiberufliche Leistung nach § 5 in mehrere Teilaufträge derselben 
freiberuflichen Leistung aufgeteilt wird, müssen die Werte der Teilaufträge zur 
Berechnung des geschätzten Auftragswertes addiert werden. Erreicht oder 
überschreitet der Gesamtwert den maßgeblichen EU-Schwellenwert, gilt diese 
Verordnung für die Vergabe jedes Loses. Satz 4 gilt nicht, wenn es sich um Lose 
handelt, deren geschätzter Wert bei Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen unter 80 000 
Euro und bei Bauleistungen unter 1 Million Euro liegt, wenn die Summe der Werte 
dieser Lose 20 Prozent des Gesamtwertes aller Lose nicht übersteigt.“

© RA Dr. Holger Matuschak, Sozietät: Irmler & Coll., Heinrich‐Mann‐Str. 15, 19053 Schwerin

Bedeutung für Planungsleistungen 

Auslegung (h.M.):

1. Nur mehrere Teilaufträge derselben freiberuflichen Leistung sind für Schwellenwertprüfung 
zusammen zu rechnen, auch wenn sie einzeln vergeben werden sollen.

2. Dieselbe freiberufliche Leistung ≙ Planungsleistungen derselben Fachrichtung ≙ Leistungen 
desselben HOAI-Leistungsbildes (Gegenstand des EuGH-Urteils „Autalhalle Niedernhausen“).

3. Planungsleistungen verschiedener Leistungsbilder ≙ Planungsleistungen verschiedener 
Fachrichtungen ≙ unterschiedliche freiberufliche Leistungen:

Zusammenrechnung nur, wenn sie im Rahmen eines Auftrags (z.B. als 
Generalplanervertrag) vergeben werden sollen,

keine Zusammenrechnung, wenn sie einzeln in verschiedenen Aufträgen vergeben werden 
sollen. 

© RA Dr. Holger Matuschak, Sozietät: Irmler & Coll., Heinrich‐Mann‐Str. 15, 19053 Schwerin

Beispiel: Einzelne Aufträge für verschiedene Planungsleistungen aus unterschiedlichen Fachrichtungen

Auftrag 1 Erd- und Grundbau = 18.500 Euro Auftragssumme
Auftrag 2 Gebäudeplanung/Architektur = 220.000 Euro Auftragssumme
Auftrag 3 Tragwerksplanung = 79.000 Euro Auftragssumme
Auftrag 4 Technische Ausrüstung = 102.000 Euro Auftragssumme
Auftrag 5 Freianlagen = 35.000  Euro Auftragssumme

Bedeutung für verschiedene Planungsleistungen unterschiedlicher Fachrichtungen 

Folgen für die Aufträge:

 Auftrag 2 > 209.000 Euro            europaweite Ausschreibung
Anwendung der VOF

 Aufträge 1, 3, 4 und 5 je Auftragswert < 209.000 Euro keine europaweite Ausschreibung
keine unmittelbare Anwendung der VOF 
Prüfung Anwendung Landesvergabegesetz / 
Haushaltsrecht prüfen
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Aktuelle Regelung für freiberufliche Leistungen

§ 3 Abs. 7 VgV

„Besteht die beabsichtigte Beschaffung aus mehreren Losen, für die jeweils ein 
gesonderter Auftrag vergeben wird, ist der Wert aller Lose zugrunde zu legen. Bei 
Lieferaufträgen gilt dies nur für Lose über gleichartige Lieferungen. Soweit eine zu 
vergebende freiberufliche Leistung nach § 5 in mehrere Teilaufträge derselben 
freiberuflichen Leistung aufgeteilt wird, müssen die Werte der Teilaufträge zur 
Berechnung des geschätzten Auftragswertes addiert werden. Erreicht oder 
überschreitet der Gesamtwert den maßgeblichen EU-Schwellenwert, gilt diese 
Verordnung für die Vergabe jedes Loses. Satz 4 gilt nicht, wenn es sich um Lose 
handelt, deren geschätzter Wert bei Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen unter 80 000 
Euro und bei Bauleistungen unter 1 Million Euro liegt, wenn die Summe der Werte 
dieser Lose 20 Prozent des Gesamtwertes aller Lose nicht übersteigt.“
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Beispiel: Teilaufträge (§§ 2 Nr. 7, 3 Abs. 7 VgV):

Ein (Gesamt-)Architekturauftrag (Baukosten 3.500.000 Euro, Honorarzone III), soll – aus welchen Gründen auch immer – in 
folgenden Teilaufträgen (TA) vergeben werden:

TA 1 (Leistungsphasen 1 bis 3 gem. § 34 HOAI) = 73.479 Euro Auftragssumme
TA 2 (Leistungsphasen 4 und 5 gem. § 34 HOAI) = 85.725 Euro Auftragssumme
TA 3 (Leistungsphasen 6 und 7 gem. § 34 HOAI) = 42.863 Euro Auftragssumme
TA 4 (Leistungsphase 8 gem. § 34 HOAI) = 97.982 Euro Auftragssumme
TA 5 (Leistungsphase 9 gem. § 34 HOAI) = 6.123 Euro Auftragssumme

Gesamtwert der Teilaufträge = 306.162 Euro > Schwellenwert
20 % des geschätzten Gesamtwerts (GW) = 61.232 Euro

Folgen für die Teilaufträge:

Beispiel Teilaufträge für Planungsleistung derselben Fachrichtung

TA 2 und 4 jeder Auftragswert > € 80.000           VOF muss angewendet werden

TA 1 Auftragswert < € 80.000 aber > 20 % GW
VOF muss angewendet werden

TA 3 und 5 jeder Auftragswerte < € 80.000 und 20 % GW und auch zusammen < 20 % GW
VOF muss nicht angewendet werden
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EuGH, Urteil vom 15.03.2012, Rechtssache C-574/10 („Autalhalle Niedernhausen“)

1. Haushaltsrechtliche Erwägungen können die Aufteilung eines öffentlichen Architektenauftrags 
über mehrere Haushaltsjahre nicht rechtfertigen, wenn die Leistungen in wirtschaftlicher und 
technischer Hinsicht eine innere Kohärenz und eine funktionale Kontinuität aufweisen.

2. Ob eine Architektenleistung, die in getrennten Bauabschnitten erfolgt, als einheitlicher Auftrag 
anzusehen ist, beurteilt sich danach, ob ihre wirtschaftliche und technische Funktion einen 
einheitlichen Charakter hat.

(Leitsätze gebildet von Schwabe, IBR 2012, 288)

Urteil Europäischer Gerichtshof „Autalhalle Niedernhausen“ (I)
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Teilweise Auslegung: 
„Zudem dürfte damit ebenfalls feststehen, dass Teil- und Fachlose auch bei der Vergabe von 
freiberuflichen Leistungen zu addieren sind, anders als dies § 3 Abs. 7 S. 3 VgV derzeit 
festlegt. Denn auch Teil- und Fachlose weisen die vom EuGH angesprochene innere 
Kohärenz und funktionale Kontinuität auf. Die seit Langem gegen die deutsche Rechtslage 
erhobenen europarechtlichen Bedenken haben sich nach der Entscheidung des EuGH somit 
zur Gewissheit verdichtet.“ 
(Weise/Hänsel, NJW-Spezial, 2012, 332)
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Urteil Europäischer Gerichtshof „Autalhalle Niedernhausen“ (II)



Vorzugswürdige Auslegung:
„Zutreffend ist allerdings davon auszugehen, dass Dienstleistungen vom Grundansatz her nicht 
objektbezogen, sondern leistungs- oder auftragsbezogen zu betrachte sind. Werden verschiedene 
Dienstleistungen und insbesondere freiberufliche Leistungen parallel, wenn auch auf dasselbe Objekt 
bezogen, vergeben, handelt es sich nicht um mehrere Fachlose derselben Leistung, sondern um 
verschiedene Leistungen und grundsätzlich von einander unabhängige Vergabeverfahren. Dies beruht auf 
er Überlegung, dass insbesondere bei freiberuflichen Leistungen die spezifische Leistung des einzelnen 
Auftragnehmers im Vordergrund steht, die sich – anders als bei Fachlosen eines Bauvorhabens – nicht als 
unselbständiger Teil einer Gesamtleistung einordnen lässt. Daher gibt es vom Ansatz her bei 
freiberuflichen Leistungen keine Fachlose, sondern nur Teillose (ein Leistungspaket wird horizontal oder 
vertikal aufgeteilt an verschiedene Auftragnehmer vergeben).“ 
(Voppel/Osenbrück/Bubert, VOF-Kommentar, 3. Aufl. 2012, § 1 Rn. 103)

Die vom EuGH verlangte innere Kohärenz und funktionale Kontinuität können grundsätzlich nur 
Planungsleistungen innerhalb derselben Fachrichtungen aufweisen
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Urteil Europäischer Gerichtshof „Autalhalle Niedernhausen“ (III) Zunächst geplante zukünftige Regelung der Auftragswertermittlung

Grundlage: Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie für Verordnung zur 
Modernisierung des Vergaberechts (Bearbeitungsstand: 09.11.2015)

§ 3 Abs. 1 VgV-E
„Bei der Schätzung des Auftragswerts ist vom voraussichtlichen Gesamtwert der vorgesehenen Leistung ohne 
Umsatzsteuer auszugehen. Dabei ist der Wert der Leistungen, die in einem funktionalen Zusammenhang stehen, bei 
der Auftragswertberechnung zusammenzurechnen. Zudem sind etwaige Optionen und Vertragsverlängerungen zu 
berücksichtigen. Sieht der öffentliche Auftraggeber Prämien oder Zahlungen an den Bewerber oder Bieter vor, sind auch 
diese zu berücksichtigen“

§ 3 Abs. 7 VgV-E
„Kann die beabsichtigte Beschaffung zu einem Auftrag führen, der in mehreren Losen vergeben wird, ist der geschätzte 
Gesamtwert aller Lose zugrunde zu legen. Bei Lieferaufträgen gilt dies nur für Lose über gleichartige Lieferungen. Erreicht 
oder überschreitet der geschätzte Gesamtwert den maßgeblichen EU-Schwellenwert, gilt diese Verordnung für die Vergabe 
jedes Loses.“

§ 3 Abs. 8 VgV-E
„Der öffentliche Auftraggeber kann bei der Vergabe einzelner Lose von Absatz 7 Satz 3 abweichen, wenn der geschätzte 
Nettowert des betreffenden Loses bei Liefer- und Dienstleistungen unter 80 000 Euro und bei Bauleistungen unter 1 000 
000 Euro liegt und die Summe der Nettowerte dieser Lose 20 Prozent des Gesamtwertes aller Lose nicht übersteigt.“
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Beispiel: Einzelne Aufträge für verschiedene Planungsleistungen aus unterschiedlichen Fachrichtungen

Auftrag 1 Erd- und Grundbau = 18.500 Euro Auftragssumme
Auftrag 2 Gebäudeplanung/Architektur = 220.000 Euro Auftragssumme
Auftrag 3 Tragwerksplanung = 79.000 Euro Auftragssumme
Auftrag 4 Technische Ausrüstung = 102.000 Euro Auftragssumme
Auftrag 5 Freianlagen = 35.000  Euro Auftragssumme

Gesamtwert der Teilaufträge = 454.500 Euro > Schwellenwert
20 % der geschätzten Gesamtvergütung = 90.900 Euro

:

Wahrscheinliche Auslegung der zunächst geplanten zukünftigen Regelung

TA 4 Auftragswert > € 80.000           VOF muss angewendet werden.

TA 2 Auftragswert < € 80.000 aber > 20 % der geschätzten Gesamtvergütung
VOF muss angewendet werden.

TA 1, 3 und 5 Auftragswerte < € 80.000 und < 20 % der geschätzten Gesamtvergütung
VOF muss nicht für alle TA angewendet werden, aber entweder TA 1 oder

 Gesamtsumme alle Aufträge > 207.000 Euro 

 Aufträge 2, 3 und 4           müssen europaweit ausgeschrieben werden

 Aufträge 1 und 5 je Auftragswert < € 80.000 und < 20 % der geschätzten Gesamtvergütung
keine europaweite Ausschreibungspflicht für beide Aufträge, aber nur entweder TA 1 kann 

können ohne VOF vergeben werden.

Folgen für die Aufträge

 Aufträge 2 und 4          müssen europaweit ausgeschrieben werden, je > 20 % der geschätzten Gesamtvergütung 

 Aufträge 1, 3 und 5 je Auftragswert < € 80.000 und < 20 % der geschätzten Gesamtvergütung

keine europaweite Ausschreibungspflicht für alle drei Aufträge

aber nur entweder Auftrag 3 (nur allein < 20 % der geschätzten Gesamtvergütung) oder Aufträge 1 und 5 
(zusammen < 20 % der geschätzten Gesamtvergütung) können ohne europaweite Ausschreibung vergeben 
werden.
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Das deutsche Vergaberecht mit Bezug zu freiberuflichen Leistungen kannte von Anfang an, d.h. seit der VOF 
1997, eine der jetzigen Regelung des § 3 Abs. 7 S. 3 VgV entsprechende Norm:

1. § 3 Abs. 3 VOF 1997: „Soweit die zu vergebende Leistung in mehrere Teilaufträge derselben freiberuflichen 
Leistungen aufgeteilt wird, muß ihr Wert bei der Berechnung des geschätzten Gesamtwertes addiert 
werden.“

2. In den neuen Fassungen VOF 2002 und 2006 unverändert.

3. In VOF 2009 und VgV 2010: keine entsprechende Regelung (lt. BR-Drucks. 70/11 kein bewusster Verzicht).

4. 2011 Korrektur der VgV in diesem Punkt mit der Implementierung des aktuellen Satzes 3 in § 3 Abs. 7 VgV, 
BR-Drucks. 70/11: „Mit der Hinzufügung des § 3 Absatz 7 Satz 3 wird dies nachgeholt. Es wird nun eindeutig 
geregelt, dass die Auftragswerte von Losen derselben freiberuflichen Dienstleistung, im Sinne einer 
gleichartigen Leistung, auch bei der Aufteilung einer Baumaßnahme in mehrere Bauabschnitte 
zusammenzufassen sind (vgl. Vertragsverletzungsverfahren der KOM gegen Deutschland zum Fall der 
Vergabe von Architektenleistungen für die Sanierung der Autalhalle in Niedernhausen). Handelt es sich 
hingegen um nicht dieselbe freiberufliche Dienstleistungen, wie z. B. Objektplanungs- und TGA-
Planungsleistungen, so dürfen die einzelnen Auftragswerte der verschiedenen Planungsverträge jeweils 
separat betrachtet werden.“

Geschichte des Auftragswertermittlung: Deutsches Vergaberecht
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1. Die europäischen Vergaberichtlinien sind seit Existenz eines europäischen Vergaberechts 1992 in 
Bezug auf die losweise Vergabe weitgehend unverändert.

2. Es gibt in der gesamten VergabeRL 2014 keinen Ansatz für einen „funktionalen“ Auftragsbegriff in 
Bezug auf Dienstleistungen. 

3. In keinem der Erwägungsgründe zur VergabeRL 2014 ist eine Formulierung enthalten, aus der die 
Absicht einer diesbezüglich neuen oder veränderten Anwendung gegenüber dem alten europäischen 
Vergaberecht abgeleitet werden könnte, trotz Kenntnis der EuGH-Rechtsprechung (u.a. Urteil 
„Autalhalle Niedernhausen“). 

4. Im Gegenteil: Während im Entwurf der Kommission für die VergabeRL 2014 (KOM(2011) 896 endg.) 
noch ein neuer Art. 1 Nr. 2 Unterabs. 2 eingefügt war („Die Gesamtheit der Bauleistungen, 
Lieferungen und/ oder Dienstleistungen – auch wenn sie im Rahmen verschiedener Aufträge 
beschafft werden – stellt eine einzige Auftragsvergabe im Sinne dieser Richtlinie dar, sofern die 
Aufträge Teil eines einzigen Projekts sind.“), der in der Tat die Auftragswertberechnung im Bereich 
des Bauens völlig neu konstruiert hätte, ist diese Neureglung nach massiver Kritik vor allem seitens 
der Europäischen Parlamentarier ersatzlos gestrichen worden

Geschichte des Auftragswertermittlung EU-Vergaberichtlinien
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1. Kein europarechtlicher Anlass für Änderung:

 Keine diesbezüglichen Veränderungen in der europäischen Richtlinien.

 Das EuGH-Urteil „Autalhalle Niedernhausen“ betrifft ausschließlich Architektenleistungen, also 
dieselben freiberuflichen Leistungen.

 Die EU-Kommission vertrat auch in der Vergangenheit eine abweichende juristische Ansicht, ohne 
dass der deutsche Verordnungsgeber dies zum Anlass für Änderungen genommen hätte. 

 Das von der EU-Kommission am 10.12.2015 eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren „Freibad 
Elze“ genau zu der Frage der Auftragswertermittlung bei Planungsleistungen aus verschiedenen 
Fachrichtungen kann abgewartet werden, um ggf. den EuGH entscheiden zu lassen.

 Argument der Kommission über unterschiedliches Vergabeverhalten in den EU-Mitgliedsstaaten ist 
zwar grundsätzlich zutreffend, entspringt aber dem völlig unterschiedlichen typischem 
Vertragssituationen im Zusammenhang mit Planungsleistungen in Europa, wo es vielfach – anders 
als mit guten Gründen in Deutschland – keine Trennung „Planung und Ausführung“, zumindest 
aber nicht die Vergabe von Fachplanungsleistungen an unterschiedliche Fachauftragnehmer gibt. 

Argumente gegen die zunächst geplante zukünftige Regelung der Auftragswertermittlung (I)
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2. Große Schwierigkeiten im Falle der geplanten Neureglung:

 Völlig unklar, wie weit der funktionale Auftragsbegriff in Bezug auf Dienstleistungen für Bauvorhaben 
reicht: Es müssten wohl alle Planungsleistungen (inkl. Machbarkeitsstudien, städtebaulichen Leis-
tungen, Denkmalschutzgutachten etc.), Projektsteuerungsleistungen, sonstige Beratungsleistungen 
(z.B. externe Verfahrensbetreuung, Finanzdienstleistungen, evtl. auch Rechtsberatung trotz eigener 
Regelung) und sonstige Dienstleistungen (etwa Baustellenüberwachung durch Sicherheitsfirma) 
zusammen gerechnet werden. Folge: Die meisten davon müssten europaweit ausgeschrieben werden.

 Große Belastung für öffentliche Auftraggeber (erheblicher Verwaltungsmehraufwand, erhöhte Kosten, 
auch durch notwendige zusätzliche externe Berater). 

 Allein bei einem Bezug zu Planungsleistungen würde eine europaweite Ausschreibungspflicht schon 
bei Bauvorhaben mit ca. einer Million Euro Bausumme bestehen. Folge: Völliges Ungleichgewicht zum 
Schwellenwert bei Bauleistungen (5,225 Mio. Euro)!

 Starke zusätzliche Verwaltungs- und damit Kostenbelastung für die Planungsbüros aufgrund der 
Vielzahl der notwendigen Bewerbungen.

 Kaum Auftragsaussichten für kleinere und mittlere sowie regional ansässige Büros.

Argumente gegen die zunächst geplante zukünftige Regelung der Auftragswertermittlung (II)
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Mutmaßlich aktuell geplante zukünftige Regelung der Auftragswertermittlung 

Grundlage: Mündliche Aussagen Vertreter BMWi am 05.01.2016 im Gespräch mit Vertretern der planenden Berufe
§ 3 Abs. 1 VgV-E
„Bei der Schätzung des Auftragswerts ist vom voraussichtlichen Gesamtwert der vorgesehenen Leistung ohne 
Umsatzsteuer auszugehen. Dabei ist der Wert der Leistungen, die in einem funktionalen Zusammenhang stehen, bei 
der Auftragswertberechnung zusammenzurechnen. Zudem sind etwaige Optionen und Vertragsverlängerungen zu 
berücksichtigen. Sieht der öffentliche Auftraggeber Prämien oder Zahlungen an den Bewerber oder Bieter vor, sind auch 
diese zu berücksichtigen“

§ 3 Abs. 6 VgV-E
„Bei der Schätzung des Auftragswertes von Bauleistungen ist neben dem Auftragswert der Bauaufträge der geschätzte 
Gesamtwert aller Liefer- und Dienstleistungen zu berücksichtigen, die für die Ausführung der Bauleistungen erforderlich 
sind und vom öffentlichen Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden..“ [Neu: Hinweis auf Möglichkeit zur getrennten 
Vergabe von einerseits Bauleistungen und andererseits Planungsleistungen]
§ 3 Abs. 7 VgV-E
„Kann die beabsichtigte Beschaffung zu einem Auftrag führen, der in mehreren Losen vergeben wird, ist der geschätzte 
Gesamtwert aller Lose zugrunde zu legen. Bei Lieferaufträgen und Planungsleistungen* gilt dies nur für Lose über 
gleichartige Lieferungen. Erreicht oder überschreitet der geschätzte Gesamtwert den maßgeblichen EU-Schwellenwert, gilt 
diese Verordnung für die Vergabe jedes Loses.“

* sinngemäß
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Aktuell geplante zukünftige Regelung der Auftragswertermittlung 

Grundlage: Regierungsentwurf 20.01.2016

§ 3 Abs. 1 VgV-E
„Bei der Schätzung des Auftragswerts ist vom voraussichtlichen Gesamtwert der vorgesehenen Leistung ohne 
Umsatzsteuer auszugehen. Dabei ist der Wert der Leistungen, die in einem funktionalen Zusammenhang stehen, bei 
der Auftragswertberechnung zusammenzurechnen. Zudem sind etwaige Optionen und Vertragsverlängerungen zu 
berücksichtigen. Sieht der öffentliche Auftraggeber Prämien oder Zahlungen an den Bewerber oder Bieter vor, sind auch 
diese zu berücksichtigen“

§ 3 Abs. 6 VgV-E
„Bei der Schätzung des Auftragswertes von Bauleistungen ist neben dem Auftragswert der Bauaufträge der geschätzte 
Gesamtwert aller Liefer- und Dienstleistungen zu berücksichtigen, die für die Ausführung der Bauleistungen erforderlich 
sind und vom öffentlichen Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden. Die Möglichkeit des öffentlichen Auftraggebers, 
Aufträge für die Planung und die Ausführung von Bauleistungen entweder getrennt oder gemeinsam zu vergeben, 
bleibt unberührt.“

§ 3 Abs. 7 VgV-E
„Kann die beabsichtigte Beschaffung zu einem Auftrag führen, der in mehreren Losen vergeben wird, ist der geschätzte 
Gesamtwert aller Lose zugrunde zu legen. Bei Planungsleistungen gilt dies nur für Lose über gleichartige Lieferungen. 
Erreicht oder überschreitet der geschätzte Gesamtwert den maßgeblichen EU-Schwellenwert, gilt diese Verordnung für die 
Vergabe jedes Loses.“
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1. Schreiben der Europäischen Kommission vom 10.12.2015 an die Bundesrepublik Deutschland 
mit der Aufforderung gem. Art. 258 AEUV*, sich binnen zwei Monaten zu äußern 
(= erster Schritt Vertragsverletzungsverfahren).

2. Gegenstand des Verfahrens: Stadt Elze vergab in den Jahren 2013 und 2014 für die 
Sanierung ihres Freibades in zwei Bauabschnitten verschiedene Planungsleistungen – im 
Einzelnen Objektplanung/Architektur, Tragwerksplanung, Planung technische Ausrüstung 
(Heizung-, Sanitär- und Elektroinstallation), Planung Wassertechnik – im Gesamtwert von (laut 
Europäischer Kommission) 457.222,70 Euro ohne europaweite Ausschreibung an 
verschiedene Planungsbüros. Aus Sicht der Europäischen Kommission stellt dies einen 
Verstoß gegen die VergabeRL 2004 dar.

* Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union

Vertragsverletzungsverfahren „Freibad Elze “
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29. Januar 2016

14. Vergabetag Baden-Württemberg
Vergabe  von  Architekten- und  Ingenieurleistungen
18. April 2016: Deadline für das neue Vergaberecht! Was kommt?

Schirmherr:  Finanz- und Wirtschaftsminister Dr. Nils Schmid MdL

Veranstalter:

Mit freundlicher Unterstützung durch:

Dipl.-Ing.

Hans-Josef Benker 
Hochbauamt der Landeshauptstadt Stuttgart -
Dienstleistungszentrum Bauvertragswesen

VOF-Verfahren der Landeshauptstatt Stuttgart, 
Qualität als Zuschlagskriterium!



VOF

VOF-Verfahren der 
Landeshauptstatt Stuttgart, 
Qualität als Zuschlagskriterium! 
Hans Josef Benker
Dienstleistungszentrum Bauvertragswesen Landeshauptstadt Stuttgart

1

DLZ Bauvertragswesen

• Seit 2009 als Zusammenschluss der Vergabeabteilungen des 
Hochbauamtes, des Tiefbauamtes und des Garten-, Friedhofs- und 
Forstamtes, (vor 2009 eigene Vergabestellen in den Ämtern)

• Angegliedert an das Hochbauamt
• Ca. 20 Mitarbeiter
• ca. 800 VOB Vergaben, 1200 VOB Nachträge

• ca. 400 HOAI-Verträge, 300 Zusatzverträge
Honorarvolumen zwischen 20 und 35 Mio € / Jahr

• Seit 1995 fast 150 VOF-Verfahren

2

DLZ Bauvertragswesen
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Anzahl VOF-Verfahren

Verfahrensablauf

• Bedarfsfeststellung (Einzelplanung – Generalplanung)
• Honorarschätzung < oder > Schwellenwert
• Auswahl-, Eignungskriterien
• Veröffentlichung
• Prüfung der Bewerbungen
• Auftrags-, Zuschlagskriterien
• Auswahl und Einladen der Bieter
• Honorarangebot
• Präsentation
• Dokumentation der Vergabe
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Verfahrensablauf
Auswahl-, Eignungskriterien
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Verfahrensablauf
Auswahl-, Eignungskriterien

IBR 2012, 171

Planung einer Feuerwache: 
Erfahrungen im Feuerwachenbau erforderlich?

• Fordert der Auftraggeber als Nachweis der Fachkunde die Vorlage von 
Referenzobjekten, ist, je enger der Kreis der zugelassenen Referenzobjekte 
gezogen wird, der damit bewirkte Eingriff in den freien Wettbewerb umso 
intensiver.

• An die auftragsbezogene sachliche Rechtfertigung eines einschränkenden 
Fachkundemerkmals sind deshalb hohe Anforderungen zu stellen.

VK Lüneburg, Beschluss vom 18.11.2011 - VgK-50/2011

6

Verfahrensablauf
Auftrags-, Zuschlagskriterien

• Keine Wiederholung von Eignungskriterien
(keine Mehr an Eignung)

• Keine nachträgliche Änderung der Zuschlagskriterien

• Vor Ort Präsenz

• Subjektive Kriterien

7

Verfahrensablauf
Auftrags-, Zuschlagskriterien

IBR 2011, 236

Auch im VOF-Verfahren: Trennung zwischen Eignungs- und 
Zuschlagskriterien!

• Der Eignungsprüfung unterliegende Kriterien können auch im Bereich der VOF 
nicht zum Gegenstand der Zuschlagswertung gemacht werden. 

Aus diesem Grund sind die Merkmale "Erfahrung des Personals" und 
"Erfahrung in der Zusammenarbeit" als Zuschlagskriterium 
vergaberechtswidrig.

OLG München, Beschluss vom 10.02.2011 - Verg 24/10

8



Verfahrensablauf
Auftrags-, Zuschlagskriterien

IBR 2014, 171

Personenbezogene Wertungskriterien im VOF-Verfahren zulässig!

• Im Rahmen eines VOF-Verfahrens kann der Auftraggeber Wertungskriterien wie 

"Auftreten und Kompetenz des Projektleiters", "Kompetenz (Vermittlung 
von Fachwissen und Erfahrungen)" 

usw. bilden, wenn die auszuführenden Leistungen maßgeblich von den 
handelnden Personen geprägt sind.

VK Bund, Beschluss vom 21.11.2013 - VK 2-102/13

9

Verfahrensablauf
Auftrags-, Zuschlagskriterien
NZBau 10/2015

10

Fazit von Frau Dr. Rosenkötter

Ist die vertragliche Bindung einer bestimmten Person als 
Projektleiter in der Praxis wirklich durchsetzbar ?

Verfahrensablauf
Auftrags-, Zuschlagskriterien

11

§ 127 GWB neu
Zuschlag 

(1) Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Grundlage dafür 
ist eine Bewertung des öffentlichen Auftraggebers, ob und inwieweit das 
Angebot die vorgegebenen Zuschlagskriterien erfüllt. Das wirtschaftlichste 
Angebot bestimmt sich nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Zu dessen Ermittlung können neben dem Preis oder den Kosten auch 
qualitative, umweltbezogene oder soziale Aspekte berücksichtigt 
werden. 

Verfahrensablauf
Auftrags-, Zuschlagskriterien

12



Beispiel 
kulturelle 
Nachnutzung 
historische 
Industriehalle

Verfahrensablauf
Auftrags-, Zuschlagskriterien

13

Verfahrensablauf
Auftrags-, Zuschlagskriterien

14

Einladung des Büros
Gesprächsablauf 
(mind. 1 Referenzobjekt ist durch den Projektleiter vorzustellen) 

1. Begrüßung 

2. Vorstellung des Projektteams 5 Min. 
� Persönliche Qualifikation Projektleiter 
� Persönliche Qualifikation Bauleiter 
� Aufstellung des gesamten Projektteams 
� Aufgabenverteilung im Projektteam 
� Bürostruktur 
� Verfügbarkeit

3. Präsentation Referenzprojekt des Büros 5 Min. 
(= nicht das unter 4. vorgestellte Referenzprojekt)

� Architektonische Qualität 
� Vergleichbarkeit mit dem anstehenden Projekt 
� Vorstellung interessanter Ideen des Projekts 
� Abstimmungsmethoden mit Bauherr / Nutzer, Planern, Projektsteuerung und Sonderfachleuten 
� Nutzerzufriedenheit 

Verfahrensablauf
Auftrags-, Zuschlagskriterien

15

Einladung des Büros
Gesprächsablauf 

4. Präsentation Referenzprojekt des Projektleiters 10 Min. 
(= nicht das unter 3. vorgestellte Referenzprojekt) 

� Architektonische Qualität 
� Vergleichbarkeit mit dem anstehenden Projekt 
� Vorstellung interessanter Ideen des Projekts 
� Abstimmungsmethoden mit Bauherr / Nutzer, Planern, Projektsteuerung und Sonderfachleuten 
� Methoden der Kosteneinhaltung 
� Methoden der Termineinhaltung 
� Nutzerzufriedenheit 

5. Darstellung der Vorgehensweise bei der Projektbearbeitung 10 Min. 
� Herangehensweise an die besondere Anforderung „Ehem. Industriehallen" 
(Versammlungsstätte / Gastro / Künstler, sowie historische Industriebausubstanz) 

6. Rückfragen des Auftragsgremiums 15 Min. 

7. Fragen zum Honorar 

8. Eventuell Fragen des Bieters 

9. Erläuterung weiteres Vorgehen 

10. Verabschiedung gesamt 45 Min. 

Verfahrensablauf
Auftrags-, Zuschlagskriterien

16

Gesprächsablauf 

6. Rückfragen des Auftragsgremiums 15 Min. 

Frage 1: Die industriell ruppigen Oberflächen der Altbausubstanz tragen 
maßgeblich zum äußeren und inneren Erscheinungsbild der Ehem. 
Industriehallen bei. Wie kann Ihrer Meinung nach dieser "ungeschönte" 
Charakter der Bausubstanz (Beispiel Ziegelfassade) unter Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben der EnEV 2016 erhalten bleiben? 

Frage 2: Wie kann Ihrer Meinung nach der Charakter der filigranen 
Dachkonstruktion erhalten werden, wenn Forderungen des 
Brandschutzes, der EnEV und der Raumakustik erfüllt werden müssen –
die Traglast der tragenden Dachkonstruktion jedoch schon erschöpft ist?

Frage 3: Welche Hauptprobleme kennen und sehen Sie hinsichtlich des 
Brandschutzes und der Forderungen aus der Versammlungsstätten-
verordnung bei der Umnutzung einer industriellen Anlage in eine 
Kulturstätte? 



Verfahrensablauf
Auftrags-, Zuschlagskriterien

17

Fazit

Die Wertung der persönlichen Qualifikation der 
Projektleitung ist unverzichtbar.

„Überraschende“ Fragen haben sich als wertvoll 
zur Beurteilung erwiesen.

Bei Neubauten ist Wettbewerb die bessere Möglichkeit, 
die Qualität sicherzustellen.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

18
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GHV – Gütestelle Honorar- und Vergaberecht
Rd. 350 direkte und rd. 5.500 indirekte Vereinsmitglieder, z. B.: 

• Bauwirtschaft Baden-Württemberg e. V., Stuttgart

• 5 Berufsverbände der Ökologen

• Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, Mainz

• FRAPORT, Flughafen Köln-Bonn, ZDF

• Ingenieurkammern Baden-Württemberg und Saarland

• Architektenkammer Saarland

• Ministerium für Verkehr und Infrastruktur, BW

• Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, BW

• Städte Bruchsal, Karlsruhe, Stuttgart, Ulm, Rottenburg und v. m.

• Ingenieur- und Architekturbüros
44

GHV – Gütestelle Honorar- und Vergaberecht
Die GHV

• berät, führt Schlichtungen durch, erstellt Schiedsgutachten und 
Empfehlungen in HOAI- und VOF (VgV) - Fragen

• ist neutral,

• stellt dies durch einen paritätisch besetzten Vorstand sicher,

• stellt dies durch vereidigte Sachverständige und Anwälte 
sicher,

• wird bundesweit angefragt,

• ist beim Justizministerium B.-W. als Schlichtungsstelle geführt,

• ist bei der Europäischen Kommission notifiziert,

• ist als gemeinnütziger Verein anerkannt.
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Neu. Regelung zur Auftragsänderungen
§ 132 Abs. 1 Satz 1 GWB-E: 

„Wesentliche Änderungen eines öffentlichen Auftrags während der 
Vertragslaufzeit erfordern ein neues Vergabeverfahren.“

 Kommt es zu „wesentlichen“ Änderungen, ist ein neues 
Vergabeverfahren vorzunehmen!

 Galt zwar über EuGH-Rechtsprechung auch heute schon, ist 
aber „in der Praxis“ wenig berücksichtigt worden!

 Ab 18.04.2016 ist die Pflicht zur Neuvergabe normiert!

 Gerade bei bezuschussten Maßnahmen wichtig!

6

Wesentliche Änderungen allgemein
§ 132 Abs. 1 Satz 2 GWB-E: 

„Wesentlich sind Änderungen, die dazu führen, dass sich der 
öffentliche Auftrag erheblich von dem ursprünglich vergebenen 
öffentlichen Auftrag unterscheidet.“

 Allgemeine Klausel!

 Die folgenden Regelungen konkretisieren das!

7

Wesentliche Änderungen allgemein
§ 132 Abs. 1 Satz 3 GWB-E: 

„Eine wesentliche Änderung liegt insbesondere vor, wenn

1. mit der Änderung Bedingungen eingeführt werden, die, wenn sie 
für das ursprüngliche Vergabeverfahren gegolten hätten,

a) die Zulassung anderer Bewerber oder Bieter ermöglicht hätten,

b) die Annahme eines anderen Angebots ermöglicht hätten oder

c) das Interesse weiterer Teilnehmer am Vergabeverfahren 
geweckt hätten, (…)“

 In der Praxis: Wenn sich der Beschaffungsgegenstand ändert!

 z. B. Objektplanung KiTa ≠ Objektplanung Schule!

 Anders: Twpl. KiTa = Twpl. Schule!

8

Wesentliche Änderungen allgemein
§ 132 Abs. 1 Satz 3 GWB-E: 

„Eine wesentliche Änderung liegt insbesondere vor, wenn (…)

2. mit der Änderung das wirtschaftliche Gleichgewicht des 
öffentlichen Auftrags zugunsten des Auftragnehmers in einer 
Weise verschoben wird, die im ursprünglichen Auftrag nicht 
vorgesehen war, (…)“

 Greift, wenn der Auftraggeber deutlich mehr zahlen muss!

 Andere Randbedingungen, wie z. B. Zahlungsbedingungen, 
spielen bei Planungsleistungen keine Rolle!
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Wesentliche Änderungen allgemein
§ 132 Abs. 1 Satz 3 GWB-E: 

„Eine wesentliche Änderung liegt insbesondere vor, wenn (…)

3. mit der Änderung der Umfang des öffentlichen Auftrags 
erheblich ausgeweitet wird oder (…)“

 Statt 2 km Verkehrsanlage, Änderung auf 3 km Verkehrsanlage!

 Statt Kindergarten für 100 Kinder, Änderung auf Kindergarten 
für 150 Kinder!

10

Wesentliche Änderungen allgemein
§ 132 Abs. 1 Satz 3 GWB-E: 

„Eine wesentliche Änderung liegt insbesondere vor, wenn (…)

4. ein neuer Auftragnehmer den Auftragnehmer in anderen als den 
in Absatz 2 Nummer 4 vorgesehenen Fällen ersetzt.“

 § 132 Abs. 2 Nr. 4 GWB-E wird nachfolgend erläutert!

 Greift z. B. bei Kündigung!

11

Kein neues Vergabeverfahren, wenn:
§ 132 Abs. 2 GWB-E: 

„Unbeschadet des Absatzes 1 ist die Änderung eines öffentlichen 
Auftrags ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens 
zulässig, wenn

1. in den ursprünglichen Vergabeunterlagen klare, genaue und ein-
deutig formulierte Überprüfungsklauseln oder Optionen vorgese-
hen sind, die Angaben zu Art, Umfang und Voraussetzungen 
möglicher Auftragsänderungen enthalten, und sich aufgrund der 
Änderung der Gesamtcharakter des Auftrags nicht verändert(…)“

 z. B. bei Leistungen im verbindlichen oder unverbindlichen Teil 
der HOAI! Änderungen sind systembedingt „aufgefangen“!

 So auch bei Optionsverträgen (Stufenverträgen)!

 Anders: Leistungen außerhalb der HOAI!
12

Kein neues Vergabeverfahren, wenn:
§ 132 Abs. 2 GWB-E: 

„(…) ist die Änderung (…) zulässig, wenn

2. zusätzliche (…) Dienstleistungen erforderlich geworden sind, die 
nicht in den ursprünglichen Vergabeunterlagen vorgesehen 
waren, und ein Wechsel des Auftragnehmers

a) aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht erfolgen 
kann und

b) mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen 
Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber verbunden wäre,“

 z. B. bei Besonderen Leistungen eines Leistungsbilds!

 Anders: Beauftragung von Leistungen eines anderen 
Leistungsbilds!
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Kein neues Vergabeverfahren, wenn:
§ 132 Abs. 2 GWB-E: 

„(…) ist die Änderung (…) zulässig, wenn

3. die Änderung aufgrund von Umständen erforderlich geworden 
ist, die der öffentliche Auftraggeber im Rahmen seiner Sorgfalts-
pflicht nicht vorhersehen konnte (…)“

 z. B. bei überraschender Belastung von Boden oder Bauteilen!

 Anders: Bei fehlenden Gutachten z. B. über Baugrund, Bestand 
oder Brandschutz (= mangelhafte Bedarfsplanung oder 
Projektvorbereitung auf Seiten des Auftraggebers)!

14

Kein neues Vergabeverfahren, wenn:
§ 132 Abs. 2 GWB-E: 

„(…) ist die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durchführung 
eines neuen Vergabeverfahrens zulässig, wenn

4. ein neuer Auftragnehmer den bisherigen Auftragnehmer ersetzt

a) aufgrund eine Überprüfungsklausel im Sinne von Nummer 1,

b) aufgrund einer Tatsache, dass eine anderes Unternehmen 
(…) im Zuge einer Umstrukturierung, wie zum Beispiel durch 
Übernahme, Zusammenschluss, Erwerb oder Insolvenz, ganz 
oder teilweise an die Stelle des ursprünglichen Auftragnehmers 
tritt (…)“

 Lit. a) unklar!

 Bei Umstrukturierungen des AN kein neues Verfahren!
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Kein neues Vergabeverfahren, wenn:
§ 132 Abs. 2 Satz 2 GWB-E: 

„In den Fällen der Nummern 2 und 3 darf der Preis um nicht mehr als 
50 Prozent des Wertes des ursprünglichen Auftrags erhöht werden. 
(…)“

 Fall Nr. 2 ist die zusätzliche, Fall Nr. 3 die geänderte Leistung!

 Greift nicht auf Fall Nr. 1: „HOAI-Verträge“ sind unkritisch!

 Honorarerhöhung von mehr als 50 %: Neues Vergabeverfahren 
zwingend!

 Objektivierbare Meßlatte, deshalb in der Praxis von Bedeutung!

 „50 % Klausel“ (bei Nicht-HOAI-Leistungen) merken und 
beachten!

16

Geringfügigkeitsgrenze
§ 132 Abs. 3 GWB-E: 

„Die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durchführung eines 
neuen Vergabeverfahrens ist ferner zulässig, wenn (…) der Wert der 
Änderung

1. die jeweiligen Schwellenwerte nach § 106 nicht übersteigt und

2. bei (…) Dienstleistungsaufträgen nicht mehr als 10 Prozent (…) 
des ursprünglichen Auftragswertes beträgt.“

 Zunächst unklar, wie die Reihenfolge zu Abs. 2 ist!

Die Reihenfolge ergibt sich aus der Begründung dazu, die lautet:

„Sofern die Auftragsänderungen eine dieser Grenzen übersteigt, ist 
eine Änderung ohne erneutes Vergabeverfahren nur zulässig, wenn 
die übrigen Voraussetzungen des § 132 erfüllt sind.“
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Geringfügigkeitsgrenze
§ 132 Abs. 3 GWB-E: 
 Liegt der Wert der Änderung entweder über dem EU-

Schwellenwert von 209.000 € oder über 10 % des 
ursprünglichen Auftragswertes ist § 132 Abs. 2 GWB-E zu 
prüfen!

 Kommt § 132 Abs. 2 zu dem Ergebnis, dass kein neues 
Verfahren erforderlich ist, dann ist die Prüfung abgeschlossen!

 § 132 Abs. 3 ist deshalb in der Praxis unbedeutend und stellt 
nur Prüfung der Geringfügigkeit dar!

18

Bekanntmachungspflicht
§ 132 Abs. 5 GWB-E: 

„Änderungen nach Absatz 2 Nummer 2 und 3 sind im Amtsblatt der 
Europäischen Union bekannt zu machen.“

 Änderungen im Rahmen von „HOAI-Verträgen“ (= Abs. 2 Nr. 1) 
sind nicht bekannt zu machen!

 Alle Fälle von zusätzlichen oder geänderten Leistungen nach 
Abs. 2 oder 3 sind bekannt zu machen (unabhängig von der 5 
% Regelung)!

 In diesen Fällen werden Dritte informiert, können rügen und 
Nachprüfungsverfahren einleiten!

 Der Auftraggeber wird transparent!

 Der Auftraggeber hat Arbeit!

19

Zusammenfassung
 § 132 GWB normiert die Neuvergabepflicht bei Änderungen!

 Änderungen sind geringfügig, wenn Wert der Änderung:

 unter 209.000 € und unter 10 % des ursprünglichen 
Auftragswertes liegt!

 Sonst Prüfung nach Abs. 2 erforderlich!

 Nach Abs. 2 sind Neuvergaben zwingend:

 bei Änderungen, die nicht bereits im Vertrag geregelt waren 
(anders: „HOAI-Verträge“)!

 bei zusätzlichen oder geänderten Leistungen, welche den 
Wert um > 50 % erhöhen!

 bei neuen Auftragnehmern!

 Lösung: Gewissenhafte Bedarfsplanung!

Und jetzt: Machen Sie was daraus!

Ständig aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Website:   

www.ghv-guetestelle.de

Auftragsänderung während der Vertragslaufzeit
– neue Regeln und Beispiele!

Stuttgart, den 29. Januar 2016
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14. Vergabetag Baden-Württemberg

29. Januar 2016 in Stuttgart

Kündigung von Aufträgen: Rechte, Pflichten, Folgen

Rechtsanwältin Dr. Beatrice Fabry

AGENDA

2

 Neu: § 133 GWB n.F. Kündigung von öffentlichen Aufträgen in besonderen Fällen
 Ratio legis der neuen Bestimmung
 Voraussetzungen einer Kündigung nach § 133 Abs. 1 GWB n.F.
 Rechtsfolgen bei Vorliegen eines Kündigungstatbestands gemäß § 133 Abs. 1 

Nr. 1 bis 3 GWB n.F.
 Fazit 

Kurzportrait Menold Bezler Rechtsanwälte

3

• Menold Bezler Rechtsanwälte ist eine unabhängige, partnerschaftlich strukturierte 
Rechtsanwalts- und Notarkanzlei mit derzeit rund 90 Rechtsanwälten und 2 Notaren 
mit Sitz in Stuttgart

• Das Vergaberechtsteam von Menold Bezler berät mit aktuell 8 Kolleginnen und 
Kollegen sowohl die öffentliche Hand als auch Unternehmen in allen Fragen rund um 
die Vergabe öffentlicher Aufträge

• Menold Bezler hat im Mai 2012 für ein im Auftrag des Bundesforschungsministeriums 
durchgeführtes Vergabeverfahren den PLATOW RECHT AWARD für das "Beste 
Rechtsberatungsprojekt 2011" erhalten

Neu: § 133 GWB n.F. 
Kündigung von öffentlichen Aufträgen in besonderen Fällen (1)

4

(1) Unbeschadet des § 135 können öffentliche Auftraggeber einen öffentlichen Auftrag 
während der Vertragslaufzeit kündigen, wenn

1. eine wesentliche Änderung vorgenommen wurde, die nach § 132 ein neues 
Vergabeverfahren erfordert hätte,

2. zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung ein zwingender Ausschlussgrund nach
§ 123 Absatz 1 bis 4 vorlag oder

3. der öffentliche Auftrag aufgrund einer schweren Verletzung der Verpflichtungen 
aus dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder aus den 
Vorschriften dieses Teils, die der Europäische Gerichtshof in einem Verfahren 
nach Artikel 258 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
festgestellt hat, nicht an den Auftragnehmer hätte vergeben werden dürfen.

"



Neu: § 133 GWB n.F. 
Kündigung von öffentlichen Aufträgen in besonderen Fällen (2)

5

(2) Wird ein öffentlicher Auftrag gemäß Absatz 1 gekündigt, kann der Auftragnehmer 
einen seinen bisherigen Leistungen entsprechenden Teil der Vergütung verlangen. 
Im Fall des Absatzes 1 Nummer 2 steht dem Auftragnehmer ein Anspruch auf 
Vergütung insoweit nicht zu, als seine bisherigen Leistungen infolge der Kündigung 
für den öffentlichen Auftraggeber nicht von Interesse sind.

(3) Die Berechtigung, Schadenersatz zu verlangen, wird durch die Kündigung nicht 
ausgeschlossen."

Ratio legis der neuen Bestimmung
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 § 133 Abs. 1 GWB n.F. setzt Art. 73 der Richtlinie 2014/24/EU um:

 Festlegung der Bedingungen, unter denen öff. AG vergaberechtlich die Möglichkeit 
haben, einen öffentlichen Auftrag während der Laufzeit zu kündigen:
• Lösungsrecht vom Vertrag – losgelöst von allgemeinen zivilrechtlichen 

Kündigungsgründen wie z. B. § 313 Abs. 3 BGB, § 314 BGB – in Fällen, in denen ein 
Festhalten am Vertrag das öffentliche Interesse an der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 
beeinträchtigen würde

• Insbesondere aus dem Unionsrecht kann sich die Pflicht ergeben, im Interesse einer 
effektiven Umsetzung (effet utile) die aus dem Unionsrecht erwachsenen Verpflichtungen 
eine Kündigung von Verträgen vorzunehmen

[vgl. EuGH, Urt. v. 18.07.2007 – C-503/04 Kommission/Deutschland – Stadt Braunschweig -
Müllentsorgung; Gemeinde Bockhorn - Abwasserbeseitigung; Entwurfsbegründung, 
BT-Drs. 18/6281, S. 117, 118]

Voraussetzungen einer Kündigung nach § 133 Abs. 1 GWB n.F.
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 Kündigung ist nur möglich, wenn sich aus dem Vertrag fortdauernde Pflichten 
ergeben. Ist der Vertrag durch Austausch von Leistung und Gegenleistung bereits 
erfüllt (§ 362 BGB), ist für eine Kündigung kein Raum [Entwurfsbegründung, 
BT-Drs. 18/6281, S. 117]

 Sofern einer der in § 133 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 genannten Kündigungsgründe vorliegt, 
können öff. AG gemäß § 133 Abs. 1 GWB n.F. öff. Aufträge kündigen, ohne an eine 
Frist gebunden zu sein (wie z.B. Monatsfrist des § 135 Abs. 2 GWB n.F.)

 Im Übrigen: Vorliegen eines der in § 133 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 GWB n.F. genannten 
Kündigungsgründe

Rechtsfolgen bei Vorliegen eines Kündigungstatbestands gemäß
§ 133 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 GWB n.F.

8

 Kündigungsrecht, d. h. grds. Ermessensentscheidung ("können […] kündigen");
aber: Ermessensreduktion auf Null möglich, d. h. im Ergebnis dann Pflicht zur 
Kündigung; Einzelheiten unklar
Ansatz: Orientierung an bisheriger EuGH-Rspr. (s.o.), d. h. jedenfalls in Fällen, in denen 
der EuGH eine unionsrechtliche Vertragsverletzung festgestellt hat (dieser Fall wird jetzt 
in § 133 Abs. 1 Nr. 3 GWB n.F. kodifiziert), wird man grds. eine Pflicht zur Kündigung des 
Vertrags annehmen müssen; vgl. auch OLG Schleswig, B.v. 04.11.2014 – 1 Verg 1/14

 M.E. besteht bei Kündigungsrecht kein Drittschutz für benachteiligte Wettbewerber; 
dem Bieterschutz ist mit der Möglichkeit, Vergaberechtsverstöße durch Nachprüfungs-
verfahren überprüfen zu lassen, im Übrigen ausreichend Rechnung getragen (nach 
Vertragsschluss im Rahmen des § 135 GWB) 

 Gegenstand der Kündigung ist im Fall des § 133 Abs. 1 Nr. 1 GWB n.F. (angesichts des 
Wortlauts wohl) stets der gesamte Vertrag und nicht lediglich die vergaberechtswidrige 
Änderung ("einen Auftrag […] kündigen")



Rechtsfolgen bei Vorliegen eines Kündigungstatbestands gemäß
§ 133 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 GWB n.F.

9

 § 133 Abs. 2 GWB n.F.: Vergütung für bereits erbrachte Leistungen
 grds. kein Aufwendungsersatz für Investitonen im Vorfeld; 
 fraglich, ob Restvergütungsanspruch (abzgl. ersparter Aufwendungen) 

gem. § 649 BGB oder Teilvergütungsanspruch gem. § 628 Abs. 1 S. 1 BGB 
(so: Entwurfsbegründung, BT-Drs. 18/6281, S. 119)

 § 133 Abs. 3 GWB n.F.: Ggf. bestehende Schadensersatzansprüche werden 
durch die Kündigung nicht berührt. Die Vorschrift begründet aber keine 
eigene Anspruchsgrundlage für Schadensersatz; im Rahmen des Schadens-
ersatzrechts können die Verantwortlichkeiten und das (Mit-)Verschulden im 
Einzelfall gewertet werden (BT-Drs. 18/6281, S. 119)

Fazit

10

 Die Kündigungsmöglichkeit für öff. AG gemäß § 133 Abs. 1 GWB n.F. setzt EU-
Vergaberecht um

 In den Details bleiben viele praktisch relevante Fragen offen, hängen vom Einzelfall ab 
und werden ggf. erst durch künftige Rechtsprechung geklärt

 Empfehlung für Ingenieure/Architekten im Hinblick auf öffentliche Aufträge:
 Ggf. im eigenen Interesse an vergaberechtlich unangreifbaren Aufträgen bei öff. AG 

auf eine vergaberechtskonforme Auftragsvergabe hinwirken

 Empfehlung für öff. AG:
 Um der (flexiblen) Auftragsvergabe nach Bedarf des öff. AG einerseits und dem 

Interesse des AN am Bestand des Vertrags andererseits Rechnung zu tragen, 
können Stufenverträge für HOAI-Leistungen ggf. das "Mittel der Wahl" sein

11

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Beatrice Fabry
Rheinstahlstraße 3, 70469 Stuttgart

Tel. 0711 - 8 60 40 650
E-Mail: beatrice.fabry@menoldbezler.de

 Co-Autor des Beitrags "Vergaberecht" in: Eiding-Hoeppel (Hrsg.): 
Formularbuch Verwaltungsrecht, Nomos-Verlag, 1.Auflage 2013

 Fabry/Meininger/Kayser, Vergaberecht in der Unternehmenspraxis, 
Gabler-Verlag, 2. Auflage 2013

 Mitglied im Ausschuss privates Bau- und Architektenrecht des 
DeutschenAnwaltVerein
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Wie wirkt das neue Vergaberecht auf 
Vergaben unterhalb der Schwelle
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29. Januar 2016

14. Vergabetag Baden-Württemberg
Vergabe  von  Architekten- und  Ingenieurleistungen
18. April 2016: Deadline für das neue Vergaberecht! Was kommt?

Schirmherr:  Finanz- und Wirtschaftsminister Dr. Nils Schmid MdL

Veranstalter:

Mit freundlicher Unterstützung durch:

Hinweise:

 Tagungsunterlagen sind
ab Anfang Februar aufrufbar unter:

www.ingbw.de/vergabetage

 Termin 15. Vergabetag Baden-Württemberg
voraussichtlich Freitag, 27. Januar 2017

 Merke: 
Vergabetage immer am letzten Freitag im Januar
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Verordnungsentwurf über die Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Vergabeverordnung – VgV) Stand: 20.01.2016

Anhang 3: 
Standardformular für die 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung vom 06.01.2016
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Auszug aus dem

Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zur Modernisierung des Vergaberechts
(Vergaberechtsmodernisierungsgesetz - VergRModG)

Artikel 1 - Änderung des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)

Deutscher Bundestag
Drucksache 18/6281
vom 08.10.2015
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Entw
urf eines G

esetzes zur M
odernisierung des Vergaberechts 

(Vergaberechtsm
odernisierungsgesetz – VergR

M
odG

) 

V
om

 ... 

D
er B

undestag hat m
it Zustim

m
ung des B

undesrates das folgende G
esetz beschlossen: 

A
rtikel 1 

Ä
nderung des G

esetzes gegen W
ettbew

erbsbeschränkungen 

D
as G

esetz gegen W
ettbew

erbsbeschränkungen in der Fassung der B
ekanntm

achung vom
 26. Juni 2013 

(B
G

B
l. I S. 1750, 3245), das zuletzt durch A

rtikel 5 des G
esetzes vom

 21. Juli 2014 (B
G

B
l. I S. 1066) geändert 

w
orden ist, w

ird w
ie folgt geändert: 

1. 
D

er V
ierte bis Sechste Teil der Inhaltsübersicht w

ird w
ie folgt gefasst: 

„Teil 4 

V
ergabe von öffentlichen A

ufträgen und K
onzessionen 

K
apitel 1 

V
ergabeverfahren 

A
bschnitt 1 

G
rundsätze, D

efinitionen und A
nw

endungsbereich 

§ 97 
G

rundsätze der V
ergabe 

§ 98 
A

uftraggeber 
§ 99 

Ö
ffentliche A

uftraggeber 
§ 100 

Sektorenauftraggeber 
§ 101 

K
onzessionsgeber 

§ 102 
Sektorentätigkeiten 

§ 103 
Ö

ffentliche A
ufträge, R

ahm
envereinbarungen und W

ettbew
erbe 

§ 104 
V

erteidigungs- oder sicherheitsspezifische öffentliche A
ufträge 

§ 105 
K

onzessionen 
§ 106 

Schw
ellenw

erte 
§ 107 

A
llgem

eine A
usnahm

en 
§ 108 

A
usnahm

en bei öffentlich-öffentlicher Zusam
m

enarbeit 
§ 109 

A
usnahm

en für V
ergaben auf der G

rundlage internationaler V
erfahrensregeln 

A
nlage 1 
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§ 110 
V

ergabe von öffentlichen A
ufträgen und K

onzessionen, die verschiedene Leistungen zum
 G

egen-
stand haben 

§ 111 
V

ergabe von öffentlichen A
ufträgen und K

onzessionen, deren Teile unterschiedlichen rechtlichen 
R

egelungen unterliegen 
§ 112 

V
ergabe von öffentlichen A

ufträgen und K
onzessionen, die verschiedene Tätigkeiten um

fassen 
§ 113 

V
erordnungserm

ächtigung 
§ 114 

M
onitoring und Pflicht zur Ü

berm
ittlung von V

ergabedaten 

A
bschnitt 2 

V
ergabe von öffentlichen A

ufträgen durch öffentliche A
uftraggeber 

U
nterabschnitt 1 

A
nw

endungsbereich 

§ 115 
A

nw
endungsbereich 

§ 116 
B

esondere A
usnahm

en 
§ 117 

B
esondere A

usnahm
en für V

ergaben, die V
erteidigungs- oder Sicherheitsaspekte um

fassen 
§ 118 

B
estim

m
ten A

uftragnehm
ern vorbehaltene öffentliche A

ufträge 

U
nterabschnitt 2 

V
ergabeverfahren und A

uftragsausführung 

§ 119 
V

erfahrensarten 
§ 120 

B
esondere M

ethoden und Instrum
ente in V

ergabeverfahren 
§ 121 

Leistungsbeschreibung 
§ 122 

Eignung 
§ 123 

Zw
ingende A

usschlussgründe 
§ 124 

Fakultative A
usschlussgründe 

§ 125 
Selbstreinigung 

§ 126 
Zulässiger Zeitraum

 für A
usschlüsse 

§ 127 
Zuschlag 

§ 128 
A

uftragsausführung 
§ 129 

Zw
ingend zu berücksichtigende A

usführungsbedingungen 
§ 130 

V
ergabe von öffentlichen A

ufträgen über soziale und andere besondere D
ienstleistungen 

§ 131 
V

ergabe von öffentlichen A
ufträgen über Personenverkehrsleistungen im

 Eisenbahnverkehr 
§ 132 

A
uftragsänderungen w

ährend der V
ertragslaufzeit 

§ 133 
K

ündigung von öffentlichen A
ufträgen in besonderen Fällen 

§ 134 
Inform

ations- und W
artepflicht 

§ 135 
U

nw
irksam

keit 
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A
bschnitt 3 

V
ergabe von öffentlichen A

ufträgen in besonderen B
ereichen und von K

onzessionen 

U
nterabschnitt 1 

V
ergabe von öffentlichen A

ufträgen durch Sektorenauftraggeber 

§ 136 
A

nw
endungsbereich 

§ 137 
B

esondere A
usnahm

en 
§ 138 

B
esondere A

usnahm
e für die V

ergabe an verbundene U
nternehm

en 
§ 139 

B
esondere A

usnahm
e für die V

ergabe durch oder an ein G
em

einschaftsunternehm
en 

§ 140 
B

esondere A
usnahm

e für unm
ittelbar dem

 W
ettbew

erb ausgesetzte Tätigkeiten 
§ 141 

V
erfahrensarten 

§ 142 
Sonstige anw

endbare V
orschriften 

§ 143 
R

egelung für A
uftraggeber nach dem

 B
undesberggesetz 

U
nterabschnitt 2 

V
ergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentlichen A

ufträgen 

§ 144 
A

nw
endungsbereich 

§ 145 
B

esondere A
usnahm

en für die V
ergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentlichen 

A
ufträgen 

§ 146 
V

erfahrensarten 
§ 147 

Sonstige anw
endbare V

orschriften 

U
nterabschnitt 3 

V
ergabe von K

onzessionen 

§ 148 
A

nw
endungsbereich 

§ 149 
B

esondere A
usnahm

en 
§ 150 

B
esondere A

usnahm
en für die V

ergabe von K
onzessionen in den B

ereichen V
erteidigung und Si-

cherheit 
§ 151 

V
erfahren 

§ 152 
A

nforderungen im
 K

onzessionsvergabeverfahren 
§ 153 

V
ergabe von K

onzessionen über soziale und andere besondere D
ienstleistungen 

§ 154 
Sonstige anw

endbare V
orschriften 

K
apitel 2 

N
achprüfungsverfahren 

A
bschnitt 1 

N
achprüfungsbehörden 

§ 155 
G

rundsatz 
§ 156 

V
ergabekam

m
ern 

§ 157 
B

esetzung, U
nabhängigkeit 

§ 158 
Einrichtung, O

rganisation 
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§ 159 
A

bgrenzung der Zuständigkeit der V
ergabekam

m
ern 

A
bschnitt 2 

V
erfahren vor der V

ergabekam
m

er 

§ 160 
Einleitung, A

ntrag 
§ 161 

Form
, Inhalt 

§ 162 
V

erfahrensbeteiligte, B
eiladung 

§ 163 
U

ntersuchungsgrundsatz 
§ 164 

A
ufbew

ahrung vertraulicher U
nterlagen 

§ 165 
A

kteneinsicht 
§ 166 

M
ündliche V

erhandlung 
§ 167 

B
eschleunigung 

§ 168 
Entscheidung der V

ergabekam
m

er 
§ 169 

A
ussetzung des V

ergabeverfahrens 
§ 170 

A
usschluss von abw

eichendem
 Landesrecht 

A
bschnitt 3 

Sofortige B
eschw

erde 

§ 171 
Zulässigkeit, Zuständigkeit 

§ 172 
Frist, Form

, Inhalt 
§ 173 

W
irkung 

§ 174 
B

eteiligte am
 B

eschw
erdeverfahren 

§ 175 
V

erfahrensvorschriften 
§ 176 

V
orabentscheidung über den Zuschlag 

§ 177 
Ende des V

ergabeverfahrens nach Entscheidung des B
eschw

erdegerichts 
§ 178 

B
eschw

erdeentscheidung 
§ 179 

B
indungsw

irkung und V
orlagepflicht 

§ 180 
Schadensersatz bei R

echtsm
issbrauch 

§ 181 
A

nspruch auf Ersatz des V
ertrauensschadens 

§ 182 
K

osten des V
erfahrens vor der V

ergabekam
m

er 
§ 183 

K
orrekturm

echanism
us der K

om
m

ission 
§ 184 

U
nterrichtungspflichten der N

achprüfungsinstanzen 

Teil 5 

A
nw

endungsbereich des Ersten bis D
ritten Teils dieses G

esetzes 

§ 185 
U

nternehm
en der öffentlichen H

and, G
eltungsbereich 

Teil 6 

Ü
bergangs- und Schlussbestim

m
ungen 

§ 186 
Ü

bergangsbestim
m

ungen“. 
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D
er V

ierte Teil w
ird w

ie folgt gefasst: 

„Teil 4 
V

ergabe von öffentlichen A
ufträgen und K

onzessionen 

K
apitel 1 

V
ergabeverfahren 

A
bschnitt 1 

G
rundsätze, D

efinitionen und A
nw

endungsbereich 

§ 97 
G

rundsätze der V
ergabe 

(1) 
Ö

ffentliche A
ufträge und K

onzessionen w
erden im

 W
ettbew

erb und im
 W

ege transparenter V
er-

fahren vergeben. D
abei w

erden die G
rundsätze der W

irtschaftlichkeit und der V
erhältnism

äßigkeit gew
ahrt. 

(2) 
D

ie Teilnehm
er an einem

 V
ergabeverfahren sind gleich zu behandeln, es sei denn, eine U

ngleich-
behandlung ist aufgrund dieses G

esetzes ausdrücklich geboten oder gestattet. 
(3) 

B
ei der V

ergabe w
erden A

spekte der Q
ualität und der Innovation sow

ie soziale und um
w

eltbezo-
gene A

spekte nach M
aßgabe dieses Teils berücksichtigt. 

(4) 
M

ittelständische Interessen sind bei der V
ergabe öffentlicher A

ufträge vornehm
lich zu berück-

sichtigen. Leistungen sind in der M
enge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach A

rt oder Fachgebiet (Fach-
lose) zu vergeben. M

ehrere Teil- oder Fachlose dürfen zusam
m

en vergeben w
erden, w

enn w
irtschaftliche 

oder technische G
ründe dies erfordern. W

ird ein U
nternehm

en, das nicht öffentlicher A
uftraggeber oder 

Sektorenauftraggeber ist, m
it der W

ahrnehm
ung oder D

urchführung einer öffentlichen A
ufgabe betraut, ver-

pflichtet der öffentliche A
uftraggeber oder Sektorenauftraggeber das U

nternehm
en, sofern es U

nteraufträge 
vergibt, nach den Sätzen 1 bis 3 zu verfahren. 

(5) 
Für das Senden, Em

pfangen, W
eiterleiten und Speichern von D

aten in einem
 V

ergabeverfahren 
verw

enden A
uftraggeber und U

nternehm
en grundsätzlich elektronische M

ittel nach M
aßgabe der aufgrund 

des § 113 erlassenen V
erordnungen. 

(6) 
U

nternehm
en haben A

nspruch darauf, dass die B
estim

m
ungen über das V

ergabeverfahren einge-
halten w

erden. 

§ 98 
A

uftraggeber 
A

uftraggeber im
 Sinne dieses Teils sind öffentliche A

uftraggeber im
 Sinne des § 99, Sektorenauftrag-

geber im
 Sinne des § 100 und K

onzessionsgeber im
 Sinne des § 101. 

§ 99 
Ö

ffentliche A
uftraggeber 

Ö
ffentliche A

uftraggeber sind 
1. 

G
ebietskörperschaften sow

ie deren Sonderverm
ögen, 

2. 
andere juristische Personen des öffentlichen und des privaten R

echts, die zu dem
 besonderen Zw

eck 
gegründet w

urden, im
 A

llgem
eininteresse liegende A

ufgaben nichtgew
erblicher A

rt zu erfüllen, sofern 
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a) 
sie überw

iegend von Stellen nach N
um

m
er 1 oder 3 einzeln oder gem

einsam
 durch B

eteiligung 
oder auf sonstige W

eise finanziert w
erden, 

b) 
ihre Leitung der A

ufsicht durch Stellen nach N
um

m
er 1 oder 3 unterliegt oder  

c) 
m

ehr als die H
älfte der M

itglieder eines ihrer zur G
eschäftsführung oder zur A

ufsicht berufenen 
O

rgane durch Stellen nach N
um

m
er 1 oder 3 bestim

m
t w

orden sind;  
dasselbe gilt, w

enn diese juristische Person einer anderen juristischen Person des öffentlichen oder privaten 
R

echts einzeln oder gem
einsam

 m
it anderen die überw

iegende Finanzierung gew
ährt, über deren Leitung 

die A
ufsicht ausübt oder die M

ehrheit der M
itglieder eines zur G

eschäftsführung oder A
ufsicht berufenen 

O
rgans bestim

m
t hat, 

3. 
V

erbände, deren M
itglieder unter N

um
m

er 1 oder 2 fallen, 
4. 

natürliche oder juristische Personen des privaten R
echts sow

ie juristische Personen des öffentlichen 
R

echts, sow
eit sie nicht unter N

um
m

er 2 fallen, in den Fällen, in denen sie für Tiefbaum
aßnahm

en, für 
die Errichtung von K

rankenhäusern, Sport-, Erholungs- oder Freizeiteinrichtungen, Schul-, H
ochschul- 

oder V
erw

altungsgebäuden oder für dam
it in V

erbindung stehende D
ienstleistungen und W

ettbew
erbe 

von Stellen, die unter die N
um

m
ern 1, 2 oder 3 fallen, M

ittel erhalten, m
it denen diese V

orhaben zu 
m

ehr als 50 Prozent subventioniert w
erden. 

§ 100 
Sektorenauftraggeber 

(1) 
Sektorenauftraggeber sind 

1. 
öffentliche A

uftraggeber gem
äß § 99 N

um
m

er 1 bis 3, die eine Sektorentätigkeit gem
äß § 102 ausüben, 

2. 
natürliche oder juristische Personen des privaten R

echts, die eine Sektorentätigkeit gem
äß § 102 ausü-

ben, w
enn 

a) 
diese Tätigkeit auf der G

rundlage von besonderen oder ausschließlichen R
echten ausgeübt w

ird, 
die von einer zuständigen B

ehörde gew
ährt w

urden, oder 
b) 

öffentliche A
uftraggeber gem

äß § 99 N
um

m
er 1 bis 3 auf diese Personen einzeln oder gem

einsam
 

einen beherrschenden Einfluss ausüben können. 
(2) 

B
esondere oder ausschließliche R

echte im
 Sinne von A

bsatz 1 N
um

m
er 2 B

uchstabe a sind R
echte, 

die dazu führen, dass die A
usübung dieser Tätigkeit einem

 oder m
ehreren U

nternehm
en vorbehalten w

ird 
und dass die M

öglichkeit anderer U
nternehm

en, diese Tätigkeit auszuüben, erheblich beeinträchtigt w
ird. 

K
eine besonderen oder ausschließlichen R

echte in diesem
 Sinne sind R

echte, die aufgrund eines V
erfahrens 

nach den V
orschriften dieses Teils oder aufgrund eines sonstigen V

erfahrens gew
ährt w

urden, das angem
es-

sen bekannt gem
acht w

urde und auf objektiven K
riterien beruht. 

(3) 
D

ie A
usübung eines beherrschenden Einflusses im

 Sinne von A
bsatz 1 N

um
m

er 2 B
uchstabe b 

w
ird verm

utet, w
enn ein öffentlicher A

uftraggeber gem
äß § 99 N

um
m

er 1 bis 3  
1. 

unm
ittelbar oder m

ittelbar die M
ehrheit des gezeichneten K

apitals des U
nternehm

ens besitzt,  
2. 

über die M
ehrheit der m

it den A
nteilen am

 U
nternehm

en verbundenen Stim
m

rechte verfügt oder 
3. 

m
ehr als die H

älfte der M
itglieder des V

erw
altungs-, Leitungs- oder A

ufsichtsorgans des U
nternehm

ens 
bestellen kann. 

§ 101 
K

onzessionsgeber 
(1) 

K
onzessionsgeber sind 

1. 
öffentliche A

uftraggeber gem
äß § 99 N

um
m

er 1 bis 3, die eine K
onzession vergeben, 

2. 
Sektorenauftraggeber gem

äß § 100 A
bsatz 1 N

um
m

er 1, die eine Sektorentätigkeit gem
äß § 102 A

bsatz 
2 bis 6 ausüben und eine K

onzession zum
 Zw

eck der A
usübung dieser Tätigkeit vergeben,  
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3. 
Sektorenauftraggeber gem

äß § 100 A
bsatz 1 N

um
m

er 2, die eine Sektorentätigkeit gem
äß § 102 A

b-
satz 2 bis 6 ausüben und eine K

onzession zum
 Zw

eck der A
usübung dieser Tätigkeit vergeben. 

(2) 
§ 100 A

bsatz 2 und 3 gilt entsprechend. § 102 
Sektorentätigkeiten 

(1) 
Sektorentätigkeiten im

 B
ereich W

asser sind 
1. 

die B
ereitstellung oder das B

etreiben fester N
etze zur V

ersorgung der A
llgem

einheit im
 Zusam

m
en-

hang m
it der G

ew
innung, der Fortleitung und der A

bgabe von Trinkw
asser, 

2. 
die Einspeisung von Trinkw

asser in diese N
etze. 

A
ls Sektorentätigkeiten gelten auch Tätigkeiten nach Satz 1, die im

 Zusam
m

enhang m
it W

asserbau-, B
e-

w
ässerungs- oder Entw

ässerungsvorhaben stehen, sofern die zur Trinkw
asserversorgung bestim

m
te W

asser-
m

enge m
ehr als 20 Prozent der G

esam
tw

asserm
enge ausm

acht, die m
it den entsprechenden V

orhaben oder 
B

ew
ässerungs- oder Entw

ässerungsanlagen zur V
erfügung gestellt w

ird oder die im
 Zusam

m
enhang m

it der 
A

bw
asserbeseitigung oder -behandlung steht. D

ie Einspeisung von Trinkw
asser in feste N

etze zur V
ersor-

gung der A
llgem

einheit durch einen Sektorenauftraggeber nach § 100 A
bsatz 1 N

um
m

er 2 gilt nicht als 
Sektorentätigkeit, sofern die Erzeugung von Trinkw

asser durch den betreffenden A
uftraggeber erfolgt, w

eil 
dessen V

erbrauch für die A
usübung einer Tätigkeit erforderlich ist, die keine Sektorentätigkeit nach den 

A
bsätzen 1 bis 4 ist, und die Einspeisung in das öffentliche N

etz nur von dem
 Eigenverbrauch des betreffen-

den A
uftraggebers abhängt und bei Zugrundelegung des D

urchschnitts der letzten drei Jahre einschließlich 
des laufenden Jahres nicht m

ehr als 30 Prozent der gesam
ten Trinkw

assererzeugung des betreffenden A
uf-

traggebers ausm
acht. 

(2) 
Sektorentätigkeiten im

 B
ereich Elektrizität sind 

1. 
die B

ereitstellung oder das B
etreiben fester N

etze zur V
ersorgung der A

llgem
einheit im

 Zusam
m

en-
hang m

it der Erzeugung, der Fortleitung und der A
bgabe von Elektrizität, 

2. 
die Einspeisung von Elektrizität in diese N

etze, es sei denn, 
a) 

die Elektrizität w
ird durch den Sektorenauftraggeber nach § 100 A

bsatz 1 N
um

m
er 2 erzeugt, w

eil 
ihr V

erbrauch für die A
usübung einer Tätigkeit erforderlich ist, die keine Sektorentätigkeit nach 

den A
bsätzen 1 bis 4 ist, und 

b) 
die Einspeisung hängt nur von dem

 Eigenverbrauch des Sektorenauftraggebers ab und m
acht bei 

Zugrundelegung des D
urchschnitts der letzten drei Jahre einschließlich des laufenden Jahres nicht 

m
ehr als 30 Prozent der gesam

ten Energieerzeugung des Sektorenauftraggebers aus. 
(3) 

Sektorentätigkeiten im
 B

ereich von G
as und W

ärm
e sind 

1. 
die B

ereitstellung oder das B
etreiben fester N

etze zur V
ersorgung der A

llgem
einheit im

 Zusam
m

en-
hang m

it der Erzeugung, der Fortleitung und der A
bgabe von G

as und W
ärm

e, 
2. 

die Einspeisung von G
as und W

ärm
e in diese N

etze, es sei denn,  
a) 

die Erzeugung von G
as oder W

ärm
e durch den Sektorenauftraggeber nach § 100 A

bsatz 1 N
um

-
m

er 2 ergibt sich zw
angsläufig aus der A

usübung einer Tätigkeit, die keine Sektorentätigkeit nach 
den A

bsätzen 1 bis 4 ist, und 
b) 

die Einspeisung zielt nur darauf ab, diese Erzeugung w
irtschaftlich zu nutzen und m

acht bei Zu-
grundelegung des D

urchschnitts der letzten drei Jahre einschließlich des laufenden Jahres nicht 
m

ehr als 20 Prozent des U
m

satzes des Sektorenauftraggebers aus. 
(4) 

Sektorentätigkeiten im
 B

ereich V
erkehrsleistungen sind die B

ereitstellung oder das B
etreiben von 

N
etzen zur V

ersorgung der A
llgem

einheit m
it V

erkehrsleistungen per Eisenbahn, autom
atischen System

en, 
Straßenbahn, Trolleybus, B

us oder Seilbahn; ein N
etz gilt als vorhanden, w

enn die V
erkehrsleistung gem

äß 
den von einer zuständigen B

ehörde festgelegten B
edingungen erbracht w

ird; dazu gehören die Festlegung 
der Strecken, die Transportkapazitäten und die Fahrpläne. 
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(5) 
Sektorentätigkeiten im

 B
ereich H

äfen und Flughäfen sind Tätigkeiten im
 Zusam

m
enhang m

it der 
N

utzung eines geografisch abgegrenzten G
ebiets m

it dem
 Zw

eck, für Luft-, See- oder B
innenschifffahrts-

verkehrsunternehm
en Flughäfen, See- oder B

innenhäfen oder andere Term
inaleinrichtungen bereitzustellen. 

(6) 
Sektorentätigkeiten im

 B
ereich fossiler B

rennstoffe sind Tätigkeiten zur N
utzung eines geogra-

fisch abgegrenzten G
ebiets zum

 Zw
eck 

1. 
der Förderung von Ö

l oder G
as oder 

2. 
der Exploration oder Förderung von K

ohle oder anderen festen B
rennstoffen. 

(7) 
Für die Zw

ecke der A
bsätze 1 bis 3 um

fasst der B
egriff „Einspeisung“ die Erzeugung und Produk-

tion sow
ie den G

roß- und Einzelhandel. D
ie Erzeugung von G

as fällt unter A
bsatz 6. 

§ 103 
Ö

ffentliche A
ufträge, R

ahm
envereinbarungen und W

ettbew
erbe 

(1) 
Ö

ffentliche A
ufträge sind entgeltliche V

erträge zw
ischen öffentlichen A

uftraggebern oder Sekto-
renauftraggebern und U

nternehm
en über die B

eschaffung von Leistungen, die die Lieferung von W
aren, die 

A
usführung von B

auleistungen oder die Erbringung von D
ienstleistungen zum

 G
egenstand haben.  

(2) 
Lieferaufträge sind V

erträge zur B
eschaffung von W

aren, die insbesondere K
auf oder R

atenkauf 
oder Leasing, M

ietverhältnisse oder Pachtverhältnisse m
it oder ohne K

aufoption betreffen. D
ie V

erträge 
können auch N

ebenleistungen um
fassen. 

(3) 
B

auaufträge sind V
erträge über die A

usführung oder die gleichzeitige Planung und A
usführung 

1. 
von B

auleistungen im
 Zusam

m
enhang m

it einer der Tätigkeiten, die in A
nhang II der R

ichtlinie 
2014/24/EU

 des Europäischen Parlam
ents und des R

ates vom
 26. Februar 2014 über die öffentliche 

A
uftragsvergabe und zur A

ufhebung der R
ichtlinie 2004/18/EG

 (A
B

l. L 94 vom
 28.3.2014, S. 65) und 

A
nhang I der R

ichtlinie 2014/25/EU
 des Europäischen Parlam

ents und des R
ates vom

 26. Februar 2014 
über die V

ergabe von A
ufträgen durch A

uftraggeber in den B
ereichen der W

asser-, Energie- und V
er-

kehrsversorgung sow
ie der Postdienste und zur A

ufhebung der R
ichtlinie 2004/17/EG

 (A
B

l. L 94 vom
 

28.3.2014, S. 243) genannt sind, oder  
2. 

eines B
auw

erkes für den öffentlichen A
uftraggeber oder Sektorenauftraggeber, das Ergebnis von Tief- 

oder H
ochbauarbeiten ist und eine w

irtschaftliche oder technische Funktion erfüllen soll. 
Ein B

auauftrag liegt auch vor, w
enn ein D

ritter eine B
auleistung gem

äß den vom
 öffentlichen A

uftraggeber 
oder Sektorenauftraggeber genannten Erfordernissen erbringt, die B

auleistung dem
 A

uftraggeber unm
ittel-

bar w
irtschaftlich zugutekom

m
t und dieser einen entscheidenden Einfluss auf A

rt und Planung der B
auleis-

tung hat.  
(4) 

A
ls D

ienstleistungsaufträge gelten die V
erträge über die Erbringung von Leistungen, die nicht 

unter die A
bsätze 2 und 3 fallen. 

(5) 
R

ahm
envereinbarungen sind V

ereinbarungen zw
ischen einem

 oder m
ehreren öffentlichen A

uf-
traggebern oder Sektorenauftraggebern und einem

 oder m
ehreren U

nternehm
en, die dazu dienen, die B

edin-
gungen für die öffentlichen A

ufträge, die w
ährend eines bestim

m
ten Zeitraum

s vergeben w
erden sollen, 

festzulegen, insbesondere in B
ezug auf den Preis. Für die V

ergabe von R
ahm

envereinbarungen gelten, so-
w

eit nichts anderes bestim
m

t ist, dieselben V
orschriften w

ie für die V
ergabe entsprechender öffentlicher 

A
ufträge. 

(6) 
W

ettbew
erbe sind A

uslobungsverfahren, die dem
 A

uftraggeber aufgrund vergleichender B
eurtei-

lung durch ein Preisgericht m
it oder ohne V

erteilung von Preisen zu einem
 Plan oder einer Planung verhelfen 

sollen. 

§ 104 
V

erteidigungs- oder sicherheitsspezifische öffentliche A
ufträge 

(1) 
V

erteidigungs- oder sicherheitsspezifische öffentliche A
ufträge sind öffentliche A

ufträge, deren 
A

uftragsgegenstand m
indestens eine der folgenden Leistungen um

fasst: 
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1. 
die Lieferung von M

ilitärausrüstung, einschließlich dazugehöriger Teile, B
auteile oder B

ausätze, 
2. 

die Lieferung von A
usrüstung, die im

 R
ahm

en eines V
erschlusssachenauftrags vergeben w

ird, ein-
schließlich der dazugehörigen Teile, B

auteile oder B
ausätze, 

3. 
Liefer-, B

au- und D
ienstleistungen in unm

ittelbarem
 Zusam

m
enhang m

it der in den N
um

m
ern 1 und 2 

genannten A
usrüstung in allen Phasen des Lebenszyklus der A

usrüstung oder 
4. 

B
au- und D

ienstleistungen speziell für m
ilitärische Zw

ecke oder B
au- und D

ienstleistungen, die im
 

R
ahm

en eines V
erschlusssachenauftrags vergeben w

erden. 
(2) 

M
ilitärausrüstung ist jede A

usrüstung, die eigens zu m
ilitärischen Zw

ecken konzipiert oder für 
m

ilitärische Zw
ecke angepasst w

ird und zum
 Einsatz als W

affe, M
unition oder K

riegsm
aterial bestim

m
t ist. 

(3) 
Ein V

erschlusssachenauftrag im
 Sinne dieser V

orschrift ist ein A
uftrag im

 speziellen B
ereich der 

nicht-m
ilitärischen Sicherheit, der ähnliche M

erkm
ale aufw

eist und ebenso schutzbedürftig ist w
ie ein A

uf-
trag über die Lieferung von M

ilitärausrüstung im
 Sinne des A

bsatzes 1 N
um

m
er 1 oder w

ie B
au- und D

ienst-
leistungen speziell für m

ilitärische Zw
ecke im

 Sinne des A
bsatzes 1 N

um
m

er 4, und 
1. 

bei dessen Erfüllung oder Erbringung V
erschlusssachen nach § 4 des G

esetzes über die V
oraussetzun-

gen und das V
erfahren von Sicherheitsüberprüfungen des B

undes oder nach den entsprechenden B
e-

stim
m

ungen der Länder verw
endet w

erden oder 
2. 

der V
erschlusssachen im

 Sinne der N
um

m
er 1 erfordert oder beinhaltet. 

§ 105 
K

onzessionen 
(1) 

K
onzessionen sind entgeltliche V

erträge, m
it denen ein oder m

ehrere K
onzessionsgeber ein oder 

m
ehrere U

nternehm
en 

1. 
m

it der Erbringung von B
auleistungen betrauen (B

aukonzessionen); dabei besteht die G
egenleistung 

entw
eder allein in dem

 R
echt zur N

utzung des B
auw

erks oder in diesem
 R

echt zuzüglich einer Zahlung; 
oder 

2. 
m

it der Erbringung und der V
erw

altung von D
ienstleistungen betrauen, die nicht in der Erbringung von 

B
auleistungen nach N

um
m

er 1 bestehen (D
ienstleistungskonzessionen); dabei besteht die G

egenleis-
tung entw

eder allein in dem
 R

echt zur V
erw

ertung der D
ienstleistungen oder in diesem

 R
echt zuzüglich 

einer Zahlung. 
(2) 

In A
bgrenzung zur V

ergabe öffentlicher A
ufträge geht bei der V

ergabe einer B
au- oder D

ienst-
leistungskonzession das B

etriebsrisiko für die N
utzung des B

auw
erks oder für die V

erw
ertung der D

ienst-
leistungen auf den K

onzessionsnehm
er über. D

ies ist der Fall, w
enn 

1. 
unter norm

alen B
etriebsbedingungen nicht gew

ährleistet ist, dass die Investitionsaufw
endungen oder 

die K
osten für den B

etrieb des B
auw

erks oder die Erbringung der D
ienstleistungen w

ieder erw
irtschaf-

tet w
erden können, und 

2. 
der K

onzessionsnehm
er den U

nw
ägbarkeiten des M

arktes tatsächlich ausgesetzt ist, so dass potenzielle 
geschätzte V

erluste des K
onzessionsnehm

ers nicht vernachlässigbar sind. 
D

as B
etriebsrisiko kann ein N

achfrage- oder A
ngebotsrisiko sein. 

§ 106 
Schw

ellenw
erte 

(1) 
D

ieser Teil gilt für die V
ergabe von öffentlichen A

ufträgen und K
onzessionen sow

ie die A
usrich-

tung von W
ettbew

erben, deren geschätzter A
uftrags- oder V

ertragsw
ert ohne U

m
satzsteuer die jew

eils fest-
gelegten Schw

ellenw
erte erreicht oder überschreitet. § 114 A

bsatz 2 bleibt unberührt. 
(2) 

D
er jew

eilige Schw
ellenw

ert ergibt sich 
1. 

für öffentliche A
ufträge und W

ettbew
erbe, die von öffentlichen A

uftraggebern vergeben w
erden, aus 

A
rtikel 4 der R

ichtlinie 2014/24/EU
 in der jew

eils geltenden Fassung; der sich hieraus für zentrale 
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R
egierungsbehörden ergebende Schw

ellenw
ert ist von allen obersten B

undesbehörden sow
ie allen obe-

ren B
undesbehörden und vergleichbaren B

undeseinrichtungen anzuw
enden, 

2. 
für öffentliche A

ufträge und W
ettbew

erbe, die von Sektorenauftraggebern zum
 Zw

eck der A
usübung 

einer Sektorentätigkeit vergeben w
erden, aus A

rtikel 15 der R
ichtlinie 2014/25/EU

 in der jew
eils gel-

tenden Fassung, 
3. 

für verteidigungs- oder sicherheitsspezifische öffentliche A
ufträge aus A

rtikel 8 der R
ichtlinie 

2009/81/EG
 des Europäischen Parlam

ents und des R
ates vom

 13. Juli 2009 über die K
oordinierung der 

V
erfahren zur V

ergabe bestim
m

ter B
au-, Liefer- und D

ienstleistungsaufträge in den B
ereichen V

ertei-
digung und Sicherheit und zur Ä

nderung der R
ichtlinien 2004/17/EG

 und 2004/18/EG
 (A

B
l. L 216 vom

 
20.8.2009, S. 76) in der jew

eils geltenden Fassung, 
4. 

für K
onzessionen aus A

rtikel 8 der R
ichtlinie 2014/23/EU

 des Europäischen Parlam
ents und des R

ates 
vom

 26. Februar 2014 über die K
onzessionsvergabe (A

B
l. L 94 vom

 28.3.2014, S. 1) in der jew
eils 

geltenden Fassung. 
(3) 

D
as B

undesm
inisterium

 für W
irtschaft und Energie gibt die geltenden Schw

ellenw
erte unverzüg-

lich, nachdem
 sie im

 A
m

tsblatt der Europäischen U
nion veröffentlicht w

orden sind, im
 B

undesanzeiger be-
kannt. 

§ 107 
A

llgem
eine A

usnahm
en 

(1) 
D

ieser Teil ist nicht anzuw
enden auf die V

ergabe von öffentlichen A
ufträgen und K

onzessionen 
1. 

zu Schiedsgerichts- und Schlichtungsdienstleistungen, 
2. 

für den Erw
erb, die M

iete oder die Pacht von G
rundstücken, vorhandenen G

ebäuden oder anderem
 

unbew
eglichem

 V
erm

ögen sow
ie R

echten daran, ungeachtet ihrer Finanzierung, 
3. 

zu A
rbeitsverträgen,  

4. 
zu D

ienstleistungen des K
atastrophenschutzes, des Zivilschutzes und der G

efahrenabw
ehr, die von ge-

m
einnützigen O

rganisationen oder V
ereinigungen erbracht w

erden und die unter die R
eferenznum

m
ern 

des C
om

m
on Procurem

ent V
ocabulary 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-

7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 und 85143000-3 m
it A

usnahm
e des Einsatzes von K

ranken-
w

agen zur Patientenbeförderung fallen; gem
einnützige O

rganisationen oder V
ereinigungen im

 Sinne 
dieser N

um
m

er sind insbesondere die H
ilfsorganisationen, die nach B

undes- oder Landesrecht als Zivil- 
und K

atastrophenschutzorganisationen anerkannt sind. 
(2) 

D
ieser Teil ist ferner nicht auf öffentliche A

ufträge und K
onzessionen anzuw

enden, 
1. 

bei denen die A
nw

endung dieses Teils den A
uftraggeber dazu zw

ingen w
ürde, im

 Zusam
m

enhang m
it 

dem
 V

ergabeverfahren oder der A
uftragsausführung A

uskünfte zu erteilen, deren Preisgabe seiner A
n-

sicht nach w
esentlichen Sicherheitsinteressen der B

undesrepublik D
eutschland im

 Sinne des A
rtikels 

346 A
bsatz 1 B

uchstabe a des V
ertrags über die A

rbeitsw
eise der Europäischen U

nion w
iderspricht, 

oder 
2. 

die dem
 A

nw
endungsbereich des A

rtikels 346 A
bsatz 1 B

uchstabe b des V
ertrags über die A

rbeitsw
eise 

der Europäischen U
nion unterliegen. 

§ 108 
A

usnahm
en bei öffentlich-öffentlicher Zusam

m
enarbeit 

(1) 
D

ieser Teil ist nicht anzuw
enden auf die V

ergabe von öffentlichen A
ufträgen, die von einem

 öf-
fentlichen A

uftraggeber im
 Sinne des § 99 N

um
m

er 1 bis 3 an eine juristische Person des öffentlichen oder 
privaten R

echts vergeben w
erden, w

enn  
1. 

der öffentliche A
uftraggeber über die juristische Person eine ähnliche K

ontrolle w
ie über seine eigenen 

D
ienststellen ausübt, 



D
eutscher B

undestag – 18. W
ahlperiode 

– 21 – 
D

rucksache 18/6281  
  

2. 
m

ehr als 80 Prozent der Tätigkeiten der juristischen Person der A
usführung von A

ufgaben dienen, m
it 

denen sie von dem
 öffentlichen A

uftraggeber oder von einer anderen juristischen Person, die von die-
sem

 kontrolliert w
ird, betraut w

urde, und 
3. 

an der juristischen Person keine direkte private K
apitalbeteiligung besteht, m

it A
usnahm

e nicht beherr-
schender Form

en der privaten K
apitalbeteiligung und Form

en der privaten K
apitalbeteiligung ohne 

Sperrm
inorität, die durch gesetzliche B

estim
m

ungen vorgeschrieben sind und die keinen m
aßgeblichen 

Einfluss auf die kontrollierte juristische Person verm
itteln. 

(2) 
D

ie A
usübung einer K

ontrolle im
 Sinne von A

bsatz 1 N
um

m
er 1 w

ird verm
utet, w

enn der öffent-
liche A

uftraggeber einen ausschlaggebenden Einfluss auf die strategischen Ziele und die w
esentlichen Ent-

scheidungen der juristischen Person ausübt. D
ie K

ontrolle kann auch durch eine andere juristische Person 
ausgeübt w

erden, die von dem
 öffentlichen A

uftraggeber auf gleiche W
eise kontrolliert w

ird. 
(3) 

A
bsatz 1 gilt auch für die V

ergabe öffentlicher A
ufträge, die von einer kontrollierten juristischen 

Person, die zugleich öffentlicher A
uftraggeber im

 Sinne des § 99 N
um

m
er 1 bis 3 ist, an den kontrollierenden 

öffentlichen A
uftraggeber oder an eine von diesem

 öffentlichen A
uftraggeber kontrollierte andere juristische 

Person vergeben w
erden. V

oraussetzung ist, dass keine direkte private K
apitalbeteiligung an der juristischen 

Person besteht, die den öffentlichen A
uftrag erhalten soll. A

bsatz 1 N
um

m
er 3 zw

eiter H
albsatz gilt entspre-

chend. (4) 
D

ieser Teil ist nicht anzuw
enden auf die V

ergabe von öffentlichen A
ufträgen, bei denen der öf-

fentliche A
uftraggeber im

 Sinne des § 99 N
um

m
er 1 bis 3 über eine juristische Person des privaten oder 

öffentlichen R
echts zw

ar keine K
ontrolle im

 Sinne des A
bsatzes 1 N

um
m

er 1 ausübt, aber  
1. 

der öffentliche A
uftraggeber gem

einsam
 m

it anderen öffentlichen A
uftraggebern über die juristische 

Person eine ähnliche K
ontrolle ausübt w

ie jeder der öffentlichen A
uftraggeber über seine eigenen 

D
ienststellen, 

2. 
m

ehr als 80 Prozent der Tätigkeiten der juristischen Person der A
usführung von A

ufgaben dienen, m
it 

denen sie von den öffentlichen A
uftraggebern oder von einer anderen juristischen Person, die von die-

sen A
uftraggebern kontrolliert w

ird, betraut w
urde, und 

3. 
an der juristischen Person keine direkte private K

apitalbeteiligung besteht; A
bsatz 1 N

um
m

er 3 zw
eiter 

H
albsatz gilt entsprechend. 

(5) 
Eine gem

einsam
e K

ontrolle im
 Sinne von A

bsatz 4 N
um

m
er 1 besteht, w

enn 
1. 

sich die beschlussfassenden O
rgane der juristischen Person aus V

ertretern säm
tlicher teilnehm

ender 
öffentlicher A

uftraggeber zusam
m

ensetzen; ein einzelner V
ertreter kann m

ehrere oder alle teilnehm
en-

den öffentlichen A
uftraggeber vertreten, 

2. 
die öffentlichen A

uftraggeber gem
einsam

 einen ausschlaggebenden Einfluss auf die strategischen Ziele 
und die w

esentlichen Entscheidungen der juristischen Person ausüben können und 
3. 

die juristische Person keine Interessen verfolgt, die den Interessen der öffentlichen A
uftraggeber zuw

i-
derlaufen. 
(6) 

D
ieser Teil ist ferner nicht anzuw

enden auf V
erträge, die zw

ischen zw
ei oder m

ehreren öffentli-
chen A

uftraggebern im
 Sinne des § 99 N

um
m

er 1 bis 3 geschlossen w
erden, w

enn  
1. 

der V
ertrag eine Zusam

m
enarbeit zw

ischen den beteiligten öffentlichen A
uftraggebern begründet oder 

erfüllt, um
 sicherzustellen, dass die von ihnen zu erbringenden öffentlichen D

ienstleistungen im
 H

in-
blick auf die Erreichung gem

einsam
er Ziele ausgeführt w

erden, 
2. 

die D
urchführung der Zusam

m
enarbeit nach N

um
m

er 1 ausschließlich durch Ü
berlegungen im

 Zusam
-

m
enhang m

it dem
 öffentlichen Interesse bestim

m
t w

ird und 
3. 

die öffentlichen A
uftraggeber auf dem

 M
arkt w

eniger als 20 Prozent der Tätigkeiten erbringen, die 
durch die Zusam

m
enarbeit nach N

um
m

er 1 erfasst sind. 
(7) 

Zur B
estim

m
ung des prozentualen A

nteils nach A
bsatz 1 N

um
m

er 2, A
bsatz 4 N

um
m

er 2 und 
A

bsatz 6 N
um

m
er 3 w

ird der durchschnittliche G
esam

tum
satz der letzten drei Jahre vor V

ergabe des öffent-
lichen A

uftrags oder ein anderer geeigneter tätigkeitsgestützter W
ert herangezogen. Ein geeigneter tätig-

keitsgestützter W
ert sind zum

 B
eispiel die K

osten, die der juristischen Person oder dem
 öffentlichen A

uf-
traggeber in dieser Zeit in B

ezug auf Liefer-, B
au- und D

ienstleistungen entstanden sind. Liegen für die 
letzten drei Jahre keine A

ngaben über den U
m

satz oder einen geeigneten alternativen tätigkeitsgestützten 
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W
ert w

ie zum
 B

eispiel K
osten vor oder sind sie nicht aussagekräftig, genügt es, w

enn der tätigkeitsgestützte 
W

ert insbesondere durch Prognosen über die G
eschäftsentw

icklung glaubhaft gem
acht w

ird. 
(8) 

D
ie A

bsätze 1 bis 7 gelten entsprechend für Sektorenauftraggeber im
 Sinne des § 100 A

b-
satz 1 N

um
m

er 1 hinsichtlich der V
ergabe von öffentlichen A

ufträgen sow
ie für K

onzessionsgeber im
 Sinne 

des § 101 A
bsatz 1 N

um
m

er 1 und 2 hinsichtlich der V
ergabe von K

onzessionen. 

§ 109 
A

usnahm
en für V

ergaben auf der G
rundlage internationaler V

erfahrensregeln  
(1) 

D
ieser Teil ist nicht anzuw

enden, w
enn öffentliche A

ufträge, W
ettbew

erbe oder K
onzessionen  

1. 
nach V

ergabeverfahren zu vergeben oder durchzuführen sind, die festgelegt w
erden durch 

a) 
ein R

echtsinstrum
ent, das völkerrechtliche V

erpflichtungen begründet, w
ie eine im

 Einklang m
it 

den EU
-V

erträgen geschlossene internationale Ü
bereinkunft oder V

ereinbarung zw
ischen der 

B
undesrepublik D

eutschland und einem
 oder m

ehreren Staaten, die nicht V
ertragsparteien des 

Ü
bereinkom

m
ens über den Europäischen W

irtschaftsraum
 sind, oder ihren U

ntereinheiten über 
Liefer-, B

au- oder D
ienstleistungen für ein von den U

nterzeichnern gem
einsam

 zu verw
irklichen-

des oder zu nutzendes Projekt, oder 
b) 

eine internationale O
rganisation oder 

2. 
gem

äß den V
ergaberegeln einer internationalen O

rganisation oder internationalen Finanzierungsein-
richtung bei vollständiger Finanzierung der öffentlichen A

ufträge und W
ettbew

erbe durch diese O
rga-

nisation oder Einrichtung zu vergeben sind; für den Fall einer überw
iegenden K

ofinanzierung öffentli-
cher A

ufträge und W
ettbew

erbe durch eine internationale O
rganisation oder eine internationale Finan-

zierungseinrichtung einigen sich die Parteien auf die anw
endbaren V

ergabeverfahren. 
(2) 

Für verteidigungs- oder sicherheitsspezifische öffentliche A
ufträge ist § 145 N

um
m

er 7 und für 
K

onzessionen in den B
ereichen V

erteidigung und Sicherheit ist § 150 N
um

m
er 7 anzuw

enden. 

§ 110 
V

ergabe von öffentlichen A
ufträgen und K

onzessionen, 
die verschiedene Leistungen zum

 G
egenstand haben 

(1) 
Ö

ffentliche A
ufträge, die verschiedene Leistungen w

ie Liefer-, B
au- oder D

ienstleistungen zum
 

G
egenstand haben, w

erden nach den V
orschriften vergeben, denen der H

auptgegenstand des A
uftrags zuzu-

ordnen ist. D
asselbe gilt für die V

ergabe von K
onzessionen, die sow

ohl B
au- als auch D

ienstleistungen zum
 

G
egenstand haben. 

(2) 
D

er H
auptgegenstand öffentlicher A

ufträge und K
onzessionen, die  

1. 
teilw

eise aus D
ienstleistungen, die den V

orschriften zur V
ergabe von öffentlichen A

ufträgen über so-
ziale und andere besondere D

ienstleistungen im
 Sinne des § 130 oder K

onzessionen über soziale und 
andere besondere D

ienstleistungen im
 Sinne des § 153 unterfallen, und teilw

eise aus anderen D
ienst-

leistungen bestehen oder  
2. 

teilw
eise aus Lieferleistungen und teilw

eise aus D
ienstleistungen bestehen,  

w
ird danach bestim

m
t, w

elcher geschätzte W
ert der jew

eiligen Liefer- oder D
ienstleistungen am

 höchsten 
ist. 

§ 111 
V

ergabe von öffentlichen A
ufträgen und K

onzessionen,  
deren Teile unterschiedlichen rechtlichen R

egelungen unterliegen 
(1) 

Sind die verschiedenen Teile eines öffentlichen A
uftrags, die jew

eils unterschiedlichen rechtlichen 
R

egelungen unterliegen, objektiv trennbar, so dürfen getrennte A
ufträge für jeden Teil oder darf ein G

esam
t-

auftrag vergeben w
erden.  
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(2) 
W

erden getrennte A
ufträge vergeben, so w

ird jeder einzelne A
uftrag nach den V

orschriften ver-
geben, die auf seine M

erkm
ale anzuw

enden sind. 
(3) 

W
ird ein G

esam
tauftrag vergeben,  

1. 
kann der A

uftrag ohne A
nw

endung dieses Teils vergeben w
erden, w

enn ein Teil des A
uftrags die V

o-
raussetzungen des § 107 A

bsatz 2 N
um

m
er 1 oder 2 erfüllt und die V

ergabe eines G
esam

tauftrags aus 
objektiven G

ründen gerechtfertigt ist, 
2. 

kann der A
uftrag nach den V

orschriften über die V
ergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifi-

schen A
ufträgen vergeben w

erden, w
enn ein Teil des A

uftrags diesen V
orschriften unterliegt und die 

V
ergabe eines G

esam
tauftrags aus objektiven G

ründen gerechtfertigt ist, 
3. 

sind die V
orschriften zur V

ergabe von öffentlichen A
ufträgen durch Sektorenauftraggeber anzuw

enden, 
w

enn ein Teil des A
uftrags diesen V

orschriften unterliegt und der W
ert dieses Teils den geltenden 

Schw
ellenw

ert erreicht oder überschreitet; dies gilt auch dann, w
enn der andere Teil des A

uftrags den 
V

orschriften über die V
ergabe von K

onzessionen unterliegt, 
4. 

sind die V
orschriften zur V

ergabe von öffentlichen A
ufträgen durch öffentliche A

uftraggeber anzuw
en-

den, w
enn ein Teil des A

uftrags den V
orschriften zur V

ergabe von K
onzessionen und ein anderer Teil 

des A
uftrags den V

orschriften zur V
ergabe von öffentlichen A

ufträgen durch öffentliche A
uftraggeber 

unterliegt und w
enn der W

ert dieses Teils den geltenden Schw
ellenw

ert erreicht oder überschreitet, 
5. 

sind die V
orschriften dieses Teils anzuw

enden, w
enn ein Teil des A

uftrags den V
orschriften dieses 

Teils und ein anderer Teil des A
uftrags sonstigen V

orschriften außerhalb dieses Teils unterliegt; dies 
gilt ungeachtet des W

ertes des Teils, der sonstigen V
orschriften außerhalb dieses Teils unterliegen 

w
ürde und ungeachtet ihrer rechtlichen R

egelung.  
(4) 

Sind die verschiedenen Teile eines öffentlichen A
uftrags, die jew

eils unterschiedlichen rechtlichen 
R

egelungen unterliegen, objektiv nicht trennbar,  
1. 

w
ird der A

uftrag nach den V
orschriften vergeben, denen der H

auptgegenstand des A
uftrags zuzuordnen 

ist; enthält der A
uftrag Elem

ente einer D
ienstleistungskonzession und eines Lieferauftrags, w

ird der 
H

auptgegenstand danach bestim
m

t, w
elcher geschätzte W

ert der jew
eiligen D

ienst- oder Lieferleistun-
gen höher ist, 

2. 
kann der A

uftrag ohne A
nw

endung der V
orschriften dieses Teils oder gem

äß den V
orschriften über die 

V
ergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentlichen A

ufträgen vergeben w
erden, 

w
enn der A

uftrag Elem
ente enthält, auf die § 107 A

bsatz 2 N
um

m
er 1 oder 2 anzuw

enden ist. 
(5) 

D
ie Entscheidung, einen G

esam
tauftrag oder getrennte A

ufträge zu vergeben, darf nicht zu dem
 

Zw
eck getroffen w

erden, die A
uftragsvergabe von den V

orschriften zur V
ergabe öffentlicher A

ufträge und 
K

onzessionen auszunehm
en. 

(6) 
A

uf die V
ergabe von K

onzessionen sind die A
bsätze 1, 2 und 3 N

um
m

er 1 und 2 sow
ie die A

b-
sätze 4 und 5 entsprechend anzuw

enden. 

§ 112 
V

ergabe von öffentlichen A
ufträgen und K

onzessionen,  
die verschiedene Tätigkeiten um

fassen 
(1) 

U
m

fasst ein öffentlicher A
uftrag m

ehrere Tätigkeiten, von denen eine Tätigkeit eine Sektorentä-
tigkeit im

 Sinne des § 102 darstellt, dürfen getrennte A
ufträge für die Zw

ecke jeder einzelnen Tätigkeit oder 
darf ein G

esam
tauftrag vergeben w

erden. 
(2) 

W
erden getrennte A

ufträge vergeben, so w
ird jeder einzelne A

uftrag nach den V
orschriften ver-

geben, die auf seine M
erkm

ale anzuw
enden sind.  

(3) 
W

ird ein G
esam

tauftrag vergeben, unterliegt dieser A
uftrag den B

estim
m

ungen, die für die Tätig-
keit gelten, für die der A

uftrag hauptsächlich bestim
m

t ist. Ist der A
uftrag sow

ohl für eine Sektorentätigkeit 
im

 Sinne des § 102 als auch für eine Tätigkeit bestim
m

t, die V
erteidigungs- oder Sicherheitsaspekte um

fasst, 
ist § 111 A

bsatz 3 N
um

m
er 1 und 2 entsprechend anzuw

enden. 
(4) 

D
ie Entscheidung, einen G

esam
tauftrag oder getrennte A

ufträge zu vergeben, darf nicht zu dem
 

Zw
eck getroffen w

erden, die A
uftragsvergabe von den V

orschriften dieses Teils auszunehm
en. 
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(5) 
Ist es objektiv unm

öglich, festzustellen, für w
elche Tätigkeit der A

uftrag hauptsächlich bestim
m

t 
ist, unterliegt die V

ergabe 
1. 

den V
orschriften zur V

ergabe von öffentlichen A
ufträgen durch öffentliche A

uftraggeber, w
enn eine 

der Tätigkeiten, für die der A
uftrag bestim

m
t ist, unter diese V

orschriften fällt, 
2. 

den V
orschriften zur V

ergabe von öffentlichen A
ufträgen durch Sektorenauftraggeber, w

enn der A
uf-

trag sow
ohl für eine Sektorentätigkeit im

 Sinne des § 102 als auch für eine Tätigkeit bestim
m

t ist, die 
in den A

nw
endungsbereich der V

orschriften zur V
ergabe von K

onzessionen fallen w
ürde, 

3. 
den V

orschriften zur V
ergabe von öffentlichen A

ufträgen durch Sektorenauftraggeber, w
enn der A

uf-
trag sow

ohl für eine Sektorentätigkeit im
 Sinne des § 102 als auch für eine Tätigkeit bestim

m
t ist, die 

w
eder in den A

nw
endungsbereich der V

orschriften zur V
ergabe von K

onzessionen noch in den A
n-

w
endungsbereich der V

orschriften zur V
ergabe öffentlicher A

ufträge durch öffentliche A
uftraggeber 

fallen w
ürde. 

(6) 
U

m
fasst eine K

onzession m
ehrere Tätigkeiten, von denen eine Tätigkeit eine Sektorentätigkeit im

 
Sinne des § 102 darstellt, sind die A

bsätze 1 bis 4 entsprechend anzuw
enden. Ist es objektiv unm

öglich, 
festzustellen, für w

elche Tätigkeit die K
onzession hauptsächlich bestim

m
t ist, unterliegt die V

ergabe 
1. 

den V
orschriften zur V

ergabe von K
onzessionen durch K

onzessionsgeber im
 Sinne des § 101 A

b-
satz 1 N

um
m

er 1, w
enn eine der Tätigkeiten, für die die K

onzession bestim
m

t ist, diesen B
estim

m
ungen 

und die andere Tätigkeit den B
estim

m
ungen für die V

ergabe von K
onzessionen durch K

onzessionsge-
ber im

 Sinne des § 101 A
bsatz 1 N

um
m

er 2 oder N
um

m
er 3 unterliegt, 

2. 
den V

orschriften zur V
ergabe von öffentlichen A

ufträgen durch öffentliche A
uftraggeber, w

enn eine 
der Tätigkeiten, für die die K

onzession bestim
m

t ist, unter diese V
orschriften fällt, 

3. 
den V

orschriften zur V
ergabe von K

onzessionen, w
enn eine der Tätigkeiten, für die die K

onzession 
bestim

m
t ist, diesen V

orschriften und die andere Tätigkeit w
eder den V

orschriften zur V
ergabe von 

öffentlichen A
ufträgen durch Sektorenauftraggeber noch den V

orschriften zur V
ergabe öffentlicher 

A
ufträge durch öffentliche A

uftraggeber unterliegt. 

§ 113 
V

erordnungserm
ächtigung 

D
ie B

undesregierung w
ird erm

ächtigt, durch R
echtsverordnungen m

it Zustim
m

ung des B
undesrates 

die Einzelheiten zur V
ergabe von öffentlichen A

ufträgen und K
onzessionen sow

ie zur A
usrichtung von 

W
ettbew

erben zu regeln. D
iese Erm

ächtigung um
fasst die B

efugnis zur R
egelung von A

nforderungen an 
den A

uftragsgegenstand und an das V
ergabeverfahren, insbesondere zur R

egelung 
1. 

der Schätzung des A
uftrags- oder V

ertragsw
ertes, 

2. 
der Leistungsbeschreibung, der B

ekanntm
achung, der V

erfahrensarten und des A
blaufs des V

ergabe-
verfahrens, der N

ebenangebote, der V
ergabe von U

nteraufträgen sow
ie der V

ergabe öffentlicher A
uf-

träge und K
onzessionen, die soziale und andere besondere D

ienstleistungen betreffen, 
3. 

der besonderen M
ethoden und Instrum

ente in V
ergabeverfahren und für Sam

m
elbeschaffungen ein-

schließlich der zentralen B
eschaffung, 

4. 
des Sendens, Em

pfangens, W
eiterleitens und Speicherns von D

aten einschließlich der R
egelungen zum

 
Inkrafttreten der entsprechenden V

erpflichtungen,  
5. 

der A
usw

ahl und Prüfung der U
nternehm

en und A
ngebote sow

ie des A
bschlusses des V

ertrags, 
6. 

der A
ufhebung des V

ergabeverfahrens, 
7. 

der verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen A
nforderungen im

 H
inblick auf den G

eheim
schutz, auf 

die allgem
einen R

egelungen zur W
ahrung der V

ertraulichkeit, auf die V
ersorgungssicherheit sow

ie auf 
die besonderen R

egelungen für die V
ergabe von U

nteraufträgen, 
8. 

der V
oraussetzungen, nach denen Sektorenauftraggeber, K

onzessionsgeber oder A
uftraggeber nach 

dem
 B

undesberggesetz von der V
erpflichtung zur A

nw
endung dieses Teils befreit w

erden können, so-
w

ie des dabei anzuw
endenden V

erfahrens einschließlich der erforderlichen Erm
ittlungsbefugnisse des 
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B
undeskartellam

tes und der Einzelheiten der K
ostenerhebung; V

ollstreckungserleichterungen dürfen 
vorgesehen w

erden. 

§ 114 
M

onitoring und Pflicht zur Ü
berm

ittlung von V
ergabedaten 

(1) 
D

ie obersten B
undesbehörden und die Länder erstatten in ihrem

 jew
eiligen Zuständigkeitsbereich 

dem
 B

undesm
inisterium

 für W
irtschaft und Energie über die A

nw
endung der V

orschriften dieses Teils und 
der aufgrund des § 113 erlassenen R

echtsverordnungen bis zum
 15. Februar 2017 und danach alle drei Jahre 

jew
eils bis zum

 15. Februar schriftlich B
ericht. 

(2) 
 A

uftraggeber im
 Sinne des § 98 überm

itteln an das B
undesm

inisterium
 für W

irtschaft und Energie 
D

aten zu öffentlichen A
ufträgen im

 Sinne des § 103 A
bsatz 1 und zu K

onzessionen im
 Sinne des § 105 zur 

G
ew

innung flächendeckender D
aten im

 V
ergabew

esen. D
ie zu überm

ittelnden D
aten um

fassen für öffentli-
che A

ufträge im
 Sinne des § 103 A

bsatz 1 und für K
onzessionen im

 Sinne des § 105 oberhalb der jew
eils 

geltenden Schw
ellenw

erte m
axim

al D
aten, die in den B

ekanntm
achungen über vergebene öffentliche A

uf-
träge und K

onzessionen enthalten sind. D
ie zu überm

ittelnden D
aten um

fassen für öffentliche A
ufträge durch 

öffentliche A
uftraggeber im

 Sinne des § 99 unterhalb der jew
eils geltenden Schw

ellenw
erte und oberhalb 

einer durch die V
erordnung nach Satz 4 festzulegenden B

agatellgrenze D
aten zur A

rt und zur M
enge der 

Leistung sow
ie zum

 W
ert des erfolgreichen A

ngebots. D
ie B

undesregierung w
ird erm

ächtigt, durch R
echts-

verordnung m
it Zustim

m
ung des B

undesrates die Einzelheiten der D
atenüberm

ittlung einschließlich des 
U

m
fangs der zu überm

ittelnden D
aten und des Zeitpunkts des Inkrafttretens der entsprechenden V

erpflich-
tungen zu regeln.  

A
bschnitt 2 

V
ergabe von öffentlichen A

ufträgen durch öffentliche A
uftraggeber 

U
nterabschnitt 1 

A
nw

endungsbereich 

§ 115 
A

nw
endungsbereich 

D
ieser A

bschnitt ist anzuw
enden auf die V

ergabe von öffentlichen A
ufträgen und die A

usrichtung von 
W

ettbew
erben durch öffentliche A

uftraggeber. 

§ 116 
B

esondere A
usnahm

en 
(1) 

D
ieser Teil ist nicht anzuw

enden auf die V
ergabe von öffentlichen A

ufträgen durch öffentliche 
A

uftraggeber, w
enn diese A

ufträge Folgendes zum
 G

egenstand haben: 
1. 

R
echtsdienstleistungen, die eine der folgenden Tätigkeiten betreffen: 

a) 
V

ertretung eines M
andanten durch einen R

echtsanw
alt in  

aa) 
G

erichts- oder V
erw

altungsverfahren vor nationalen oder internationalen G
erichten, B

ehör-
den oder Einrichtungen, 

bb) 
nationalen oder internationalen Schiedsgerichts- oder Schlichtungsverfahren, 

b) 
R

echtsberatung durch einen R
echtsanw

alt, sofern diese zur V
orbereitung eines V

erfahrens im
 

Sinne von B
uchstabe a dient oder w

enn konkrete A
nhaltspunkte dafür vorliegen und eine hohe 

W
ahrscheinlichkeit besteht, dass die A

ngelegenheit, auf die sich die R
echtsberatung bezieht, G

e-
genstand eines solchen V

erfahrens w
erden w

ird, 
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c) 
B

eglaubigungen und B
eurkundungen, sofern sie von N

otaren vorzunehm
en sind, 

d) 
Tätigkeiten von gerichtlich bestellten B

etreuern, V
orm

ündern, Pflegern, V
erfahrensbeiständen, 

Sachverständigen oder V
erw

altern oder sonstige R
echtsdienstleistungen, deren Erbringer durch 

ein G
ericht dafür bestellt oder durch G

esetz dazu bestim
m

t w
erden, um

 bestim
m

te A
ufgaben unter 

der A
ufsicht dieser G

erichte w
ahrzunehm

en, oder 
e) 

Tätigkeiten, die zum
indest teilw

eise m
it der A

usübung von hoheitlichen B
efugnissen verbunden 

sind, 
2. 

Forschungs- und Entw
icklungsdienstleistungen, es sei denn, es handelt sich um

 Forschungs- und Ent-
w

icklungsdienstleistungen, die unter die R
eferenznum

m
ern des C

om
m

on Procurem
ent V

ocabulary 
73000000-2 bis 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 und 73430000-5 fallen und bei denen 
a) 

die Ergebnisse ausschließlich Eigentum
 des A

uftraggebers für seinen G
ebrauch bei der A

usübung 
seiner eigenen Tätigkeit w

erden und 
b) 

die D
ienstleistung vollständig durch den A

uftraggeber vergütet w
ird, 

3. 
den Erw

erb, die Entw
icklung, die Produktion oder die K

oproduktion von Sendem
aterial für audiovisu-

elle M
ediendienste oder H

örfunkm
ediendienste, w

enn diese A
ufträge von A

nbietern von audiovisuellen 
M

ediendiensten oder H
örfunkm

ediendiensten vergeben w
erden, die A

usstrahlungszeit oder die B
ereit-

stellung von Sendungen, w
enn diese A

ufträge an A
nbieter von audiovisuellen M

ediendiensten oder 
H

örfunkm
ediendiensten vergeben w

erden,  
4. 

finanzielle D
ienstleistungen im

 Zusam
m

enhang m
it der A

usgabe, dem
 V

erkauf, dem
 A

nkauf oder der 
Ü

bertragung von W
ertpapieren oder anderen Finanzinstrum

enten, D
ienstleistungen der Zentralbanken 

sow
ie m

it der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität und dem
 Europäischen Stabilitätsm

echanis-
m

us durchgeführte Transaktionen, 
5. 

K
redite und D

arlehen, auch im
 Zusam

m
enhang m

it der A
usgabe, dem

 V
erkauf, dem

 A
nkauf oder der 

Ü
bertragung von W

ertpapieren oder anderen Finanzinstrum
enten oder 

6. 
D

ienstleistungen, die an einen öffentlichen A
uftraggeber nach § 99 N

um
m

er 1 bis 3 vergeben w
erden, 

der ein auf G
esetz oder V

erordnung beruhendes ausschließliches R
echt hat, die Leistungen zu erbrin-

gen. 
(2) 

D
ieser Teil ist ferner nicht auf öffentliche A

ufträge und W
ettbew

erbe anzuw
enden, die hauptsäch-

lich den Zw
eck haben, dem

 öffentlichen A
uftraggeber die B

ereitstellung oder den B
etrieb öffentlicher K

om
-

m
unikationsnetze oder die B

ereitstellung eines oder m
ehrerer elektronischer K

om
m

unikationsdienste für die 
Ö

ffentlichkeit zu erm
öglichen. 

§ 117 
B

esondere A
usnahm

en für V
ergaben, 

die V
erteidigungs- oder Sicherheitsaspekte um

fassen 
B

ei öffentlichen A
ufträgen und W

ettbew
erben, die V

erteidigungs- oder Sicherheitsaspekte um
fassen, 

ohne verteidigungs- oder sicherheitsspezifische A
ufträge zu sein, ist dieser Teil nicht anzuw

enden, 
1. 

sow
eit der Schutz w

esentlicher Sicherheitsinteressen der B
undesrepublik D

eutschland nicht durch w
e-

niger einschneidende M
aßnahm

en gew
ährleistet w

erden kann, zum
 B

eispiel durch A
nforderungen, die 

auf den Schutz der V
ertraulichkeit der Inform

ationen abzielen, die der öffentliche A
uftraggeber im

 
R

ahm
en eines V

ergabeverfahrens zur V
erfügung stellt, 

2. 
sow

eit die V
oraussetzungen des A

rtikels 346 A
bsatz 1 B

uchstabe a des V
ertrags über die A

rbeitsw
eise 

der Europäischen U
nion erfüllt sind, 

3. 
w

enn die V
ergabe und die A

usführung des A
uftrags für geheim

 erklärt w
erden oder nach den R

echts- 
oder V

erw
altungsvorschriften besondere Sicherheitsm

aßnahm
en erfordern; V

oraussetzung hierfür ist 
eine Feststellung darüber, dass die betreffenden w

esentlichen Interessen nicht durch w
eniger einschnei-

dende M
aßnahm

en gew
ährleistet w

erden können, zum
 B

eispiel durch A
nforderungen, die auf den 

Schutz der V
ertraulichkeit der Inform

ationen abzielen, 
4. 

w
enn der öffentliche A

uftraggeber verpflichtet ist, die V
ergabe oder D

urchführung nach anderen V
erga-

beverfahren vorzunehm
en, die festgelegt sind durch 
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a) 
eine im

 Einklang m
it den EU

-V
erträgen geschlossene internationale Ü

bereinkunft oder V
ereinba-

rung zw
ischen der B

undesrepublik D
eutschland und einem

 oder m
ehreren Staaten, die nicht V

er-
tragsparteien des Ü

bereinkom
m

ens über den Europäischen W
irtschaftsraum

 sind, oder ihren U
n-

tereinheiten über Liefer-, B
au- oder D

ienstleistungen für ein von den U
nterzeichnern gem

einsam
 

zu verw
irklichendes oder zu nutzendes Projekt, 

b) 
eine internationale Ü

bereinkunft oder V
ereinbarung im

 Zusam
m

enhang m
it der Stationierung von 

Truppen, die U
nternehm

en betrifft, die ihren Sitz in der B
undesrepublik D

eutschland oder einem
 

Staat haben, der nicht V
ertragspartei des Ü

bereinkom
m

ens über den Europäischen W
irtschafts-

raum
s ist, oder 

c) 
eine internationale O

rganisation oder 
5. 

w
enn der öffentliche A

uftraggeber gem
äß den V

ergaberegeln einer internationalen O
rganisation oder 

internationalen Finanzierungseinrichtung einen öffentlichen A
uftrag vergibt oder einen W

ettbew
erb 

ausrichtet und dieser öffentliche A
uftrag oder W

ettbew
erb vollständig durch diese O

rganisation oder 
Einrichtung finanziert w

ird. Im
 Falle einer überw

iegenden K
ofinanzierung durch eine internationale 

O
rganisation oder eine internationale Finanzierungseinrichtung einigen sich die Parteien auf die an-

w
endbaren V

ergabeverfahren. 

§ 118 
B

estim
m

ten A
uftragnehm

ern vorbehaltene öffentliche A
ufträge 

(1) 
Ö

ffentliche A
uftraggeber können das R

echt zur Teilnahm
e an V

ergabeverfahren W
erkstätten für 

M
enschen m

it B
ehinderung und U

nternehm
en vorbehalten, deren H

auptzw
eck die soziale und berufliche 

Integration von M
enschen m

it B
ehinderung oder von benachteiligten Personen ist, oder bestim

m
en, dass 

öffentliche A
ufträge im

 R
ahm

en von Program
m

en m
it geschützten B

eschäftigungsverhältnissen durchzu-
führen sind. 

(2) 
V

oraussetzung ist, dass m
indestens 30 Prozent der in diesen W

erkstätten oder U
nternehm

en B
e-

schäftigten M
enschen m

it B
ehinderung oder benachteiligte Personen sind. 

U
nterabschnitt 2 

V
ergabeverfahren und A

uftragsausführung 

§ 119 
V

erfahrensarten 
(1) 

D
ie V

ergabe von öffentlichen A
ufträgen erfolgt im

 offenen V
erfahren, im

 nicht offenen V
erfahren, 

im
 V

erhandlungsverfahren, im
 w

ettbew
erblichen D

ialog oder in der Innovationspartnerschaft. 
(2) 

Ö
ffentlichen A

uftraggebern stehen das offene V
erfahren und das nicht offene V

erfahren, das stets 
einen Teilnahm

ew
ettbew

erb erfordert, nach ihrer W
ahl zur V

erfügung. D
ie anderen V

erfahrensarten stehen 
nur zur V

erfügung, sow
eit dies aufgrund dieses G

esetzes gestattet ist. 
(3) 

D
as offene V

erfahren ist ein V
erfahren, in dem

 der öffentliche A
uftraggeber eine unbeschränkte 

A
nzahl von U

nternehm
en öffentlich zur A

bgabe von A
ngeboten auffordert. 

(4) 
D

as nicht offene V
erfahren ist ein V

erfahren, bei dem
 der öffentliche A

uftraggeber nach vorheri-
ger öffentlicher A

ufforderung zur Teilnahm
e eine beschränkte A

nzahl von U
nternehm

en nach objektiven, 
transparenten und nichtdiskrim

inierenden K
riterien ausw

ählt (Teilnahm
ew

ettbew
erb), die er zur A

bgabe von 
A

ngeboten auffordert.  
(5) 

D
as V

erhandlungsverfahren ist ein V
erfahren, bei dem

 sich der öffentliche A
uftraggeber m

it oder 
ohne Teilnahm

ew
ettbew

erb an ausgew
ählte U

nternehm
en w

endet, um
 m

it einem
 oder m

ehreren dieser U
n-

ternehm
en über die A

ngebote zu verhandeln. 
(6) 

D
er w

ettbew
erbliche D

ialog ist ein V
erfahren zur V

ergabe öffentlicher A
ufträge m

it dem
 Ziel der 

Erm
ittlung und Festlegung der M

ittel, m
it denen die B

edürfnisse des öffentlichen A
uftraggebers am

 besten 
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erfüllt w
erden können. N

ach einem
 Teilnahm

ew
ettbew

erb eröffnet der öffentliche A
uftraggeber m

it den 
ausgew

ählten U
nternehm

en einen D
ialog zur Erörterung aller A

spekte der A
uftragsvergabe. 

(7) 
D

ie Innovationspartnerschaft ist ein V
erfahren zur Entw

icklung innovativer, noch nicht auf dem
 

M
arkt verfügbarer Liefer-, B

au- oder D
ienstleistungen und zum

 anschließenden Erw
erb der daraus hervor-

gehenden Leistungen. N
ach einem

 Teilnahm
ew

ettbew
erb verhandelt der öffentliche A

uftraggeber in m
ehre-

ren Phasen m
it den ausgew

ählten U
nternehm

en über die Erst- und Folgeangebote. 

§ 120 
B

esondere M
ethoden und Instrum

ente in V
ergabeverfahren 

(1) 
Ein dynam

isches B
eschaffungssystem

 ist ein zeitlich befristetes, ausschließlich elektronisches 
V

erfahren zur B
eschaffung m

arktüblicher Leistungen, bei denen die allgem
ein auf dem

 M
arkt verfügbaren 

M
erkm

ale den A
nforderungen des öffentlichen A

uftraggebers genügen.  
(2) 

Eine elektronische A
uktion ist ein sich schrittw

eise w
iederholendes elektronisches V

erfahren zur 
Erm

ittlung des w
irtschaftlichsten A

ngebots. Jeder elektronischen A
uktion geht eine vollständige erste B

e-
w

ertung aller A
ngebote voraus.  

(3) 
Ein elektronischer K

atalog ist ein auf der G
rundlage der Leistungsbeschreibung erstelltes V

er-
zeichnis der zu beschaffenden Liefer-, B

au- und D
ienstleistungen in einem

 elektronischen Form
at. Er kann 

insbesondere beim
 A

bschluss von R
ahm

envereinbarungen eingesetzt w
erden und A

bbildungen, Preisinfor-
m

ationen und Produktbeschreibungen um
fassen. 

(4) 
Eine zentrale B

eschaffungsstelle ist ein öffentlicher A
uftraggeber, der für andere öffentliche A

uf-
traggeber dauerhaft Liefer- und D

ienstleistungen beschafft, öffentliche A
ufträge vergibt oder R

ahm
enver-

einbarungen abschließt (zentrale B
eschaffungstätigkeit). Ö

ffentliche A
uftraggeber können Liefer- und 

D
ienstleistungen von zentralen B

eschaffungsstellen erw
erben oder Liefer-, B

au- und D
ienstleistungsaufträge 

m
ittels zentraler B

eschaffungsstellen vergeben. Ö
ffentliche A

ufträge zur A
usübung zentraler B

eschaffungs-
tätigkeiten können an eine zentrale B

eschaffungsstelle vergeben w
erden, ohne ein V

ergabeverfahren nach 
den V

orschriften dieses Teils durchzuführen. D
erartige D

ienstleistungsaufträge können auch B
eratungs- und 

U
nterstützungsleistungen bei der V

orbereitung oder D
urchführung von V

ergabeverfahren um
fassen. D

ie 
Teile 1 bis 3 bleiben unberührt. 

§ 121 
Leistungsbeschreibung 

(1) 
In der Leistungsbeschreibung ist der A

uftragsgegenstand so eindeutig und erschöpfend w
ie m

ög-
lich zu beschreiben, so dass die B

eschreibung für alle U
nternehm

en im
 gleichen Sinne verständlich ist und 

die A
ngebote m

iteinander verglichen w
erden können. D

ie Leistungsbeschreibung enthält die Funktions- oder 
Leistungsanforderungen oder eine B

eschreibung der zu lösenden A
ufgabe, deren K

enntnis für die Erstellung 
des A

ngebots erforderlich ist, sow
ie die U

m
stände und B

edingungen der Leistungserbringung. 
(2) 

B
ei der B

eschaffung von Leistungen, die zur N
utzung durch natürliche Personen vorgesehen sind, 

sind bei der Erstellung der Leistungsbeschreibung außer in ordnungsgem
äß begründeten Fällen die Zugäng-

lichkeitskriterien für M
enschen m

it B
ehinderung oder die K

onzeption für alle N
utzer zu berücksichtigen. 

(3) 
D

ie Leistungsbeschreibung ist den V
ergabeunterlagen beizufügen. 

§ 122 
Eignung 

(1) 
Ö

ffentliche A
ufträge w

erden an fachkundige und leistungsfähige (geeignete) U
nternehm

en verge-
ben, die nicht nach den §§ 123 oder 124 ausgeschlossen w

orden sind. 
(2) 

Ein U
nternehm

en ist geeignet, w
enn es die durch den öffentlichen A

uftraggeber im
 Einzelnen zur 

ordnungsgem
äßen A

usführung des öffentlichen A
uftrags festgelegten K

riterien (Eignungskriterien) erfüllt. 
D

ie Eignungskriterien dürfen ausschließlich Folgendes betreffen: 
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1. 
B

efähigung und Erlaubnis zur B
erufsausübung, 

2. 
w

irtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit, 
3. 

technische und berufliche Leistungsfähigkeit. 
(3) 

 D
er N

achw
eis der Eignung und des N

ichtvorliegens von A
usschlussgründen nach den §§ 123 und 

124 kann ganz oder teilw
eise durch die Teilnahm

e an Präqualifizierungssystem
en erbracht w

erden. 
(4) 

Eignungskriterien m
üssen m

it dem
 A

uftragsgegenstand in V
erbindung und zu diesem

 in einem
 

angem
essenen V

erhältnis stehen. Sie sind in der A
uftragsbekanntm

achung, der V
orinform

ation oder der 
A

ufforderung zur Interessensbestätigung aufzuführen. 

§ 123 
Zw

ingende A
usschlussgründe 

(1) 
Ö

ffentliche A
uftraggeber schließen ein U

nternehm
en zu jedem

 Zeitpunkt des V
ergabeverfahrens 

von der Teilnahm
e aus, w

enn sie K
enntnis davon haben, dass eine Person, deren V

erhalten nach A
bsatz 3 

dem
 U

nternehm
en zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das U

nternehm
en eine G

eldbuße nach 
§ 30 des G

esetzes über O
rdnungsw

idrigkeiten rechtskräftig festgesetzt w
orden ist w

egen einer Straftat nach: 
1. 

§ 129 des Strafgesetzbuchs (B
ildung krim

ineller V
ereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (B

ildung 
terroristischer V

ereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (K
rim

inelle und terroristische V
erei-

nigungen im
 A

usland), 
2. 

§ 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorism
usfinanzierung) oder w

egen der Teilnahm
e an einer solchen Tat 

oder w
egen der B

ereitstellung oder Sam
m

lung finanzieller M
ittel in K

enntnis dessen, dass diese finan-
ziellen M

ittel ganz oder teilw
eise dazu verw

endet w
erden oder verw

endet w
erden sollen, eine Tat nach 

§ 89a A
bsatz 2 N

um
m

er 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen, 
3. 

§ 261 des Strafgesetzbuchs (G
eldw

äsche; V
erschleierung unrechtm

äßig erlangter V
erm

ögensw
erte), 

4. 
§ 263 des Strafgesetzbuchs (B

etrug), sow
eit sich die Straftat gegen den H

aushalt der Europäischen 
U

nion oder gegen H
aushalte richtet, die von der Europäischen U

nion oder in ihrem
 A

uftrag verw
altet 

w
erden, 

5. 
§ 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), sow

eit sich die Straftat gegen den H
aushalt der Euro-

päischen U
nion oder gegen H

aushalte richtet, die von der Europäischen U
nion oder in ihrem

 A
uftrag 

verw
altet w

erden, 
6. 

§ 299 des Strafgesetzbuchs (B
estechlichkeit und B

estechung im
 geschäftlichen V

erkehr), 
7. 

§ 108e des Strafgesetzbuchs (B
estechlichkeit und B

estechung von M
andatsträgern), 

8. 
den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (V

orteilsgew
ährung und B

estechung), jew
eils auch in V

er-
bindung m

it § 335a des Strafgesetzbuchs (A
usländische und internationale B

edienstete), 
9. 

A
rtikel 2 § 2 des G

esetzes zur B
ekäm

pfung internationaler B
estechung (B

estechung ausländischer A
b-

geordneter im
 Zusam

m
enhang m

it internationalem
 G

eschäftsverkehr) oder 
10. 

den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (M
enschenhandel) oder § 233a des Strafgesetzbuchs (Förde-

rung des M
enschenhandels). 

(2) 
Einer V

erurteilung nach diesen V
orschriften steht eine V

erurteilung nach vergleichbaren V
or-

schriften anderer Staaten gleich. 
(3) 

D
as V

erhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem
 U

nternehm
en zuzurechnen, w

enn 
diese Person als für die Leitung des U

nternehm
ens V

erantw
ortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die 

Ü
berw

achung der G
eschäftsführung oder die sonstige A

usübung von K
ontrollbefugnissen in leitender Stel-

lung. (4) 
Ö

ffentliche A
uftraggeber schließen ein U

nternehm
en zu jedem

 Zeitpunkt des V
ergabeverfahrens 

von der Teilnahm
e an einem

 V
ergabeverfahren aus, w

enn  
1. 

das U
nternehm

en seinen V
erpflichtungen zur Zahlung von Steuern, A

bgaben oder B
eiträgen zur Sozi-

alversicherung nicht nachgekom
m

en ist und dies durch eine rechtskräftige G
erichts- oder bestandskräf-

tige V
erw

altungsentscheidung festgestellt w
urde oder 
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2. 
die öffentlichen A

uftraggeber auf sonstige geeignete W
eise die V

erletzung einer V
erpflichtung nach 

N
um

m
er 1 nachw

eisen können. 
Satz 1 ist nicht anzuw

enden, w
enn das U

nternehm
en seinen V

erpflichtungen dadurch nachgekom
m

en ist, 
dass es die Zahlung vorgenom

m
en oder sich zur Zahlung der Steuern, A

bgaben und B
eiträge zur Sozialver-

sicherung einschließlich Zinsen, Säum
nis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat. 

(5) 
V

on einem
 A

usschluss nach A
bsatz 1 kann abgesehen w

erden, w
enn dies aus zw

ingenden G
rün-

den des öffentlichen Interesses geboten ist. V
on einem

 A
usschluss nach A

bsatz 4 Satz 1 kann abgesehen 
w

erden, w
enn dies aus zw

ingenden G
ründen des öffentlichen Interesses geboten ist oder ein A

usschluss 
offensichtlich unverhältnism

äßig w
äre. § 125 bleibt unberührt. 

§ 124 
Fakultative A

usschlussgründe 
(1) 

Ö
ffentliche A

uftraggeber können unter B
erücksichtigung des G

rundsatzes der V
erhältnism

äßig-
keit ein U

nternehm
en zu jedem

 Zeitpunkt des V
ergabeverfahrens von der Teilnahm

e an einem
 V

ergabever-
fahren ausschließen, w

enn 
1. 

das U
nternehm

en bei der A
usführung öffentlicher A

ufträge nachw
eislich gegen geltende um

w
elt-, so-

zial- oder arbeitsrechtliche V
erpflichtungen verstoßen hat, 

2. 
das U

nternehm
en zahlungsunfähig ist, über das V

erm
ögen des U

nternehm
ens ein Insolvenzverfahren 

oder ein vergleichbares V
erfahren beantragt oder eröffnet w

orden ist, die Eröffnung eines solchen V
er-

fahrens m
angels M

asse abgelehnt w
orden ist, sich das U

nternehm
en im

 V
erfahren der Liquidation be-

findet oder seine Tätigkeit eingestellt hat, 
3. 

das U
nternehm

en im
 R

ahm
en der beruflichen Tätigkeit nachw

eislich eine schw
ere V

erfehlung began-
gen hat, durch die die Integrität des U

nternehm
ens infrage gestellt w

ird; § 123 A
bsatz 3 ist entsprechend 

anzuw
enden, 

4. 
der öffentliche A

uftraggeber über hinreichende A
nhaltspunkte dafür verfügt, dass das U

nternehm
en 

V
ereinbarungen m

it anderen U
nternehm

en getroffen hat, die eine V
erhinderung, Einschränkung oder 

V
erfälschung des W

ettbew
erbs bezw

ecken oder bew
irken, 

5. 
ein Interessenkonflikt bei der D

urchführung des V
ergabeverfahrens besteht, der die U

nparteilichkeit 
und U

nabhängigkeit einer für den öffentlichen A
uftraggeber tätigen Person bei der D

urchführung des 
V

ergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere, w
eniger einschneidende M

aßnahm
en 

nicht w
irksam

 beseitigt w
erden kann, 

6. 
eine W

ettbew
erbsverzerrung daraus resultiert, dass das U

nternehm
en bereits in die V

orbereitung des 
V

ergabeverfahrens einbezogen w
ar, und diese W

ettbew
erbsverzerrung nicht durch andere, w

eniger ein-
schneidende M

aßnahm
en beseitigt w

erden kann, 
7. 

das U
nternehm

en eine w
esentliche A

nforderung bei der A
usführung eines früheren öffentlichen A

uf-
trags oder K

onzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd m
angelhaft erfüllt hat und dies zu einer vor-

zeitigen B
eendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren R

echtsfolge geführt hat, 
8. 

das U
nternehm

en in B
ezug auf A

usschlussgründe oder Eignungskriterien eine schw
erw

iegende Täu-
schung begangen oder A

uskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen N
ach-

w
eise zu überm

itteln, oder 
9. 

das U
nternehm

en 
a) 

versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen A
uftraggebers in unzulässiger W

eise zu 
beeinflussen, 

b) 
versucht hat, vertrauliche Inform

ationen zu erhalten, durch die es unzulässige V
orteile beim

 
V

ergabeverfahren erlangen könnte, oder 
c) 

fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Inform
ationen überm

ittelt hat, die die V
ergabeentschei-

dung des öffentlichen A
uftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder versucht hat, solche In-

form
ationen zu überm

itteln. 
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(2) 
§ 21 des A

rbeitnehm
er-Entsendegesetzes, § 98c des A

ufenthaltsgesetzes, § 19 des M
indestlohn-

gesetzes und § 21 des Schw
arzarbeitsbekäm

pfungsgesetzes bleiben unberührt. 

§ 125 
Selbstreinigung 

(1) 
Ö

ffentliche A
uftraggeber schließen ein U

nternehm
en, bei dem

 ein A
usschlussgrund nach § 123 

oder § 124 vorliegt, nicht von der Teilnahm
e an dem

 V
ergabeverfahren aus, w

enn das U
nternehm

en nach-
gew

iesen hat, dass es 
1. 

für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen A
usgleich gezahlt oder 

sich zur Zahlung eines A
usgleichs verpflichtet hat, 

2. 
die Tatsachen und U

m
stände, die m

it der Straftat oder dem
 Fehlverhalten und dem

 dadurch verursach-
ten Schaden in Zusam

m
enhang stehen, durch eine aktive Zusam

m
enarbeit m

it den Erm
ittlungsbehörden 

und dem
 öffentlichen A

uftraggeber um
fassend geklärt hat, und 

3. 
konkrete technische, organisatorische und personelle M

aßnahm
en ergriffen hat, die geeignet sind, w

ei-
tere Straftaten oder w

eiteres Fehlverhalten zu verm
eiden. 

§ 123 A
bsatz 4 Satz 2 bleibt unberührt. 

(2) 
Ö

ffentliche A
uftraggeber bew

erten die von dem
 U

nternehm
en ergriffenen Selbstreinigungsm

aß-
nahm

en und berücksichtigen dabei die Schw
ere und die besonderen U

m
stände der Straftat oder des Fehlver-

haltens. Erachten die öffentlichen A
uftraggeber die Selbstreinigungsm

aßnahm
en des U

nternehm
ens als un-

zureichend, so begründen sie diese Entscheidung gegenüber dem
 U

nternehm
en. 

§ 126 
Zulässiger Zeitraum

 für A
usschlüsse 

W
enn ein U

nternehm
en, bei dem

 ein A
usschlussgrund vorliegt, keine oder keine ausreichenden Selbst-

reinigungsm
aßnahm

en nach § 125 ergriffen hat, darf es  
1. 

bei V
orliegen eines A

usschlussgrundes nach § 123 höchstens fünf Jahre ab dem
 Tag der rechtskräftigen 

V
erurteilung von der Teilnahm

e an V
ergabeverfahren ausgeschlossen w

erden, 
2. 

bei V
orliegen eines A

usschlussgrundes nach § 124 höchstens drei Jahre ab dem
 betreffenden Ereignis 

von der Teilnahm
e an V

ergabeverfahren ausgeschlossen w
erden. 

§ 127 
Zuschlag 

(1) 
D

er Zuschlag w
ird auf das w

irtschaftlichste A
ngebot erteilt. G

rundlage dafür ist eine B
ew

ertung 
des öffentlichen A

uftraggebers, ob und inw
iew

eit das A
ngebot die vorgegebenen Zuschlagskriterien erfüllt. 

D
as w

irtschaftlichste A
ngebot bestim

m
t sich nach dem

 besten Preis-Leistungs-V
erhältnis. Zu dessen Erm

itt-
lung können neben dem

 Preis oder den K
osten auch qualitative, um

w
eltbezogene oder soziale A

spekte be-
rücksichtigt w

erden. 
(2) 

V
erbindliche V

orschriften zur Preisgestaltung sind bei der Erm
ittlung des w

irtschaftlichsten A
n-

gebots zu beachten. 
(3) 

D
ie Zuschlagskriterien m

üssen m
it dem

 A
uftragsgegenstand in V

erbindung stehen. D
iese V

erbin-
dung ist auch dann anzunehm

en, w
enn sich ein Zuschlagskriterium

 auf Prozesse im
 Zusam

m
enhang m

it der 
H

erstellung, B
ereitstellung oder Entsorgung der Leistung, auf den H

andel m
it der Leistung oder auf ein 

anderes Stadium
 im

 Lebenszyklus der Leistung bezieht, auch w
enn sich diese Faktoren nicht auf die m

ateri-
ellen Eigenschaften des A

uftragsgegenstandes ausw
irken. 

(4) 
D

ie Zuschlagskriterien m
üssen so festgelegt und bestim

m
t sein, dass die M

öglichkeit eines w
irk-

sam
en W

ettbew
erbs gew

ährleistet w
ird, der Zuschlag nicht w

illkürlich erteilt w
erden kann und eine w

irk-
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sam
e Ü

berprüfung m
öglich ist, ob und inw

iew
eit die A

ngebote die Zuschlagskriterien erfüllen. Lassen öf-
fentliche A

uftraggeber N
ebenangebote zu, legen sie die Zuschlagskriterien so fest, dass sie sow

ohl auf 
H

auptangebote als auch auf N
ebenangebote anw

endbar sind. 
(5) 

 D
ie Zuschlagskriterien und deren G

ew
ichtung m

üssen in der A
uftragsbekanntm

achung oder den 
V

ergabeunterlagen aufgeführt w
erden.  

§ 128 
A

uftragsausführung 
(1) 

U
nternehm

en haben bei der A
usführung des öffentlichen A

uftrags alle für sie geltenden rechtli-
chen V

erpflichtungen einzuhalten, insbesondere Steuern, A
bgaben und B

eiträge zur Sozialversicherung zu 
entrichten, die arbeitsschutzrechtlichen R

egelungen einzuhalten und den A
rbeitnehm

erinnen und A
rbeitneh-

m
ern w

enigstens diejenigen M
indestarbeitsbedingungen einschließlich des M

indestentgelts zu gew
ähren, 

die nach dem
 M

indestlohngesetz, einem
 nach dem

 Tarifvertragsgesetz m
it den W

irkungen des A
rbeitneh-

m
er-Entsendegesetzes für allgem

ein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 
des A

rbeitnehm
er-Entsendegesetzes oder einer nach § 3a des A

rbeitnehm
erüberlassungsgesetzes erlassenen 

R
echtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben w

erden. 
(2) 

Ö
ffentliche A

uftraggeber können darüber hinaus besondere B
edingungen für die A

usführung eines 
A

uftrags (A
usführungsbedingungen) festlegen, sofern diese m

it dem
 A

uftragsgegenstand entsprechend 
§ 127 A

bsatz 3 in V
erbindung stehen. D

ie A
usführungsbedingungen m

üssen sich aus der A
uftragsbekannt-

m
achung oder den V

ergabeunterlagen ergeben. Sie können insbesondere w
irtschaftliche, innovationsbezo-

gene, um
w

eltbezogene, soziale oder beschäftigungspolitische B
elange oder den Schutz der V

ertraulichkeit 
von Inform

ationen um
fassen. 

§ 129 
Zw

ingend zu berücksichtigende A
usführungsbedingungen 

A
usführungsbedingungen, die der öffentliche A

uftraggeber dem
 beauftragten U

nternehm
en verbindlich 

vorzugeben hat, dürfen nur aufgrund eines B
undes- oder Landesgesetzes festgelegt w

erden. 

§ 130 
V

ergabe von öffentlichen A
ufträgen 

über soziale und andere besondere D
ienstleistungen 

(1) 
B

ei der V
ergabe von öffentlichen A

ufträgen über soziale und andere besondere D
ienstleistungen 

im
 Sinne des A

nhangs X
IV

 der R
ichtlinie 2014/24/EU

 stehen öffentlichen A
uftraggebern das offene V

er-
fahren, das nicht offene V

erfahren, das V
erhandlungsverfahren m

it Teilnahm
ew

ettbew
erb, der w

ettbew
erb-

liche D
ialog und die Innovationspartnerschaft nach ihrer W

ahl zur V
erfügung. Ein V

erhandlungsverfahren 
ohne Teilnahm

ew
ettbew

erb steht nur zur V
erfügung, sow

eit dies aufgrund dieses G
esetzes gestattet ist. 

(2) 
A

bw
eichend von § 132 A

bsatz 3 ist die Ä
nderung eines öffentlichen A

uftrags über soziale und 
andere besondere D

ienstleistungen im
 Sinne des A

nhangs X
IV

 der R
ichtlinie 2014/24/EU

 ohne D
urchfüh-

rung eines neuen V
ergabeverfahrens zulässig, w

enn der W
ert der Ä

nderung nicht m
ehr als 20 Prozent des 

ursprünglichen A
uftragsw

ertes beträgt. 

§ 131 
V

ergabe von öffentlichen A
ufträgen über  

Personenverkehrsleistungen im
 Eisenbahnverkehr 

(1) 
B

ei der V
ergabe von öffentlichen A

ufträgen, deren G
egenstand Personenverkehrsleistungen im

 
Eisenbahnverkehr sind, stehen öffentlichen A

uftraggebern das offene und das nicht offene V
erfahren, das 
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V
erhandlungsverfahren m

it Teilnahm
ew

ettbew
erb, der w

ettbew
erbliche D

ialog und die Innovationspartner-
schaft nach ihrer W

ahl zur V
erfügung. Ein V

erhandlungsverfahren ohne Teilnahm
ew

ettbew
erb steht nur zur 

V
erfügung, sow

eit dies aufgrund dieses G
esetzes gestattet ist.  

(2) 
A

nstelle des § 108 A
bsatz 1 ist A

rtikel 5 A
bsatz 2 der V

erordnung (EG
) N

r. 1370/2007 des Euro-
päischen Parlam

ents und des R
ates vom

 23. O
ktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf 

Schiene und Straße und zur A
ufhebung der V

erordnungen (EW
G

) N
r. 1191/69 und (EW

G
) N

r. 1107/70 des 
R

ates (A
B

l. L 315 vom
 3.12.2007, S. 1) anzuw

enden. A
rtikel 5 A

bsatz 5 und A
rtikel 7 A

bsatz 2 der V
erord-

nung (EG
) N

r. 1370/2007 bleiben unberührt. 
(3) 

Ö
ffentliche A

uftraggeber, die öffentliche A
ufträge im

 Sinne von A
bsatz 1 vergeben, können ge-

m
äß A

rtikel 4 A
bsatz 5 der V

erordnung (EG
) N

r. 1370/2007 verlangen, dass bei einem
 W

echsel des B
etrei-

bers der Personenverkehrsleistung der ausgew
ählte B

etreiber die A
rbeitnehm

erinnen und A
rbeitnehm

er, die 
beim

 bisherigen B
etreiber zur Erbringung der D

ienste beschäftigt w
aren, übernim

m
t und ihnen die R

echte 
gew

ährt, auf die sie A
nspruch hätten, w

enn ein Ü
bergang gem

äß § 613a des B
ürgerlichen G

esetzbuchs er-
folgt w

äre. 

§ 132 
A

uftragsänderungen w
ährend der V

ertragslaufzeit 
(1) 

W
esentliche Ä

nderungen eines öffentlichen A
uftrags w

ährend der V
ertragslaufzeit erfordern ein 

neues V
ergabeverfahren. W

esentlich sind Ä
nderungen, die dazu führen, dass sich der öffentliche A

uftrag 
erheblich von dem

 ursprünglich vergebenen öffentlichen A
uftrag unterscheidet. Eine w

esentliche Ä
nderung 

liegt insbesondere vor, w
enn  

1. 
m

it der Ä
nderung B

edingungen eingeführt w
erden, die, w

enn sie für das ursprüngliche V
ergabeverfah-

ren gegolten hätten,  
a) 

die Zulassung anderer B
ew

erber oder B
ieter erm

öglicht hätten,  
b) 

die A
nnahm

e eines anderen A
ngebots erm

öglicht hätten oder 
c) 

das Interesse w
eiterer Teilnehm

er am
 V

ergabeverfahren gew
eckt hätten, 

2. 
m

it der Ä
nderung das w

irtschaftliche G
leichgew

icht des öffentlichen A
uftrags zugunsten des A

uftrag-
nehm

ers in einer W
eise verschoben w

ird, die im
 ursprünglichen A

uftrag nicht vorgesehen w
ar, 

3. 
m

it der Ä
nderung der U

m
fang des öffentlichen A

uftrags erheblich ausgew
eitet w

ird oder 
4. 

ein neuer A
uftragnehm

er den A
uftragnehm

er in anderen als den in A
bsatz 2 Satz 1 N

um
m

er 4 vorge-
sehenen Fällen ersetzt.  
(2) 

U
nbeschadet des A

bsatzes 1 ist die Ä
nderung eines öffentlichen A

uftrags ohne D
urchführung ei-

nes neuen V
ergabeverfahrens zulässig, w

enn 
1. 

in den ursprünglichen V
ergabeunterlagen klare, genaue und eindeutig form

ulierte Ü
berprüfungsklau-

seln oder O
ptionen vorgesehen sind, die A

ngaben zu A
rt, U

m
fang und V

oraussetzungen m
öglicher 

A
uftragsänderungen enthalten, und sich aufgrund der Ä

nderung der G
esam

tcharakter des A
uftrags nicht 

verändert, 
2. 

zusätzliche Liefer-, B
au- oder D

ienstleistungen erforderlich gew
orden sind, die nicht in den ursprüng-

lichen V
ergabeunterlagen vorgesehen w

aren, und ein W
echsel des A

uftragnehm
ers 

a) 
aus w

irtschaftlichen oder technischen G
ründen nicht erfolgen kann und 

b) 
m

it erheblichen Schw
ierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten für den öffentlichen A

uftragge-
ber verbunden w

äre, 
3. 

die Ä
nderung aufgrund von U

m
ständen erforderlich gew

orden ist, die der öffentliche A
uftraggeber im

 
R

ahm
en seiner Sorgfaltspflicht nicht vorhersehen konnte, und sich aufgrund der Ä

nderung der G
e-

sam
tcharakter des A

uftrags nicht verändert oder 
4. 

ein neuer A
uftragnehm

er den bisherigen A
uftragnehm

er ersetzt  
a) 

aufgrund einer Ü
berprüfungsklausel im

 Sinne von N
um

m
er 1, 

b) 
aufgrund der Tatsache, dass ein anderes U

nternehm
en, das die ursprünglich festgelegten A

nforde-
rungen an die Eignung erfüllt, im

 Zuge einer U
nternehm

ensum
strukturierung, w

ie zum
 B

eispiel 
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durch Ü
bernahm

e, Zusam
m

enschluss, Erw
erb oder Insolvenz, ganz oder teilw

eise an die Stelle 
des ursprünglichen A

uftragnehm
ers tritt, sofern dies keine w

eiteren w
esentlichen Ä

nderungen im
 

Sinne des A
bsatzes 1 zur Folge hat, oder  

c) 
aufgrund der Tatsache, dass der öffentliche A

uftraggeber selbst die V
erpflichtungen des H

aupt-
auftragnehm

ers gegenüber seinen U
nterauftragnehm

ern übernim
m

t.  
In den Fällen des Satzes 1 N

um
m

er 2 und 3 darf der Preis um
 nicht m

ehr als 50 Prozent des W
ertes des 

ursprünglichen A
uftrags erhöht w

erden. B
ei m

ehreren aufeinander folgenden Ä
nderungen des A

uftrags gilt 
diese B

eschränkung für den W
ert jeder einzelnen Ä

nderung, sofern die Ä
nderungen nicht m

it dem
 Ziel vor-

genom
m

en w
erden, die V

orschriften dieses Teils zu um
gehen.  

(3) 
D

ie Ä
nderung eines öffentlichen A

uftrags ohne D
urchführung eines neuen V

ergabeverfahrens ist 
ferner zulässig, w

enn sich der G
esam

tcharakter des A
uftrags nicht ändert und der W

ert der Ä
nderung  

1. 
die jew

eiligen Schw
ellenw

erte nach § 106 nicht übersteigt und  
2. 

bei Liefer- und D
ienstleistungsaufträgen nicht m

ehr als 10 Prozent und bei B
auaufträgen nicht m

ehr als 
15 Prozent des ursprünglichen A

uftragsw
ertes beträgt. 

B
ei m

ehreren aufeinander folgenden Ä
nderungen ist der G

esam
tw

ert der Ä
nderungen m

aßgeblich.  
(4) 

Enthält 
der 

V
ertrag 

eine 
Indexierungsklausel, 

w
ird 

für 
die 

W
ertberechnung 

gem
äß 

A
b-

satz 2 Satz 2 und 3 sow
ie gem

äß A
bsatz 3 der höhere Preis als R

eferenzw
ert herangezogen.  

(5) 
Ä

nderungen nach A
bsatz 2 Satz 1 N

um
m

er 2 und 3 sind im
 A

m
tsblatt der Europäischen U

nion 
bekannt zu m

achen.  

§ 133 
K

ündigung von öffentlichen A
ufträgen in besonderen Fällen 

(1) 
U

nbeschadet des § 135 können öffentliche A
uftraggeber einen öffentlichen A

uftrag w
ährend der 

V
ertragslaufzeit kündigen, w

enn 
1. 

eine w
esentliche Ä

nderung vorgenom
m

en w
urde, die nach § 132 ein neues V

ergabeverfahren erfordert 
hätte, 

2. 
zum

 Zeitpunkt der Zuschlagserteilung ein zw
ingender A

usschlussgrund nach § 123 A
bsatz 1 bis 4 vor-

lag oder 
3. 

der öffentliche A
uftrag aufgrund einer schw

eren V
erletzung der V

erpflichtungen aus dem
 V

ertrag über 
die A

rbeitsw
eise der Europäischen U

nion oder aus den V
orschriften dieses Teils, die der Europäische 

G
erichtshof in einem

 V
erfahren nach A

rtikel 258 des V
ertrags über die A

rbeitsw
eise der Europäischen 

U
nion festgestellt hat, nicht an den A

uftragnehm
er hätte vergeben w

erden dürfen. 
(2) 

W
ird ein öffentlicher A

uftrag gem
äß A

bsatz 1 gekündigt, kann der A
uftragnehm

er einen seinen 
bisherigen Leistungen entsprechenden Teil der V

ergütung verlangen. Im
 Fall des A

bsatzes 1 N
um

m
er 2 steht 

dem
 A

uftragnehm
er ein A

nspruch auf V
ergütung insow

eit nicht zu, als seine bisherigen Leistungen infolge 
der K

ündigung für den öffentlichen A
uftraggeber nicht von Interesse sind.  

(3) 
D

ie B
erechtigung, Schadensersatz zu verlangen, w

ird durch die K
ündigung nicht ausgeschlossen. 

§ 134 
Inform

ations- und W
artepflicht 

(1) 
Ö

ffentliche A
uftraggeber haben die B

ieter, deren A
ngebote nicht berücksichtigt w

erden sollen, 
über den N

am
en des U

nternehm
ens, dessen A

ngebot angenom
m

en w
erden soll, über die G

ründe der vorge-
sehenen N

ichtberücksichtigung ihres A
ngebots und über den frühesten Zeitpunkt des V

ertragsschlusses un-
verzüglich in Textform

 zu inform
ieren. D

ies gilt auch für B
ew

erber, denen keine Inform
ation über die A

b-
lehnung ihrer B

ew
erbung zur V

erfügung gestellt w
urde, bevor die M

itteilung über die Zuschlagsentschei-
dung an die betroffenen B

ieter ergangen ist.  
(2) 

Ein V
ertrag darf erst 15 K

alendertage nach A
bsendung der Inform

ation nach A
bsatz 1 geschlossen 

w
erden. W

ird die Inform
ation auf elektronischem

 W
eg oder per Fax versendet, verkürzt sich die Frist auf 
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zehn K
alendertage. D

ie Frist beginnt am
 Tag nach der A

bsendung der Inform
ation durch den A

uftraggeber; 
auf den Tag des Zugangs beim

 betroffenen B
ieter und B

ew
erber kom

m
t es nicht an. 

(3) 
D

ie Inform
ationspflicht entfällt in Fällen, in denen das V

erhandlungsverfahren ohne Teilnahm
e-

w
ettbew

erb w
egen besonderer D

ringlichkeit gerechtfertigt ist. Im
 Fall verteidigungs- oder sicherheitsspezi-

fischer A
ufträge können öffentliche A

uftraggeber beschließen, bestim
m

te Inform
ationen über die Zu-

schlagserteilung oder den A
bschluss einer R

ahm
envereinbarung nicht m

itzuteilen, sow
eit die O

ffenlegung 
den G

esetzesvollzug behindert, dem
 öffentlichen Interesse, insbesondere V

erteidigungs- oder Sicherheitsin-
teressen, zuw

iderläuft, berechtigte geschäftliche Interessen von U
nternehm

en schädigt oder den lauteren 
W

ettbew
erb zw

ischen ihnen beeinträchtigen könnte. § 135 
U

nw
irksam

keit 
(1) 

Ein öffentlicher A
uftrag ist von A

nfang an unw
irksam

, w
enn der öffentliche A

uftraggeber 
1. 

gegen § 134 verstoßen hat oder 
2. 

den A
uftrag ohne vorherige V

eröffentlichung einer B
ekanntm

achung im
 A

m
tsblatt der Europäischen 

U
nion vergeben hat, ohne dass dies aufgrund G

esetzes gestattet ist, 
und dieser V

erstoß in einem
 N

achprüfungsverfahren festgestellt w
orden ist. 

(2) 
D

ie U
nw

irksam
keit nach A

bsatz 1 kann nur festgestellt w
erden, w

enn sie im
 N

achprüfungsver-
fahren innerhalb von 30 K

alendertagen nach der Inform
ation der betroffenen B

ieter und B
ew

erber durch den 
öffentlichen A

uftraggeber über den A
bschluss des V

ertrags, jedoch nicht später als sechs M
onate nach V

er-
tragsschluss geltend gem

acht w
orden ist. H

at der A
uftraggeber die A

uftragsvergabe im
 A

m
tsblatt der Euro-

päischen U
nion bekannt gem

acht, endet die Frist zur G
eltendm

achung der U
nw

irksam
keit 30 K

alendertage 
nach V

eröffentlichung der B
ekanntm

achung der A
uftragsvergabe im

 A
m

tsblatt der Europäischen U
nion.  

(3) 
D

ie U
nw

irksam
keit nach A

bsatz 1 N
um

m
er 2 tritt nicht ein, w

enn  
1. 

der öffentliche A
uftraggeber der A

nsicht ist, dass die A
uftragsvergabe ohne vorherige V

eröffentlichung 
einer B

ekanntm
achung im

 A
m

tsblatt der Europäischen U
nion zulässig ist, 

2. 
der öffentliche A

uftraggeber eine B
ekanntm

achung im
 A

m
tsblatt der Europäischen U

nion veröffent-
licht hat, m

it der er die A
bsicht bekundet, den V

ertrag abzuschließen, und 
3. 

der V
ertrag nicht vor A

blauf einer Frist von m
indestens zehn K

alendertagen, gerechnet ab dem
 Tag 

nach der V
eröffentlichung dieser B

ekanntm
achung, abgeschlossen w

urde. 
D

ie B
ekanntm

achung nach Satz 1 N
um

m
er 2 m

uss den N
am

en und die K
ontaktdaten des öffentlichen A

uf-
traggebers, die B

eschreibung des V
ertragsgegenstands, die B

egründung der Entscheidung des A
uftragge-

bers, den A
uftrag ohne vorherige V

eröffentlichung einer B
ekanntm

achung im
 A

m
tsblatt der Europäischen 

U
nion zu vergeben, und den N

am
en und die K

ontaktdaten des U
nternehm

ens, das den Zuschlag erhalten 
soll, um

fassen. 

A
bschnitt 3 

V
ergabe von öffentlichen A

ufträgen in besonderen B
ereichen und von K

onzessionen 

U
nterabschnitt 1 

V
ergabe von öffentlichen A

ufträgen durch Sektorenauftraggeber 

§ 136 
A

nw
endungsbereich 

D
ieser U

nterabschnitt ist anzuw
enden auf die V

ergabe von öffentlichen A
ufträgen und die A

usrichtung 
von W

ettbew
erben durch Sektorenauftraggeber zum

 Zw
eck der A

usübung einer Sektorentätigkeit. 
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uftragsänderungen

§
40

V
eröffentlichung

von
B

ekanntm
achungen

§
41

B
ereitstellung

derV
ergabeunterlagen

U
nterabschnitt5

A
nforderungen

an
U

nternehm
en;E

ignung

§
42

A
usw

ahlgeeigneterU
nternehm

en;A
usschluss

von
B

ew
erbern

und
B

ietern

§
43

R
echtsform

von
U

nternehm
en

und
B

ietergem
einschaften

§
44

B
efähigung

und
E

rlaubnis
zurB

erufsausübung

§
45

W
irtschaftliche

und
finanzielle

Leistungsfähigkeit

§
46

Technische
und

berufliche
Leistungsfähigkeit

§
47

E
ignungsleihe

§
48

B
eleg

derE
ignung

und
des

N
icht-V

orliegens
von

A
usschlussgründen

§
49

B
eleg

derE
inhaltung

von
N

orm
en

derQ
ualitätssicherung

und
des

U
m

w
eltm

anagem
ents

§
50

E
inheitliche

E
uropäische

E
igenerklärung

§
51

B
egrenzung

derA
nzahlderB

ew
erber

U
nterabschnitt6

E
inreichung,Form

und
U

m
gang

m
itInteressensbekundungen,Interessensbestätigungen,Teilnahm

eanträgen
und

A
ngeboten

§
52

A
ufforderung

zurInteressensbestätigung,zurA
ngebotsabgabe,zurV

erhandlung
oderzurTeilnahm

e
am

D
ialog

§
53

Form
und

Ü
berm

ittlung
derInteressensbekundungen,Interessensbestätigungen,Teilnahm

eanträge
und

A
ngebote

§
54

A
ufbew

ahrung
ungeöffneterInteressensbekundungen,Interessensbestätigungen,Teilnahm

eanträge
und

A
ngebote

§
55

Ö
ffnung

derInteressensbestätigungen,Teilnahm
eanträge

und
A

ngebote

U
nterabschnitt7

P
rüfung

und
W

ertung
derInteressensbestätigungen,Teilnahm

eanträge
und

A
ngebote;Zuschlag

§
56

P
rüfung

derInteressensbestätigungen,Teilnahm
eanträge

und
A

ngebote;N
achforderung

von
U

nterlagen

§
57

A
usschluss

von
Interessensbekundungen,Interessensbestätigungen,Teilnahm

eanträge
und

A
ngeboten

§
58

Zuschlag
und

Zuschlagskriterien

§
59

B
erechnung

von
Lebenszykluskosten

§
60

U
ngew

öhnlich
niedrige

A
ngebote

§
61

A
usführungsbedingungen

§
62

U
nterrichtung

derB
ew

erberund
B

ieter

§
63

A
ufhebung

von
V

ergabeverfahren

A
b

s
c

h
n

itt
3

B
e

s
o

n
d

e
r

e
V

o
r

s
c

h
r

ifte
n

fü
r

d
ie

V
e

rg
a

b
e

v
o

n
s

o
z

ia
le

n
u

n
d

a
n

d
e

r
e

n

b
e

s
o

n
d

e
r

e
n

D
ie

n
s

tle
is

tu
n

g
e

n

§
64

V
ergabe

von
A

ufträgen
fürsoziale

und
andere

besondere
D

ienstleistungen

§
65

E
rgänzende

V
erfahrensegeln

§
66

V
eröffentlichungen,Transparenz
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A
b

s
c

h
n

itt
4

B
e

s
o

n
d

e
r

e
V

o
r

s
c

h
r

ifte
n

fü
r

d
ie

B
e

s
c

h
a

ffu
n

g
e

n
e

rg
ie

v
e

r
b

r
a

u
c

h
s

re
le

-

v
a

n
te

r
L

e
is

tu
n

g
e

n
u

n
d

v
o

n
S

tr
a

ß
e

n
fa

h
r

z
e

u
g

e
n

§
67

B
eschaffung

energieverbrauchsrelevanterLiefer-oderD
ienstleistungen

§
68

B
eschaffung

von
Straßenfahrzeugen

A
b

s
c

h
n

itt
5

P
la

n
u

n
g

s
w

e
ttb

e
w

e
r

b
e

§
69

A
nw

endungsbereich

§
70

V
eröffentlichung,Transparenz

§
71

A
usrichtung

§
72

P
reisgericht

A
b

s
c

h
n

itt
6

B
e

s
o

n
d

e
r

e
V

o
r

s
c

h
r

ifte
n

fü
r

d
ie

V
e

rg
a

b
e

v
o

n
A

r
c

h
ite

k
te

n
-

u
n

d
In

g
e

-

n
ie

u
rle

is
tu

n
g

e
n

U
nterabschnitt1

A
llgem

eines

§
73

A
nw

endungsbereich
und

G
rundsätze

§
74

V
erfahrensart

§
75

E
ignung

§
76

Zuschlag

§
77

K
osten

und
V

ergütung

U
nterabschnitt2

P
lanungsw

ettbew
erbe

fürA
rchitekten-und

Ingenieurleistungen

§
78

G
rundsätze

und
A

nw
endungsbereich

fürPlanungsw
ettbew

erbe

§
79

D
urchführung

von
P

lanungsw
ettbew

erben

§
80

A
ufforderung

zurV
erhandlung;N

utzung
derE

rgebnisse
des

P
lanungsw

ettbew
erbs

A
b

s
c

h
n

itt
7

Ü
b

e
r

g
a

n
g

s
-

u
n

d
S

c
h

lu
s

s
b

e
s

tim
m

u
n

g
e

n

§
81

Ü
bergangsbestim

m
ungen

§
82

Fristenberechnung

A
nlage

1
Technische

A
nforderungen

A
nlage

2
D

aten
zurB

erechnung
derüberdie

Lebensdauervon
Straßenfahrzeugen

anfallenden
externen

K
osten

A
nlage

3
M

ethode
zurB

erechnung
derüberdie

Lebensdauervon
S

traßenfahrzeugen
anfallenden

B
etriebskosten
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A
b

s
c

h
n

itt
1

A
llg

e
m

e
in

e
B

e
s

tim
m

u
n

g
e

n
u

n
d

K
o

m
m

u
n

ik
a

tio
n

U
nterabschnitt1

A
llgem

eine
B

estim
m

ungen

§
1

G
egenstand

und
Anw

endungsbereich
(1)

D
iese

V
erordnung

trifft
nähere

B
estim

m
ungen

über
das

einzuhaltende
V

erfahren
bei

derdem
Teil4

des
G

esetzes
gegen

W
ettbew

erbsbeschränkungen
unterliegenden

V
ergabe

von
öffentlichen

A
ufträgen

und
beider

A
usrichtung

von
W

ettbew
erben

durch
den

öffentlichen
Auf-

traggeber.

(2)
D

iese
V

erordnung
istnichtanzuw

enden
auf

1.
die

V
ergabe

von
öffentlichen

A
ufträgen

und
die

A
usrichtung

von
W

ettbew
erben

durch
S

ek-
torenauftraggeberzum

Zw
eck

derA
usübung

einerS
ektorentätigkeit,

2.
die

V
ergabe

von
verteidigungs-odersicherheitsspezifischen

öffentlichen
A

ufträgen
und

3.
die

V
ergabe

von
K

onzessionen
durch

K
onzessionsgeber.

§
2

Vergabe
von

B
auaufträgen

Für
die

V
ergabe

von
B

auaufträgen
sind

A
bschnitt1

und
A

bschnitt2,U
nterabschnitt2

an-
zuw

enden.Im
Ü

brigen
istTeilA

A
bschnitt2

derV
ergabe-

und
V

ertragsordnung
für

B
auleistun-

gen
in

der
Fassung

der
B

ekanntm
achung

vom
19.Januar

2016
(B

A
nz

A
T

19.01.2016
B

3)
an-

zuw
enden.

§
3

Schätzung
des

A
uftragsw

erts
(1)

B
eiderS

chätzung
des

A
uftragsw

erts
istvom

voraussichtlichen
G

esam
tw

ertdervorge-
sehenen

Leistung
ohne

U
m

satzsteuer
auszugehen.

Zudem
sind

etw
aige

O
ptionen

oder
V

er-
tragsverlängerungen

zu
berücksichtigen.S

iehtder
öffentliche

A
uftraggeber

P
räm

ien
oder

Zah-
lungen

an
den

B
ew

erberoderB
ietervor,sind

auch
diese

zu
berücksichtigen.

(2)
D

ie
W

ahlderM
ethode

zurB
erechnung

des
geschätzten

A
uftragsw

erts
darfnichtin

der
A

bsichterfolgen,die
A

nw
endung

der
B

estim
m

ungen
des

Teils
4

des
G

esetzes
gegen

W
ettbe-

w
erbsbeschränkungen

oder
dieser

V
erordnung

zu
um

gehen.
E

ine
A

uftragsvergabe
darf

nicht
so

unterteiltw
erden,dass

sie
nichtin

den
A

nw
endungsbereich

der
B

estim
m

ungen
des

G
eset-

zes
gegen

W
ettbew

erbsbeschränkungen
oder

dieser
V

erordnung
fällt,

es
seidenn,

es
liegen

objektive
G

ründe
dafür

vor,
etw

a
w

enn
eine

eigenständige
O

rganisationseinheit
selbstständig

fürihre
A

uftragsvergabe
oderbestim

m
te

K
ategorien

derA
uftragsvergabe

zuständig
ist.

(3)
M

aßgeblicher
Zeitpunkt

für
die

S
chätzung

des
Auftragsw

erts
ist

der
Tag,

an
dem

die
A

uftragsbekanntm
achung

abgesendetw
ird

oderdas
V

ergabeverfahren
aufsonstige

W
eise

ein-
geleitetw

ird.

(4)
D

er
W

ert
einer

R
ahm

envereinbarung
oder

eines
dynam

ischen
B

eschaffungssystem
s

w
ird

aufderG
rundlage

des
geschätzten

G
esam

tw
ertes

allerE
inzelaufträge

berechnet,die
w

äh-
rend

der
gesam

ten
Laufzeit

einer
R

ahm
envereinbarung

oder
eines

dynam
ischen

B
eschaf-

fungssystem
s

geplantsind.
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(5)
D

er
zu

berücksichtigende
W

ertim
Falle

einer
Innovationspartnerschaftentsprichtdem

geschätzten
G

esam
tw

ertder
Forschungs-

und
Entw

icklungstätigkeiten,die
w

ährend
säm

tlicher
P

hasen
der

geplanten
Partnerschaftstattfinden

sollen,sow
ie

der
B

au-,Liefer-
oder

D
ienstleis-

tungen,die
zu

entw
ickeln

und
am

E
nde

dergeplanten
P

artnerschaftzu
beschaffen

sind.

(6)
B

eider
S

chätzung
des

A
uftragsw

erts
von

B
auleistungen

ist
neben

dem
A

uftragsw
ert

der
B

auaufträge
der

geschätzte
G

esam
tw

ertaller
Liefer-

und
D

ienstleistungen
zu

berücksichti-
gen,die

fürdie
A

usführung
derB

auleistungen
erforderlich

sind
und

vom
öffentlichen

A
uftragge-

ber
zur

V
erfügung

gestelltw
erden.D

ie
M

öglichkeitdes
öffentlichen

A
uftraggebers,A

ufträge
für

die
P

lanung
und

die
A

usführung
von

B
auleistungen

entw
edergetrenntodergem

einsam
zu

ver-
geben,bleibtunberührt.

(7)
K

ann
das

beabsichtigte
B

auvorhaben
oder

die
vorgesehene

E
rbringung

einer
D

ienst-
leistung

zu
einem

A
uftrag

führen,derin
m

ehreren
Losen

vergeben
w

ird,istdergeschätzte
G

e-
sam

tw
ert

aller
Lose

zugrunde
zu

legen.
B

ei
P

lanungsleistungen
gilt

dies
nur

für
Lose

über
gleichartige

Leistungen.E
rreichtoder

überschreitetder
geschätzte

G
esam

tw
ertden

m
aßgebli-

chen
S

chw
ellenw

ert,giltdiese
V

erordnung
fürdie

V
ergabe

jedes
Loses.

(8)
K

ann
ein

V
orhaben

zum
Zw

eck
des

Erw
erbs

gleichartiger
Lieferungen

zu
einem

A
uftrag

führen,derin
m

ehreren
Losen

vergeben
w

ird,istdergeschätzte
G

esam
tw

ertallerLose
zugrunde

zu
legen.

(9)
D

eröffentliche
A

uftraggeberkann
beiderV

ergabe
einzelnerLose

von
A

bsatz
7

S
atz

3
sow

ie
A

bsatz
8

abw
eichen,w

enn
der

geschätzte
N

ettow
ertdes

betreffenden
Loses

beiLiefer-
und

D
ienstleistungen

unter
80

000
E

uro
und

beiB
auleistungen

unter
1

000
000

E
uro

liegtund
die

S
um

m
e

der
N

ettow
erte

dieser
Lose

20
P

rozent
des

G
esam

tw
ertes

aller
Lose

nicht
über-

steigt.(10)B
ei

regelm
äßig

w
iederkehrenden

A
ufträgen

oder
D

aueraufträgen
über

Liefer-
oder

D
ienstleistungen

sow
ie

beiLiefer-
oder

D
ienstleistungsaufträgen,die

innerhalb
eines

bestim
m

-
ten

Zeitraum
s

verlängertw
erden

sollen,istderA
uftragsw

ertzu
schätzen

1.
aufder

G
rundlage

des
tatsächlichen

G
esam

tw
ertes

entsprechender
aufeinander

folgender
A

ufträge
aus

dem
vorangegangenen

H
aushaltsjahr

oder
G

eschäftsjahr;dabeisind
voraus-

sichtliche
Ä

nderungen
beiM

engen
oder

K
osten

m
öglichstzu

berücksichtigen,die
w

ährend
derzw

ölfM
onate

zu
erw

arten
sind,die

aufden
ursprünglichen

A
uftrag

folgen,oder

2.
auf

der
G

rundlage
des

geschätzten
G

esam
tw

ertes
aufeinander

folgender
A

ufträge,
die

w
ährend

deraufdie
erste

Lieferung
folgenden

zw
ölfM

onate
oderw

ährend
des

aufdie
ers-

te
Lieferung

folgenden
H

aushaltsjahres
oderG

eschäftsjahres,w
enn

dieses
längerals

zw
ölf

M
onate

ist,vergeben
w

erden.

(11)B
eiA

ufträgen
über

Liefer-
oder

D
ienstleistungen,für

die
kein

G
esam

tpreis
angegeben

w
ird,istB

erechnungsgrundlage
fürden

geschätzten
A

uftragsw
ert

1.
beizeitlich

begrenzten
A

ufträgen
m

iteinerLaufzeitvon
bis

zu
48

M
onaten

derG
esam

tw
ert

fürdie
LaufzeitdieserA

ufträge,und

2.
beiA

ufträgen
m

itunbestim
m

ter
Laufzeitoder

m
iteiner

Laufzeitvon
m

ehr
als

48
M

onaten
der48-fache

M
onatsw

ert.

(12)B
eieinem

P
lanungsw

ettbew
erb

nach
§

69,derzu
einem

D
ienstleistungsauftrag

führen
soll,

ist
der

W
ert

des
D

ienstleistungsauftrags
zu

schätzen
zuzüglich

etw
aiger

P
reisgelder

und
Zahlungen

an
die

Teilnehm
er.

B
ei

allen
übrigen

P
lanungsw

ettbew
erben

entspricht
der

A
uf-

tragsw
ert

der
S

um
m

e
der

P
reisgelder

und
Zahlungen

an
die

Teilnehm
er

einschließlich
des

W
erts

des
D

ienstleistungsauftrags,dervergeben
w

erden
könnte,sow

eitderöffentliche
A

uftrag-
geber

diese
V

ergabe
in

der
W

ettbew
erbsbekanntm

achung
des

P
lanungsw

ettbew
erbs

nicht
ausschließt.
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§
4

G
elegentliche

gem
einsam

e
Auftragsvergabe;zentrale

B
eschaffung

(1)
M

ehrere
öffentliche

A
uftraggeber

können
vereinbaren,

bestim
m

te
öffentliche

A
ufträge

gem
einsam

zu
vergeben.

D
ies

gilt
auch

für
die

A
uftragsvergabe

gem
einsam

m
it

öffentlichen
A

uftraggebern
aus

anderen
M

itgliedstaaten
der

E
uropäischen

U
nion.

D
ie

M
öglichkeiten

zur
N

utzung
von

zentralen
Beschaffungsstellen

bleiben
unberührt.

(2)
S

ow
eitdas

V
ergabeverfahren

im
N

am
en

und
im

A
uftrag

alleröffentlichen
A

uftraggeber
insgesam

tgem
einsam

durchgeführtw
ird,sind

diese
fürdie

E
inhaltung

derB
estim

m
ungen

über
das

V
ergabeverfahren

gem
einsam

verantw
ortlich.D

as
giltauch,w

enn
ein

öffentlicher
A

uftrag-
geber

das
V

erfahren
in

seinem
N

am
en

und
im

A
uftrag

der
anderen

öffentlichen
A

uftraggeber
allein

ausführt.B
einur

teilw
eise

gem
einsam

er
D

urchführung
sind

die
öffentlichen

A
uftraggeber

nur
für

jene
Teile

gem
einsam

verantw
ortlich,

die
gem

einsam
durchgeführt

w
urden.

W
ird

ein
A

uftrag
durch

öffentliche
A

uftraggeber
aus

verschiedenen
M

itgliedstaaten
der

E
uropäischen

U
nion

gem
einsam

vergeben,
legen

diese
die

Zuständigkeiten
und

die
anw

endbaren
B

estim
-

m
ungen

des
nationales

R
echts

durch
V

ereinbarung
festund

geben
das

in
den

V
ergabeunterla-

gen
an.

(3)
D

ie
B

undesregierung
kann

für
D

ienststellen
des

B
undes

in
geeigneten

B
ereichen

all-
gem

eine
V

erw
altungsvorschriften

über
die

E
inrichtung

und
die

N
utzung

zentraler
B

eschaf-
fungsstellen

sow
ie

die
durch

die
zentralen

B
eschaffungsstellen

bereitzustellenden
B

eschaf-
fungsdienstleistungen

erlassen.

§
5

W
ahrung

derVertraulichkeit
(1)

S
ofern

in
dieserV

erordnung
oderanderen

R
echtsvorschriften

nichts
anderes

bestim
m

t
ist,darfder

öffentliche
A

uftraggeberkeine
von

den
U

nternehm
en

überm
ittelten

und
von

diesen
als

vertraulich
gekennzeichneten

Inform
ationen

w
eitergeben.

D
azu

gehören
insbesondere

B
e-

triebs-
und

G
eschäftsgeheim

nisse
und

die
vertraulichen

A
spekte

der
Angebote

einschließlich
ihrerA

nlagen.

(2)
B

eider
gesam

ten
K

om
m

unikation
sow

ie
beim

A
ustausch

und
der

S
peicherung

von
In-

form
ationen

m
uss

der
öffentliche

A
uftraggeber

die
Integrität

der
D

aten
und

die
V

ertraulichkeit
der

Interessensbekundungen,Interessensbestätigungen,Teilnahm
eanträge

und
A

ngebote
ein-

schließlich
ihrer

A
nlagen

gew
ährleisten.

D
ie

Interessensbekundungen,
Interessensbestätigun-

gen,
Teilnahm

eanträge
und

A
ngebote

einschließlich
ihrer

A
nlagen

sow
ie

die
D

okum
entation

überÖ
ffnung

und
W

ertung
derTeilnahm

eanträge
und

A
ngebote

sind
auch

nach
A

bschluss
des

V
ergabeverfahrens

vertraulich
zu

behandeln.

(3)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

kann
U

nternehm
en

A
nforderungen

vorschreiben,
die

auf
den

S
chutz

der
V

ertraulichkeit
der

Inform
ationen

im
R

ahm
en

des
V

ergabeverfahrensabzielen.
H

ierzu
gehörtinsbesondere

die
A

bgabe
einerV

erschw
iegenheitserklärung.

§
6

Verm
eidung

von
Interessenkonflikten

(1)
O

rganm
itglieder

oder
M

itarbeiter
des

öffentlichen
A

uftraggebers
oder

eines
im

N
am

en
des

öffentlichen
A

uftraggebers
handelnden

B
eschaffungsdienstleisters,

beidenen
ein

Interes-
senkonfliktbesteht,dürfen

in
einem

V
ergabeverfahren

nichtm
itw

irken.

(2)
E

in
Interessenkonfliktbestehtfür

P
ersonen,die

an
der

D
urchführung

des
V

ergabever-
fahrens

beteiligtsind
oder

E
influss

aufden
A

usgang
eines

V
ergabeverfahrens

nehm
en

können
und

die
ein

direktes
oder

indirektes
finanzielles,

w
irtschaftliches

oder
persönliches

Interesse
haben,das

ihre
U

nparteilichkeitund
U

nabhängigkeitim
R

ahm
en

des
V

ergabeverfahrens
beein-

trächtigen
könnte.
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(3)
E

s
w

ird
verm

utet,dass
ein

Interessenkonfliktbesteht,w
enn

die
in

A
bsatz

1
genannten

P
ersonen

1.
B

ew
erberoderB

ietersind,

2.
einen

B
ew

erber
oder

B
ieter

beraten
oder

sonstunterstützen
oder

als
gesetzliche

V
ertreter

odernurin
dem

V
ergabeverfahren

vertreten,

3.
beschäftigtodertätig

sind

a)
beieinem

B
ew

erber
oder

B
ieter

gegen
E

ntgeltoder
beiihm

als
M

itglied
des

V
orstan-

des,A
ufsichtsrates

odergleichartigen
O

rgans
oder

b)
für

ein
in

das
V

ergabeverfahren
eingeschaltetes

U
nternehm

en,
w

enn
dieses

U
nter-

nehm
en

zugleich
geschäftliche

B
eziehungen

zum
öffentlichen

A
uftraggeber

und
zum

B
ew

erberoderB
ieterhat.

(4)
D

ie
V

erm
utung

des
A

bsatzes
3

giltauch
für

P
ersonen,deren

A
ngehörige

die
V

oraus-
setzungen

nach
A

bsatz
3

N
um

m
er1

bis
3

erfüllen.A
ngehörige

sind
derV

erlobte,derE
hegatte,

Lebenspartner,
V

erw
andte

und
V

erschw
ägerte

gerader
Linie,

G
eschw

ister,
K

inder
der

G
e-

schw
ister,E

hegatten
und

Lebenspartner
der

G
eschw

ister
und

G
eschw

ister
der

E
hegatten

und
Lebenspartner,G

eschw
isterderE

ltern
sow

ie
P

flegeeltern
und

Pflegekinder.

§
7

M
itw

irkung
an

derVorbereitung
des

Vergabeverfahrens
(1)

H
atein

U
nternehm

en
oder

ein
m

itihm
in

V
erbindung

stehendes
U

nternehm
en

den
öf-

fentlichen
A

uftraggeber
beraten

oder
w

ar
auf

andere
A

rt
und

W
eise

an
der

V
orbereitung

des
V

ergabeverfahrens
beteiligt

(vorbefasstes
U

nternehm
en),

so
ergreift

der
öffentliche

A
uftragge-

ber
angem

essene
M

aßnahm
en,um

sicherzustellen,dass
derW

ettbew
erb

durch
die

Teilnahm
e

dieses
U

nternehm
ens

nichtverzerrtw
ird.

(2)
D

ie
M

aßnahm
en

nach
A

bsatz
1

um
fassen

insbesondere
die

U
nterrichtung

deranderen
am

V
ergabeverfahren

teilnehm
enden

U
nternehm

en
in

B
ezug

aufdie
einschlägigen

Inform
atio-

nen,die
im

Zusam
m

enhang
m

itder
E

inbeziehung
des

vorbefassten
U

nternehm
ens

in
der

V
or-

bereitung
des

V
ergabeverfahrens

ausgetauschtw
urden

oder
daraus

resultieren,und
die

Fest-
legung

angem
essenerFristen

fürden
E

ingang
derA

ngebote
und

Teilnahm
eanträge.

(3)
V

or
einem

A
usschluss

nach
§

124
A

bsatz
1

N
um

m
er

6
des

G
esetzes

gegen
W

ettbe-
w

erbsbeschränkungen
ist

dem
vorbefassten

U
nternehm

en
die

M
öglichkeit

zu
geben

nachzu-
w

eisen,
dass

seine
B

eteiligung
an

der
V

orbereitung
des

V
ergabeverfahrens

den
W

ettbew
erb

nichtverzerren
kann.

§
8

D
okum

entation
und

Vergabeverm
erk

(1)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

dokum
entiert

das
V

ergabeverfahren
von

B
eginn

an
fort-

laufend
in

Textform
nach

§
126b

des
B

ürgerlichen
G

esetzbuchs,
sow

eit
dies

für
die

B
egrün-

dung
von

E
ntscheidungen

aufjeder
S

tufe
des

V
ergabeverfahrens

erforderlich
ist.D

azu
gehört

zum
B

eispieldie
D

okum
entation

derK
om

m
unikation

m
itU

nternehm
en

und
internerB

eratungen,
der

V
orbereitung

der
Auftragsbekanntm

achung
und

der
V

ergabeunterlagen,
der

Ö
ffnung

der
A

ngebote,Teilnahm
eanträge

und
Interessensbestätigungen,derV

erhandlungen
und

derD
ialo-

ge
m

itden
teilnehm

enden
U

nternehm
en

sow
ie

derG
ründe

fürA
usw

ahlentscheidungen
und

den
Zuschlag.

(2)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

fertigt
über

jedes
V

ergabeverfahren
einen

V
erm

erk
in

Textform
nach

§
126b

des
B

ürgerlichen
G

esetzbuchs
an.D

ieserV
ergabeverm

erk
um

fasstm
in-

destens
Folgendes:
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1.
den

N
am

en
und

die
A

nschriftdes
öffentlichen

A
uftraggebers

sow
ie

G
egenstand

und
W

ert
des

A
uftrags,derR

ahm
envereinbarung

oderdes
dynam

ischen
B

eschaffungssystem
s,

2.
die

N
am

en
derberücksichtigten

B
ew

erberoderB
ieterund

die
G

ründe
fürihre

A
usw

ahl,

3.
die

nichtberücksichtigten
A

ngebote
und

Teilnahm
eanträge

sow
ie

die
N

am
en

der
nichtbe-

rücksichtigten
B

ew
erberoderB

ieterund
die

G
ründe

fürihre
N

ichtberücksichtigung,

4.
die

G
ründe

für
die

A
blehnung

von
A

ngeboten,die
für

ungew
öhnlich

niedrig
befunden

w
ur-

den,

5.
den

N
am

en
des

erfolgreichen
B

ieters
und

die
G

ründe
für

die
A

usw
ahl

seines
A

ngebots
sow

ie,falls
bekannt,den

A
nteilam

A
uftrag

oderan
der

R
ahm

envereinbarung,den
der

Zu-
schlagsem

pfänger
an

D
ritte

w
eiterzugeben

beabsichtigt,und
gegebenenfalls,sow

eitzu
je-

nem
Zeitpunktbekannt,den

N
am

en
derU

nterauftragnehm
erdes

H
auptauftragnehm

ers,

6.
beiV

erhandlungsverfahren
und

w
ettbew

erblichen
D

ialogen
die

in
§

14
A

bsatz
3

genannten
U

m
stände,die

die
A

nw
endung

dieserV
erfahren

rechtfertigen,

7.
beiV

erhandlungsverfahren
ohne

vorherige
Teilnahm

ew
ettbew

erb
die

in
§

14
A

bsatz
4

ge-
nannten

U
m

stände,die
die

A
nw

endung
dieses

Verfahrens
rechtfertigen,

8.
gegebenenfalls

die
G

ründe,aus
denen

der
öffentliche

A
uftraggeber

aufdie
V

ergabe
eines

A
uftrags,

den
A

bschluss
einer

R
ahm

envereinbarung
oder

die
E

inrichtung
eines

dynam
i-

schen
B

eschaffungssystem
s

verzichtethat,

9.
gegebenenfalls

die
G

ründe,aus
denen

andere
als

elektronische
M

ittelfür
die

E
inreichung

derA
ngebote

verw
endetw

urden,

10.
gegebenenfalls

A
ngaben

zu
aufgedeckten

Interessenkonflikten
und

getroffenen
A

bhilfe-
m

aßnahm
en,

11.
gegebenenfalls

die
G

ründe,aufgrund
dererm

ehrere
Teil-oderFachlose

zusam
m

en
verge-

ben
w

urden,und

12.
gegebenenfalls

die
G

ründe
fürdie

N
ichtangabe

derG
ew

ichtung
von

Zuschlagskriterien.

(3)
D

erV
ergabeverm

erk
istnichterforderlich

fürA
ufträge

aufderG
rundlage

von
R

ahm
en-

vereinbarungen,sofern
diese

gem
äß

§
21

A
bsatz

3
oder

gem
äß

§
21

A
bsatz

4
N

um
m

er
1

ge-
schlossen

w
urden.S

ow
eitdie

V
ergabebekanntm

achung
die

geforderten
Inform

ationen
enthält,

kann
sich

deröffentliche
A

uftraggeberaufdiese
beziehen.

(4)
D

ie
D

okum
entation,

der
V

ergabeverm
erk

sow
ie

die
A

ngebote,
die

Teilnahm
eanträge,

die
Interessensbekundungen,die

Interessensbestätigungen
und

ihre
A

nlagen
sind

bis
zum

E
n-

de
der

Laufzeit
des

V
ertrages

oder
der

R
ahm

envereinbarung
aufzubew

ahren,
m

indestens
je-

doch
für

dreiJahre
ab

dem
Tag

des
Zuschlags.G

leiches
giltfür

K
opien

aller
abgeschlossenen

V
erträge,die

m
indestens

den
folgenden

A
uftragsw

erthaben:

1.
1

000
000

E
uro

im
Falle

von
Liefer-oderD

ienstleistungsaufträgen,

2.
10

000
000

E
uro

im
Falle

von
B

auaufträgen.

(5)
D

er
V

ergabeverm
erk

oder
dessen

H
auptelem

ente
sow

ie
die

abgeschlossenen
V

erträ-
ge

sind
derE

uropäischen
K

om
m

ission
sow

ie
den

zuständigen
A

ufsichts-oderP
rüfbehörden

auf
deren

A
nforderung

hin
zu

überm
itteln.

(6)
§

5
bleibtunberührt.



–
13

–
F

assung
K

abinett–
20.01.2016

U
nterabschnitt2

K
om

m
unikation

§
9

G
rundsätze

derK
om

m
unikation

(1)
Für

das
S

enden,
Em

pfangen,W
eiterleiten

und
S

peichern
von

D
aten

in
einem

V
erga-

beverfahren
verw

enden
der

öffentliche
A

uftraggeber
und

die
U

nternehm
en

grundsätzlich
G

erä-
te

und
P

rogram
m

e
fürdie

elektronische
D

atenüberm
ittlung

(elektronische
M

ittel).

(2)
D

ie
K

om
m

unikation
in

einem
V

ergabeverfahren
kann

m
ündlich

erfolgen,w
enn

sie
nicht

die
V

ergabeunterlagen,die
Teilnahm

eanträge,die
Interessensbestätigungen

oderdie
A

ngebote
betrifftund

w
enn

sie
ausreichend

und
in

geeigneterW
eise

dokum
entiertw

ird.

(3)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

kann
von

jedem
U

nternehm
en

die
A

ngabe
einer

eindeuti-
gen

U
nternehm

ensbezeichnung
sow

ie
einer

elektronischen
A

dresse
verlangen

(R
egistrierung).

Für
den

Zugang
zur

A
uftragsbekanntm

achung
und

zu
den

V
ergabeunterlagen

darfder
öffentli-

che
A

uftraggeberkeine
R

egistrierung
verlangen;eine

freiw
illige

R
egistrierung

istzulässig.

§
10

A
nforderungen

an
die

verw
endeten

elektronischen
M

ittel
(1)

D
er

öffentliche
A

uftraggeber
legt

das
erforderliche

S
icherheitsniveau

für
die

elektroni-
schen

M
ittelfest.E

lektronische
M

ittel,die
von

dem
öffentlichen

A
uftraggeber

für
den

E
m

pfang
von

A
ngeboten,Teilnahm

eanträgen
und

Interessensbestätigungen
sow

ie
von

P
länen

und
E

nt-
w

ürfen
fürP

lanungsw
ettbew

erbe
verw

endetw
erden,m

üssen
gew

ährleisten,dass

1.
die

U
hrzeitund

derTag
des

D
atenem

pfanges
genau

zu
bestim

m
en

sind,

2.
kein

vorfristigerZugriffaufdie
em

pfangenen
D

aten
m

öglich
ist,

3.
der

Term
in

für
den

erstm
aligen

Zugriffaufdie
em

pfangenen
D

aten
nur

von
den

B
erechtig-

ten
festgelegtodergeändertw

erden
kann,

4.
nur

die
B

erechtigten
Zugriffaufdie

em
pfangenen

D
aten

oder
aufeinen

Teilderselben
ha-

ben,

5.
nurdie

B
erechtigten

nach
dem

festgesetzten
ZeitpunktD

ritten
Zugriffaufdie

em
pfangenen

D
aten

oderaufeinen
Teilderselben

einräum
en

dürfen,

6.
em

pfangene
D

aten
nichtan

U
nberechtigte

überm
itteltw

erden
und

7.
V

erstöße
oder

versuchte
V

erstöße
gegen

die
A

nforderungen
gem

äß
N

um
m

er
1

bis
6

ein-
deutig

festgestelltw
erden

können.

(2)
D

ie
elektronischen

M
ittel,die

von
dem

öffentlichen
A

uftraggeber
für

den
E

m
pfang

von
A

ngeboten,
Teilnahm

eanträgen
und

Interessensbestätigungen
sow

ie
von

P
länen

und
E

ntw
ür-

fen
für

P
lanungsw

ettbew
erbe

genutztw
erden,m

üssen
über

eine
einheitliche

D
atenaustausch-

schnittstelle
verfügen.E

s
sind

die
jew

eils
geltenden

Interoperabilitäts-und
S

icherheitsstandards
der

Inform
ationstechnik

gem
äß

§
3

A
bsatz

1
des

V
ertrags

über
die

E
rrichtung

des
IT-

P
lanungsrats

und
über

die
G

rundlagen
der

Zusam
m

enarbeit
beim

E
insatz

der
Inform

ations-
technologie

in
den

V
erw

altungen
von

B
und

und
Ländern

vom
1.A

pril2010
zu

verw
enden.

§
11

A
nforderungen

an
den

Einsatz
elektronischerM

ittelim
Vergabeverfahren

(1)
E

lektronische
M

ittel
und

deren
technische

M
erkm

ale
m

üssen
allgem

ein
verfügbar,

nichtdiskrim
inierend

und
m

itallgem
ein

verbreiteten
G

eräten
und

P
rogram

m
en

derInform
ations-
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und
K

om
m

unikationstechnologie
kom

patibel
sein.

S
ie

dürfen
den

Zugang
von

U
nternehm

en
zum

V
ergabeverfahren

nichteinschränken.D
eröffentliche

A
uftraggebergew

ährleistetdie
barri-

erefreie
A

usgestaltung
der

elektronischen
M

ittel
nach

den
§§

4
und

11
des

G
esetzes

zur
G

leichstellung
behinderter

M
enschen

vom
27.A

pril2002
(B

G
B

l.IS
.1467,1468)

in
der

jew
eils

geltenden
Fassung.

(2)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

verw
endetfür

das
S

enden,E
m

pfangen,W
eiterleiten

und
S

peichern
von

D
aten

in
einem

V
ergabeverfahren

ausschließlich
solche

elektronischen
M

ittel,
die

die
U

nversehrtheit,die
V

ertraulichkeitund
die

E
chtheitderD

aten
gew

ährleisten.

(3)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

m
uss

den
U

nternehm
en

alle
notw

endigen
Inform

ationen
zurV

erfügung
stellen

über

1.
die

in
einem

V
ergabeverfahren

verw
endeten

elektronischen
M

ittel,

2.
die

technischen
P

aram
eter

zur
E

inreichung
von

Teilnahm
eanträgen,

A
ngeboten

und
Inte-

ressensbestätigungen
m

ithilfe
elektronischerM

ittelund

3.
verw

endete
V

erschlüsselungs-und
Zeiterfassungsverfahren.

§
12

Einsatz
alternativerelektronischerM

ittelbeiderK
om

m
unikation

(1)
D

eröffentliche
A

uftraggeberkann
im

V
ergabeverfahren

die
V

erw
endung

elektronischer
M

ittel,die
nichtallgem

ein
verfügbarsind

(alternative
elektronische

M
ittel),verlangen,w

enn
er

1.
U

nternehm
en

w
ährend

des
gesam

ten
V

ergabeverfahrens
untereinerInternetadresse

einen
unentgeltlichen,uneingeschränkten,vollständigen

und
direkten

Zugang
zu

diesen
alternati-

ven
elektronischen

M
itteln

gew
ährtund

2.
diese

alternativen
elektronischen

M
ittelselbstverw

endet.

(2)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

kann
im

R
ahm

en
der

V
ergabe

von
B

auleistungen
und

für
W

ettbew
erbe

die
N

utzung
elektronischer

M
ittelfür

die
B

auw
erksdatenm

odellierung
verlangen.

S
ofern

die
verlangten

elektronischen
M

ittelfür
die

B
auw

erksdatenm
odellierung

nichtallgem
ein

verfügbar
sind,

bietet
der

öffentliche
A

uftraggeber
einen

alternativen
Zugang

zu
ihnen

gem
äß

A
bsatz

1
an.

§
13

A
llgem

eine
Verw

altungsvorschriften
D

ie
B

undesregierung
kann

m
it

Zustim
m

ung
des

B
undesrates

allgem
eine

V
erw

altungsvor-
schriften

über
die

zu
verw

endenden
elektronischen

M
ittel

(B
asisdienste

für
die

elektronische
A

uftragsvergabe)sow
ie

überdie
einzuhaltenden

technischen
Standards

erlassen.
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A
b

s
c

h
n

itt
2

V
e

rg
a

b
e

v
e

rfa
h

re
n

U
nterabschnitt1

V
erfahrensarten

§
14

W
ahlderVerfahrensart

(1)
D

ie
V

ergabe
von

öffentlichen
A

ufträgen
erfolgtnach

§
119

des
G

esetzes
gegen

W
ett-

bew
erbsbeschränkungen

im
offenen

V
erfahren,

im
nicht

offenen
V

erfahren,
im

V
erhandlungs-

verfahren,im
w

ettbew
erblichen

D
ialog

oderin
derInnovationspartnerschaft.

(2)
D

em
öffentlichen

A
uftraggeber

stehen
das

offene
V

erfahren
und

das
nichtoffene

V
er-

fahren,
das

stets
einen

Teilnahm
ew

ettbew
erb

erfordert,
nach

seiner
W

ahlzur
V

erfügung.
D

ie
anderen

V
erfahrensarten

stehen
nur

zur
V

erfügung,sow
eitdies

durch
gesetzliche

B
estim

m
un-

gen
odernach

den
A

bsätzen
3

und
4

gestattetist.

(3)
D

er
öffentliche

A
ufraggeber

kann
A

ufträge
im

Verhandlungsverfahren
m

it
Teilnahm

e-
w

ettbew
erb

oderim
w

ettbew
erblichen

D
ialog

vergeben,w
enn

1.
die

B
edürfnisse

des
öffentlichen

A
uftraggebers

nichtohne
die

A
npassung

bereits
verfügba-

rerLösungen
erfülltw

erden
können,

2.
derA

uftrag
konzeptionelle

oderinnovative
Lösungen

um
fasst,

3.
derA

uftrag
aufgrund

konkreterU
m

stände,die
m

itderA
rt,derK

om
plexitätoderdem

recht-
lichen

oder
finanziellen

R
ahm

en
oder

den
dam

it
einhergehenden

R
isiken

zusam
m

enhän-
gen,nichtohne

vorherige
V

erhandlungen
vergeben

w
erden

kann,

4.
die

Leistung,insbesondere
ihre

technischen
A

nforderungen,vom
öffentlichen

A
uftraggeber

nichtm
itausreichenderG

enauigkeitunterV
erw

eis
aufeine

N
orm

,eine
europäische

techni-
sche

B
ew

ertung
(ETA

),
eine

gem
einsam

e
technische

S
pezifikation

oder
technische

R
efe-

renzen
im

S
inne

derA
nlage

1
N

um
m

er2
bis

5
beschrieben

w
erden

kann,oder

5.
im

R
ahm

en
eines

offenen
odernichtoffenen

V
erfahrens

keine
ordnungsgem

äßen
odernur

unannehm
bare

A
ngebote

eingereicht
w

urden;
nicht

ordnungsgem
äß

sind
insbesondere

A
ngebote,die

nichtden
V

ergabeunterlagen
entsprechen,nichtfristgerechteingereichtw

ur-
den,nachw

eislich
aufkollusiven

A
bsprachen

oder
K

orruption
beruhen

oder
nach

E
inschät-

zung
des

öffentlichen
A

uftraggebers
ungew

öhnlich
niedrig

sind;
unannehm

bar
sind

insbe-
sondere

A
ngebote

von
B

ietern,
die

nicht
über

die
erforderlichen

Q
ualifikationen

verfügen
und

A
ngebote,deren

Preis
die

vor
E

inleitung
des

V
ergabeverfahrens

festgelegten
und

do-
kum

entierten
eingeplanten

H
aushaltsm

ittel
des

öffentlichen
A

uftraggebers
übersteigt;

der
öffentliche

A
uftraggeber

kann
in

diesen
Fällen

von
einem

Teilnahm
ew

ettbew
erb

absehen,
w

enn
er

in
das

V
erhandlungsverfahren

alle
geeigneten

U
nternehm

en
einbezieht,die

form
-

und
fristgerechte

A
ngebote

abgegeben
haben.

(4)
D

er
öffentliche

A
ufraggeber

kann
A

ufträge
im

Verhandlungsverfahren
ohne

Teilnah-
m

ew
ettbew

erb
vergeben,

1.
w

enn
in

einem
offenen

oder
einem

nicht
offenen

V
erfahren

keine
oder

keine
geeigneten

A
ngebote

oderkeine
geeigneten

Teilnahm
eanträge

abgegeben
w

orden
sind,sofern

die
ur-

sprünglichen
B

edingungen
des

A
uftrags

nichtgrundlegend
geändert

w
erden;

ein
A

ngebot
gilt

als
ungeeignet,

w
enn

es
ohne

A
bänderung

den
in

den
V

ergabeunterlagen
genannten

B
edürfnissen

und
A

nforderungen
des

öffentlichen
A

uftraggebers
offensichtlich

nicht
ent-

sprechen
kann;ein

Teilnahm
eantrag

giltals
ungeeignet,w

enn
das

U
nternehm

en
aufgrund

eines
zw

ingenden
oderfakultativen

A
usschlussgrundes

nach
den

§§
123

und
124

des
G

e-



–
16

–
F

assung
K

abinett–
20.01.2016

setzes
gegen

W
ettbew

erbsbeschränkungen
auszuschließen

istoder
ausgeschlossen

w
er-

den
kann,oderw

enn
es

die
E

ignungskriterien
nichterfüllt,

2.
w

enn
der

A
uftrag

nur
von

einem
bestim

m
ten

U
nternehm

en
erbracht

oder
bereitgestellt

w
erden

kann,

a)
w

eilein
einzigartiges

K
unstw

erks
odereine

einzigartige
künstlerische

Leistung
erschaf-

fen
odererw

orben
w

erden
soll,

b)
w

eilaus
technischen

G
ründen

kein
W

ettbew
erb

vorhanden
istoder

c)
w

egen
des

S
chutzes

von
ausschließlichen

R
echten,

insbesondere
von

gew
erblichen

S
chutzrechten,

3.
w

enn
äußerst

dringliche,
zw

ingende
G

ründe
im

Zusam
m

enhang
m

it
E

reignissen,
die

der
betreffende

öffentliche
A

uftraggeber
nichtvoraussehen

konnte,es
nichtzulassen,die

M
in-

destfristen
einzuhalten,

die
für

das
offene

und
das

nicht
offene

V
erfahren

sow
ie

für
das

V
erhandlungsverfahren

m
it

Teilnahm
ew

ettbew
erb

vorgeschriebenen
sind;

die
U

m
stände

zurB
egründung

deräußersten
D

ringlichkeitdürfen
dem

öffentlichen
A

uftraggebernichtzu-
zurechnen

sein,

4.
w

enn
eine

Lieferleistung
beschafft

w
erden

soll,
die

ausschließlich
zu

Forschungs-,
V

er-
suchs-,

U
ntersuchungs-

oder
E

ntw
icklungszw

ecken
hergestellt

w
urde;

hiervon
nicht

um
-

fasstistdie
S

erienfertigung
zum

N
achw

eis
der

M
arktfähigkeitdes

P
roduktes

oder
zur

D
e-

ckung
derForschungs-und

E
ntw

icklungskosten,

5.
w

enn
zusätzliche

Lieferleistungen
des

ursprünglichen
A

uftragnehm
ers

beschafft
w

erden
sollen,

die
entw

eder
zur

teilw
eisen

E
rneuerung

oder
E

rw
eiterung

bereits
erbrachter

Leis-
tungen

bestim
m

tsind,und
ein

W
echseldes

U
nternehm

ens
dazu

führen
w

ürde,dass
deröf-

fentliche
A

uftraggeber
eine

Leistung
m

itunterschiedlichen
technischen

M
erkm

alen
kaufen

m
üsste

und
dies

eine
technische

U
nvereinbarkeit

oder
unverhältnism

äßige
technische

S
chw

ierigkeiten
beiG

ebrauch
und

W
artung

m
itsich

bringen
w

ürde;die
Laufzeitdieser

öf-
fentlichen

A
ufträge

darfin
derR

egeldreiJahre
nichtüberschreiten,

6.
w

enn
es

sich
um

eine
aufeinerW

arenbörse
notierte

und
gekaufte

Lieferleistung
handelt,

7.
w

enn
Liefer-

oder
D

ienstleistungen
zu

besonders
günstigen

B
edingungen

beiLieferanten,
die

ihre
G

eschäftstätigkeitendgültig
einstellen,oderbeiInsolvenzverw

altern
oderLiquidato-

ren
im

R
ahm

en
eines

Insolvenz-,V
ergleichs-

oder
A

usgleichsverfahrens
oder

eines
in

den
V

orschriften
eines

anderen
M

itgliedstaates
der

Europäischen
U

nion
vorgesehenen

gleich-
artigen

V
erfahrens

erw
orben

w
erden,

8.
w

enn
im

A
nschluss

an
einen

P
lanungsw

ettbew
erb

im
S

inne
des

§
69

ein
D

ienstleistungs-
auftrag

nach
den

B
edingungen

dieses
W

ettbew
erbs

an
den

G
ew

inner
oder

an
einen

der
P

reisträger
vergeben

w
erden

m
uss;im

letzteren
Fallm

üssen
alle

P
reisträger

des
W

ettbe-
w

erbs
zurTeilnahm

e
an

den
V

erhandlungen
aufgefordertw

erden
oder

9.
w

enn
eine

D
ienstleistung

beschafftw
erden

soll,die
in

derW
iederholung

gleichartiger
Leis-

tungen
besteht,die

durch
denselben

öffentlichen
A

uftraggeberan
das

U
nternehm

en
verge-

ben
w

erden,
das

den
ersten

A
uftrag

erhalten
hat,

sofern
sie

einem
G

rundprojekt
entspre-

chen
und

dieses
P

rojekt
G

egenstand
des

ersten
A

uftrags
w

ar,
das

im
R

ahm
en

eines
V

ergabeverfahrens
m

it
A

usnahm
e

eines
V

erhandlungsverfahrens
ohne

Teilnahm
ew

ettbe-
w

erb
vergeben

w
urde;die

M
öglichkeitder

A
nw

endung
des

V
erhandlungsverfahrens

m
uss

bereits
in

derA
uftragsbekanntm

achung
des

ersten
V

orhabens
angegeben

w
erden;darüber

hinaus
sind

im
G

rundprojektbereits
der

U
m

fang
m

öglicher
D

ienstleistungen
sow

ie
die

B
e-

dingungen,
unter

denen
sie

vergeben
w

erden,
anzugeben;

der
für

die
nachfolgenden

D
ienstleistungen

in
A

ussicht
genom

m
ene

G
esam

tauftragsw
ert

w
ird

vom
öffentlichen

A
uf-

traggeber
beider

B
erechnung

des
A

uftragsw
erts

berücksichtigt;
das

V
erhandlungsverfah-

ren
ohne

Teilnahm
ew

ettbew
erb

darfnurinnerhalb
von

dreiJahren
nach

A
bschluss

des
ers-

ten
A

uftrags
angew

andtw
erden.
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(5)
Im

Falle
des

A
bsatzes

4
N

um
m

er1
istderE

uropäischen
K

om
m

ission
aufA

nforderung
ein

B
erichtvorzulegen.

(6)
D

ie
in

A
bsatz

4
N

um
m

er2
B

uchstabe
a

und
b

genannten
V

oraussetzungen
fürdie

A
n-

w
endung

des
V

erhandlungsverfahrens
ohne

Teilnahm
ew

ettbew
erb

gelten
nur

dann,
w

enn
es

keine
vernünftige

A
lternative

oder
E

rsatzlösung
gibtund

der
m

angelnde
W

ettbew
erb

nichtdas
E

rgebnis
einerkünstlichen

E
inschränkung

derAuftragsvergabeparam
eterist.

§
15

O
ffenes

Verfahren
(1)

B
eieinem

offenen
V

erfahren
fordert

der
öffentliche

A
uftraggeber

eine
unbeschränkte

A
nzahlvon

U
nternehm

en
öffentlich

zur
A

bgabe
von

A
ngeboten

auf.Jedes
interessierte

U
nter-

nehm
en

kann
ein

A
ngebotabgeben.

(2)
D

ie
Frist

für
den

E
ingang

der
A

ngebote
(A

ngebotsfrist)
beträgt

m
indestens

35
Tage,

gerechnetab
dem

Tag
nach

derA
bsendung

derA
uftragsbekanntm

achung.

(3)
Für

den
Fall,

dass
eine

hinreichend
begründete

D
ringlichkeit

die
E

inhaltung
der

Frist
gem

äß
A

bsatz
2

unm
öglich

m
acht,kann

deröffentliche
A

uftraggebereine
Fristfestlegen,die

15
Tage,

gerechnet
ab

dem
Tag

nach
der

A
bsendung

der
A

uftragsbekanntm
achung,

nicht
unter-

schreiten
darf.

(4)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

kann
die

Fristgem
äß

A
bsatz

2
um

fünfTage
verkürzen,

w
enn

erdie
elektronische

Ü
berm

ittlung
derA

ngebote
akzeptiert.

(5)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

darf
von

den
B

ietern
nur

A
ufklärung

über
das

A
ngebot

oder
deren

E
ignung

verlangen.V
erhandlungen,insbesondere

über
Ä

nderungen
der

A
ngebote

oderP
reise,sind

unzulässig.

§
16

N
ichtoffenes

Verfahren
(1)

B
ei

einem
nicht

offenen
V

erfahren
fordert

der
öffentliche

A
uftraggeber

eine
unbe-

schränkte
A

nzahl
von

U
nternehm

en
im

R
ahm

en
eines

Teilnahm
ew

ettbew
erbs

öffentlich
zur

A
bgabe

von
Teilnahm

eanträgen
auf.Jedes

interessierte
U

nternehm
en

kann
einen

Teilnahm
e-

antrag
abgeben.

M
it

dem
Teilnahm

eantrag
überm

itteln
die

U
nternehm

en
die

vom
öffentlichen

A
uftraggebergeforderten

Inform
ationen

fürdie
Prüfung

ihrerE
ignung.

(2)
D

ie
Fristfürden

E
ingang

derTeilnahm
eanträge

(Teilnahm
efrist)beträgtm

indestens
30

Tage,gerechnetab
dem

Tag
nach

derA
bsendung

derA
uftragsbekanntm

achung.

(3)
Für

den
Fall,

dass
eine

hinreichend
begründete

D
ringlichkeit

die
E

inhaltung
der

Teil-
nahm

efristunm
öglich

m
acht,kann

der
öffentliche

A
uftraggeber

eine
Fristfestlegen,die

15
Ta-

ge,
gerechnet

ab
dem

Tag
nach

der
A

bsendung
der

A
uftragsbekanntm

achung
nicht

unter-
schreiten

darf.

(4)
N

ur
diejenigen

U
nternehm

en,
die

vom
öffentlichen

A
uftraggeber

nach
P

rüfung
der

überm
ittelten

Inform
ationen

dazu
aufgefordert

w
erden,

können
ein

A
ngebot

einreichen.
D

er
öffentliche

A
uftraggeberkann

die
ZahlgeeigneterB

ew
erber,die

zurA
ngebotsabgabe

aufgefor-
dertw

erden,gem
äß

§
51

begrenzen.

(5)
D

ie
A

ngebotsfrist
beträgt

m
indestens

30
Tage,

gerechnet
ab

dem
Tag

nach
der

A
b-

sendung
derA

ufforderung
zurA

ngebotsabgabe.

(6)
M

itA
usnahm

e
oberster

B
undesbehörden

kann
der

öffentliche
A

uftraggeber
die

A
nge-

botsfrist
m

it
den

B
ew

erbern,
die

zur
A

ngebotsabgabe
aufgefordert

w
erden,

im
gegenseitigen

E
invernehm

en
festlegen,sofern

allen
B

ew
erbern

dieselbe
Fristfürdie

E
inreichung

derA
ngebo-

te
gew

ährtw
ird.E

rfolgtkeine
einvernehm

liche
Festlegung

derA
ngebotsfrist,beträgtdiese

m
in-
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destens
zehn

Tage,
gerechnet

ab
dem

Tag
nach

der
A

bsendung
der

Aufforderung
zur

A
nge-

botsabgabe.

(7)
Für

den
Fall,dass

eine
hinreichend

begründete
D

ringlichkeitdie
E

inhaltung
der

A
nge-

botsfristgem
äß

A
bsatz

5
unm

öglich
m

acht,kann
der

öffentliche
A

uftraggeber
eine

Fristfestle-
gen,

die
zehn

Tage,gerechnet
ab

dem
Tag

nach
der

A
bsendung

der
Aufforderung

zur
A

nge-
botsabgabe,nichtunterschreiten

darf.

(8)
D

eröffentliche
A

uftraggeberkann
die

A
ngebotsfristgem

äß
A

bsatz
5

um
fünfTage

ver-
kürzen,w

enn
erdie

elektronische
Ü

berm
ittlung

derA
ngebote

akzeptiert.

(9)
§

15
A

bsatz
5

giltentsprechend.

§
17

Verhandlungsverfahren
(1)

B
eieinem

V
erhandlungsverfahren

m
itTeilnahm

ew
ettbew

erb
fordertderöffentliche

A
uf-

traggeber
eine

unbeschränkte
A

nzahlvon
U

nternehm
en

im
R

ahm
en

eines
Teilnahm

ew
ettbe-

w
erbs

öffentlich
zur

A
bgabe

von
Teilnahm

eanträgen
auf.

Jedes
interessierte

U
nternehm

en
kann

einen
Teilnahm

eantrag
abgeben.M

itdem
Teilnahm

eantrag
überm

itteln
die

U
nternehm

en
die

vom
öffentlichen

A
uftraggebergeforderten

Inform
ationen

fürdie
P

rüfung
ihrerE

ignung.

(2)
D

ie
Fristfürden

E
ingang

derTeilnahm
eanträge

(Teilnahm
efrist)beträgtm

indestens
30

Tage,gerechnetab
dem

Tag
nach

derA
bsendung

derA
uftragsbekanntm

achung.

(3)
Für

den
Fall,

dass
eine

hinreichend
begründete

D
ringlichkeit

die
E

inhaltung
der

Teil-
nahm

efristunm
öglich

m
acht,kann

der
öffentliche

A
uftraggeber

eine
Fristfestlegen,die

15
Ta-

ge,
gerechnet

ab
dem

Tag
nach

der
A

bsendung
der

A
uftragsbekanntm

achung,
nicht

unter-
schreiten

darf.

(4)
N

ur
diejenigen

U
nternehm

en,
die

vom
öffentlichen

A
uftraggeber

nach
P

rüfung
der

überm
ittelten

Inform
ationen

dazu
aufgefordertw

erden,können
ein

E
rstangeboteinreichen.D

er
öffentliche

A
uftraggeberkann

die
ZahlgeeigneterB

ew
erber,die

zurA
ngebotsabgabe

aufgefor-
dertw

erden,gem
äß

§
51

begrenzen.

(5)
B

eieinem
V

erhandlungsverfahren
ohne

Teilnahm
ew

ettbew
erb

erfolgtkeine
öffentliche

A
ufforderung

zur
A

bgabe
von

Teilnahm
eanträgen,

sondern
unm

ittelbar
eine

A
ufforderung

zur
A

bgabe
von

Erstangeboten
an

die
vom

öffentlichen
A

uftraggeberausgew
ählten

U
nternehm

en.

(6)
D

ie
Fristfürden

E
ingang

derE
rstangebote

beträgtm
indestens

30
Tage,gerechnetab

dem
Tag

nach
derA

bsendung
derA

ufforderung
zurA

ngebotsabgabe.

(7)
M

itA
usnahm

e
obersterB

undesbehörden
kann

der
öffentlicher

A
uftraggeber

die
A

nge-
botsfrist

m
it

den
B

ew
erbern,

die
zur

A
ngebotsabgabe

aufgefordert
w

erden,
im

gegenseitigen
E

invernehm
en

festlegen,sofern
allen

B
ew

erbern
dieselbe

Fristfürdie
E

inreichung
derA

ngebo-
te

gew
ährtw

ird.E
rfolgtkeine

einvernehm
liche

Festlegung
derA

ngebotsfrist,beträgtdiese
m

in-
destens

zehn
Tage,

gerechnet
ab

dem
Tag

nach
der

A
bsendung

der
Aufforderung

zur
A

nge-
botsabgabe.

(8)
Für

den
Fall,dass

eine
hinreichend

begründete
D

ringlichkeitdie
E

inhaltung
der

A
nge-

botsfristgem
äß

A
bsatz

6
unm

öglich
m

acht,kann
der

öffentliche
A

uftraggeber
eine

Fristfestle-
gen,

die
zehn

Tage,gerechnet
ab

dem
Tag

nach
der

A
bsendung

der
Aufforderung

zur
A

nge-
botsabgabe,nichtunterschreiten

darf.

(9)
D

eröffentliche
A

uftraggeberkann
die

A
ngebotsfristgem

äß
A

bsatz
6

um
fünfTage

ver-
kürzen,w

enn
erdie

elektronische
Ü

berm
ittlung

derA
ngebote

akzeptiert.

(10)D
eröffentliche

A
uftraggeberverhandeltm

itden
B

ietern
überdie

von
ihnen

eingereich-
ten

E
rstangebote

und
alle

Folgeangebote,
m

it
Ausnahm

e
der

endgültigen
A

ngebote,
m

it
dem

Ziel,die
A

ngebote
inhaltlich

zu
verbessern.D

abeidarfüber
den

gesam
ten

A
ngebotsinhaltver-
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handelt
w

erden
m

it
A

usnahm
e

der
vom

öffentlichen
A

uftraggeber
in

den
V

ergabeunterlagen
festgelegten

M
indestanforderungen

und
Zuschlagskriterien.

(11)D
er

öffentliche
A

uftraggeber
kann

den
A

uftrag
auf

der
G

rundlage
der

E
rstangebote

vergeben,
ohne

in
V

erhandlungen
einzutreten,

w
enn

er
sich

in
der

A
uftragsbekanntm

achung
oderin

derA
ufforderung

zurInteressensbestätigung
diese

M
öglichkeitvorbehalten

hat.

(12)S
ofern

der
öffentliche

A
uftraggeber

in
der

Auftragsbekanntm
achung

oder
in

den
V

ergabeunterlagen
darauf

hingew
iesen

hat,kann
er

die
V

erhandlungen
in

verschiedenen
auf-

einander
folgenden

P
hasen

abw
ickeln,um

so
die

Zahlder
A

ngebote,über
die

verhandeltw
ird,

anhand
der

vorgegebenen
Zuschlagskriterien

zu
verringern.

In
der

S
chlussphase

des
V

erfah-
rens

m
üssen

noch
so

viele
A

ngebote
vorliegen,dass

der
W

ettbew
erb

gew
ährleistetist,sofern

ursprünglich
eine

ausreichende
A

nzahlvon
A

ngeboten
odergeeigneten

Bietern
vorhanden

w
ar.

(13)D
er

öffentliche
A

uftraggeber
stellt

sicher,
dass

alle
B

ieter
bei

den
Verhandlungen

gleich
behandeltw

erden.Insbesondere
enthälter

sich
jeder

diskrim
inierenden

W
eitergabe

von
Inform

ationen,
durch

die
bestim

m
te

B
ieter

gegenüber
anderen

begünstigt
w

erden
könnten.

Er
unterrichtetalle

B
ieter,deren

A
ngebote

nichtgem
äß

A
bsatz

12
ausgeschieden

w
urden,in

Text-
form

nach
§

126b
des

B
ürgerlichen

G
esetzbuches

über
etw

aige
Ä

nderungen
der

Leistungsbe-
schreibung,

insbesondere
der

technischen
A

nforderungen
oder

anderer
B

estandteile
der

V
ergabeunterlagen,die

nichtdie
Festlegung

der
M

indestanforderungen
und

Zuschlagskriterien
betreffen.

Im
A

nschluss
an

solche
Ä

nderungen
gew

ährt
der

öffentliche
A

uftraggeber
den

B
ie-

tern
ausreichend

Zeit,um
ihre

A
ngebote

zu
ändern

und
gegebenenfalls

überarbeitete
A

ngebote
einzureichen.

D
er

öffentliche
A

uftraggeber
darf

vertrauliche
Inform

ationen
eines

an
den

V
er-

handlungen
teilnehm

enden
B

ieters
nichtohne

dessen
Zustim

m
ung

an
die

anderen
Teilnehm

er
w

eitergeben.E
ine

solche
Zustim

m
ung

darfnichtallgem
ein,sondern

nurin
B

ezug
aufdie

beab-
sichtigte

M
itteilung

bestim
m

terInform
ationen

erteiltw
erden.

(14)B
eabsichtigtder

öffentliche
A

uftraggeber,die
V

erhandlungen
abzuschließen,so

unter-
richteterdie

verbleibenden
B

ieterund
legteine

einheitliche
Fristfürdie

E
inreichung

neueroder
überarbeiteterA

ngebote
fest.E

rvergew
issertsich,dass

die
endgültigen

A
ngebote

die
M

indest-
anforderungen

erfüllen
und

entscheidetüberden
Zuschlag

aufderG
rundlage

derZuschlagskri-
terien.

§
18

W
ettbew

erblicherD
ialog

(1)
In

der
A

uftragsbekanntm
achung

oder
den

V
ergabeunterlagen

zur
D

urchführung
eines

w
ettbew

erblichen
D

ialogs
beschreibtder

öffentliche
A

uftraggeber
seine

B
edürfnisse

und
A

nfor-
derungen

an
die

zu
beschaffende

Leistung.
G

leichzeitig
nennt

und
erläutert

er
die

hierbeizu-
grunde

gelegten
Zuschlagskriterien

und
legteinen

vorläufigen
Zeitrahm

en
fürden

D
ialog

fest.

(2)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

fordert
eine

unbeschränkte
A

nzahlvon
U

nternehm
en

im
R

ahm
en

eines
Teilnahm

ew
ettbew

erbs
öffentlich

zurA
bgabe

von
Teilnahm

eanträgen
auf.Jedes

interessierte
U

nternehm
en

kann
einen

Teilnahm
eantrag

abgeben.
M

it
dem

Teilnahm
eantrag

überm
itteln

die
U

nternehm
en

die
vom

öffentlichen
A

uftraggeber
geforderten

Inform
ationen

für
die

P
rüfung

ihrerE
ignung.

(3)
D

ie
Fristfür

den
E

ingang
der

Teilnahm
eanträge

beträgtm
indestens

30
Tage,gerech-

netab
dem

Tag
nach

derA
bsendung

derA
uftragsbekanntm

achung.

(4)
N

ur
diejenigen

U
nternehm

en,
die

vom
öffentlichen

A
uftraggeber

nach
P

rüfung
der

überm
ittelten

Inform
ationen

dazu
aufgefordert

w
erden,

können
am

D
ialog

teilnehm
en.

D
er

öf-
fentliche

A
uftraggeberkann

die
ZahlgeeigneterB

ew
erber,die

zurTeilnahm
e

am
D

ialog
aufge-

fordertw
erden,gem

äß
§

51
begrenzen.

(5)
D

eröffentliche
A

uftraggebereröffnetm
itden

ausgew
ählten

U
nternehm

en
einen

D
ialog,

in
dem

er
erm

ittelt
und

festlegt,
w

ie
seine

B
edürfnisse

und
A

nforderungen
am

besten
erfüllt

w
erden

können.D
abeikann

er
m

itden
ausgew

ählten
U

nternehm
en

alle
A

spekte
des

A
uftrags
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erörtern.
E

r
sorgtdafür,dass

alle
U

nternehm
en

beidem
D

ialog
gleich

behandelt
w

erden,
gibt

Lösungsvorschläge
oder

vertrauliche
Inform

ationen
eines

U
nternehm

ens
nicht

ohne
dessen

Zustim
m

ung
an

die
anderen

U
nternehm

en
w

eiter
und

verw
endetdiese

nur
im

R
ahm

en
des

je-
w

eiligen
V

ergabeverfahrens.E
ine

solche
Zustim

m
ung

darfnichtallgem
ein,sondern

nur
in

B
e-

zug
aufdie

beabsichtigte
M

itteilung
bestim

m
terInform

ationen
erteiltw

erden.

(6)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

kann
vorsehen,

dass
der

D
ialog

in
verschiedenen

aufei-
nander

folgenden
P

hasen
geführt

w
ird,

sofern
der

öffentliche
A

uftraggeber
darauf

in
der

A
uf-

tragsbekanntm
achung

oder
in

den
V

ergabeunterlagen
hingew

iesen
hat.

In
jeder

D
ialogphase

kann
die

Zahlder
zu

erörternden
Lösungen

anhand
der

vorgegebenen
Zuschlagskriterien

ver-
ringertw

erden.D
er

öffentliche
A

uftraggeber
hatdie

U
nternehm

en
zu

inform
ieren,w

enn
deren

Lösungen
nicht

für
die

folgende
D

ialogphase
vorgesehen

sind.
In

der
Schlussphase

m
üssen

noch
so

viele
Lösungen

vorliegen,
dass

der
W

ettbew
erb

gew
ährleistet

ist,
sofern

ursprünglich
eine

ausreichende
A

nzahlvon
Lösungen

odergeeigneten
B

ietern
vorhanden

w
ar.

(7)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

schließt
den

D
ialog

ab,
w

enn
er

die
Lösungen

erm
ittelt

hat,m
itdenen

die
B

edürfnisse
und

A
nforderungen

an
die

zu
beschaffende

Leistung
befriedigt

w
erden

können.D
ie

im
V

erfahren
verbliebenen

Teilnehm
ersind

hierüberzu
inform

ieren.

(8)
N

ach
A

bschluss
des

D
ialogs

fordertderöffentliche
A

uftraggeberdie
U

nternehm
en

auf,
aufder

G
rundlage

der
eingereichten

und
in

der
D

ialogphase
näher

ausgeführten
Lösungen

ihr
endgültiges

A
ngebot

vorzulegen.
D

ie
A

ngebote
m

üssen
alle

E
inzelheiten

enthalten,
die

zur
A

usführung
des

Projekts
erforderlich

sind.D
eröffentliche

A
uftraggeberkann

K
larstellungen

und
E

rgänzungen
zu

diesen
A

ngeboten
verlangen.D

iese
K

larstellungen
oder

E
rgänzungen

dürfen
nichtdazu

führen,dass
w

esentliche
B

estandteile
des

A
ngebots

oder
des

öffentlichen
A

uftrags
einschließlich

der
in

der
A

uftragsbekanntm
achung

oder
in

den
V

ergabeunterlagen
festgelegten

B
edürfnisse

und
A

nforderungen
grundlegend

geändertw
erden,w

enn
dadurch

der
W

ettbew
erb

verzerrtw
ird

oderandere
am

V
erfahren

beteiligte
U

nternehm
en

diskrim
iniertw

erden.

(9)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

hatdie
A

ngebote
anhand

der
in

der
A

uftragsbekanntm
a-

chung
oder

den
V

ergabeunterlagen
festgelegten

Zuschlagskriterien
zu

bew
erten.

D
er

öffentli-
che

A
uftraggeber

kann
m

itdem
U

nternehm
en,dessen

A
ngebotals

das
w

irtschaftlichste
erm

it-
teltw

urde,m
itdem

ZielV
erhandlungen

führen,im
A

ngebotenthaltene
finanzielle

Zusagen
oder

andere
B

edingungen
zu

bestätigen,
die

in
den

A
uftragsbedingungen

abschließend
festgelegt

w
erden.D

ies
darfnichtdazu

führen,dass
w

esentliche
B

estandteile
des

A
ngebots

oder
des

öf-
fentlichen

A
uftrags

einschließlich
der

in
der

A
uftragsbekanntm

achung
oder

den
V

ergabeunter-
lagen

festgelegten
B

edürfnisse
und

A
nforderungen

grundlegend
geändertw

erden,derW
ettbe-

w
erb

verzerrtw
ird

oderandere
am

V
erfahren

beteiligte
U

nternehm
en

diskrim
iniertw

erden.

(10)D
eröffentliche

A
uftraggeberkann

P
räm

ien
oderZahlungen

an
die

Teilnehm
eram

D
ia-

log
vorsehen.

§
19

Innovationspartnerschaft
(1)

D
er

öffentliche
A

uftraggeber
kann

für
die

V
ergabe

eines
öffentlichen

A
uftrags

eine
In-

novationspartnerschaft
m

it
dem

Zielder
E

ntw
icklung

einer
innovativen

Liefer-
oder

D
ienstleis-

tung
und

deren
anschließenden

E
rw

erb
eingehen.

D
er

B
eschaffungsbedarf,

der
der

Innovati-
onspartnerschaftzugrunde

liegt,darfnichtdurch
aufdem

M
arktbereits

verfügbare
Liefer-

oder
D

ienstleistungen
befriedigtw

erden
können.D

er
öffentliche

A
uftraggeber

beschreibtin
der

A
uf-

tragsbekanntm
achung

oder
den

V
ergabeunterlagen

die
N

achfrage
nach

der
innovativen

Liefer-
oderD

ienstleistung.D
abeiistanzugeben,w

elche
E

lem
ente

dieserB
eschreibung

M
indestanfor-

derungen
darstellen.E

s
sind

E
ignungskriterien

vorzugeben,die
die

Fähigkeiten
der

U
nterneh-

m
en

auf
dem

G
ebiet

der
Forschung

und
E

ntw
icklung

sow
ie

die
A

usarbeitung
und

U
m

setzung
innovativerLösungen

betreffen.D
ie

bereitgestellten
Inform

ationen
m

üssen
so

genau
sein,dass

die
U

nternehm
en

A
rtund

U
m

fang
der

geforderten
Lösung

erkennen
und

entscheiden
können,

ob
sie

eine
Teilnahm

e
an

dem
V

erfahren
beantragen.
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(2)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

fordert
eine

unbeschränkte
A

nzahlvon
U

nternehm
en

im
R

ahm
en

eines
Teilnahm

ew
ettbew

erbs
öffentlich

zurA
bgabe

von
Teilnahm

eanträgen
auf.Jedes

interessierte
U

nternehm
en

kann
einen

Teilnahm
eantrag

abgeben.
M

it
dem

Teilnahm
eantrag

überm
itteln

die
U

nternehm
en

die
vom

öffentlichen
A

uftraggeber
geforderten

Inform
ationen

für
die

P
rüfung

ihrerE
ignung.

(3)
D

ie
Fristfür

den
E

ingang
der

Teilnahm
eanträge

beträgtm
indestens

30
Tage,gerech-

netab
dem

Tag
nach

derA
bsendung

derA
uftragsbekanntm

achung.

(4)
N

ur
diejenigen

U
nternehm

en,
die

vom
öffentlichen

A
uftraggeber

infolge
einer

B
ew

er-
tung

der
überm

ittelten
Inform

ationen
dazu

aufgefordert
w

erden,
können

ein
A

ngebot
in

Form
von

Forschungs-
und

Innovationsprojekten
einreichen.

D
er

öffentliche
A

uftraggeber
kann

die
Zahlgeeigneter

B
ew

erber,die
zur

A
ngebotsabgabe

aufgefordertw
erden,gem

äß
§

51
begren-

zen.(5)
D

eröffentliche
A

uftraggeberverhandeltm
itden

B
ietern

überdie
von

ihnen
eingereich-

ten
E

rstangebote
und

alle
Folgeangebote,

m
it

Ausnahm
e

der
endgültigen

A
ngebote,

m
it

dem
Ziel,

die
A

ngebote
inhaltlich

zu
verbessern.

D
abeidarf

über
den

gesam
ten

A
uftragsinhalt

ver-
handelt

w
erden

m
it

A
usnahm

e
der

vom
öffentlichen

A
uftraggeber

in
den

V
ergabeunterlagen

festgelegten
M

indestanforderungen
und

Zuschlagskriterien.S
ofern

der
öffentliche

A
uftraggeber

in
der

A
uftragsbekanntm

achung
oder

in
den

V
ergabeunterlagen

daraufhingew
iesen

hat,kann
er

die
V

erhandlungen
in

verschiedenen
aufeinander

folgenden
P

hasen
abw

ickeln,
um

so
die

Zahlder
A

ngebote,über
die

verhandeltw
ird,anhand

der
vorgegebenen

Zuschlagskriterien
zu

verringern.

(6)
D

eröffentliche
A

uftraggeberträgtdafürS
orge,dass

alle
B

ieterbeiden
V

erhandlungen
gleich

behandeltw
erden.Insbesondere

enthälter
sich

jeder
diskrim

inierenden
W

eitergabe
von

Inform
ationen,

durch
die

bestim
m

te
B

ieter
gegenüber

anderen
begünstigt

w
erden

könnten.
Er

unterrichtetalle
B

ieter,deren
A

ngebote
gem

äß
Absatz

5
nichtausgeschieden

w
urden,in

Text-
form

nach
§

126b
des

Bürgerlichen
G

esetzbuchs
über

etw
aige

Ä
nderungen

der
A

nforderungen
und

sonstigen
Inform

ationen
in

den
V

ergabeunterlagen,die
nichtdie

Festlegung
derM

indestan-
forderungen

betreffen.Im
A

nschluss
an

solche
Ä

nderungen
gew

ährtder
öffentliche

A
uftragge-

berden
B

ietern
ausreichend

Zeit,um
ihre

A
ngebote

zu
ändern

und
gegebenenfalls

überarbeite-
te

A
ngebote

einzureichen.D
eröffentliche

A
uftraggeberdarfvertrauliche

Inform
ationen

eines
an

den
V

erhandlungen
teilnehm

enden
B

ieters
nicht

ohne
dessen

Zustim
m

ung
an

die
anderen

Teilnehm
er

w
eitergeben.

E
ine

solche
Zustim

m
ung

darf
nicht

allgem
ein,

sondern
nur

in
B

ezug
auf

die
beabsichtigte

M
itteilung

bestim
m

ter
Inform

ationen
erteilt

w
erden.

D
er

öffentliche
A

uf-
traggeber

m
uss

in
den

V
ergabeunterlagen

die
zum

S
chutz

des
geistigen

E
igentum

s
geltenden

V
orkehrungen

festlegen.

(7)
D

ie
Innovationspartnerschaft

w
ird

durch
Zuschlag

auf
A

ngebote
eines

oder
m

ehrerer
B

ieter
eingegangen.

E
ine

E
rteilung

des
Zuschlags

allein
auf

der
G

rundlage
des

niedrigsten
P

reises
oderderniedrigsten

K
osten

istausgeschlossen.D
eröffentliche

A
uftraggeberkann

eine
Innovationspartnerschaft

m
it

einem
P

artner
oder

m
it

m
ehreren

P
artnern,

die
getrennte

For-
schungs-und

E
ntw

icklungstätigkeiten
durchführen,eingehen.

(8)
D

ie
Innovationspartnerschaftw

ird
entsprechend

dem
Forschungs-und

Innovationspro-
zess

in
zw

eiaufeinanderfolgenden
P

hasen
strukturiert:

1.
einer

Forschungs-
und

E
ntw

icklungsphase,
die

die
H

erstellung
von

P
rototypen

oder
die

E
ntw

icklung
derD

ienstleistung
um

fasst,und

2.
einer

Leistungsphase,in
der

die
aus

der
P

artnerschafthervorgegangene
Leistung

erbracht
w

ird.

D
ie

P
hasen

sind
durch

die
Festlegung

von
Zw

ischenzielen
zu

untergliedern,
beideren

Errei-
chen

die
Zahlung

derV
ergütung

in
angem

essenen
Teilbeträgen

vereinbartw
ird.D

eröffentliche
A

uftraggeber
stelltsicher,dass

die
Struktur

derP
artnerschaftund

insbesondere
die

D
auer

und
derW

ertder
einzelnen

P
hasen

den
Innovationsgrad

der
vorgeschlagenen

Lösung
und

der
A

b-
folge

der
Forschungs-

und
Innovationstätigkeiten

w
iderspiegeln.

D
er

geschätzte
W

ert
der

Lie-
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fer-
oder

D
ienstleistung

darf
in

B
ezug

auf
die

für
ihre

E
ntw

icklung
erforderlichen

Investitionen
nichtunverhältnism

äßig
sein.

(9)
A

ufderG
rundlage

derZw
ischenziele

kann
deröffentliche

A
uftraggeberam

E
nde

jedes
E

ntw
icklungsabschnittes

entscheiden,ob
er

die
Innovationspartnerschaftbeendetoder,im

Fall
einer

Innovationspartnerschaft
m

it
m

ehreren
P

artnern,
die

Zahl
der

P
artner

durch
die

K
ündi-

gung
einzelner

V
erträge

reduziert,
sofern

der
öffentliche

A
uftraggeber

in
der

A
uftragsbekannt-

m
achung

oder
in

den
Vergabeunterlagen

darauf
hingew

iesen
hat,

dass
diese

M
öglichkeiten

bestehen
und

unterw
elchen

U
m

ständen
davon

G
ebrauch

gem
achtw

erden
kann.

(10)N
ach

A
bschluss

derForschungs-und
E

ntw
icklungsphase

istderöffentliche
A

uftragge-
ber

zum
anschließenden

E
rw

erb
der

innovativen
Liefer-

oder
D

ienstleistung
nur

dann
verpflich-

tet,w
enn

das
beiE

ingehung
der

Innovationspartnerschaftfestgelegte
Leistungsniveau

und
die

K
ostenobergrenze

eingehalten
w

erden.

§
20

A
ngem

essene
Fristsetzung;PflichtzurFristverlängerung

(1)
B

eiderFestlegung
derFristen

fürden
E

ingang
derA

ngebote
und

derTeilnahm
eanträ-

ge
nach

den
§§

15
bis

19
istdie

K
om

plexitätderLeistung
und

die
Zeitfürdie

A
usarbeitung

der
A

ngebote
angem

essen
zu

berücksichtigen.§
38

A
bsatz

3
bleibtunberührt.

(2)
K

önnen
A

ngebote
nur

nach
einer

O
rtsbesichtigung

am
O

rt
der

Leistungserbringung
oder

nach
E

insichtnahm
e

in
die

A
nlagen

zu
den

V
ergabeunterlagen

vor
O

rt
beim

öffentlichen
A

uftraggeber
erstellt

w
erden,

so
sind

die
A

ngebotsfristen
so

festzulegen,
dass

alle
U

nterneh-
m

en
von

allen
Inform

ationen,
die

für
die

E
rstellung

des
A

ngebots
erforderlich

sind,
unter

ge-
w

öhnlichen
U

m
ständen

K
enntnis

nehm
en

können.

(3)
D

ie
A

ngebotsfristen
sind,abgesehen

von
den

in
§

41
A

bsatz
2

und
3

geregelten
Fäl-

len,zu
verlängern,

1.
w

enn
zusätzliche

Inform
ationen

trotz
rechtzeitiger

A
nforderung

durch
ein

U
nternehm

en
nichtspätestens

sechs
Tage

vorA
blaufderA

ngebotsfristzurV
erfügung

gestelltw
erden;in

den
Fällen

der
§

15
A

bsatz
3,

§
16

A
bsatz

7
oder

§
17

A
bsatz

8
beträgt

dieser
Zeitraum

vierTage,oder

2.
w

enn
deröffentliche

A
uftraggeberw

esentliche
Ä

nderungen
an

den
V

ergabeunterlagen
vor-

nim
m

t.

D
ie

Fristverlängerung
m

uss
in

einem
angem

essenen
V

erhältnis
zur

B
edeutung

der
Inform

ation
oderÄ

nderung
stehen

und
gew

ährleisten,dass
alle

U
nternehm

en
K

enntnis
von

den
Inform

atio-
nen

oder
Ä

nderungen
nehm

en
können.D

ies
giltnicht,w

enn
die

Inform
ation

oder
Ä

nderung
für

die
E

rstellung
des

A
ngebotes

unerheblich
istoder

die
Inform

ation
nichtrechtzeitig

angefordert
w

urde.

U
nterabschnitt2

B
esondere

M
ethoden

und
Instrum

ente
in

V
ergabeverfahren

§
21

R
ahm

envereinbarungen
(1)

D
er

A
bschluss

einer
R

ahm
envereinbarung

erfolgtim
W

ege
einer

nach
dieser

V
erord-

nung
anw

endbaren
V

erfahrensart.D
as

in
A

ussichtgenom
m

ene
A

uftragsvolum
en

istso
genau

w
ie

m
öglich

zu
erm

itteln
und

bekanntzu
geben,brauchtaber

nichtabschließend
festgelegtzu
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w
erden.

E
ine

R
ahm

envereinbarung
darf

nicht
m

issbräuchlich
oder

in
einer

A
rt

angew
endet

w
erden,die

den
W

ettbew
erb

behindert,einschränktoderverfälscht.

(2)
A

uf
einer

R
ahm

envereinbarung
beruhende

E
inzelaufträge

w
erden

nach
den

K
riterien

dieses
A

bsatzes
und

der
A

bsätze
3

bis
5

vergeben.
D

ie
E

inzelauftragsvergabe
erfolgt

aus-
schließlich

zw
ischen

den
in

der
A

uftragsbekanntm
achung

oder
der

A
ufforderung

zur
Interes-

sensbestätigung
genannten

öffentlichen
A

uftraggebern
und

denjenigen
U

nternehm
en,die

zum
Zeitpunkt

des
A

bschlusses
des

E
inzelauftrags

V
ertragspartei

der
R

ahm
envereinbarung

sind.
D

abeidürfen
keine

w
esentlichen

Ä
nderungen

an
den

B
edingungen

der
R

ahm
envereinbarung

vorgenom
m

en
w

erden.

(3)
W

ird
eine

R
ahm

envereinbarung
m

itnur
einem

U
nternehm

en
geschlossen,so

w
erden

die
auf

dieser
R

ahm
envereinbarung

beruhenden
E

inzelaufträge
entsprechend

den
B

edingun-
gen

der
R

ahm
envereinbarung

vergeben.Für
die

V
ergabe

der
E

inzelaufträge
kann

der
öffentli-

che
A

uftraggeber
das

an
der

R
ahm

envereinbarung
beteiligte

U
nternehm

en
in

Textform
nach

§
126b

des
B

ürgerlichen
G

esetzbuchs
auffordern,sein

A
ngeboterforderlichenfalls

zu
vervollstän-

digen.(4)
W

ird
eine

R
ahm

envereinbarung
m

it
m

ehr
als

einem
U

nternehm
en

geschlossen,
w

er-
den

die
E

inzelaufträge
w

ie
folgtvergeben:

1.
gem

äß
den

B
edingungen

der
R

ahm
envereinbarung

ohne
erneutes

V
ergabeverfahren,

w
enn

in
der

R
ahm

envereinbarung
alle

B
edingungen

für
die

E
rbringung

der
Leistung

sow
ie

die
objektiven

B
edingungen

für
die

A
usw

ahlder
U

nternehm
en

festgelegt
sind,

die
sie

als
P

arteiderR
ahm

envereinbarung
ausführen

w
erden;die

letztgenannten
B

edingungen
sind

in
derA

uftragsbekanntm
achung

oderden
V

ergabeunterlagen
fürdie

R
ahm

envereinbarung
zu

nennen;

2.
w

enn
in

derR
ahm

envereinbarung
alle

B
edingungen

fürdie
E

rbringung
derLeistung

festge-
legt

sind,
teilw

eise
ohne

erneutes
V

ergabeverfahren
gem

äß
N

um
m

er
1

und
teilw

eise
m

it
erneutem

V
ergabeverfahren

zw
ischen

den
U

nternehm
en,die

P
arteider

R
ahm

envereinba-
rung

sind,gem
äß

N
um

m
er3,w

enn
diese

M
öglichkeitin

derA
uftragsbekanntm

achung
oder

den
V

ergabeunterlagen
für

die
R

ahm
envereinbarung

durch
die

öffentlichen
A

uftraggeber
festgelegtist;die

E
ntscheidung,ob

bestim
m

te
Liefer-oderD

ienstleistungen
nach

erneutem
V

ergabeverfahren
oder

direkt
entsprechend

den
B

edingungen
der

R
ahm

envereinbarung
beschafft

w
erden

sollen,
w

ird
nach

objektiven
K

riterien
getroffen,

die
in

der
A

uftragsbe-
kanntm

achung
oderden

V
ergabeunterlagen

fürdie
R

ahm
envereinbarung

festgelegtsind;in
der

A
uftragsbekanntm

achung
oder

den
V

ergabeunterlagen
istaußerdem

festzulegen,w
el-

che
B

edingungen
einem

erneuten
V

ergabeverfahren
unterliegen

können;diese
M

öglichkei-
ten

gelten
auch

fürjedes
Los

einer
R

ahm
envereinbarung,für

das
alle

B
edingungen

für
die

E
rbringung

der
Leistung

in
der

R
ahm

envereinbarung
festgelegt

sind,
ungeachtet

dessen,
ob

alle
B

edingungen
für

die
E

rbringung
einer

Leistung
für

andere
Lose

festgelegtw
urden;

oder

3.
sofern

nicht
alle

B
edingungen

zur
E

rbringung
der

Leistung
in

der
R

ahm
envereinbarung

festgelegtsind,m
ittels

eines
erneuten

V
ergabeverfahrens

zw
ischen

den
U

nternehm
en,die

P
arteien

derR
ahm

envereinbarung
sind.

(5)
D

ie
in

A
bsatz

4
N

um
m

er2
und

3
genannten

V
ergabeverfahren

beruhen
aufdenselben

B
edingungen

w
ie

der
A

bschluss
der

R
ahm

envereinbarung
und

erforderlichenfalls
auf

genauer
form

ulierten
B

edingungen
sow

ie
gegebenenfalls

aufw
eiteren

B
edingungen,die

in
derA

uftrags-
bekanntm

achung
oder

den
V

ergabeunterlagen
für

die
R

ahm
envereinbarung

in
Ü

bereinstim
-

m
ung

m
itdem

folgenden
V

erfahren
genanntw

erden:

1.
vor

V
ergabe

jedes
E

inzelauftrags
konsultiertder

öffentliche
A

uftraggeber
in

Textform
nach

§
126b

des
B

ürgerlichen
G

esetzbuchs
die

U
nternehm

en,die
in

der
Lage

sind,den
A

uftrag
auszuführen,

2.
der

öffentliche
A

uftraggeber
setzteine

ausreichende
Fristfür

die
A

bgabe
der

A
ngebote

für
jeden

E
inzelauftrag

fest;
dabeiberücksichtigt

er
unter

anderem
die

K
om

plexität
des

A
uf-

tragsgegenstands
und

die
fürdie

Ü
berm

ittlung
derA

ngebote
erforderliche

Zeit,
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3.
die

A
ngebote

sind
in

Textform
nach

§
126b

des
B

ürgerlichen
G

esetzbuchs
einzureichen

und
dürfen

bis
zum

A
blaufderE

inreichungsfristnichtgeöffnetw
erden,

4.
deröffentliche

A
uftraggebervergibtdie

E
inzelaufträge

an
den

B
ieter,deraufderG

rundlage
derin

derA
uftragsbekanntm

achung
oderden

V
ergabeunterlagen

fürdie
R

ahm
envereinba-

rung
genannten

Zuschlagskriterien
das

jew
eils

w
irtschaftlichste

A
ngebotvorgelegthat.

(6)
D

ie
Laufzeit

einer
R

ahm
envereinbarung

darf
höchstens

vier
Jahre

betragen,
es

sei
denn,es

liegtein
im

G
egenstand

derR
ahm

envereinbarung
begründeterSonderfallvor.

§
22

G
rundsätze

fürden
B

etrieb
dynam

ischerB
eschaffungssystem

e
(1)

D
er

öffentliche
A

uftraggeber
kann

für
die

B
eschaffung

m
arktüblicher

Leistungen
ein

dynam
isches

B
eschaffungssystem

nutzen.

(2)
B

eiderA
uftragsvergabe

überein
dynam

isches
B

eschaffungssystem
befolgtderöffent-

liche
A

uftraggeberdie
Vorschriften

fürdas
nichtoffene

V
erfahren.

(3)
E

in
dynam

isches
B

eschaffungssystem
w

ird
ausschließlich

m
ithilfe

elektronischerM
ittel

eingerichtetund
betrieben.§§

11
und

12
finden

Anw
endung.

(4)
E

in
dynam

isches
B

eschaffungssystem
stehtden

gesam
ten

Zeitraum
seinerE

inrichtung
allen

B
ietern

offen,die
die

im
jew

eiligen
V

ergabeverfahren
festgelegten

Eignungskriterien
erfül-

len.
D

ie
Zahl

der
zum

dynam
ischen

B
eschaffungssystem

zugelassenen
B

ew
erber

darf
nicht

begrenztw
erden.

(5)
D

erZugang
zu

einem
dynam

ischen
B

eschaffungssystem
istfüralle

U
nternehm

en
kos-

tenlos.

§
23

B
etrieb

eines
dynam

ischen
B

eschaffungssystem
s

(1)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

gibt
in

der
A

uftragsbekanntm
achung

an,
dass

er
ein

dy-
nam

isches
B

eschaffungssystem
nutztund

fürw
elchen

Zeitraum
es

betrieben
w

ird.

(2)
D

eröffentliche
A

uftraggeberinform
iertdie

E
uropäische

K
om

m
ission

w
ie

folgtübereine
Ä

nderung
derG

ültigkeitsdauer:

1.
W

ird
die

G
ültigkeitsdauer

ohne
E

instellung
des

dynam
ischen

B
eschaffungssystem

s
geän-

dert,istdas
M

uster
gem

äß
A

nhang
IIder

D
urchführungsverordnung

der
K

om
m

ission
(E

U
)

N
r.

2015/1986
vom

11.
N

ovem
ber

2015
zur

E
inführung

von
S

tandardform
ularen

für
die

V
eröffentlichung

von
V

ergabebekanntm
achungen

für
öffentliche

A
ufträge

und
zur

A
ufhe-

bung
derD

urchführungsverordnung
(E

U
)N

r.842/2011
(A

bl.L
296

vom
12.11.2015,S

.1)in
derjew

eils
geltenden

Fassung
zu

verw
enden.

2.
W

ird
das

dynam
ische

B
eschaffungssystem

eingestellt,istdas
M

ustergem
äß

A
nhang

IIIder
D

urchführungsverordnung
(E

U
)N

r.2015/1986
zu

verw
enden.

(3)
In

den
V

ergabeunterlagen
sind

m
indestens

die
A

rt
und

die
geschätzte

M
enge

der
zu

beschaffenden
Leistung

sow
ie

alle
erforderlichen

D
aten

des
dynam

ischen
B

eschaffungssys-
tem

s
anzugeben.

(4)
In

den
V

ergabeunterlagen
istanzugeben,ob

ein
dynam

isches
B

eschaffungssystem
in

K
ategorien

von
Leistungen

untergliedert
w

urde.
G

egebenenfalls
sind

die
objektiven

M
erkm

ale
jederK

ategorie
anzugeben.

(5)
H

at
ein

öffentlicher
A

uftraggeber
ein

dynam
isches

B
eschaffungssystem

in
K

ategorien
von

Leistungen
untergliedert,legterfürjede

K
ategorie

die
E

ignungskriterien
gesondertfest.
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(6)
§

16
A

bsatz
4

und
§

51
A

bsatz
1

finden
m

itderM
aßgabe

A
nw

endung,dass
die

zuge-
lassenen

B
ew

erber
für

jede
einzelne,über

ein
dynam

isches
B

eschaffungssystem
stattfindende

A
uftragsvergabe

gesondert
zur

A
ngebotsabgabe

aufzufordern
sind.

W
urde

ein
dynam

isches
B

eschaffungssystem
in

K
ategorien

von
Leistungen

untergliedert,w
erden

jew
eils

alle
für

die
ei-

nem
konkreten

A
uftrag

entsprechende
K

ategorie
zugelassenen

B
ew

erber
aufgefordert,ein

A
n-

gebotzu
unterbreiten.

§
24

Fristen
beim

B
etrieb

dynam
ischerB

eschaffungssystem
e

(1)
A

bw
eichend

von
§

16
gelten

bei
der

N
utzung

eines
dynam

ischen
B

eschaffungssys-
tem

s
die

B
estim

m
ungen

derA
bsätze

2
bis

5.

(2)
D

ie
M

indestfristfür
den

E
ingang

derTeilnahm
eanträge

beträgt30
Tage,gerechnetab

dem
Tag

nach
derA

bsendung
derA

uftragsbekanntm
achung

oderim
Falle

einerV
orinform

ation
nach

§
38

A
bsatz

4
nach

der
A

bsendung
der

A
ufforderung

zur
Interessensbestätigung.S

obald
die

A
ufforderung

zurA
ngebotsabgabe

fürdie
erste

einzelne
A

uftragsvergabe
im

R
ahm

en
eines

dynam
ischen

B
eschaffungssystem

s
abgesandtw

orden
ist,gelten

keine
w

eiteren
Fristen

fürden
E

ingang
derTeilnahm

eanträge.

(3)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

bew
ertetden

A
ntrag

eines
U

nternehm
ens

aufTeilnahm
e

an
einem

dynam
ischen

B
eschaffungssystem

unter
Zugrundelegung

der
E

ignungskriterien
in-

nerhalb
von

zehn
A

rbeitstagen
nach

dessen
E

ingang.In
begründeten

E
inzelfällen,insbesonde-

re
w

enn
U

nterlagen
geprüftw

erden
m

üssen
oderum

aufsonstige
Artund

W
eise

zu
überprüfen,

ob
die

E
ignungskriterien

erfülltsind,kann
die

Fristauf15
A

rbeitstage
verlängertw

erden.W
urde

die
A

ufforderung
zurA

ngebotsabgabe
fürdie

erste
einzelne

A
uftragsvergabe

im
R

ahm
en

eines
dynam

ischen
B

eschaffungssystem
s

noch
nichtversandt,kann

der
öffentliche

A
uftraggeber

die
Fristverlängern,sofern

w
ährend

derverlängerten
Fristkeine

A
ufforderung

zurA
ngebotsabgabe

versandt
w

ird.
D

ie
Fristverlängerung

ist
in

den
V

ergabeunterlagen
anzugeben.

Jedes
U

nter-
nehm

en
w

ird
unverzüglich

darüber
inform

iert,ob
es

zur
Teilnahm

e
an

einem
dynam

ischen
B

e-
schaffungssystem

zugelassen
w

urde
odernicht.

(4)
D

ie
Fristfür

den
E

ingang
der

A
ngebote

beträgtm
indestens

zehn
Tage,gerechnetab

dem
Tag

nach
derA

bsendung
derA

ufforderung
zurA

ngebotsabgabe.§
16

A
bsatz

6
findetA

n-
w

endung.

(5)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

kann
von

den
zu

einem
dynam

ischen
B

eschaffungssys-
tem

zugelassenen
B

ew
erbern

jederzeitverlangen,innerhalb
von

fünf
Arbeitstagen

nach
Ü

ber-
m

ittlung
der

A
ufforderung

zur
A

ngebotsabgabe
eine

erneute
und

aktualisierte
E

inheitliche
E

u-
ropäische

E
igenerklärung

nach
§

48
A

bsatz
3

einzureichen.§
48

A
bsatz

3
bis

6
findetA

nw
en-

dung.

§
25

G
rundsätze

fürdie
D

urchführung
elektronischerAuktionen

(1)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

kann
im

R
ahm

en
eines

offenen,eines
nichtoffenen

oder
eines

V
erhandlungsverfahrens

vor
der

Zuschlagserteilung
eine

elektronische
A

uktion
durchfüh-

ren,sofern
derInhaltderV

ergabeunterlagen
hinreichend

präzise
beschrieben

und
die

Leistung
m

ithilfe
autom

atischer
B

ew
ertungsm

ethoden
eingestuft

w
erden

kann.
G

eistig-schöpferische
Leistungen

können
nichtG

egenstand
elektronischerA

uktionen
sein.D

erelektronischen
A

uktion
hat

eine
vollständige

erste
B

ew
ertung

aller
A

ngebote
anhand

der
Zuschlagskriterien

und
der

jew
eils

dafür
festgelegten

G
ew

ichtung
vorauszugehen.D

ie
S

ätze
1

und
2

gelten
entsprechend

beieinem
erneuten

V
ergabeverfahren

zw
ischen

den
P

arteien
einer

R
ahm

envereinbarung
nach

§
21

und
beieinem

erneuten
V

ergabeverfahren
w

ährend
der

Laufzeit
eines

dynam
ischen

B
e-

schaffungssystem
s

nach
§

22.E
ine

elektronische
A

uktion
kann

m
ehrere,aufeinander

folgende
P

hasen
um

fassen.
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(2)
Im

R
ahm

en
der

elektronischen
A

uktion
w

erden
die

A
ngebote

m
ittels

festgelegter
M

e-
thoden

elektronisch
bew

ertetund
autom

atisch
in

eine
R

angfolge
gebracht.D

ie
sich

schrittw
eise

w
iederholende,elektronische

B
ew

ertung
derA

ngebote
beruhtauf

1.
neuen,

nach
unten

korrigierten
P

reisen,
w

enn
der

Zuschlag
allein

aufgrund
des

P
reises

erfolgt,oder

2.
neuen,nach

unten
korrigierten

P
reisen

oder
neuen,aufbestim

m
te

A
ngebotskom

ponenten
abstellenden

W
erten,

w
enn

das
A

ngebotm
it

dem
besten

P
reis-Leistungs-V

erhältnis
oder,

beiV
erw

endung
eines

K
osten-W

irksam
keits-A

nsatzes,m
itden

niedrigsten
K

osten
den

Zu-
schlag

erhält.

(3)
D

ie
B

ew
ertungsm

ethoden
w

erden
m

ittels
einerm

athem
atischen

Form
eldefiniertund

in
der

A
ufforderung

zur
Teilnahm

e
an

der
elektronischen

A
uktion

bekanntgem
acht.W

ird
der

Zu-
schlag

nichtallein
aufgrund

des
P

reises
erteilt,m

uss
aus

derm
athem

atischen
Form

elauch
die

G
ew

ichtung
aller

A
ngebotskom

ponenten
nach

Absatz
2

N
um

m
er

2
hervorgehen.S

ind
N

eben-
angebote

zugelassen,istfürdiese
ebenfalls

eine
m

athem
atische

Form
elbekanntzum

achen.

(4)
A

ngebotskom
ponenten

nach
A

bsatz
2

N
um

m
er

2
m

üssen
num

erisch
oder

prozentual
beschrieben

w
erden.

§
26

D
urchführung

elektronischerAuktionen
(1)

D
er

öffentliche
A

uftraggeber
kündigt

in
der

A
uftragsbekanntm

achung
oder

in
der

A
uf-

forderung
zurInteressensbestätigung

an,dass
ereine

elektronische
A

uktion
durchführt.

(2)
D

ie
V

ergabeunterlagen
m

üssen
m

indestens
folgende

A
ngaben

enthalten:

1.
alle

A
ngebotskom

ponenten,
deren

W
erte

G
rundlage

der
autom

atischen
N

eureihung
der

A
ngebote

sein
w

erden,

2.
gegebenenfalls

die
O

bergrenzen
der

W
erte

nach
N

um
m

er
1,w

ie
sie

sich
aus

den
techni-

schen
S

pezifikationen
ergeben,

3.
eine

A
uflistung

aller
D

aten,die
den

B
ietern

w
ährend

der
elektronischen

A
uktion

zur
V

erfü-
gung

gestelltw
erden,

4.
den

Term
in,an

dem
die

D
aten

nach
N

um
m

er3
den

B
ietern

zurV
erfügung

gestelltw
erden,

5.
alle

fürden
A

blaufderelektronischen
A

uktion
relevanten

D
aten,und

6.
die

B
edingungen,

unter
denen

die
B

ieter
w

ährend
der

elektronischen
Auktion

G
ebote

ab-
geben

können,insbesondere
die

M
indestabstände

zw
ischen

den
der

autom
atischen

N
eu-

reihung
derA

ngebote
zu

G
runde

liegenden
Preisen

oderW
erte.

(3)
D

eröffentliche
A

uftraggeberfordertalle
B

ieter,die
zulässige

A
ngebote

unterbreitetha-
ben,gleichzeitig

zurTeilnahm
e

an
derelektronischen

A
uktion

auf.A
b

dem
genannten

Zeitpunkt
istdie

Internetverbindung
gem

äß
den

in
der

A
ufforderung

zur
Teilnahm

e
an

der
elektronischen

A
uktion

genannten
A

nw
eisungen

zu
nutzen.D

er
A

ufforderung
zur

Teilnahm
e

an
der

elektroni-
schen

A
uktion

istjew
eils

das
E

rgebnis
dervollständigen

B
ew

ertung
des

betreffenden
A

ngebots
nach

§
25

A
bsatz

1
S

atz
3

beizufügen.

(4)
E

ine
elektronische

A
uktion

darffrühestens
zw

eiA
rbeitstage

nach
der

V
ersendung

der
A

ufforderung
zurTeilnahm

e
gem

äß
A

bsatz
3

beginnen.

(5)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

teiltallen
B

ietern
im

Laufe
einer

jeden
P

hase
der

elektro-
nischen

A
uktion

unverzüglich
zum

indest
den

jew
eiligen

R
ang

ihres
A

ngebotes
innerhalb

der
R

eihenfolge
aller

A
ngebote

m
it.

E
r

kann
den

B
ietern

w
eitere

D
aten

nach
A

bsatz
2

N
um

m
er

3
zurV

erfügung
stellen.D

ie
IdentitätderB

ieterdarfin
keinerP

hase
einerelektronischen

A
uktion

offengelegtw
erden.
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(6)
D

erZeitpunktdes
B

eginns
und

des
A

bschlusses
einerjeden

P
hase

istin
derA

ufforde-
rung

zurTeilnahm
e

an
einerelektronischen

A
uktion

ebenso
anzugeben

w
ie

gegebenenfalls
die

Zeit,die
jew

eils
nach

E
ingang

der
letzten

neuen
P

reise
oder

W
erte

nach
§

25
A

bsatz
2

N
um

-
m

er1
und

2
vergangen

sein
m

uss,bevoreine
P

hase
einerelektronischen

A
uktion

abgeschlos-
sen

w
ird.

(7)
E

ine
elektronische

A
uktion

w
ird

abgeschlossen,w
enn

1.
dervorherfestgelegte

und
in

derA
ufforderung

zurTeilnahm
e

an
einerelektronischen

A
uk-

tion
bekanntgem

achte
Zeitpunkterreichtist,

2.
von

den
B

ietern
keine

neuen
P

reise
oderW

erte
nach

§
25

A
bsatz

2
N

um
m

er
1

und
2

m
it-

geteiltw
erden,die

die
A

nforderungen
an

M
indestabstände

nach
A

bsatz
2

N
um

m
er

6
erfül-

len,und
die

vor
B

eginn
einer

elektronischen
A

uktion
bekanntgem

achte
Zeit,die

zw
ischen

E
ingang

derletzten
neuen

P
reise

oderW
erte

und
dem

A
bschluss

derelektronischen
A

ukti-
on

vergangen
sein

m
uss,abgelaufen

ist,oder

3.
die

letzte
P

hase
einerelektronischen

A
uktion

abgeschlossen
ist.

(8)
D

er
Zuschlag

w
ird

nach
A

bschluss
einer

elektronischen
A

uktion
entsprechend

ihrem
E

rgebnis
m

itgeteilt.

§
27

Elektronische
K

ataloge
(1)

D
er

öffentliche
A

uftraggeber
kann

festlegen,
dass

A
ngebote

in
Form

eines
elektroni-

schen
K

ataloges
einzureichen

sind
oder

einen
elektronischen

K
atalog

beinhalten
m

üssen.A
n-

geboten,die
in

Form
eines

elektronischen
K

ataloges
eingereichtw

erden,können
w

eitere
U

nter-
lagen

beigefügtw
erden.

(2)
A

kzeptiertder
öffentliche

A
uftraggeber

A
ngebote

in
Form

eines
elektronischen

K
atalo-

ges
oderschreibtderöffentliche

A
uftraggebervor,dass

A
ngebote

in
Form

eines
elektronischen

K
ataloges

einzureichen
sind,so

w
eister

in
der

A
uftragsbekanntm

achung
oder

in
der

A
ufforde-

rung
zurInteressensbestätigung

daraufhin.

(3)
S

chließt
der

öffentliche
A

uftraggeber
m

it
einem

oder
m

ehreren
U

nternehm
en

eine
R

ahm
envereinbarung

im
A

nschluss
an

die
E

inreichung
der

A
ngebote

in
Form

eines
elektroni-

schen
K

ataloges,kann
ervorschreiben,dass

ein
erneutes

V
ergabeverfahren

fürE
inzelaufträge

aufderG
rundlage

aktualisierterelektronischerK
ataloge

erfolgt,indem
er

1.
die

B
ieter

auffordert,ihre
elektronischen

K
ataloge

an
die

A
nforderungen

des
zu

vergeben-
den

E
inzelauftrages

anzupassen
und

erneuteinzureichen,oder

2.
die

B
ieterinform

iert,dass
sie

den
bereits

eingereichten
elektronischen

K
atalogen

zu
einem

bestim
m

ten
Zeitpunktdie

D
aten

entnehm
en,die

erforderlich
sind,um

Angebote
zu

erstel-
len,die

den
A

nforderungen
des

zu
vergebenden

E
inzelauftrages

entsprechen;dieses
V

er-
fahren

istin
der

A
uftragsbekanntm

achung
oder

den
V

ergabeunterlagen
für

den
A

bschluss
einer

R
ahm

envereinbarung
anzukündigen;der

B
ieter

kann
diese

M
ethode

der
D

atenerhe-
bung

ablehnen.

(4)
H

at
der

öffentliche
A

uftraggeber
gem

äß
A

bsatz
3

N
um

m
er

2
bereits

eingereichten
elektronischen

K
atalogen

selbstständig
D

aten
zur

A
ngebotserstellung

entnom
m

en,
legt

er
je-

dem
B

ieter
die

gesam
m

elten
D

aten
vor

der
E

rteilung
des

Zuschlags
vor,

sodass
dieser

die
M

öglichkeitzum
E

inspruch
oder

zur
B

estätigung
hat,dass

das
A

ngebotkeine
m

ateriellen
Feh-

lerenthält.
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U
nterabschnitt3

V
orbereitung

des
V

ergabeverfahrens

§
28

M
arkterkundung

(1)
V

or
der

E
inleitung

eines
V

ergabeverfahrens
darfder

öffentliche
A

uftraggeber
M

arkter-
kundungen

zurV
orbereitung

derA
uftragsvergabe

und
zurU

nterrichtung
derU

nternehm
en

über
seine

A
uftragsvergabepläne

und
-anforderungen

durchführen.

(2)
D

ie
D

urchführung
von

V
ergabeverfahren

lediglich
zur

M
arkterkundung

und
zum

Zw
e-

cke
derK

osten-oderP
reiserm

ittlung
istunzulässig.

§
29

Vergabeunterlagen
(1)

D
ie

V
ergabeunterlagen

um
fassen

alle
A

ngaben,die
erforderlich

sind,um
dem

B
ew

er-
ber

oder
B

ieter
eine

E
ntscheidung

zur
Teilnahm

e
am

V
ergabeverfahren

zu
erm

öglichen.
S

ie
bestehen

in
derR

egelaus

1.
dem

A
nschreiben,insbesondere

derA
ufforderung

zurA
bgabe

von
Teilnahm

eanträgen
oder

A
ngeboten

oderB
egleitschreiben

fürdie
A

bgabe
derangeforderten

U
nterlagen,

2.
der

B
eschreibung

der
Einzelheiten

der
D

urchführung
des

V
erfahrens

(Bew
erbungsbedin-

gungen),einschließlich
der

A
ngabe

der
E

ignungs-
und

Zuschlagskriterien,sofern
nichtbe-

reits
in

derA
uftragsbekanntm

achung
genannt,und

3.
den

V
ertragsunterlagen,die

aus
derLeistungsbeschreibung

und
den

V
ertragsbedingungen

bestehen.

(2)
D

er
TeilB

der
V

ergabe-
und

V
ertragsordnung

für
Leistungen

in
der

Fassung
der

B
e-

kanntm
achung

vom
5.A

ugust2003
(B

A
nz.N

r.178a)
istin

der
R

egelin
den

V
ertrag

einzube-
ziehen.D

ies
giltnichtfürdie

V
ergabe

von
A

ufträgen,die
im

R
ahm

en
einerfreiberuflichen

Tätig-
keiterbrachtoder

im
W

ettbew
erb

m
itfreiberuflichen

Tätigen
angeboten

w
erden

und
deren

G
e-

genstand
eine

A
ufgabe

ist,
deren

Lösung
nicht

vorab
eindeutig

und
erschöpfend

beschrieben
w

erden
kann.

§
30

A
ufteilung

nach
Losen

(1)
U

nbeschadet
des

§
97

A
bsatz

4
des

G
esetzes

gegen
W

ettbew
erbsbeschränkungen

kann
der

öffentliche
A

uftraggeber
festlegen,ob

die
A

ngebote
nur

für
ein

Los,für
m

ehrere
oder

für
alle

Lose
eingereicht

w
erden

dürfen.
E

r
kann,

auch
w

enn
A

ngebote
für

m
ehrere

oder
alle

Lose
eingereichtw

erden
dürfen,die

ZahlderLose
aufeine

H
öchstzahlbeschränken,fürdie

ein
einzelnerB

ieterden
Zuschlag

erhalten
kann.

(2)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

gibtdie
V

orgaben
nach

A
bsatz

1
in

der
A

uftragsbekannt-
m

achung
oderderA

ufforderung
zurInteressensbestätigung

bekannt.E
rgibtdie

objektiven
und

nichtdiskrim
inierenden

K
riterien

in
den

V
ergabeunterlagen

an,die
er

beider
V

ergabe
von

Lo-
sen

anzuw
enden

beabsichtigt,w
enn

die
A

nw
endung

derZuschlagskriterien
dazu

führen
w

ürde,
dass

ein
einzelner

B
ieter

den
Zuschlag

für
eine

größere
Zahlvon

Losen
als

die
H

öchstzahler-
hält.(3)

In
Fällen,in

denen
ein

einzigerB
ieterden

Zuschlag
fürm

ehrals
ein

Los
erhalten

kann,
kann

der
öffentliche

A
uftraggeber

A
ufträge

über
m

ehrere
oder

alle
Lose

vergeben,w
enn

er
in

der
A

uftragsbekanntm
achung

oder
in

der
A

ufforderung
zur

Interessensbestätigung
angegeben
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hat,dass
er

sich
diese

M
öglichkeitvorbehältund

die
Lose

oder
Losgruppen

angibt,die
kom

bi-
niertw

erden
können.

§
31

Leistungsbeschreibung
(1)

D
eröffentliche

A
uftraggeberfasstdie

Leistungsbeschreibung
(§

121
des

G
esetzes

ge-
gen

W
ettbew

erbsbeschränkungen)
in

einer
W

eise,
dass

sie
allen

U
nternehm

en
den

gleichen
Zugang

zum
V

ergabeverfahren
gew

ährtund
die

Ö
ffnung

des
nationalen

B
eschaffungsm

arktes
fürden

W
ettbew

erb
nichtin

ungerechtfertigterW
eise

behindert.

(2)
In

der
Leistungsbeschreibung

sind
die

M
erkm

ale
des

A
uftragsgegenstandes

zu
be-

schreiben:

1.
in

Form
von

Leistungs-
oder

Funktionsanforderungen
oder

einer
B

eschreibung
der

zu
lö-

senden
A

ufgabe,
die

so
genau

w
ie

m
öglich

zu
fassen

sind,
dass

sie
ein

klares
B

ild
vom

A
uftragsgegenstand

verm
itteln

und
hinreichend

vergleichbare
A

ngebote
erw

arten
lassen,

die
dem

öffentlichen
A

uftraggeberdie
E

rteilung
des

Zuschlags
erm

öglichen,

2.
unter

B
ezugnahm

e
auf

die
in

der
A

nlage
1

definierten
technischen

A
nforderungen

in
der

R
angfolge:

a)
nationale

N
orm

en,m
itdenen

europäische
N

orm
en

um
gesetztw

erden,

b)
europäische

technische
B

ew
ertungen,

c)
gem

einsam
e

technische
S

pezifikationen,

d)
internationale

N
orm

en
und

andere
technische

Bezugssystem
e,

die
von

den
europäi-

schen
N

orm
ungsgrem

ien
erarbeitetw

urden,oder

e)
falls

solche
N

orm
en

und
S

pezifikationen
fehlen,

nationale
N

orm
en,

nationale
techni-

sche
Zulassungen

oder
nationale

technische
S

pezifikationen
für

die
P

lanung,B
erech-

nung
und

A
usführung

von
B

auw
erken

und
den

E
insatz

von
P

rodukten,oder

3.
als

K
om

bination
von

N
um

m
er1

und
2

a)
in

Form
von

Leistungs-
oder

Funktionsanforderungen
unter

B
ezugnahm

e
aufdie

tech-
nischen

A
nforderungen

gem
äß

N
um

m
er2

als
M

ittelzurV
erm

utung
derKonform

itätm
it

diesen
Leistungs-und

Funktionsanforderungen
oder

b)
m

it
B

ezugnahm
e

auf
die

technischen
A

nforderungen
gem

äß
N

um
m

er
2

hinsichtlich
bestim

m
ter

M
erkm

ale
und

m
itB

ezugnahm
e

aufdie
Leistungs-

und
Funktionsanforde-

rungen
gem

äß
N

um
m

er1
hinsichtlich

andererM
erkm

ale.

Jede
B

ezugnahm
e

aufeine
A

nforderung
nach

N
um

m
er2

B
uchstabe

a
bis

e
istm

itdem
Zusatz

„odergleichw
ertig“zu

versehen.

(3)
D

ie
M

erkm
ale

können
auch

A
spekte

derQ
ualitätund

derInnovation
sow

ie
soziale

und
um

w
eltbezogene

A
spekte

betreffen.
S

ie
können

sich
auch

auf
den

P
rozess

oder
die

M
ethode

zur
H

erstellung
oder

E
rbringung

der
Leistung

oder
auf

ein
anderes

S
tadium

im
Lebenszyklus

des
A

uftragsgegenstandes
einschließlich

derP
roduktions-und

Lieferkette
beziehen,auch

w
enn

derartige
Faktoren

keine
m

ateriellen
B

estandteile
der

Leistung
sind,sofern

diese
M

erkm
ale

in
V

erbindung
m

itdem
A

uftragsgegenstand
stehen

und
zu

dessen
W

ert
und

B
eschaffungszielen

verhältnism
äßig

sind.

(4)
In

der
Leistungsbeschreibung

kann
ferner

festgelegtw
erden,ob

R
echte

des
geistigen

E
igentum

s
übertragen

oder
dem

öffentlichen
A

uftraggeber
daran

N
utzungsrechte

eingeräum
t

w
erden

m
üssen.

(5)
W

erden
verpflichtende

Zugänglichkeitserfordernisse
im

S
inne

des
§

121
A

bsatz
2

des
G

esetzes
gegen

W
ettbew

erbsbeschränkungen
m

it
einem

R
echtsakt

der
E

uropäischen
U

nion
erlassen,so

m
uss

die
Leistungsbeschreibung,sow

eitdie
K

riterien
der

Zugänglichkeitfür
M

en-
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schen
m

it
B

ehinderungen
oder

der
K

onzeption
für

alle
N

utzer
betroffen

sind,
darauf

B
ezug

nehm
en.

(6)
In

der
Leistungsbeschreibung

darf
nicht

auf
eine

bestim
m

te
P

roduktion
oder

H
erkunft

oder
ein

besonderes
V

erfahren,
das

die
E

rzeugnisse
oder

D
ienstleistungen

eines
bestim

m
ten

U
nternehm

ens
kennzeichnet,oderaufgew

erbliche
S

chutzrechte,Typen
odereinen

bestim
m

ten
U

rsprung
verw

iesen
w

erden,w
enn

dadurch
bestim

m
te

U
nternehm

en
oder

bestim
m

te
P

rodukte
begünstigtoderausgeschlossen

w
erden,es

seidenn,dieserV
erw

eis
istdurch

den
A

uftragsge-
genstand

gerechtfertigt.S
olche

V
erw

eise
sind

ausnahm
sw

eise
zulässig,w

enn
der

A
uftragsge-

genstand
anderenfalls

nichthinreichend
genau

und
allgem

ein
verständlich

beschrieben
w

erden
kann;diese

V
erw

eise
sind

m
itdem

Zusatz
„odergleichw

ertig“zu
versehen.

§
32

Technische
A

nforderungen
(1)

V
erw

eistderöffentliche
A

uftraggeberin
derLeistungsbeschreibung

auftechnische
A

n-
forderungen

nach
§

31
A

bsatz
2

N
um

m
er

2,so
darf

er
ein

A
ngebotnichtm

itder
B

egründung
ablehnen,dass

die
angebotenen

Liefer-
und

D
ienstleistungen

nichtden
von

ihm
herangezoge-

nen
technischen

A
nforderungen

der
Leistungsbeschreibung

entsprechen,w
enn

das
U

nterneh-
m

en
in

seinem
A

ngebotdem
öffentlichen

A
uftraggeber

m
itgeeigneten

M
itteln

nachw
eist,dass

die
vom

U
nternehm

en
vorgeschlagenen

Lösungen
diesen

technischen
A

nforderungen
gleich-

erm
aßen

entsprechen.

(2)
E

nthält
die

Leistungsbeschreibung
Leistungs-

oder
Funktionsanforderungen,

so
darf

der
öffentliche

A
uftraggeber

ein
A

ngebot
nicht

ablehnen,
w

enn
diese

A
nforderungen

die
von

ihm
geforderten

Leistungs-
oder

Funktionsanforderungen
betreffen

und
das

A
ngebot

Folgen-
dem

entspricht:

1.
einernationalen

N
orm

,m
itdereine

europäische
N

orm
um

gesetztw
ird,

2.
einereuropäischen

technischen
B

ew
ertung,

3.
einergem

einsam
en

technischen
S

pezifikation,

4.
einerinternationalen

N
orm

oder

5.
einem

technischen
B

ezugssystem
,das

von
den

europäischen
N

orm
ungsgrem

ien
erarbeitet

w
urde.

D
as

U
nternehm

en
m

uss
in

seinem
A

ngebotbelegen,dass
die

jew
eilige

derN
orm

entsprechen-
de

Liefer-
oder

D
ienstleistung

den
Leistungs-

oder
Funktionsanforderungen

des
öffentlichen

A
uftraggebers

entspricht.B
elege

können
insbesondere

eine
technische

B
eschreibung

des
H

er-
stellers

oderein
Prüfberichteineranerkannten

S
telle

sein.

§
33

N
achw

eisführung
durch

B
escheinigungen

von
K

onform
itätsbew

ertungsstellen
(1)

A
ls

B
eleg

dafür,dass
eine

Liefer-
oder

D
ienstleistung

bestim
m

ten,in
derLeistungsbe-

schreibung
geforderten

M
erkm

alen
entspricht,

kann
der

öffentliche
A

uftraggeber
die

V
orlage

von
B

escheinigungen,insbesondere
Testberichten

oder
Zertifizierungen,einer

K
onform

itätsbe-
w

ertungsstelle
verlangen.

W
ird

die
V

orlage
einer

B
escheinigung

einer
bestim

m
ten

K
onform

i-
tätsbew

ertungsstelle
verlangt,

hat
der

öffentliche
A

uftraggeber
auch

B
escheinigungen

gleich-
w

ertigerandererK
onform

itätsbew
ertungsstellen

zu
akzeptieren.

(2)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

akzeptiertauch
andere

als
die

in
A

bsatz
1

genannten
ge-

eigneten
U

nterlagen,
insbesondere

ein
technisches

D
ossier

des
H

erstellers,
w

enn
das

U
nter-

nehm
en

keinen
Zugang

zu
den

in
A

bsatz
1

genannten
B

escheinigungen
oderkeine

M
öglichkeit

hatte,diese
innerhalb

der
einschlägigen

Fristen
einzuholen,sofern

das
U

nternehm
en

den
feh-

lenden
Zugang

nichtzu
vertreten

hat.In
den

Fällen
des

S
atz

1
hatdas

U
nternehm

en
durch

die
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vorgelegten
U

nterlagen
zu

belegen,
dass

die
von

ihm
zu

erbringende
Leistung

die
angegebe-

nen
A

nforderungen
erfüllt.

(3)
E

ine
K

onform
itätsbew

ertungsstelle
isteine

S
telle,die

gem
äß

der
V

erordnung
(EG

)
N

r.
765/2008

des
E

uropäischen
P

arlam
ents

und
des

R
ates

vom
9.Juli2008

über
die

V
orschriften

für
die

A
kkreditierung

und
M

arktüberw
achung

im
Zusam

m
enhang

m
it

der
V

erm
arktung

von
P

rodukten
und

zur
A

ufhebung
der

V
erordnung

(EW
G

)
N

r.
339/93

des
R

ates
(A

B
l.

L
218

vom
13.8.2008,S.30)akkreditiertistund

K
onform

itätsbew
ertungstätigkeiten

durchführt.

§
34

N
achw

eisführung
durch

G
ütezeichen

(1)
A

ls
B

eleg
dafür,dass

eine
Liefer-

oder
D

ienstleistung
bestim

m
ten,in

derLeistungsbe-
schreibung

geforderten
M

erkm
alen

entspricht,
kann

der
öffentliche

A
uftraggeber

die
V

orlage
von

G
ütezeichen

nach
M

aßgabe
derA

bsätze
2

bis
5

verlangen.

(2)
D

as
G

ütezeichen
m

uss
allen

folgenden
B

edingungen
genügen:

1.
A

lle
A

nforderungen
des

G
ütezeichens

sind
für

die
B

estim
m

ung
der

M
erkm

ale
der

Leistung
geeignetund

stehen
m

itdem
A

uftragsgegenstand
nach

§
31

A
bsatz

3
in

V
erbindung.

2.
D

ie
A

nforderungen
des

G
ütezeichens

beruhen
auf

objektiv
nachprüfbaren

und
nichtdiskri-

m
inierenden

K
riterien.

3.
D

as
G

ütezeichen
w

urde
im

R
ahm

en
eines

offenen
und

transparenten
V

erfahrens
entw

i-
ckelt,an

dem
alle

interessierten
Kreise

teilnehm
en

können.

4.
A

lle
betroffenen

U
nternehm

en
haben

Zugang
zum

G
ütezeichen.

5.
D

ie
A

nforderungen
w

urden
von

einem
D

ritten
festgelegt,

auf
den

das
U

nternehm
en,

das
das

G
ütezeichen

erw
irbt,keinen

m
aßgeblichen

E
influss

ausüben
konnte.

(3)
Für

den
Fall,dass

die
Leistung

nichtallen
A

nforderungen
des

G
ütezeichens

entspre-
chen

m
uss,hatderöffentliche

A
uftraggeberdie

betreffenden
A

nforderungen
anzugeben.

(4)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

m
uss

andere
G

ütezeichen
akzeptieren,die

gleichw
ertige

A
nforderungen

an
die

Leistung
stellen.

(5)
H

atte
ein

U
nternehm

en
aus

G
ründen,

die
ihm

nicht
zugerechnet

w
erden

können,
nachw

eislich
keine

M
öglichkeit,

das
vom

öffentlichen
A

uftraggeber
angegebene

oder
ein

gleichw
ertiges

G
ütezeichen

innerhalb
einereinschlägigen

Fristzu
erlangen,so

m
uss

deröffent-
liche

A
uftraggeber

andere
geeignete

B
elege

akzeptieren,
sofern

das
U

nternehm
en

nachw
eist,

dass
die

von
ihm

zu
erbringende

Leistung
die

A
nforderungen

des
geforderten

G
ütezeichens

oderdie
vom

öffentlichen
A

uftraggeberangegebenen
spezifischen

A
nforderungen

erfüllt.

§
35

N
ebenangebote

(1)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

kann
N

ebenangebote
in

der
A

uftragsbekanntm
achung

oder
in

der
A

ufforderung
zur

Interessensbestätigung
zulassen

oder
vorschreiben.

Fehlt
eine

entsprechende
A

ngabe,
sind

keine
N

ebenangebote
zugelassen.

N
ebenangebote

m
üssen

m
it

dem
A

uftragsgegenstand
in

V
erbindung

stehen.

(2)
Lässtderöffentliche

A
uftraggeberN

ebenangebote
zu

oderschreibterdiese
vor,legter

in
den

V
ergabeunterlagen

M
indestanforderungen

fest
und

gibt
an,

in
w

elcher
A

rt
und

W
eise

N
ebenangebote

einzureichen
sind.D

ie
Zuschlagskriterien

sind
gem

äß
§

127
A

bsatz
4

des
G

e-
setzes

gegen
W

ettbew
erbsbeschränkungen

so
festzulegen,dass

sie
sow

ohlaufH
auptangebo-

te
als

auch
auf

N
ebenangebote

anw
endbar

sind.
N

ebenangebote
können

auch
zugelassen

o-
der

vorgeschrieben
w

erden,
w

enn
der

P
reis

oder
die

K
osten

das
alleinige

Zuschlagskriterium
sind.
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(3)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

berücksichtigtnur
N

ebenangebote,die
die

M
indestanfor-

derungen
erfüllen.

E
in

N
ebenangebot

darf
nicht

deshalb
ausgeschlossen

w
erden,

w
eil

es
im

Falle
des

Zuschlags
zu

einem
D

ienstleistungsauftrag
anstelle

eines
Lieferauftrags

oder
zu

ei-
nem

Lieferauftrag
anstelle

eines
D

ienstleistungsauftrags
führen

w
ürde.

§
36

U
nteraufträge

(1)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

kann
U

nternehm
en

in
der

A
uftragsbekanntm

achung
oder

den
V

ergabeunterlagen
auffordern,beiA

ngebotsabgabe
die

Teile
des

A
uftrags,die

sie
im

W
e-

ge
der

U
nterauftragsvergabe

an
D

ritte
zu

vergeben
beabsichtigen,

sow
ie,

falls
zum

utbar,
die

vorgesehenen
U

nterauftragnehm
er

zu
benennen.

V
or

Zuschlagserteilung
kann

der
öffentliche

A
uftraggebervon

den
B

ietern,deren
A

ngebote
in

die
engere

W
ahlkom

m
en,verlangen,die

U
n-

terauftragnehm
er

zu
benennen

und
nachzuw

eisen,
dass

ihnen
die

erforderlichen
M

itteldieser
U

nterauftragnehm
er

zur
V

erfügung
stehen.W

enn
ein

B
ew

erber
oder

B
ieter

die
V

ergabe
eines

Teils
des

A
uftrags

an
einen

D
ritten

im
W

ege
der

U
nterauftragsvergabe

beabsichtigt
und

sich
zugleich

im
H

inblick
aufseine

Leistungsfähigkeitgem
äß

den
§§

45
und

46
aufdie

K
apazitäten

dieses
D

ritten
beruft,istauch

§
47

anzuw
enden.

(2)
D

ie
H

aftung
des

H
auptauftragnehm

ers
gegenüberdem

öffentlichen
A

uftraggeberbleibt
von

A
bsatz

1
unberührt.

(3)
B

eiderV
ergabe

von
D

ienstleistungsaufträgen,die
in

einerE
inrichtung

des
öffentlichen

A
uftraggebers

unterdessen
direkterA

ufsichtzu
erbringen

sind,schreibtderöffentliche
A

uftrag-
geberin

den
V

ertragsbedingungen
vor,dass

derA
uftragnehm

erspätestens
beiB

eginn
derA

uf-
tragsausführung

die
N

am
en,

die
K

ontaktdaten
und

die
gesetzlichen

V
ertreter

seiner
U

nterauf-
tragnehm

erm
itteiltund

dass
jede

im
R

ahm
en

derA
uftragsausführung

eintretende
Ä

nderung
auf

der
E

bene
der

U
nterauftragnehm

erm
itzuteilen

ist.D
er

öffentliche
A

uftraggeberkann
die

M
ittei-

lungspflichten
nach

S
atz

1
auch

als
V

ertragsbedingungen
beider

V
ergabe

anderer
D

ienstleis-
tungsaufträge

oder
beider

V
ergabe

von
Lieferaufträgen

vorsehen.
D

es
W

eiteren
können

die
M

itteilungspflichten
auch

auf
Lieferanten,

die
an

D
ienstleistungsaufträgen

beteiligt
sind,

sow
ie

aufw
eitere

S
tufen

in
derK

ette
derU

nterauftragnehm
erausgew

eitetw
erden.

(4)
Für

U
nterauftragnehm

er
aller

S
tufen

gilt§
128

A
bsatz

1
des

G
esetzes

gegen
W

ettbe-
w

erbsbeschränkungen.

(5)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

überprüftvor
der

Erteilung
des

Zuschlags,ob
G

ründe
für

den
A

usschluss
des

U
nterauftragnehm

ers
vorliegen.

B
ei

V
orliegen

zw
ingender

A
usschluss-

gründe
verlangtder

öffentliche
A

uftraggeber
die

E
rsetzung

des
U

nterauftragnehm
ers.B

eiV
or-

liegen
fakultativer

A
usschlussgründe

kann
der

öffentliche
A

uftraggeber
verlangen,dass

dieser
ersetztw

ird.D
er

öffentliche
A

uftraggeber
kann

dem
B

ew
erber

oder
B

ieter
dafür

eine
Fristset-

zen.

U
nterabschnitt4

V
eröffentlichungen,Transparenz

§
37

A
uftragsbekanntm

achung;B
eschafferprofil

(1)
D

eröffentliche
A

uftraggeberteiltseine
A

bsicht,einen
öffentlichen

A
uftrag

zu
vergeben

oder
eine

R
ahm

envereinbarung
abzuschließen,

in
einer

A
uftragsbekanntm

achung
m

it.
§

17
A

bsatz
5

und
§

38
A

bsatz
4

bleiben
unberührt.
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(2)
D

ie
A

uftragsbekanntm
achung

w
ird

nach
dem

M
uster

gem
äß

A
nhang

II
der

D
urchfüh-

rungsverordnung
(E

U
)N

r.2015/1986
erstellt.

(3)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

benennt
in

der
A

uftragsbekanntm
achung

die
V

ergabe-
kam

m
er,

an
die

sich
die

U
nternehm

en
zur

N
achprüfung

geltend
gem

achter
V

ergabeverstöße
w

enden
können.

(4)
D

eröffentliche
A

uftraggeberkann
im

Internetzusätzlich
ein

B
eschafferprofileinrichten.

E
s

enthält
die

V
eröffentlichung

von
V

orinform
ationen,

A
ngaben

über
geplante

oder
laufende

V
ergabeverfahren,

über
vergebene

A
ufträge

oder
aufgehobene

V
ergabeverfahren

sow
ie

alle
sonstigen

fürdie
A

uftragsvergabe
relevanten

Inform
ationen

w
ie

zum
B

eispielK
ontaktstelle,A

n-
schrift,E

-M
ail-A

dresse,Telefon-und
Telefaxnum

m
erdes

öffentlichen
A

uftraggebers.

§
38

Vorinform
ation

(1)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

kann
die

A
bsichteiner

geplanten
A

uftragsvergabe
m

ittels
V

eröffentlichung
einer

Vorinform
ation

nach
dem

M
uster

gem
äß

A
nhang

I
der

D
urchführungs-

verordnung
(E

U
)N

r.2015/1986
bekanntgeben.

(2)
D

ie
V

orinform
ation

kann
an

das
A

m
t

für
V

eröffentlichungen
der

E
uropäischen

U
nion

versandtoder
im

B
eschafferprofilveröffentlichtw

erden.V
eröffentlichtder

öffentliche
A

uftragge-
ber

eine
V

orinform
ation

im
B

eschafferprofil,überm
ittelter

die
M

itteilung
dieser

V
eröffentlichung

dem
A

m
tfürV

eröffentlichungen
der

E
uropäischen

U
nion

nach
dem

M
ustergem

äß
A

nhang
V

III
derD

urchführungsverordnung
(E

U
)N

r.2015/1986.

(3)
H

at
der

öffentliche
A

uftraggeber
eine

V
orinform

ation
gem

äß
A

bsatz
1

veröffentlicht,
kann

die
M

indestfristfürden
E

ingang
von

A
ngeboten

im
offenen

V
erfahren

auf15
Tage

und
im

nichtoffenen
V

erfahren
oderV

erhandlungsverfahren
aufzehn

Tage
verkürztw

erden,sofern

1.
die

V
orinform

ation
alle

nach
A

nhang
I

der
D

urchführungsverordnung
(EU

)
N

r.
2015/1986

geforderten
Inform

ationen
enthält,sow

eitdiese
zum

ZeitpunktderV
eröffentlichung

derV
or-

inform
ation

vorlagen,und

2.
die

V
orinform

ation
w

enigstens
35

Tage
und

nicht
m

ehr
als

12
M

onate
vor

dem
Tag

der
A

bsendung
der

A
uftragsbekanntm

achung
zur

V
eröffentlichung

an
das

A
m

t
für

V
eröffentli-

chungen
derE

uropäischen
U

nion
überm

itteltw
urde.

(4)
M

itA
usnahm

e
obersterB

undesbehörden
kann

deröffentliche
A

uftraggeberim
nichtof-

fenen
V

erfahren
oder

im
V

erhandlungsverfahren
auf

eine
A

uftragsbekanntm
achung

nach
§

37
A

bsatz
1

verzichten,sofern
die

V
orinform

ation

1.
die

Liefer-
oder

D
ienstleistungen

benennt,die
G

egenstand
des

zu
vergebenden

A
uftrages

sein
w

erden,

2.
den

H
inw

eis
enthält,dass

dieserA
uftrag

im
nichtoffenen

V
erfahren

oderV
erhandlungsver-

fahren
ohne

gesonderte
A

uftragsbekanntm
achung

vergeben
w

ird,

3.
die

interessierten
U

nternehm
en

auffordert,
ihr

Interesse
m

itzuteilen
(Interessensbekun-

dung),

4.
alle

nach
A

nhang
IderD

urchführungsverordnung
(E

U
)N

r.2015/1986
geforderten

Inform
a-

tionen
enthältund

5.
w

enigstens
35

Tage
und

nicht
m

ehr
als

zw
ölf

M
onate

vor
dem

Zeitpunkt
der

A
bsendung

derA
ufforderung

zurInteressensbestätigung
veröffentlichtw

ird.

U
ngeachtet

der
V

erpflichtung
zur

V
eröffentlichung

der
V

orinform
ation

können
solche

V
orinfor-

m
ationen

zusätzlich
in

einem
B

eschafferprofilveröffentlichtw
erden.

(5)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

fordertalle
U

nternehm
en,die

aufdie
V

eröffentlichung
ei-

nerV
orinform

ation
nach

A
bsatz

4
hin

eine
Interessensbekundung

überm
ittelthaben,zurB

estä-
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tigung
ihres

Interesses
an

einer
w

eiteren
Teilnahm

e
auf

(A
ufforderung

zur
Interessensbestäti-

gung).M
itder

A
ufforderung

zur
Interessensbestätigung

w
ird

der
Teilnahm

ew
ettbew

erb
nach

§
16

A
bsatz

1
und

§
17

A
bsatz

1
eingeleitet.D

ie
Fristfürden

E
ingang

derInteressensbestätigung
beträgt

30
Tage,

gerechnet
ab

dem
Tag

nach
der

A
bsendung

der
A

ufforderung
zur

Interes-
sensbestätigung.

(6)
D

er
von

der
V

orinform
ation

abgedeckte
Zeitraum

beträgt
höchstens

zw
ölf

M
onate

ab
dem

D
atum

der
Ü

berm
ittlung

der
V

orinform
ation

an
das

A
m

tfür
V

eröffentlichung
der

E
uropäi-

schen
U

nion.

§
39

Vergabebekanntm
achung;B

ekanntm
achung

überAuftragsänderungen
(1)

D
er

öffentliche
A

uftraggeber
überm

ittelt
spätestens

30
Tage

nach
der

V
ergabe

eines
öffentlichen

A
uftrags

oder
nach

dem
A

bschluss
einer

R
ahm

envereinbarung
eine

V
ergabebe-

kanntm
achung

m
itden

E
rgebnissen

des
V

ergabeverfahrens
an

das
Am

tfür
V

eröffentlichungen
derE

uropäischen
U

nion.

(2)
D

ie
V

ergabebekanntm
achung

w
ird

nach
dem

M
uster

gem
äß

A
nhang

IIIder
D

urchfüh-
rungsverordnung

(E
U

)N
r.2015/1986

erstellt.

(3)
Ist

das
V

ergabeverfahren
durch

eine
V

orinform
ation

in
G

ang
gesetzt

w
orden

und
hat

der
öffentliche

A
uftraggeber

beschlossen,
keine

w
eitere

A
uftragsvergabe

w
ährend

des
Zeit-

raum
s

vorzunehm
en,der

von
der

V
orinform

ation
abgedecktist,m

uss
die

V
ergabebekanntm

a-
chung

einen
entsprechenden

H
inw

eis
enthalten.

(4)
D

ie
V

ergabebekanntm
achung

um
fasst

die
abgeschlossenen

R
ahm

envereinbarungen,
aber

nicht
die

auf
ihrer

G
rundlage

vergebenen
E

inzelaufträge.
B

eiA
ufträgen,

die
im

R
ahm

en
eines

dynam
ischen

B
eschaffungssystem

s
vergeben

w
erden,

um
fasst

die
V

ergabebekanntm
a-

chung
eine

vierteljährliche
Zusam

m
enstellung

der
E

inzelaufträge,die
Zusam

m
enstellung

m
uss

spätestens
30

Tage
nach

Q
uartalsende

versendetw
erden.

(5)
A

uftragsänderungen
gem

äß
§

132
A

bsatz
2

N
um

m
er

2
und

3
des

G
esetzes

gegen
W

ettbew
erbsbeschränkungen

sind
gem

äß
§

132
A

bsatz
5

des
G

esetzes
gegen

W
ettbew

erbs-
beschränkungen

unter
V

erw
endung

des
M

usters
gem

äß
A

nhang
X

V
II

der
D

urchführungsver-
ordnung

(E
U

)N
r.2015/1986

bekanntzu
m

achen.

(6)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

istnichtverpflichtet,einzelne
A

ngaben
zu

veröffentlichen,
w

enn
deren

V
eröffentlichung

1.
den

G
esetzesvollzug

behindern,

2.
dem

öffentlichen
Interessen

zuw
iderlaufen,

3.
den

berechtigten
geschäftlichen

Interessen
eines

U
nternehm

ens
schaden

oder

4.
den

lauteren
W

ettbew
erb

zw
ischen

U
nternehm

en
beeinträchtigen

w
ürde.

§
40

Veröffentlichung
von

B
ekanntm

achungen
(1)

A
uftragsbekanntm

achungen,
V

orinform
ationen,

V
ergabebekanntm

achungen
und

B
e-

kanntm
achungen

über
A

uftragsänderungen
(B

ekanntm
achungen)

sind
dem

A
m

tfür
V

eröffentli-
chungen

derE
uropäischen

U
nion

m
itelektronischen

M
itteln

zu
überm

itteln.D
eröffentliche

A
uf-

traggeberm
uss

den
Tag

derA
bsendung

nachw
eisen

können.

(2)
B

ekanntm
achungen

w
erden

durch
das

A
m

t
für

V
eröffentlichungen

der
E

uropäischen
U

nion
veröffentlicht.

A
ls

N
achw

eis
der

V
eröffentlichung

dient
die

B
estätigung

der
V

eröffentli-
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chung
derüberm

ittelten
Inform

ationen,die
deröffentliche

A
uftraggebervom

A
m

tfürV
eröffentli-

chungen
derE

uropäischen
U

nion
erhält.

(3)
B

ekanntm
achungen

dürfen
aufnationaler

E
bene

erstnach
der

V
eröffentlichung

durch
das

A
m

tfürV
eröffentlichungen

derE
uropäischen

U
nion

oder48
S

tunden
nach

derB
estätigung

über
den

E
ingang

der
B

ekanntm
achung

durch
das

A
m

t
für

V
eröffentlichungen

der
E

uropäi-
schen

U
nion

veröffentlichtw
erden.D

ie
V

eröffentlichung
darfnur

A
ngaben

enthalten,die
in

den
an

das
A

m
tfürV

eröffentlichung
derE

uropäischen
U

nion
überm

ittelten
B

ekanntm
achungen

ent-
halten

sind
oder

in
einem

B
eschafferprofilveröffentlichtw

urden.In
der

nationalen
B

ekanntm
a-

chung
ist

der
Tag

der
Ü

berm
ittlung

an
das

A
m

t
für

V
eröffentlichung

der
E

uropäischen
U

nion
oderderTag

derV
eröffentlichung

im
B

eschafferprofilanzugeben.

(4)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

kann
auch

A
uftragsbekanntm

achungen
über

öffentliche
Liefer-

oder
D

ienstleistungsaufträge,die
nichtder

B
ekanntm

achungspflichtunterliegen,an
das

A
m

tfürV
eröffentlichungen

derE
uropäischen

U
nion

überm
itteln.

§
41

B
ereitstellung

derVergabeunterlagen
(1)

D
er

öffentliche
A

uftraggeber
gibt

in
der

A
uftragsbekanntm

achung
oder

der
A

ufforde-
rung

zur
Interessensbestätigung

eine
elektronische

A
dresse

an,unter
der

die
V

ergabeunterla-
gen

unentgeltlich,uneingeschränkt,vollständig
und

direktabgerufen
w

erden
können.

(2)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

kann
die

V
ergabeunterlagen

aufeinem
anderen

geeigne-
ten

W
eg

überm
itteln,

w
enn

die
erforderlichen

elektronischen
M

ittelzum
A

bruf
der

V
ergabeun-

terlagen

1.
aufgrund

der
besonderen

A
rt

der
A

uftragsvergabe
nicht

m
it

allgem
ein

verfügbaren
oder

verbreiteten
G

eräten
und

P
rogram

m
en

der
Inform

ations-
und

K
om

m
unikationstechnologie

kom
patibelsind,

2.
D

ateiform
ate

zurB
eschreibung

derA
ngebote

verw
enden,die

nichtm
itallgem

ein
verfügba-

ren
oder

verbreiteten
P

rogram
m

en
verarbeitet

w
erden

können
oder

die
durch

andere
als

kostenlose
und

allgem
ein

verfügbare
Lizenzen

geschütztsind,oder

3.
die

V
erw

endung
von

B
ürogeräten

voraussetzen,
die

dem
öffentlichen

A
uftraggeber

nicht
allgem

ein
zurV

erfügung
stehen.

D
ie

A
ngebotsfrist

w
ird

in
diesen

Fällen
um

fünf
Tage

verlängert,
sofern

nicht
ein

Fall
hinrei-

chend
begründeter

D
ringlichkeitgem

äß
§

15
A

bsatz
3,§

16
A

bsatz
7

oder
§

17
A

bsatz
8

vor-
liegt.(3)

D
eröffentliche

A
uftraggebergibtin

derA
uftragsbekanntm

achung
oderin

derA
ufforde-

rung
zurInteressensbestätigung

an,w
elche

M
aßnahm

en
erzum

S
chutz

derV
ertraulichkeitvon

Inform
ationen

anw
endetund

w
ie

aufdie
V

ergabeunterlagen
zugegriffen

w
erden

kann.D
ie

A
n-

gebotsfrist
w

ird
in

diesen
Fällen

um
fünf

Tage
verlängert,

es
sei

denn,
die

M
aßnahm

e
zum

S
chutz

der
V

ertraulichkeitbestehtausschließlich
in

der
A

bgabe
einer

V
erschw

iegenheitserklä-
rung

oder
es

liegt
ein

Fallhinreichend
begründeter

D
ringlichkeit

gem
äß

§
15

A
bsatz

3,
§

16
A

bsatz
7

oder§
17

A
bsatz

8
vor.
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U
nterabschnitt5

A
nforderungen

an
U

nternehm
en;E

ignung

§
42

A
usw

ahlgeeigneterU
nternehm

en;Ausschluss
von

B
ew

erbern
und

B
ietern

(1)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

überprüft
die

E
ignung

der
B

ew
erber

oder
Bieter

anhand
der

nach
§

122
des

G
esetzes

gegen
W

ettbew
erbsbeschränkungen

festgelegten
E

ignungskrite-
rien

und
das

N
ichtvorliegen

von
A

usschlussgründen
nach

den
§§

123
und

124
des

G
esetzes

gegen
W

ettbew
erbsbeschränkungen

sow
ie

gegebenenfalls
M

aßnahm
en

des
B

ew
erbers

oder
B

ieters
zurS

elbstreinigung
nach

§
125

des
G

esetzes
gegen

W
ettbew

erbsbeschränkungen
und

schließtgegebenenfalls
B

ew
erberoderB

ietervom
V

ergabeverfahren
aus.

(2)
Im

nicht
offenen

V
erfahren,

im
V

erhandlungsverfahren
m

it
Teilnahm

ew
ettbew

erb,
im

w
ettbew

erblichen
D

ialog
und

in
der

Innovationspartnerschaft
fordert

der
öffentliche

A
uftragge-

ber
nur

solche
B

ew
erber

zur
A

bgabe
eines

A
ngebotes

auf,die
ihre

E
ignung

nachgew
iesen

ha-
ben

und
nichtausgeschlossen

w
orden

sind.§
51

bleibtunberührt.

(3)
B

eioffenen
V

erfahren
kann

der
öffentliche

A
uftraggeber

entscheiden,ob
er

die
A

nge-
botsprüfung

vorderE
ignungsprüfung

durchführt.

§
43

R
echtsform

von
U

nternehm
en

und
B

ietergem
einschaften

(1)
B

ew
erber

oder
B

ieter,die
gem

äß
den

R
echtsvorschriften

des
S

taates,in
dem

sie
nie-

dergelassen
sind,zur

Erbringung
der

betreffenden
Leistung

berechtigtsind,dürfen
nichtallein

deshalb
zurückgew

iesen
w

erden,w
eilsie

gem
äß

den
deutschen

R
echtsvorschriften

eine
natür-

liche
oder

juristische
P

erson
sein

m
üssten.Juristische

P
ersonen

können
jedoch

beiD
ienstleis-

tungsaufträgen
sow

ie
beiLieferaufträgen,die

zusätzlich
D

ienstleistungen
um

fassen,verpflichtet
w

erden,
in

ihrem
A

ntrag
auf

Teilnahm
e

oder
in

ihrem
A

ngebot
die

N
am

en
und

die
berufliche

B
efähigung

der
P

ersonen
anzugeben,

die
für

die
E

rbringung
der

Leistung
als

verantw
ortlich

vorgesehen
sind.

(2)
B

ew
erber-

und
B

ietergem
einschaften

sind
w

ie
E

inzelbew
erber

und
-bieter

zu
behan-

deln.
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

darf
nicht

verlangen,
dass

G
ruppen

von
U

nternehm
en

eine
bestim

m
te

R
echtsform

haben
m

üssen,um
einen

A
ntrag

aufTeilnahm
e

zu
stellen

oder
ein

A
n-

gebotabzugeben.S
ofern

erforderlich
kann

der
öffentliche

A
uftraggeber

in
den

V
ergabeunterla-

gen
B

edingungen
festlegen,

w
ie

G
ruppen

von
U

nternehm
en

die
E

ignungskriterien
zu

erfüllen
und

den
A

uftrag
auszuführen

haben;solche
B

edingungen
m

üssen
durch

sachliche
G

ründe
ge-

rechtfertigtund
angem

essen
sein.

(3)
U

nbeschadet
des

A
bsatzes

2
kann

der
öffentliche

A
uftraggeber

verlangen,
dass

eine
B

ietergem
einschaftnach

Zuschlagserteilung
eine

bestim
m

te
R

echtsform
annim

m
t,sow

eitdies
fürdie

ordnungsgem
äße

D
urchführung

des
A

uftrags
erforderlich

ist.

§
44

B
efähigung

und
Erlaubnis

zurB
erufsausübung

(1)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

kann
verlangen,

dass
B

ew
erber

oder
B

ieter
je

nach
den

R
echtsvorschriften

des
S

taates,
in

dem
sie

niedergelassen
sind,

entw
eder

die
E

intragung
in

einem
B

erufs-
oder

H
andelsregister

dieses
S

taates
nachw

eisen
oder

aufandere
W

eise
die

er-
laubte

B
erufsausübung

nachw
eisen.

Für
die

M
itgliedstaaten

der
E

uropäischen
U

nion
sind

die
jew

eiligen
B

erufs-
oder

H
andelsregister

und
die

B
escheinigungen

oder
E

rklärungen
über

die
B

erufsausübung
in

A
nhang

X
IderR

ichtlinie
2014/24/E

U
des

E
uropäischen

P
arlam

ents
und

des
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R
ates

vom
26.Februar2014

überdie
öffentliche

A
uftragsvergabe

und
zurA

ufhebung
derR

icht-
linie

2004/18/E
G

(A
B

l.L
94

vom
28.3.2014,S.65)aufgeführt.

(2)
B

eider
V

ergabe
öffentlicher

D
ienstleistungsaufträge

kann
der

öffentliche
A

uftraggeber
dann,

w
enn

B
ew

erber
oder

B
ieter

eine
bestim

m
te

B
erechtigung

besitzen
oder

M
itglied

einer
bestim

m
ten

O
rganisation

sein
m

üssen,
um

die
betreffende

D
ienstleistung

in
ihrem

H
erkunfts-

staaterbringen
zu

können,von
den

B
ew

erbern
oder

B
ietern

verlangen,ihre
B

erechtigung
oder

M
itgliedschaftnachzuw

eisen.

§
45

W
irtschaftliche

und
finanzielle

Leistungsfähigkeit
(1)

D
er

öffentliche
A

uftraggeber
kann

im
H

inblick
auf

die
w

irtschaftliche
und

finanzielle
Leistungsfähigkeitder

Bew
erber

oder
B

ieter
A

nforderungen
stellen,

die
sicherstellen,

dass
die

B
ew

erber
oder

B
ieter

über
die

erforderlichen
w

irtschaftlichen
und

finanziellen
K

apazitäten
für

die
A

usführung
des

A
uftrags

verfügen.Zu
diesem

Zw
eck

kann
erinsbesondere

Folgendes
ver-

langen:

1.
einen

bestim
m

ten
M

indestjahresum
satz,

einschließlich
eines

bestim
m

ten
M

indestjahres-
um

satzes
in

dem
Tätigkeitsbereich

des
A

uftrags,

2.
Inform

ationen
überdie

B
ilanzen

derB
ew

erberoderB
ieter;dabeikann

das
in

den
B

ilanzen
angegebene

V
erhältnis

zw
ischen

V
erm

ögen
und

V
erbindlichkeiten

dann
berücksichtigt

w
erden,w

enn
der

öffentliche
A

uftraggeber
transparente,objektive

und
nichtdiskrim

inieren-
de

M
ethoden

und
K

riterien
fürdie

B
erücksichtigung

anw
endetund

die
M

ethoden
und

K
rite-

rien
in

den
V

ergabeunterlagen
angibt,oder

3.
eine

B
erufs-oderB

etriebshaftpflichtversicherung
in

bestim
m

tergeeigneterH
öhe.

(2)
S

ofern
ein

M
indestjahresum

satz
verlangt

w
ird,

darf
dieser

das
Zw

eifache
des

ge-
schätzten

A
uftragsw

erts
nur

überschreiten,
w

enn
aufgrund

der
A

rt
des

A
uftragsgegenstands

spezielle
R

isiken
bestehen.

D
er

öffentliche
A

uftraggeber
hat

eine
solche

A
nforderung

in
den

V
ergabeunterlagen

oderim
V

ergabeverm
erk

hinreichend
zu

begründen.

(3)
Istein

öffentlicher
A

uftrag
in

Lose
unterteilt,finden

die
A

bsätze
1

und
2

aufjedes
ein-

zelne
Los

A
nw

endung.D
er

öffentliche
A

uftraggeber
kann

jedoch
für

den
Fall,dass

der
erfolg-

reiche
B

ieter
den

Zuschlag
für

m
ehrere

gleichzeitig
auszuführende

Lose
erhält,einen

M
indest-

jahresum
satz

verlangen,dersich
aufdiese

G
ruppe

von
Losen

bezieht.

(4)
A

ls
B

eleg
der

erforderlichen
w

irtschaftlichen
und

finanziellen
Leistungsfähigkeit

des
B

ew
erbers

oder
B

ieters
kann

der
öffentliche

A
uftraggeber

in
der

R
egeldie

V
orlage

einer
oder

m
ehrererderfolgenden

U
nterlagen

verlangen:

1.
entsprechende

B
ankerklärungen,

2.
N

achw
eis

einerentsprechenden
B

erufs-oderB
etriebshaftpflichtversicherung,

3.
Jahresabschlüsse

oder
A

uszüge
von

Jahresabschlüssen,
falls

deren
Veröffentlichung

in
dem

Land,in
dem

der
B

ew
erber

oder
B

ieter
niedergelassen

ist,gesetzlich
vorgeschrieben

ist,

4.
eine

E
rklärung

über
den

G
esam

tum
satz

und
gegebenenfalls

den
U

m
satz

in
dem

Tätig-
keitsbereich

des
A

uftrags;
eine

solche
Erklärung

kann
höchstens

für
die

letzten
dreiG

e-
schäftsjahre

verlangtw
erden

und
nur,sofern

entsprechende
A

ngaben
verfügbarsind.

(5)
K

ann
ein

B
ew

erberoderB
ieteraus

einem
berechtigten

G
rund

die
geforderten

U
nterla-

gen
nicht

beibringen,
so

kann
er

seine
w

irtschaftliche
und

finanzielle
Leistungsfähigkeit

durch
V

orlage
anderer,vom

öffentlichen
A

uftraggeberals
geeignetangesehenerU

nterlagen
belegen.
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§
46

Technische
und

berufliche
Leistungsfähigkeit

(1)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

kann
im

H
inblick

auf
die

technische
und

berufliche
Leis-

tungsfähigkeitder
B

ew
erber

oder
B

ieter
A

nforderungen
stellen,die

sicherstellen,dass
die

B
e-

w
erber

oder
B

ieter
über

die
erforderlichen

personellen
und

technischen
M

ittel
sow

ie
ausrei-

chende
E

rfahrungen
verfügen,um

den
A

uftrag
in

angem
essenerQ

ualitätausführen
zu

können.
B

ei
Lieferaufträgen,

für
die

V
erlege-

oder
Installationsarbeiten

erforderlich
sind,

sow
ie

bei
D

ienstleistungsaufträgen
darf

die
berufliche

Leistungsfähigkeit
der

U
nternehm

en
auch

anhand
ihrerFachkunde,Effizienz,E

rfahrung
und

V
erlässlichkeitbeurteiltw

erden.

(2)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

kann
die

berufliche
Leistungsfähigkeit

eines
B

ew
erbers

oderB
ieters

verneinen,w
enn

erfestgestellthat,dass
dieserInteressen

hat,die
m

itderA
usfüh-

rung
des

öffentlichen
A

uftrags
im

W
iderspruch

stehen
und

sie
nachteilig

beeinflussen
könnten.

(3)
A

ls
B

eleg
der

erforderlichen
technischen

und
beruflichen

Leistungsfähigkeit
des

B
e-

w
erbers

oder
B

ieters
kann

der
öffentliche

A
uftraggeber

je
nach

A
rt,

V
erw

endungszw
eck

und
M

enge
oder

U
m

fang
der

zu
erbringenden

Liefer-
oder

D
ienstleistungen

ausschließlich
die

V
or-

lage
von

eineroderm
ehrererderfolgenden

U
nterlagen

verlangen:

1.
geeignete

R
eferenzen

über
früher

ausgeführte
Liefer-

und
D

ienstleistungsaufträge
in

Form
einer

Liste
der

in
den

letzten
höchstens

dreiJahren
erbrachten

w
esentlichen

Liefer-
oder

D
ienstleistungen,

m
it

A
ngabe

des
W

erts,
des

Liefer-
beziehungsw

eise
E

rbringungszeit-
punkts

sow
ie

des
öffentlichen

oderprivaten
E

m
pfängers;sow

eiterforderlich,um
einen

aus-
reichenden

W
ettbew

erb
sicherzustellen,

kann
der

öffentliche
A

uftraggeber
darauf

hinw
ei-

sen,dass
erauch

einschlägige
Liefer-oderD

ienstleistungen
berücksichtigen

w
ird,die

m
ehr

als
dreiJahre

zurückliegen,

2.
A

ngabe
der

technischen
Fachkräfte

oder
der

technischen
S

tellen,
die

im
Zusam

m
enhang

m
it

der
Leistungserbringung

eingesetzt
w

erden
sollen,

unabhängig
davon,

ob
diese

dem
U

nternehm
en

angehören
oder

nicht,und
zw

ar
insbesondere

derjenigen,die
m

itder
Q

uali-
tätskontrolle

beauftragtsind,

3.
B

eschreibung
dertechnischen

A
usrüstung,derM

aßnahm
en

zurQ
ualitätssicherung

und
der

U
ntersuchungs-und

Forschungsm
öglichkeiten

des
U

nternehm
ens,

4.
A

ngabe
des

Lieferkettenm
anagem

ent-und
-überw

achungssystem
s,das

dem
U

nternehm
en

zurV
ertragserfüllung

zurV
erfügung

steht,

5.
bei

kom
plexer

A
rt

der
zu

erbringenden
Leistung

oder
bei

solchen
Leistungen,

die
aus-

nahm
sw

eise
einem

besonderen
Zw

eck
dienen

sollen,
eine

K
ontrolle,

die
vom

öffentlichen
A

uftraggeber
oder

in
dessen

N
am

en
von

einer
zuständigen

am
tlichen

S
telle

im
N

iederlas-
sungsstaatdes

U
nternehm

ens
durchgeführtw

ird;diese
K

ontrolle
betrifftdie

P
roduktionska-

pazität
beziehungsw

eise
die

technische
Leistungsfähigkeit

und
erforderlichenfalls

die
U

n-
tersuchungs-

und
Forschungsm

öglichkeiten
des

U
nternehm

ens
sow

ie
die

von
diesem

für
die

Q
ualitätskontrolle

getroffenen
V

orkehrungen,

6.
S

tudien-
und

A
usbildungsnachw

eise
sow

ie
B

escheinigungen
über

die
E

rlaubnis
zur

B
e-

rufsausübung
für

die
Inhaberin,

den
Inhaber

oder
die

Führungskräfte
des

U
nternehm

ens,
sofern

diese
N

achw
eise

nichtals
Zuschlagskriterium

bew
ertetw

erden,

7.
A

ngabe
der

U
m

w
eltm

anagem
entm

aßnahm
en,

die
das

U
nternehm

en
w

ährend
der

A
uf-

tragsausführung
anw

endet,

8.
E

rklärung,aus
derdie

durchschnittliche
jährliche

B
eschäftigtenzahldes

U
nternehm

ens
und

die
ZahlseinerFührungskräfte

in
den

letzten
dreiJahren

ersichtlich
ist,

9.
E

rklärung,
aus

der
ersichtlich

ist,
über

w
elche

A
usstattung,

w
elche

G
eräte

und
w

elche
technische

A
usrüstung

das
U

nternehm
en

fürdie
A

usführung
des

A
uftrags

verfügt,

10.
A

ngabe,w
elche

Teile
des

A
uftrags

das
U

nternehm
en

unter
U

m
ständen

als
U

nteraufträge
zu

vergeben
beabsichtigt,
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11.
beiLieferleistungen:

a)
M

uster,
B

eschreibungen
oder

Fotografien
der

zu
liefernden

G
üter,

w
obeidie

E
chtheit

aufV
erlangen

des
öffentlichen

A
uftraggebers

nachzuw
eisen

ist,oder

b)
B

escheinigungen,die
von

als
zuständig

anerkannten
Instituten

oder
am

tlichen
S

tellen
für

Q
ualitätskontrolle

ausgestelltw
urden,m

itdenen
bestätigtw

ird,dass
die

durch
ent-

sprechende
B

ezugnahm
en

genau
bezeichneten

G
üter

bestim
m

ten
technischen

A
nfor-

derungen
oderN

orm
en

entsprechen.§
47

Eignungsleihe
(1)

E
in

B
ew

erber
oder

B
ieter

kann
für

einen
bestim

m
ten

öffentlichen
A

uftrag
im

H
inblick

auf
die

erforderliche
w

irtschaftliche
und

finanzielle
sow

ie
die

technische
und

berufliche
Leis-

tungsfähigkeitdie
K

apazitäten
anderer

U
nternehm

en
in

A
nspruch

nehm
en,w

enn
er

nachw
eist,

dass
ihm

die
für

den
A

uftrag
erforderlichen

M
itteltatsächlich

zur
V

erfügung
stehen

w
erden,in-

dem
er

beispielsw
eise

eine
entsprechende

V
erpflichtungserklärung

dieser
U

nternehm
en

vor-
legt.

D
iese

M
öglichkeit

besteht
unabhängig

von
der

R
echtsnatur

der
zw

ischen
dem

B
ew

erber
oder

B
ieter

und
den

anderen
U

nternehm
en

bestehenden
V

erbindungen.
E

in
B

ew
erber

oder
B

ieterkann
jedoch

im
H

inblick
aufN

achw
eise

fürdie
erforderliche

berufliche
Leistungsfähigkeit

w
ie

A
usbildungs-und

B
efähigungsnachw

eise
nach

§
46

A
bsatz

3
N

um
m

er6
oderdie

einschlä-
gige

berufliche
E

rfahrung
die

K
apazitäten

andererU
nternehm

en
nurdann

in
A

nspruch
nehm

en,
w

enn
diese

die
Leistung

erbringen,fürdie
diese

K
apazitäten

benötigtw
erden.

(2)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

überprüftim
R

ahm
en

der
E

ignungsprüfung,ob
die

U
nter-

nehm
en,deren

K
apazitäten

derB
ew

erberoderBieterfürdie
E

rfüllung
bestim

m
terE

ignungskri-
terien

in
A

nspruch
nehm

en
w

ill,
die

entsprechenden
E

ignungskriterien
erfüllen

und
ob

A
us-

schlussgründe
vorliegen.LegtderB

ew
erberoderB

ietereine
E

inheitliche
E

uropäische
E

igener-
klärung

nach
§

50
vor,

so
m

uss
diese

auch
die

A
ngaben

enthalten,
die

für
die

Ü
berprüfung

nach
S

atz
1

erforderlich
sind.D

eröffentliche
A

uftraggeberschreibtvor,dass
derB

ew
erberoder

B
ieter

ein
U

nternehm
en,

das
das

entsprechende
E

ignungskriterium
nicht

erfüllt
oder

beidem
zw

ingende
A

usschlussgründe
nach

§
123

des
G

esetzes
gegen

W
ettbew

erbsbeschränkungen
vorliegen,

ersetzen
m

uss.
E

r
kann

vorschreiben,dass
der

B
ew

erber
oder

B
ieter

auch
ein

U
n-

ternehm
en,

bei
dem

fakultative
A

usschlussgründe
nach

§
124

des
G

esetzes
gegen

W
ettbe-

w
erbsbeschränkungen

vorliegen,
ersetzen

m
uss.

D
er

öffentliche
A

uftraggeber
kann

dem
B

e-
w

erberoderB
ieterdafüreine

Fristsetzen.

(3)
N

im
m

tein
B

ew
erberoderB

ieterdie
K

apazitäten
eines

anderen
U

nternehm
ens

im
H

in-
blick

aufdie
erforderliche

w
irtschaftliche

und
finanzielle

Leistungsfähigkeitin
A

nspruch,so
kann

der
öffentliche

A
uftraggeber

eine
gem

einsam
e

H
aftung

des
B

ew
erbers

oder
B

ieters
und

des
anderen

U
nternehm

ens
für

die
A

uftragsausführung
entsprechend

des
U

m
fangs

der
E

ignungs-
leihe

verlangen.

(4)
D

ie
A

bsätze
1

bis
3

gelten
auch

fürB
ew

erber-oderB
ietergem

einschaften.

(5)
D

eröffentliche
A

uftraggeberkann
vorschreiben,dass

bestim
m

te
kritische

A
ufgaben

bei
D

ienstleistungsaufträgen
oder

kritische
V

erlege-
oder

Installationsarbeiten
im

Zusam
m

enhang
m

it
einem

Lieferauftrag
direkt

vom
B

ieter
selbst

oder
im

Falleiner
B

ietergem
einschaft

von
ei-

nem
Teilnehm

erderB
ietergem

einschaftausgeführtw
erden

m
üssen.

§
48

B
eleg

derEignung
und

des
N

icht-Vorliegens
von

A
usschlussgründen

(1)
In

der
A

uftragsbekanntm
achung

oder
der

A
ufforderung

zur
Interessensbestätigung

ist
neben

den
E

ignungskriterien
ferner

anzugeben,
m

it
w

elchen
U

nterlagen
(E

igenerklärungen,
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A
ngaben,

B
escheinigungen

und
sonstige

N
achw

eise)
B

ew
erber

oder
B

ieter
ihre

E
ignung

ge-
m

äß
den

§§
43

bis
47

und
das

N
ichtvorliegen

von
A

usschlussgründen
zu

belegen
haben.

(2)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

fordert
grundsätzlich

die
V

orlage
von

E
igenerklärungen

an.
W

enn
der

öffentliche
A

uftraggeber
B

escheinigungen
und

sonstige
N

achw
eise

anfordert,
verlangterin

derR
egelsolche,die

vom
O

nline-D
okum

entenarchiv
e-C

ertis
abgedecktsind.

(3)
A

ls
vorläufigen

B
eleg

der
E

ignung
und

des
N

ichtvorliegens
von

A
usschlussgründen

akzeptiertderöffentliche
A

uftraggeberdie
V

orlage
einerE

inheitlichen
E

uropäischen
E

igenerklä-
rung

nach
§

50.

(4)
A

ls
ausreichenden

B
eleg

dafür,dass
die

in
§

123
A

bsatz
1

bis
3

des
G

esetzes
gegen

W
ettbew

erbsbeschränkungen
genannten

A
usschlussgründe

aufden
B

ew
erberoderB

ieternicht
zutreffen,erkenntderöffentliche

A
uftraggebereinen

A
uszug

aus
einem

einschlägigen
R

egister,
insbesondere

ein
Führungszeugnis

aus
dem

B
undeszentralregisteroder,in

E
rm

angelung
eines

solchen,
eine

gleichw
ertige

B
escheinigung

einer
zuständigen

G
erichts-

oder
V

erw
altungsbe-

hörde
des

H
erkunftslandes

oderdes
N

iederlassungsstaates
des

B
ew

erbers
oderB

ieters
an.

(5)
A

ls
ausreichenden

B
eleg

dafür,
dass

die
in

§
123

A
bsatz

4
und

in
§

124
A

bsatz
1

N
um

m
er

2
des

G
esetzes

gegen
W

ettbew
erbsbeschränkungen

genannten
A

usschlussgründe
aufden

B
ew

erber
oderB

ieter
nichtzutreffen,erkenntder

öffentliche
A

uftraggeber
eine

von
der

zuständigen
B

ehörde
des

H
erkunftslandes

oder
des

N
iederlassungsstaates

des
B

ew
erbers

oderB
ieters

ausgestellte
B

escheinigung
an.

(6)
W

erden
U

rkunden
oder

B
escheinigungen

nach
den

A
bsätzen

4
und

5
von

dem
H

er-
kunftsland

oder
dem

N
iederlassungsstaat

des
B

ew
erbers

oder
B

ieters
nicht

ausgestellt
oder

w
erden

darin
nicht

alle
A

usschlussgründe
nach

§
123

A
bsatz

1
bis

4
sow

ie
§

124
A

bsatz
1

N
um

m
er

2
des

G
esetzes

gegen
W

ettbew
erbsbeschränkungen

erw
ähnt,

so
können

sie
durch

eine
V

ersicherung
an

E
ides

stattersetztw
erden.In

den
S

taaten,in
denen

es
keine

V
ersiche-

rung
an

E
ides

statt
gibt,

darf
die

V
ersicherung

an
E

ides
statt

durch
eine

förm
liche

E
rklärung

ersetzt
w

erden,
die

ein
V

ertreter
des

betreffenden
U

nternehm
ens

vor
einer

zuständigen
G

e-
richts-

oder
V

erw
altungsbehörde,

einem
N

otar
oder

einer
dazu

bevollm
ächtigten

B
erufs-

oder
H

andelsorganisation
des

H
erkunftslandes

oderdes
N

iederlassungsstaates
des

B
ew

erbers
oder

B
ieters

abgibt.

(7)
D

eröffentliche
A

uftraggeberkann
B

ew
erberoderB

ieterauffordern,die
erhaltenen

U
n-

terlagen
zu

erläutern.

(8)
S

ofern
der

B
ew

erber
oder

B
ieter

in
einem

am
tlichen

V
erzeichnis

eingetragen
istoder

über
eine

Zertifizierung
verfügt,

die
jew

eils
den

A
nforderungen

des
A

rtikel
64

der
R

ichtlinie
2014/24/E

U
entsprechen,w

erden
die

im
am

tlichen
V

erzeichnis
oder

dem
Zertifizierungssystem

niedergelegten
U

nterlagen
und

A
ngaben

vom
öffentlichen

A
uftraggebernurin

begründeten
Fäl-

len
in

Zw
eifelgezogen

(E
ignungsverm

utung).E
in

den
A

nforderungen
des

A
rtikels

64
derR

icht-
linie

2014/24/E
U

entsprechendes
am

tliches
V

erzeichnis
kann

auch
durch

Industrie-
und

H
an-

delskam
m

ern
eingerichtet

w
erden.

D
ie

Industrie-
und

H
andelskam

m
ern

bedienen
sich

beider
Führung

des
am

tlichen
V

erzeichnisses
einer

gem
einsam

en
verzeichnisführenden

S
telle.

D
er

öffentliche
A

uftraggeber
kann

m
itB

lick
aufdie

E
ntrichtung

von
S

teuern,A
bgaben

oder
S

ozial-
versicherungsbeiträgen

die
gesonderte

V
orlage

einer
entsprechenden

B
escheinigung

verlan-
gen.

§
49

B
eleg

derEinhaltung
von

N
orm

en
derQ

ualitätssicherung
und

des
U

m
w

eltm
anagem

ents
(1)

V
erlangt

der
öffentliche

A
uftraggeber

als
B

eleg
dafür,

dass
B

ew
erber

oder
B

ieter
be-

stim
m

te
N

orm
en

der
Q

ualitätssicherung
erfüllen,die

V
orlage

von
B

escheinigungen
unabhängi-

gerS
tellen,so

beziehtsich
deröffentliche

A
uftraggeberaufQ

ualitätssicherungssystem
e,die

1.
den

einschlägigen
europäischen

N
orm

en
genügen

und

2.
von

akkreditierten
S

tellen
zertifiziertsind.
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D
er

öffentliche
A

uftraggeber
erkennt

auch
gleichw

ertige
B

escheinigungen
von

akkreditierten
S

tellen
aus

anderen
S

taaten
an.K

onnte
ein

B
ew

erberoderB
ieteraus

G
ründen,die

ernichtzu
vertreten

hat,die
betreffenden

B
escheinigungen

nichtinnerhalb
einer

angem
essenen

Fristein-
holen,so

m
uss

der
öffentliche

A
uftraggeber

auch
andere

U
nterlagen

über
gleichw

ertige
Q

uali-
tätssicherungssystem

e
anerkennen,sofern

der
Bew

erber
oder

B
ieter

nachw
eist,

dass
die

vor-
geschlagenen

Q
ualitätssicherungsm

aßnahm
en

den
geforderten

Q
ualitätssicherungsnorm

en
entsprechen.

(2)
V

erlangt
der

öffentliche
A

uftraggeber
als

B
eleg

dafür,
dass

B
ew

erber
oder

B
ieter

be-
stim

m
te

S
ystem

e
oder

N
orm

en
des

U
m

w
eltm

anagem
ents

erfüllen,die
V

orlage
von

B
escheini-

gungen
unabhängigerStellen,so

beziehtsich
deröffentliche

A
uftraggeber

1.
entw

eder
auf

das
G

em
einschaftssystem

für
das

U
m

w
eltm

anagem
ent

und
die

U
m

w
eltbe-

triebsprüfung
E

M
A

S
derE

uropäischen
U

nion
oder

2.
auf

andere
nach

A
rtikel45

der
V

erordnung
(EG

)
N

r.
1221/2009

des
E

uropäischen
P

arla-
m

ents
und

des
R

ates
vom

25.N
ovem

ber2009
überdie

freiw
illige

Teilnahm
e

von
O

rganisa-
tionen

an
einem

G
em

einschaftssystem
für

U
m

w
eltm

anagem
ent

und
U

m
w

eltbetriebsprü-
fung

(A
B

l.L
342

vom
22.12.2009,S

.1)anerkannte
U

m
w

eltm
anagem

entsystem
e

oder

3.
auf

andere
N

orm
en

für
das

U
m

w
eltm

anagem
ent,

die
auf

den
einschlägigen

europäischen
oderinternationalen

N
orm

en
beruhen

und
von

akkreditierten
S

tellen
zertifiziertsind.

D
er

öffentliche
A

uftraggeber
erkenntauch

gleichw
ertige

B
escheinigungen

von
S

tellen
in

ande-
ren

S
taaten

an.H
atte

ein
B

ew
erberoderB

ieteraus
G

ründen,die
ihm

nichtzugerechnetw
erden

können,nachw
eislich

keinen
Zugang

zu
den

betreffenden
B

escheinigungen
oderaus

G
ründen,

die
er

nicht
zu

vertreten
hat,

keine
M

öglichkeit,
diese

innerhalb
der

einschlägigen
Fristen

zu
erlangen,

so
m

uss
der

öffentliche
A

uftraggeber
auch

andere
U

nterlagen
über

gleichw
ertige

U
m

w
eltm

anagem
entm

aßnahm
en

anerkennen,
sofern

der
B

ew
erber

oder
B

ieter
nachw

eist,
dass

diese
M

aßnahm
en

m
itdenen,die

nach
dem

geltenden
S

ystem
oder

den
geltenden

N
or-

m
en

fürdas
U

m
w

eltm
anagem

enterforderlich
sind,gleichw

ertig
sind.

§
50

Einheitliche
Europäische

Eigenerklärung
(1)

D
ie

E
inheitliche

E
uropäische

E
igenerklärung

istin
derForm

des
A

nhangs
2

derD
urch-

führungsverordnung
der

K
om

m
ission

(E
U

)
N

r.7/2016
vom

5.Januar
2016

zur
E

inführung
des

S
tandardform

ulars
für

die
E

inheitliche
E

uropäische
E

igenerklärung
(A

B
l.L

3
vom

6.1.2016,S.
16)

zu
überm

itteln.B
ew

erber
oder

B
ieterkönnen

eine
bereits

beieinerfrüheren
A

uftragsverga-
be

verw
endete

E
inheitliche

E
uropäische

E
igenerklärung

w
iederverw

enden,
sofern

sie
bestäti-

gen,dass
die

darin
enthaltenen

Inform
ationen

w
eiterhin

zutreffend
sind.

(2)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

kann
beiÜ

berm
ittlung

einer
E

inheitlichen
E

uropäischen
E

igenerklärung
B

ew
erber

oder
B

ieter
jederzeit

w
ährend

des
V

erfahrens
auffordern,

säm
tliche

oder
einen

Teilder
nach

den
§§

44
bis

49
geforderten

U
nterlagen

beizubringen,w
enn

dies
zur

angem
essenen

D
urchführung

des
V

erfahrens
erforderlich

ist.V
orderZuschlagserteilung

fordert
der

öffentliche
A

uftraggeber
den

B
ieter,an

den
er

den
A

uftrag
vergeben

w
ill,auf,die

geforder-
ten

U
nterlagen

beizubringen.

(3)
U

ngeachtetvon
A

bsatz
2

m
üssen

B
ew

erber
oder

B
ieter

keine
U

nterlagen
beibringen,

sofern
und

sow
eitdie

zuschlagerteilende
S

telle

1.
die

U
nterlagen

übereine
fürden

öffentlichen
A

uftraggeberkostenfreie
D

atenbank
innerhalb

der
E

uropäischen
U

nion,
insbesondere

im
R

ahm
en

eines
P

räqualifikationssystem
s,

erhal-
ten

kann
oder

2.
bereits

im
B

esitz
derU

nterlagen
ist.
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§
51

B
egrenzung

derAnzahlderB
ew

erber
(1)

B
eiallen

V
erfahrensarten

m
it

A
usnahm

e
des

offenen
V

erfahrens
kann

der
öffentliche

A
uftraggeber

die
Zahlder

geeigneten
B

ew
erber,

die
zur

A
bgabe

eines
A

ngebots
aufgefordert

oderzum
D

ialog
eingeladen

w
erden,begrenzen,sofern

genügend
geeignete

B
ew

erberzurV
er-

fügung
stehen.D

azu
gibtderöffentliche

A
uftraggeberin

derA
uftragsbekanntm

achung
oderder

A
ufforderung

zur
Interessensbestätigung

die
von

ihm
vorgesehenen

objektiven
und

nicht
dis-

krim
inierenden

E
ignungskriterien

für
die

B
egrenzung

der
Zahl,

die
vorgesehene

M
indestzahl

und
gegebenenfalls

auch
die

H
öchstzahldereinzuladenden

B
ew

erberan.

(2)
D

ie
vom

öffentlichen
A

uftraggeber
vorgesehene

M
indestzahl

der
einzuladenden

B
e-

w
erberdarfnichtniedrigerals

dreisein,beim
nichtoffenen

V
erfahren

nichtniedrigerals
fünf.In

jedem
Fallm

uss
die

vorgesehene
M

indestzahlausreichend
hoch

sein,
dass

der
W

ettbew
erb

gew
ährleistetist.

(3)
S

ofern
geeignete

B
ew

erber
in

ausreichender
Zahlzur

V
erfügung

stehen,
lädt

der
öf-

fentliche
A

uftraggeber
eine

A
nzahlvon

geeigneten
B

ew
erbern

ein,
die

nicht
niedriger

als
die

festgelegte
M

indestzahlan
B

ew
erbern

ist.S
ofern

die
Zahlgeeigneter

Bew
erber

unter
der

M
in-

destzahlliegt,kann
deröffentliche

A
uftraggeberdas

V
ergabeverfahren

fortführen,indem
erden

oderdie
B

ew
erbereinlädt,die

überdie
geforderte

E
ignung

verfügen.A
ndere

U
nternehm

en,die
sich

nicht
um

die
Teilnahm

e
bew

orben
haben,

oder
B

ew
erber,

die
nicht

über
die

geforderte
E

ignung
verfügen,dürfen

nichtzu
dem

selben
V

erfahren
zugelassen

w
erden.

U
nterabschnitt6

E
inreichung,Form

und
U

m
gang

m
itInteressensbekundungen,Interessensbestätigungen,Teil-

nahm
eanträgen

und
A

ngeboten

§
52

A
ufforderung

zurInteressensbestätigung,zurA
ngebotsabgabe,zurVerhandlung

oder
zurTeilnahm

e
am

D
ialog

(1)
Ist

ein
Teilnahm

ew
ettbew

erb
durchgeführt

w
orden,

w
ählt

der
öffentliche

A
uftraggeber

gem
äß

§
51

B
ew

erber
aus,die

er
auffordert,in

einem
nichtoffenen

V
erfahren

oder
einem

V
er-

handlungsverfahren
ein

A
ngeboteinzureichen,am

w
ettbew

erblichen
D

ialog
teilzunehm

en
oder

an
V

erhandlungen
im

R
ahm

en
einerInnovationspartnerschaftteilzunehm

en.

(2)
D

ie
A

ufforderung
nach

Absatz
1

enthältm
indestens:

1.
einen

H
inw

eis
aufdie

veröffentlichte
A

uftragsbekanntm
achung,

2.
den

Tag,bis
zu

dem
ein

A
ngeboteingehen

m
uss,die

A
nschriftderS

telle,beideres
einzu-

reichen
ist,die

ArtderE
inreichung

sow
ie

die
S

prache,in
deres

abzufassen
ist,

3.
beim

w
ettbew

erblichen
D

ialog
den

Term
in

und
den

O
rtdes

B
eginns

derD
ialogphase

sow
ie

die
verw

endete
S

prache,

4.
die

B
ezeichnung

der
gegebenenfalls

beizufügenden
U

nterlagen,sofern
nichtbereits

in
der

A
uftragsbekanntm

achung
enthalten,

5.
die

Zuschlagskriterien
sow

ie
deren

G
ew

ichtung
oder

gegebenenfalls
die

K
riterien

in
der

R
angfolge

ihrer
B

edeutung,
w

enn
diese

A
ngaben

nicht
bereits

in
der

A
uftragsbekanntm

a-
chung

oderin
derA

ufforderung
zurInteressensbestätigung

enthalten
sind.

B
eiöffentlichen

A
ufträgen,die

in
einem

w
ettbew

erblichen
D

ialog
oderim

R
ahm

en
einerInnova-

tionspartnerschaft
vergeben

w
erden,

sind
die

in
N

um
m

er
2

genannten
A

ngaben
nicht

in
der
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A
ufforderung

zurTeilnahm
e

am
D

ialog
oderan

den
V

erhandlungen
aufzuführen,sondern

in
der

A
ufforderung

zurA
ngebotsabgabe.

(3)
Im

Falle
einer

V
orinform

ation
nach

§
38

A
bsatz

4
fordert

der
öffentliche

A
uftraggeber

gleichzeitig
alle

U
nternehm

en,
die

eine
Interessensbekundung

überm
ittelt

haben,
nach

§
38

A
bsatz

5
auf,ihr

Interesse
zu

bestätigen.D
iese

A
ufforderung

um
fasstzum

indestfolgende
A

n-
gaben:

1.
U

m
fang

des
A

uftrags,
einschließlich

aller
O

ptionen
auf

zusätzliche
A

ufträge,
und,

sofern
m

öglich,eine
E

inschätzung
der

Fristfür
die

A
usübung

dieser
O

ptionen;beiw
iederkehren-

den
A

ufträgen
A

rtund
U

m
fang

und,sofern
m

öglich,das
voraussichtliche

D
atum

derV
eröf-

fentlichung
zukünftiger

A
uftragsbekanntm

achungen
für

die
Liefer-

oder
D

ienstleistungen,
die

G
egenstand

des
A

uftrags
sein

soll,

2.
A

rtdes
V

erfahrens,

3.
gegebenenfalls

Zeitpunkt,an
dem

die
Lieferleistung

erbrachtoderdie
D

ienstleistung
begin-

nen
oderabgeschlossen

sein
sollen,

4.
Internetadresse,

über
die

die
V

ergabeunterlagen
unentgeltlich,

uneingeschränkt
und

voll-
ständig

direktverfügbarsind,

5.
falls

kein
elektronischerZugang

zu
den

V
ergabeunterlagen

bereitgestelltw
erden

kann,A
n-

schriftund
S

chlussterm
in

fürdie
A

nforderung
derV

ergabeunterlagen
sow

ie
die

S
prache,in

derdie
Interessensbekundung

abzufassen
ist,

6.
A

nschriftdes
öffentlichen

A
uftraggebers,derden

Zuschlag
erteilt,

7.
alle

w
irtschaftlichen

und
technischen

A
nforderungen,

finanziellen
S

icherheiten
und

A
nga-

ben,die
von

den
U

nternehm
en

verlangtw
erden,

8.
A

rtdes
A

uftrags,derG
egenstand

des
V

ergabeverfahrens
istund

9.
die

Zuschlagskriterien
sow

ie
deren

G
ew

ichtung
oder

gegebenenfalls
die

K
riterien

in
der

R
angfolge

ihrer
B

edeutung,
w

enn
diese

A
ngaben

nicht
bereits

in
der

V
orinform

ation
oder

den
V

ergabeunterlagen
enthalten

sind.

§
53

Form
und

Ü
berm

ittlung
derInteressensbekundungen,Interessensbestätigungen,Teil-

nahm
eanträge

und
Angebote

(1)
D

ie
U

nternehm
en

überm
itteln

ihre
Interessensbekundungen,

Interessensbestätigun-
gen,Teilnahm

eanträge
und

A
ngebote

in
Textform

nach
§

126b
des

B
ürgerlichen

G
esetzbuchs

m
ithilfe

elektronischerM
ittelgem

äß
§

10.

(2)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

istnichtverpflichtet,die
E

inreichung
von

A
ngeboten

m
it-

hilfe
elektronischer

M
ittelzu

verlangen,
w

enn
auf

die
zur

E
inreichung

erforderlichen
elektroni-

schen
M

itteleiner
der

in
§

41
A

bsatz
2

N
um

m
er

1
bis

3
genannten

G
ründe

zutrifftoder
w

enn
zugleich

physische
oder

m
aßstabsgetreue

M
odelle

einzureichen
sind,

die
nicht

elektronisch
überm

itteltw
erden

können.In
diesen

Fällen
erfolgtdie

K
om

m
unikation

aufdem
P

ostw
eg

oder
aufeinem

anderen
geeigneten

W
eg

oderin
K

om
bination

von
postalischem

odereinem
anderen

geeigneten
W

eg
und

Verw
endung

elektronischer
M

ittel.
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

gibt
im

V
ergabeverm

erk
die

G
ründe

an,w
arum

die
A

ngebote
m

ithilfe
anderer

als
elektronischer

M
ittel

eingereichtw
erden

können.

(3)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

prüft,
ob

zu
überm

ittelnde
D

aten
erhöhte

A
nforderungen

an
die

S
icherheitstellen.S

ow
eites

erforderlich
ist,kann

deröffentliche
A

uftraggeberverlangen,
dass

Interessensbekundungen,Interessensbestätigungen,Teilnahm
eanträge

und
A

ngebote
m

it
einer

fortgeschrittenen
elektronischen

S
ignatur

gem
äß

§
2

N
um

m
er

2
des

G
esetzes

über
R

ah-
m

enbedingungen
fürelektronische

S
ignaturen

vom
16.M

ai2001
(B

G
B

l.IS
.876),zuletztgeän-

dertdurch
A

rtikel4
A

bsatz
111

des
G

esetzes
vom

7.A
ugust2013

(B
G

B
l.IS

.3154),oder
m

it
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einer
qualifizierten

elektronischen
S

ignaturgem
äß

§
2

N
um

m
er

3
des

G
esetzes

über
R

ahm
en-

bedingungen
für

elektronische
S

ignaturen
vom

16.M
ai2001

(B
G

B
l.IS

.876),zuletztgeändert
durch

A
rtikel4

A
bsatz

111
des

G
esetzes

vom
7.A

ugust2013
(B

G
B

l.IS
.3154),zu

versehen
sind.(4)

D
er

öffentliche
A

uftraggeber
kann

festlegen,dass
A

ngebote
m

ithilfe
anderer

als
elekt-

ronischer
M

itteleinzureichen
sind,w

enn
sie

besonders
schutzw

ürdige
D

aten
enthalten,die

bei
V

erw
endung

allgem
ein

verfügbarer
oder

alternativer
elektronischer

M
ittel

nicht
angem

essen
geschütztw

erden
können,oder

w
enn

die
S

icherheitder
elektronischen

M
ittelnichtgew

ährleis-
tetw

erden
kann.D

eröffentliche
A

uftraggebergibtim
V

ergabeverm
erk

die
G

ründe
an,w

arum
er

die
E

inreichung
derA

ngebote
m

ithilfe
andererals

elektronischerM
ittelfürerforderlich

hält.

(5)
A

ufdem
P

ostw
eg

oderdirektüberm
ittelte

Interessensbekundungen,Interessensbestä-
tigungen,

Teilnahm
eanträge

und
A

ngebote
sind

in
einem

verschlossenen
U

m
schlag

einzu-
reichen

und
als

solche
zu

kennzeichnen.

(6)
A

ufdem
P

ostw
eg

oderdirektüberm
ittelte

Interessensbekundungen,Interessensbestä-
tigungen,

Teilnahm
eanträge

und
A

ngebote
m

üssen
unterschrieben

sein.
B

ei
A

bgabe
m

ittels
Telefax

genügtdie
U

nterschriftaufderTelefaxvorlage.

(7)
Ä

nderungen
an

den
V

ergabeunterlagen
sind

unzulässig.
D

ie
Interessensbestätigun-

gen,
Teilnahm

eanträge
und

A
ngebote

m
üssen

vollständig
sein

und
alle

geforderten
A

ngaben,
E

rklärungen
und

P
reise

enthalten.N
ebenangebote

m
üssen

als
solche

gekennzeichnetsein.

(8)
D

ie
U

nternehm
en

haben
anzugeben,

ob
für

den
A

uftragsgegenstand
gew

erbliche
S

chutzrechte
bestehen,beantragtsind

odererw
ogen

w
erden.

(9)
B

ew
erber-

oder
B

ietergem
einschaften

haben
in

der
Interessensbestätigung,

im
Teil-

nahm
eantrag

oder
im

Angebot
jew

eils
die

M
itglieder

sow
ie

eines
ihrer

M
itglieder

als
bevoll-

m
ächtigen

V
ertreter

für
den

A
bschluss

und
die

D
urchführung

des
V

ertrags
zu

benennen.Fehlt
eine

dieserA
ngaben,so

istsie
vorderZuschlagserteilung

beizubringen.

§
54

A
ufbew

ahrung
ungeöffneterInteressensbekundungen,Interessensbestätigungen,Teil-

nahm
eanträge

und
Angebote

E
lektronisch

überm
ittelte

Interessensbekundungen,
Interessensbestätigungen,

Teilnahm
e-

anträge
und

A
ngebote

sind
auf

geeignete
W

eise
zu

kennzeichnen
und

verschlüsselt
zu

spei-
chern.

A
uf

dem
P

ostw
eg

und
direkt

überm
ittelte

Interessensbestätigungen,
Teilnahm

eanträge
und

A
ngebote

sind
ungeöffnetzu

lassen,m
itE

ingangsverm
erk

zu
versehen

und
bis

zum
Zeit-

punkt
der

Ö
ffnung

unter
V

erschluss
zu

halten.
M

ittels
Telefax

überm
ittelte

Interessensbestäti-
gungen,

Teilnahm
eanträge

und
A

ngebote
sind

ebenfalls
entsprechend

zu
kennzeichnen

und
aufgeeignete

W
eise

unterV
erschluss

zu
halten.

§
55

Ö
ffnung

derInteressensbestätigungen,Teilnahm
eanträge

und
Angebote

(1)
D

eröffentliche
A

uftraggeberdarfvom
InhaltderInteressensbestätigungen,Teilnahm

e-
anträge

und
A

ngebote
erstnach

A
blaufderentsprechenden

Fristen
K

enntnis
nehm

en.

(2)
D

ie
Ö

ffnung
der

A
ngebote

w
ird

von
m

indestens
zw

eiV
ertretern

des
öffentlichen

A
uf-

traggebers
gem

einsam
an

einem
Term

in
unverzüglich

nach
A

blauf
der

A
ngebotsfrist

durchge-
führt.B

ietersind
nichtzugelassen.
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U
nterabschnitt7

P
rüfung

und
W

ertung
derInteressensbestätigungen,Teilnahm

eanträge
und

A
ngebote;Zu-

schlag

§
56

Prüfung
derInteressensbestätigungen,Teilnahm

eanträge
und

Angebote;N
achforderung

von
U

nterlagen
(1)

D
ie

Interessensbestätigungen,
Teilnahm

eanträge
und

A
ngebote

sind
auf

V
ollständig-

keitund
fachliche

R
ichtigkeit,A

ngebote
zudem

aufrechnerische
R

ichtigkeitzu
prüfen.

(2)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

kann
den

B
ew

erber
oder

B
ieter

unter
E

inhaltung
der

G
rundsätze

der
Transparenz

und
der

G
leichbehandlung

auffordern,
fehlende,

unvollständige
oder

fehlerhafte
unternehm

ensbezogene
U

nterlagen,
insbesondere

E
igenerklärungen,

A
nga-

ben,
B

escheinigungen
oder

sonstige
N

achw
eise,

nachzureichen,
zu

vervollständigen
oder

zu
korrigieren,

oder
fehlende

oder
unvollständige

leistungsbezogene
U

nterlagen
nachzureichen

oder
zu

vervollständigen.D
er

öffentliche
A

ufraggeber
istberechtigt,in

der
A

uftragsbekanntm
a-

chung
oderden

V
ergabeunterlagen

festzulegen,dass
erkeine

U
nterlagen

nachfordern
w

ird.

(3)
D

ie
N

achforderung
von

leistungsbezogenen
U

nterlagen,
die

die
W

irtschaftlichkeitsbe-
w

ertung
der

A
ngebote

anhand
der

Zuschlagskriterien
betreffen,

ist
ausgeschlossen.

D
ies

gilt
nichtfürP

reisangaben,w
enn

es
sich

um
unw

esentliche
E

inzelpositionen
handelt,deren

E
inzel-

preise
den

G
esam

tpreis
nicht

verändern
oder

die
W

ertungsreihenfolge
und

den
W

ettbew
erb

nichtbeeinträchtigen.

(4)
D

ie
U

nterlagen
sind

vom
B

ew
erber

oder
B

ieter
nach

A
ufforderung

durch
den

öffentli-
chen

A
uftraggeber

innerhalb
einer

von
diesem

festzulegenden
angem

essenen,
nach

dem
K

a-
lenderbestim

m
ten

Fristvorzulegen.

(5)
D

ie
E

ntscheidung
zurund

das
Ergebnis

derN
achforderung

sind
zu

dokum
entieren.

§
57

A
usschluss

von
Interessensbekundungen,Interessensbestätigungen,Teilnahm

eanträ-
gen

und
Angeboten

(1)
V

on
der

W
ertung

ausgeschlossen
w

erden
A

ngebote
von

U
nternehm

en,
die

die
E

ig-
nungskriterien

nicht
erfüllen,

und
A

ngebote,
die

nicht
den

E
rfordernissen

des
§

53
genügen,

insbesondere:

1.
A

ngebote,
die

nicht
form

-
oder

fristgerecht
eingegangen

sind,
es

seidenn,
der

B
ieter

hat
dies

nichtzu
vertreten,

2.
A

ngebote,die
nichtdie

geforderten
odernachgeforderten

U
nterlagen

enthalten,

3.
A

ngebote,in
denen

Ä
nderungen

des
B

ieters
an

seinen
E

intragungen
nichtzw

eifelsfreisind,

4.
A

ngebote,
bei

denen
Ä

nderungen
oder

E
rgänzungen

an
den

V
ergabeunterlagen

vorge-
nom

m
en

w
orden

sind,

5.
A

ngebote,die
nichtdie

erforderlichen
P

reisangaben
enthalten,es

seidenn,es
handeltsich

um
unw

esentliche
E

inzelpositionen,
deren

E
inzelpreise

den
G

esam
tpreis

nicht
verändern

oderdie
W

ertungsreihenfolge
und

den
W

ettbew
erb

nichtbeeinträchtigen,oder

6.
nichtzugelassene

N
ebenangebote.

(2)
H

atder
öffentliche

A
uftraggeber

N
ebenangebote

zugelassen,so
berücksichtigter

nur
die

N
ebenangebote,die

die
von

ihm
verlangten

M
indestanforderungen

erfüllen.

(3)
A

bsatz
1

findet
auf

die
P

rüfung
von

Interessensbekundungen,
Interessensbestätigun-

gen
und

Teilnahm
eanträgen

entsprechende
A

nw
endung.
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§
58

Zuschlag
und

Zuschlagskriterien
(1)

D
er

Zuschlag
w

ird
nach

M
aßgabe

des
§

127
des

G
esetzes

gegen
W

ettbew
erbsbe-

schränkungen
aufdas

w
irtschaftlichste

A
ngeboterteilt.

(2)
D

ie
E

rm
ittlung

des
w

irtschaftlichsten
A

ngebots
erfolgt

auf
der

G
rundlage

des
besten

P
reis-Leistungs-V

erhältnisses.
N

eben
dem

P
reis

oder
den

K
osten

können
auch

qualitative,
um

w
eltbezogene

odersoziale
Zuschlagskriterien

berücksichtigtw
erden,insbesondere:

1.
die

Q
ualität,einschließlich

technischerW
ert,Ä

sthetik,Zw
eckm

äßigkeit,Zugänglichkeitder
Leistung

insbesondere
fürM

enschen
m

itB
ehinderungen,ihrerÜ

bereinstim
m

ung
m

itA
nfor-

derungen
des

"D
esigns

für
A

lle",
soziale,

um
w

eltbezogene
und

innovative
E

igenschaften
sow

ie
V

ertriebs-und
H

andelsbedingungen,

2.
die

O
rganisation,Q

ualifikation
und

E
rfahrung

des
m

itder
A

usführung
des

A
uftrags

betrau-
ten

P
ersonals,w

enn
die

Q
ualitätdes

eingesetzten
P

ersonals
erheblichen

E
influss

aufdas
N

iveau
derA

uftragsausführung
haben

kann,oder

3.
die

V
erfügbarkeit

von
K

undendienst
und

technischer
H

ilfe
sow

ie
Lieferbedingungen

w
ie

Lieferterm
in,Lieferverfahren

sow
ie

Liefer-oderAusführungsfristen.

D
er

öffentliche
A

uftraggeberkann
auch

Festpreise
oder

Festkosten
vorgeben,sodass

das
w

irt-
schaftlichste

A
ngebot

ausschließlich
nach

qualitativen,
um

w
eltbezogenen

oder
sozialen

Zu-
schlagskriterien

nach
S

atz
1

bestim
m

tw
ird.

(3)
D

eröffentliche
A

uftraggebergibtin
derA

uftragsbekanntm
achung

oderden
V

ergabeun-
terlagen

an,w
ie

erdie
einzelnen

Zuschlagskriterien
gew

ichtet,um
das

w
irtschaftlichste

A
ngebot

zu
erm

itteln.
D

iese
G

ew
ichtung

kann
auch

m
ittels

einer
S

panne
angegeben

w
erden,

deren
B

andbreite
angem

essen
sein

m
uss.Istdie

G
ew

ichtung
aus

objektiven
G

ründen
nichtm

öglich,
so

gibtderöffentliche
A

uftraggeberdie
Zuschlagskriterien

in
absteigenderR

angfolge
an.

(4)
Fürden

B
eleg,ob

und
w

iew
eitdie

angebotene
Leistung

den
geforderten

Zuschlagskri-
terien

entspricht,gelten
die

§§
33

und
34

entsprechend.

(5)
A

n
derE

ntscheidung
überden

Zuschlag
sollen

in
derR

egelm
indestens

zw
eiV

ertreter
des

öffentlichen
A

uftraggebers
m

itw
irken.

§
59

B
erechnung

von
Lebenszykluskosten

(1)
D

eröffentliche
A

uftraggeberkann
vorgeben,dass

das
Zuschlagskriterium

"K
osten"

auf
derG

rundlage
derLebenszykluskosten

derLeistung
berechnetw

ird.

(2)
D

eröffentliche
A

uftraggebergibtdie
M

ethode
zurB

erechnung
derLebenszykluskosten

und
die

zur
B

erechnung
vom

U
nternehm

en
zu

überm
ittelnden

Inform
ationen

in
der

A
uftragsbe-

kanntm
achung

oderden
V

ergabeunterlagen
an.D

ie
B

erechnungsm
ethode

kann
um

fassen

1.
die

A
nschaffungskosten,

2.
die

N
utzungskosten,insbesondere

den
V

erbrauch
von

E
nergie

und
anderen

R
essourcen,

3.
die

W
artungskosten,

4.
K

osten
am

E
nde

der
N

utzungsdauer,
insbesondere

die
A

bholungs-,
Entsorgungs-

oder
R

ecyclingkosten,oder

5.
K

osten,die
durch

die
externen

Effekte
derU

m
w

eltbelastung
entstehen,die

m
itderLeistung

w
ährend

ihres
Lebenszyklus

in
V

erbindung
stehen,sofern

ihr
G

eldw
ertnach

A
bsatz

3
be-

stim
m

t
und

geprüft
w

erden
kann;

solche
K

osten
können

K
osten

der
Em

ission
von

Treib-
hausgasen

und
anderen

S
chadstoffen

sow
ie

sonstige
K

osten
für

die
E

indäm
m

ung
des

K
li-

m
aw

andels
um

fassen.
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(3)
D

ie
M

ethode
zur

B
erechnung

der
K

osten,die
durch

die
externen

E
ffekte

der
U

m
w

elt-
belastung

entstehen,m
uss

folgende
B

edingungen
erfüllen:

1.
S

ie
beruhtaufobjektiv

nachprüfbaren
und

nichtdiskrim
inierenden

Kriterien;istdie
M

ethode
nichtfürdie

w
iederholte

oderdauerhafte
A

nw
endung

entw
ickeltw

orden,darfsie
bestim

m
te

U
nternehm

en
w

ederbevorzugen
noch

benachteiligen,

2.
sie

istfüralle
interessierten

B
eteiligten

zugänglich,und

3.
die

zur
B

erechnung
erforderlichen

Inform
ationen

lassen
sich

von
U

nternehm
en,

die
ihrer

S
orgfaltspflichtim

üblichen
M

aße
nachkom

m
en,einschließlich

U
nternehm

en
aus

D
rittstaa-

ten,
die

dem
Ü

bereinkom
m

en
über

das
öffentliche

B
eschaffungsw

esen
von

1994
(A

B
l.

C
256

vom
3.9.1996,S

.1),geändertdurch
das

ProtokollzurÄ
nderung

des
Ü

bereinkom
m

ens
über

das
öffentliche

B
eschaffungsw

esen
(A

B
l.L

68
vom

7.3.2014,S
.2)

oder
anderen,für

die
E

uropäische
U

nion
bindenden

internationalen
Ü

bereinkom
m

en
beigetreten

sind,
m

it
angem

essenem
A

ufw
and

bereitstellen.

(4)
S

ofern
eine

M
ethode

zur
B

erechnung
der

Lebenszykluskosten
durch

einen
R

echtsakt
derE

uropäischen
U

nion
verbindlich

vorgeschrieben
w

orden
ist,hatderöffentliche

A
uftraggeber

diese
M

ethode
vorzugeben.

§
60

U
ngew

öhnlich
niedrige

A
ngebote

(1)
E

rscheinen
der

P
reis

oder
die

K
osten

eines
A

ngebots
im

V
erhältnis

zu
der

zu
erbrin-

genden
Leistung

ungew
öhnlich

niedrig,verlangtderöffentliche
A

uftraggebervom
B

ieterA
ufklä-

rung.(2)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

prüft
die

Zusam
m

ensetzung
des

A
ngebots

und
berück-

sichtigtdie
überm

ittelten
U

nterlagen.D
ie

P
rüfung

kann
insbesondere

betreffen:

1.
die

W
irtschaftlichkeitdes

Fertigungsverfahrens
einerLieferleistung

oderderE
rbringung

der
D

ienstleistung,

2.
die

gew
ählten

technischen
Lösungen

oder
die

außergew
öhnlich

günstigen
B

edingungen,
überdie

das
U

nternehm
en

beiderLieferung
derW

aren
oderbeiderE

rbringung
derD

ienst-
leistung

verfügt,

3.
die

B
esonderheiten

derangebotenen
Liefer-oderD

ienstleistung,

4.
die

E
inhaltung

der
V

erpflichtungen
nach

§
128

A
bsatz

1
des

G
esetzes

gegen
W

ettbe-
w

erbsbeschränkungen,insbesondere
der

für
das

U
nternehm

en
geltenden

um
w

elt-,sozial-
und

arbeitsrechtlichen
V

orschriften,oder

5.
die

etw
aige

G
ew

ährung
einerstaatlichen

B
eihilfe

an
das

U
nternehm

en.

(3)
K

ann
der

öffentliche
A

uftraggeber
nach

der
P

rüfung
gem

äß
den

A
bsätzen

1
und

2
die

geringe
H

öhe
des

angebotenen
P

reises
oder

der
angebotenen

K
osten

nicht
zufriedenstellend

aufklären,
darf

er
den

Zuschlag
auf

dieses
A

ngebot
ablehnen.

D
er

öffentliche
A

uftraggeber
lehnt

das
A

ngebot
ab,

w
enn

er
festgestellt

hat,
dass

der
P

reis
oder

die
K

osten
des

A
ngebots

ungew
öhnlich

niedrig
sind,w

eilV
erpflichtungen

nach
A

bsatz
2

S
atz

2
N

um
m

er4
nichteingehal-

ten
w

erden.

(4)
S

telltderöffentliche
A

uftraggeberfest,dass
ein

A
ngebotungew

öhnlich
niedrig

ist,w
eil

der
B

ieter
eine

staatliche
B

eihilfe
erhalten

hat,so
lehntder

öffentliche
Auftraggeber

das
A

nge-
bot

ab,
w

enn
der

B
ieter

nicht
fristgem

äß
nachw

eisen
kann,

dass
die

staatliche
B

eihilfe
recht-

m
äßig

gew
ährtw

urde.D
er

öffentliche
A

uftraggeber
teiltdie

A
blehnung

der
E

uropäischen
K

om
-

m
ission

m
it.
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§
61

A
usführungsbedingungen

Für
den

B
eleg,

dass
die

angebotene
Leistung

den
geforderten

A
usführungsbedingungen

gem
äß

§
128

A
bsatz

2
des

G
esetzes

gegen
W

ettbew
erbsbeschränkungen

entspricht,
gelten

die
§§

33
und

34
entsprechend.

§
62

U
nterrichtung

derB
ew

erberund
B

ieter
(1)

U
nbeschadetdes

§
134

des
G

esetzes
gegen

W
ettbew

erbsbeschränkungen
teiltderöf-

fentliche
A

uftraggeber
jedem

B
ew

erber
und

jedem
B

ieter
unverzüglich

seine
E

ntscheidungen
überden

A
bschluss

einerR
ahm

envereinbarung,die
Zuschlagserteilung

oderdie
Zulassung

zur
Teilnahm

e
an

einem
dynam

ischen
B

eschaffungssystem
m

it.G
leiches

giltfür
die

E
ntscheidung,

ein
V

ergabeverfahren
aufzuheben

oder
erneuteinzuleiten

einschließlich
der

G
ründe

dafür,so-
fern

eine
A

uftragsbekanntm
achung

oderV
orinform

ation
veröffentlichtw

urde.

(2)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

unterrichtet
auf

V
erlangen

des
B

ew
erbers

oder
B

ieters
unverzüglich,spätestens

innerhalb
von

15
Tagen

nach
E

ingang
des

A
ntrags

in
Textform

nach
§

126b
des

B
ürgerlichen

G
esetzbuchs,

1.
jeden

nichterfolgreichen
B

ew
erber

über
die

G
ründe

für
die

A
blehnung

seines
Teilnahm

e-
antrags,

2.
jeden

nichterfolgreichen
B

ieterüberdie
G

ründe
fürdie

A
blehnung

seines
A

ngebots,

3.
jeden

B
ieterüberdie

M
erkm

ale
und

V
orteile

des
erfolgreichen

A
ngebots

sow
ie

den
N

am
en

des
erfolgreichen

B
ieters,und

4.
jeden

B
ieterüberden

V
erlaufund

die
Fortschritte

derV
erhandlungen

und
des

w
ettbew

erb-
lichen

D
ialogs

m
itden

B
ietern.

(3)
§

39
A

bsatz
6

ist
auf

die
in

den
A

bsätzen
1

und
2

genannten
A

ngaben
über

die
Zu-

schlagserteilung,den
A

bschluss
von

R
ahm

envereinbarungen
oder

die
Zulassung

zu
einem

dy-
nam

ischen
B

eschaffungssystem
entsprechend

anzuw
enden.

§
63

A
ufhebung

von
Vergabeverfahren

(1)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

ist
berechtigt,

ein
V

ergabeverfahren
ganz

oder
teilw

eise
aufzuheben,w

enn

1.
kein

A
ngeboteingegangen

ist,das
den

B
edingungen

entspricht,

2.
sich

die
G

rundlage
des

V
ergabeverfahrens

w
esentlich

geänderthat,

3.
kein

w
irtschaftliches

Ergebnis
erzieltw

urde
oder

4.
andere

schw
erw

iegende
G

ründe
bestehen.

Im
Ü

brigen
ist

der
öffentliche

A
uftraggeber

grundsätzlich
nicht

verpflichtet,
den

Zuschlag
zu

erteilen.

(2)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

teilt
den

B
ew

erbern
oder

B
ietern

nach
A

ufhebung
des

V
ergabeverfahrens

unverzüglich
die

G
ründe

für
seine

E
ntscheidung

m
it,aufdie

V
ergabe

eines
A

uftrages
zu

verzichten
oder

das
V

erfahren
erneuteinzuleiten.A

ufA
ntrag

teilter
ihnen

dies
in

Textform
nach

§
126b

des
B

ürgerlichen
G

esetzbuchs
m

it.
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A
b

s
c

h
n

itt
3

B
e

s
o

n
d

e
re

V
o

rs
c

h
rifte

n
fü

r
d

ie
V

e
rg

a
b

e
v

o
n

s
o

z
ia

le
n

u
n

d
a

n
d

e
re

n
b

e
s

o
n

d
e

re
n

D
ie

n
s

tle
is

tu
n

g
e

n

§
64

Vergabe
von

A
ufträgen

fürsoziale
und

andere
besondere

D
ienstleistungen

Ö
ffentliche

A
ufträge

über
soziale

und
andere

besondere
D

ienstleistungen
im

S
inne

von
§

130
A

bsatz
1

des
G

esetzes
gegen

W
ettbew

erbsbeschränkungen
w

erden
nach

den
B

estim
-

m
ungen

dieser
V

erordnung
und

unter
B

erücksichtigung
der

B
esonderheiten

der
jew

eiligen
D

ienstleistung
nach

M
aßgabe

dieses
A

bschnitts
vergeben.

§
65

Ergänzende
Verfahrensregeln

(1)
N

eben
dem

offenen
und

dem
nichtoffenen

V
erfahren

stehen
dem

öffentlichen
A

uftrag-
geber

abw
eichend

von
§

14
A

bsatz
3

auch
das

V
erhandlungsverfahren

m
itTeilnahm

ew
ettbe-

w
erb,derw

ettbew
erbliche

D
ialog

und
die

Innovationspartnerschaftnach
seinerW

ahlzurV
erfü-

gung.
E

in
V

erhandlungsverfahren
ohne

Teilnahm
ew

ettbew
erb

steht
nur

zur
V

erfügung,
sow

eit
dies

nach
§

14
A

bsatz
4

gestattetist.

(2)
D

ie
LaufzeiteinerR

ahm
envereinbarung

darfabw
eichend

von
§

21
A

bsatz
6

höchstens
sechs

Jahre
betragen,

es
seidenn,

es
liegt

ein
im

G
egenstand

der
R

ahm
envereinbarung

be-
gründeterS

onderfallvor.

(3)
D

eröffentliche
A

uftraggeberkann
fürden

E
ingang

derA
ngebote

und
derTeilnahm

ean-
träge

unter
B

erücksichtigung
der

B
esonderheiten

der
jew

eiligen
D

ienstleistung
von

den
§§

15
bis

19
abw

eichende
Fristen

bestim
m

en.§
20

bleibtunberührt.

(4)
§

48
A

bsatz
3

istnichtanzuw
enden.

(5)
B

eiderB
ew

ertung
derin

§
58

A
bsatz

2
S

atz
2

N
um

m
er2

genannten
K

riterien
können

insbesondere
der

Erfolg
und

die
Q

ualität
bereits

erbrachter
Leistungen

des
B

ieters
oder

des
vom

B
ietereingesetzten

P
ersonals

berücksichtigtw
erden.B

eiD
ienstleistungen

nach
dem

Zw
ei-

ten
und

D
ritten

B
uch

S
ozialgesetzbuch

können
für

die
B

ew
ertung

des
E

rfolgs
und

der
Q

ualität
bereits

erbrachterLeistungen
des

B
ieters

insbesondere
berücksichtigtw

erden:

1.
E

ingliederungsquoten,

2.
A

bbruchquoten,

3.
erreichte

B
ildungsabschlüsse

und

4.
B

eurteilungen
der

V
ertragsausführung

durch
den

öffentlichen
A

uftraggeber
anhand

trans-
parenterund

nichtdiskrim
inierenderM

ethoden.

§
66

Veröffentlichungen,Transparenz
(1)

D
er

öffentliche
A

uftraggeber
teilt

seine
A

bsicht,
einen

öffentlichen
A

uftrag
zur

E
rbrin-

gung
sozialer

oder
anderer

besonderer
D

ienstleistungen
zu

vergeben,
in

einer
A

uftragsbe-
kanntm

achung
m

it.§
17

A
bsatz

5
bleibtunberührt.

(2)
E

ine
A

uftragsbekanntm
achung

istnichterforderlich,w
enn

der
öffentliche

A
uftraggeber

aufkontinuierlicherB
asis

eine
V

orinform
ation

veröffentlicht,sofern
die

V
orinform

ation

1.
sich

speziellauf
die

A
rten

von
D

ienstleistungen
bezieht,

die
G

egenstand
der

zu
vergebe-

nen
A

ufträge
sind,
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2.
den

H
inw

eis
enthält,

dass
dieser

A
uftrag

ohne
gesonderte

A
uftragsbekanntm

achung
ver-

geben
w

ird,

3.
die

interessierten
U

nternehm
en

auffordert,
ihr

Interesse
m

itzuteilen
(Interessensbekun-

dung).

(3)
D

eröffentliche
A

uftraggeber,dereinen
A

uftrag
zurE

rbringung
von

sozialen
und

ande-
ren

besonderen
D

ienstleistungen
vergeben

hat,teiltdie
E

rgebnisse
des

V
ergabeverfahrens

m
it.

E
rkann

die
V

ergabebekanntm
achungen

quartalsw
eise

bündeln.In
diesem

Fallversendeterdie
Zusam

m
enstellung

spätestens
30

Tage
nach

Q
uartalsende.

(4)
Für

die
B

ekanntm
achungen

nach
A

bsatz
1

bis
3

ist
das

M
uster

gem
äß

A
nhang

X
V

III
der

D
urchführungsverordnung

(E
U

)
N

r.2015/1986
zu

verw
enden.D

ie
V

eröffentlichung
der

B
e-

kanntm
achungen

erfolgtgem
äß

§
40.A

b
s

c
h

n
itt

4
B

e
s

o
n

d
e

re
V

o
rs

c
h

rifte
n

fü
r

d
ie

B
e

s
c

h
a

ffu
n

g
e

n
e

rg
ie

v
e

r-
b

ra
u

c
h

s
re

le
v

a
n

te
r

L
e

is
tu

n
g

e
n

u
n

d
v

o
n

S
tra

ß
e

n
fa

h
rz

e
u

g
e

n

§
67

B
eschaffung

energieverbrauchsrelevanterLiefer-oderD
ienstleistungen

(1)
W

enn
energieverbrauchsrelevante

W
aren,

technische
G

eräte
oder

A
usrüstungen

G
e-

genstand
einer

Lieferleistung
oder

w
esentliche

V
oraussetzung

zur
A

usführung
einer

D
ienstleis-

tung
sind

(energieverbrauchsrelevante
Liefer-

oder
D

ienstleistungen),
sind

die
A

nforderungen
derA

bsätze
2

bis
5

zu
beachten. 2

(2)
In

der
Leistungsbeschreibung

sollen
im

H
inblick

aufdie
E

nergieeffizienz
insbesondere

folgende
A

nforderungen
gestelltw

erden:

1.
das

höchste
Leistungsniveau

an
E

nergieeffizienz
und

2.
sow

eit
vorhanden,

die
höchste

E
nergieeffizienzklasse

im
S

inne
der

Energieverbrauchs-
kennzeichnungsverordnung.

(3)
In

der
Leistungsbeschreibung

oder
an

anderer
geeigneter

S
telle

in
den

V
ergabeunter-

lagen
sind

von
den

B
ietern

folgende
Inform

ationen
zu

fordern:

1.
konkrete

A
ngaben

zum
E

nergieverbrauch,
es

seidenn,
die

auf
dem

M
arkt

angebotenen
W

aren,technischen
G

eräte
oder

A
usrüstungen

unterscheiden
sich

im
zulässigen

E
nergie-

verbrauch
nurgeringfügig,und

2.
in

geeigneten
Fällen,

a)
eine

A
nalyse

m
inim

ierterLebenszykluskosten
oder

b)
die

E
rgebnisse

einer
B

uchstabe
a

vergleichbaren
M

ethode
zur

Ü
berprüfung

der
W

irt-
schaftlichkeit.

2
§

67
der

V
ergabeverordnung

dientder
U

m
setzung

folgender
R

ichtlinien:
–

R
ichtlinie

2010/30/E
U

des
E

uropäischen
P

arlam
ents

und
des

R
ates

über
die

A
ngabe

des
V

erbrauchs
an

E
nergie

und
anderen

R
essourcen

durch
energieverbrauchsrelevante

P
rodukte

m
ittels

einheitlicher
E

tiketten
und

P
roduktinform

ationen
(A

B
l.L

153
vom

18.6.2010,S
.1),

–
R

ichtlinie
2012/27/E

U
des

E
uropäischen

P
arlam

ents
und

des
R

ates
zur

E
nergieeffizienz,zur

Ä
nderung

der
R

ichtlinien
2009/125/E

G
und

2010/30/E
U

und
zur

A
ufhebung

der
R

ichtlinien
2004/8/E

G
und

2006/32/E
G

(A
B

l.L
315

vom
14.11.2012,S

.1).
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(4)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

darfnach
A

bsatz
3

überm
ittelte

Inform
ationen

überprüfen
und

hierzu
ergänzende

E
rläuterungen

von
den

Bietern
fordern.

(5)
Im

R
ahm

en
der

E
rm

ittlung
des

w
irtschaftlichsten

A
ngebotes

ist
die

anhand
der

Infor-
m

ationen
nach

A
bsatz

3
oder

der
E

rgebnisse
einer

Ü
berprüfung

nach
Absatz

4
zu

erm
ittelnde

E
nergieeffizienz

als
Zuschlagskriterium

angem
essen

zu
berücksichtigen.

§
68

B
eschaffung

von
Straßenfahrzeugen

(1)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

m
uss

beider
B

eschaffung
von

S
traßenfahrzeugen

E
ner-

gieverbrauch
und

U
m

w
eltausw

irkungen
berücksichtigen.

Zum
indest

m
üssen

hierbei
folgende

Faktoren,jew
eils

bezogen
aufdie

G
esam

tkilom
eterleistung

des
S

traßenfahrzeugs
im

S
inne

der
Tabelle

3
derA

nlage
2,berücksichtigtw

erden: 3

1.
E

nergieverbrauch,

2.
K

ohlendioxid-E
m

issionen,

3.
E

m
issionen

von
S

tickoxiden,

4.
E

m
issionen

von
N

ichtm
ethan-K

ohlenw
asserstoffen

und

5.
partikelförm

ige
A

bgasbestandteile.

(2)
D

er
öffentliche

A
uftraggeber

erfüllt
die

V
erpflichtung

nach
A

bsatz
1

zur
B

erücksichti-
gung

des
E

nergieverbrauchs
und

derU
m

w
eltausw

irkungen,indem
er

1.
V

orgaben
zu

E
nergieverbrauch

und
U

m
w

eltausw
irkungen

in
der

Leistungsbeschreibung
m

achtoder

2.
den

E
nergieverbrauch

und
die

U
m

w
eltausw

irkungen
von

S
traßenfahrzeugen

als
Zu-

schlagskriterien
berücksichtigt.

(3)
S

ollen
der

E
nergieverbrauch

und
die

U
m

w
eltausw

irkungen
von

S
traßenfahrzeugen

fi-
nanziellbew

ertetw
erden,istdie

in
A

nlage
3

definierte
M

ethode
anzuw

enden.S
ow

eitdie
A

nga-
ben

in
A

nlage
2

dem
öffentlichen

A
uftraggeber

einen
S

pielraum
beider

B
eurteilung

des
E

ner-
giegehaltes

oder
der

Em
issionskosten

einräum
en,

nutzt
der

öffentliche
A

uftraggeber
diesen

S
pielraum

entsprechend
den

lokalen
B

edingungen
am

E
insatzortdes

Fahrzeugs.

(4)
V

on
derA

nw
endung

derA
bsätze

1
bis

3
sind

S
traßenfahrzeuge

ausgenom
m

en,die
für

den
E

insatz
im

R
ahm

en
des

hoheitlichen
A

uftrags
der

S
treitkräfte,des

K
atastrophenschutzes,

der
Feuerw

ehren
und

der
P

olizeien
des

B
undes

und
der

Länder
konstruiert

und
gebaut

sind
(E

insatzfahrzeuge).
B

ei
der

B
eschaffung

von
E

insatzfahrzeugen
w

erden
die

A
nforderungen

nach
den

A
bsätzen

1
bis

3
berücksichtigt,

sow
eit

es
der

S
tand

der
Technik

zulässt
und

hier-
durch

die
E

insatzfähigkeitder
E

insatzfahrzeuge
zur

E
rfüllung

des
in

S
atz

1
genannten

hoheitli-
chen

A
uftrags

nichtbeeinträchtigtw
ird.

3
§

74
A

bsatz
1

der
V

ergabeverordnung
dientder

U
m

setzung
der

R
ichtlinie

2009/33/E
G

des
E

uropäischen
P

arlam
ents

und
des

R
ates

vom
23.A

pril2009
über

die
F

örderung
sauberer

und
energieeffizienter

S
traß

enfahrzeuge
(A

B
l.L

120
vom

15.5.2009,S
.

5).
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A
b

s
c

h
n

itt
5

P
la

n
u

n
g

s
w

e
ttb

e
w

e
rb

e

§
69

A
nw

endungsbereich
(1)

W
ettbew

erbe
nach

§
103

A
bsatz

6
des

G
esetzes

gegen
W

ettbew
erbsbeschränkungen

w
erden

insbesondere
auf

den
G

ebieten
der

R
aum

planung,
des

S
tädtebaus

und
des

B
auw

e-
sens

oderderD
atenverarbeitung

durchgeführt(P
lanungsw

ettbew
erbe).

(2)
B

eiderD
urchführung

eines
P

lanungsw
ettbew

erbs
w

endetderöffentliche
A

uftraggeber
die

§§
5,6

und
43

und
die

V
orschriften

dieses
A

bschnitts
an.

§
70

Veröffentlichung,Transparenz
(1)

D
er

öffentliche
A

uftraggeber
teiltseine

A
bsicht,einen

P
lanungsw

ettbew
erb

auszurich-
ten,

in
einer

W
ettbew

erbsbekanntm
achung

m
it.

D
ie

W
ettbew

erbsbekanntm
achung

w
ird

nach
dem

M
uster

gem
äß

A
nhang

IX
der

D
urchführungsverordnung

(E
U

)
N

r.2015/1986
erstellt.§

40
istentsprechend

anzuw
enden.

(2)
B

eabsichtigtder
öffentliche

A
uftraggeber

im
A

nschluss
an

einen
P

lanungsw
ettbew

erb
einen

D
ienstleistungsauftrag

im
V

erhandlungsverfahren
ohne

Teilnahm
ew

ettbew
erb

zu
verge-

ben,hatder
öffentliche

A
uftraggeber

die
E

ignungskriterien
und

die
zum

N
achw

eis
der

E
ignung

erforderlichen
U

nterlagen
hierfürbereits

in
derW

ettbew
erbsbekanntm

achung
anzugeben.

(3)
D

ie
E

rgebnisse
des

P
lanungsw

ettbew
erbs

sind
bekanntzu

m
achen

und
innerhalb

von
30

Tagen
an

das
A

m
t

für
V

eröffentlichungen
der

E
uropäischen

U
nion

zu
überm

itteln.
D

ie
B

e-
kanntm

achung
w

ird
nach

dem
M

ustergem
äß

A
nhang

X
derD

urchführungsverordnung
(E

U
)N

r.
2015/1986

erstellt.

(4)
§

39
A

bsatz
6

giltentsprechend.

§
71

A
usrichtung

(1)
D

ie
an

einem
P

lanungsw
ettbew

erb
Interessierten

sind
vorW

ettbew
erbsbeginn

überdie
geltenden

D
urchführungsregeln

zu
inform

ieren.

(2)
D

ie
Zulassung

von
Teilnehm

ern
an

einem
P

lanungsw
ettbew

erb
darf

nicht
beschränkt

w
erden

1.
unterB

ezugnahm
e

aufdas
G

ebieteines
M

itgliedstaats
derE

uropäischen
U

nion
odereinen

Teildavon
oder

2.
aufnurnatürliche

odernurjuristische
P

ersonen.

(3)
B

ei
einem

P
lanungsw

ettbew
erb

m
it

beschränkter
Teilnehm

erzahl
hat

der
öffentliche

A
uftraggeber

eindeutige
und

nichtdiskrim
inierende

A
usw

ahlkriterien
festzulegen.

D
ie

Zahlder
B

ew
erber,

die
zur

Teilnahm
e

aufgefordert
w

erden,
m

uss
ausreichen,

um
den

W
ettbew

erb
zu

gew
ährleisten.
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§
72

Preisgericht
(1)

D
as

P
reisgericht

darf
nur

aus
P

reisrichtern
bestehen,

die
von

den
Teilnehm

ern
des

P
lanungsw

ettbew
erbs

unabhängig
sind.W

ird
von

den
W

ettbew
erbsteilnehm

ern
eine

bestim
m

te
berufliche

Q
ualifikation

verlangt,m
uss

m
indestens

ein
D

rittelderP
reisrichterüberdieselbe

oder
eine

gleichw
ertige

Q
ualifikation

verfügen.

(2)
D

as
P

reisgericht
ist

in
seinen

E
ntscheidungen

und
S

tellungnahm
en

unabhängig.
Es

trifft
seine

E
ntscheidungen

nur
auf

G
rund

von
K

riterien,
die

in
der

W
ettbew

erbsbekanntm
a-

chung
genanntsind.D

ie
W

ettbew
erbsarbeiten

sind
ihm

anonym
vorzulegen.D

ie
A

nonym
itätist

bis
zu

den
S

tellungnahm
en

oderE
ntscheidungen

des
P

reisgerichts
zu

w
ahren.

(3)
D

as
P

reisgericht
erstellt

einen
B

ericht
über

die
R

angfolge
der

von
ihm

ausgew
ählten

W
ettbew

erbsarbeiten,
indem

es
auf

die
einzelnen

P
rojekte

eingeht
und

seine
B

em
erkungen

sow
ie

noch
zu

klärende
Fragen

aufführt.D
ieserB

erichtistvon
den

P
reisrichtern

zu
unterzeich-

nen.(4)
D

ie
Teilnehm

erkönnen
zurK

lärung
bestim

m
terA

spekte
derW

ettbew
erbsarbeiten

auf-
gefordertw

erden,Fragen
zu

beantw
orten,die

das
P

reisgerichtin
seinem

P
rotokollfestzuhalten

hat.D
erD

ialog
zw

ischen
P

reisrichtern
und

Teilnehm
ern

istzu
dokum

entieren.

A
b

s
c

h
n

itt
6

B
e

s
o

n
d

e
re

V
o

rs
c

h
rifte

n
fü

r
d

ie
V

e
rg

a
b

e
v

o
n

A
rc

h
ite

k
te

n
-

u
n

d
In

g
e

n
ie

u
rle

is
tu

n
g

e
n

U
nterabschnitt1

A
llgem

eines

§
73

A
nw

endungsbereich
und

G
rundsätze

(1)
D

ie
B

estim
m

ungen
dieses

A
bschnitts

gelten
zusätzlich

für
die

V
ergabe

von
A

rchitek-
ten-

und
Ingenieurleistungen,

deren
G

egenstand
eine

A
ufgabe

ist,
deren

Lösung
vorab

nicht
eindeutig

und
erschöpfend

beschrieben
w

erden
kann.

(2)
A

rchitekten-und
Ingenieurleistungen

sind

1.
Leistungen,die

von
der

H
onorarordnung

für
A

rchitekten
und

Ingenieure
vom

10.Juli2013
(B

G
B

l.I,S.2276)erfasstw
erden

und

2.
sonstige

Leistungen,
für

die
die

berufliche
Q

ualifikation
des

A
rchitekten

oder
Ingenieurs

erforderlich
istodervom

öffentlichen
A

uftraggebergefordertw
ird.

(3)
A

ufträge
überLeistungen

nach
A

bsatz
1

sollen
unabhängig

von
A

usführungs-und
Lie-

ferinteressen
vergeben

w
erden.

§
74

Verfahrensart
A

rchitekten-
und

Ingenieurleistungen
w

erden
in

der
R

egelim
V

erhandlungsverfahren
m

it
Teilnahm

ew
ettbew

erb
nach

§
17

oderim
w

ettbew
erblichen

D
ialog

nach
§

18
vergeben.
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§
75

Eignung
(1)

W
ird

als
B

erufsqualifikation
der

B
eruf

des
A

rchitekten,Innenarchitekten,Landschafts-
architekten

oderS
tadtplaners

gefordert,so
istzuzulassen,w

ernach
dem

fürdie
öffentliche

A
uf-

tragsvergabe
geltenden

Landesrecht
berechtigt

ist,
die

entsprechende
Berufsbezeichnung

zu
tragen

oderin
derB

undesrepublik
D

eutschland
entsprechend

tätig
zu

w
erden.

(2)
W

ird
als

B
erufsqualifikation

der
B

eruf
des

"B
eratenden

Ingenieurs"
oder

"Ingenieurs"
gefordert,so

istzuzulassen,w
er

nach
dem

für
die

öffentliche
A

uftragsvergabe
geltenden

Lan-
desrechtberechtigtist,die

entsprechende
B

erufsbezeichnung
zu

tragen
oder

in
der

B
undesre-

publik
D

eutschland
entsprechend

tätig
zu

w
erden.

(3)
Juristische

P
ersonen

sind
als

A
uftragnehm

er
zuzulassen,

w
enn

sie
für

die
D

urchfüh-
rung

derA
ufgabe

einen
verantw

ortlichen
B

erufsangehörigen
gem

äß
A

bsatz
1

oder2
benennen.

(4)
E

ignungskriterien
m

üssen
gem

äß
§

122
A

bsatz
4

des
G

esetzes
gegen

W
ettbew

erbs-
beschränkungen

m
it

dem
A

uftragsgegenstand
in

V
erbindung

und
zu

diesem
in

einem
ange-

m
essenen

V
erhältnis

stehen.S
ie

sind
beigeeigneten

A
ufgabenstellungen

so
zu

w
ählen,dass

kleinere
B

üroorganisationen
und

B
erufsanfängersich

beteiligen
können.

(5)
D

ie
P

räsentation
von

R
eferenzprojekten

ist
zugelassen.

V
erlangt

der
öffentliche

A
uf-

traggebergeeignete
R

eferenzen
im

S
inne

von
§

46
A

bsatz
3

N
um

m
er1,so

lässterhierfürR
e-

ferenzobjekte
zu,

deren
P

lanungs-
oder

B
eratungsanforderungen

m
it

denen
der

zu
vergeben-

den
P

lanungs-
oder

B
eratungsleistung

vergleichbar
sind.Für

die
V

ergleichbarkeitder
R

eferen-
zobjekte

istes
in

der
R

egelunerheblich,ob
derB

ew
erber

bereits
O

bjekte
derselben

N
utzungs-

artgeplantoderrealisierthat.

(6)
E

rfüllen
m

ehrere
B

ew
erber

an
einem

Teilnahm
ew

ettbew
erb

m
it

festgelegter
H

öchst-
zahlgem

äß
§

51
gleicherm

aßen
die

A
nforderungen

und
istdie

B
ew

erberzahlauch
nach

einer
objektiven

A
usw

ahlentsprechend
der

zu
G

runde
gelegten

E
ignungskriterien

zu
hoch,kann

die
A

usw
ahlunterden

verbleibenden
B

ew
erbern

durch
Los

getroffen
w

erden.

§
76

Zuschlag
(1)

A
rchitekten-und

Ingenieurleistungen
w

erden
im

Leistungsw
ettbew

erb
vergeben.Istdie

zu
erbringende

Leistung
nach

einergesetzlichen
G

ebühren-oderH
onorarordnung

zu
vergüten,

istderP
reis

im
dortvorgeschriebenen

R
ahm

en
zu

berücksichtigen.

(2)
D

ie
A

usarbeitung
von

Lösungsvorschlägen
dergestellten

A
ufgabe

kann
deröffentliche

A
uftraggeber

nur
im

R
ahm

en
eines

P
lanungsw

ettbew
erbs,eines

V
erhandlungsverfahrens

oder
eines

w
ettbew

erblichen
D

ialogs
verlangen.

D
ie

E
rstattung

der
K

osten
richtet

sich
nach

§
77.

U
naufgeforderteingereichte

A
usarbeitungen

bleiben
unberücksichtigt.

§
77

K
osten

und
Vergütung

(1)
Für

die
E

rstellung
der

Bew
erbungs-

und
A

ngebotsunterlagen
w

erden
K

osten
nichter-

stattet.

(2)
V

erlangt
der

öffentliche
A

uftraggeber
außerhalb

von
P

lanungsw
ettbew

erben
darüber

hinaus
die

A
usarbeitung

von
Lösungsvorschlägen

für
die

gestellte
P

lanungsaufgabe
in

Form
von

E
ntw

ürfen,P
länen,Zeichnungen,B

erechnungen
oderanderen

U
nterlagen,so

isteinheitlich
füralle

B
ew

erbereine
angem

essene
V

ergütung
festzusetzen.

(3)
G

esetzliche
G

ebühren-
oder

H
onorarordnungen

und
der

U
rheberrechtsschutz

bleiben
unberührt.
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U
nterabschnitt2

P
lanungsw

ettbew
erbe

fürA
rchitekten-und

Ingenieurleistungen

§
78

G
rundsätze

und
Anw

endungsbereich
fürPlanungsw

ettbew
erbe

(1)
P

lanungsw
ettbew

erbe
gew

ährleisten
die

W
ahlder

besten
Lösung

der
P

lanungsaufga-
be

und
sind

gleichzeitig
ein

geeignetes
Instrum

entzur
S

icherstellung
der

P
lanungsqualitätund

Förderung
derB

aukultur.

(2)
P

lanungsw
ettbew

erbe
dienen

dem
Ziel,

alternative
V

orschläge
für

P
lanungen,

insbe-
sondere

auf
dem

G
ebiet

der
R

aum
planung,

des
S

tädtebaus
und

des
B

auw
esens,

auf
der

G
rundlage

veröffentlichter
einheitlicher

R
ichtlinien

zu
erhalten.

S
ie

können
vor

oder
ohne

V
ergabeverfahren

ausgerichtet
w

erden.
In

den
einheitlichen

R
ichtlinien

w
ird

auch
die

M
itw

ir-
kung

der
A

rchitekten-
und

Ingenieurkam
m

ern
an

der
V

orbereitung
und

beider
D

urchführung
von

P
lanungsw

ettbew
erben

geregelt.D
eröffentliche

A
uftraggeberprüftbeiA

ufgabenstellungen
im

H
och-,S

tädte-
und

B
rückenbau

sow
ie

der
Landschafts-

und
Freiraum

planung,ob
für

diese
ein

P
lanungsw

ettbew
erb

durchgeführtw
erden

sollund
dokum

entiertseine
E

ntscheidung.

(3)
D

ie
B

estim
m

ungen
dieses

U
nterabschnitts

sind
zusätzlich

zu
A

bschnitt
5

für
die

A
us-

richtung
von

P
lanungsw

ettbew
erben

anzuw
enden.D

ie
aufdie

D
urchführung

von
P

lanungsw
ett-

bew
erben

anw
endbaren

R
egeln

nach
A

bsatz
2

sind
in

derW
ettbew

erbsbekanntm
achung

m
itzu-

teilen.

§
79

D
urchführung

von
Planungsw

ettbew
erben

(1)
M

itderA
usrichtung

eines
P

lanungsw
ettbew

erbs
sind

P
reise

oderneben
P

reisen
A

ner-
kennungen

auszuloben,die
derB

edeutung
und

S
chw

ierigkeitderB
auaufgabe

sow
ie

dem
Leis-

tungsum
fang

nach
derjew

eils
geltenden

H
onorarordnung

angem
essen

sind.

(2)
A

usgeschlossen
von

P
lanungsw

ettbew
erben

sind
P

ersonen,
die

infolge
ihrer

B
eteili-

gung
an

der
V

orbereitung
oder

D
urchführung

des
P

lanungsw
ettbew

erbs
bevorzugt

sein
oder

E
influss

aufdie
E

ntscheidung
des

P
reisgerichts

nehm
en

können.D
as

G
leiche

giltfürP
ersonen,

die
sich

durch
A

ngehörige
oder

ihnen
w

irtschaftlich
verbundene

P
ersonen

einen
entsprechen-

den
V

orteiloderE
influss

verschaffen
können.

(3)
A

bw
eichend

von
§

72
A

bsatz
1

S
atz

2
m

uss
die

M
ehrheitderP

reisrichterüberdieselbe
odereine

gleichw
ertige

Q
ualifikation

verfügen,w
ie

sie
von

den
Teilnehm

ern
verlangtw

ird.A
uch

m
uss

die
M

ehrheitderP
reisrichterunabhängig

vom
A

usrichtersein.

(4)
D

as
P

reisgericht
hat

in
seinen

E
ntscheidungen

die
in

der
W

ettbew
erbsbekanntm

a-
chung

als
bindend

bezeichneten
V

orgaben
des

A
usrichters

zu
beachten.

N
icht

zugelassene
oder

über
das

geforderte
M

aß
hinausgehende

Teilleistungen
sind

von
der

W
ertung

auszu-
schließen.

(5)
D

as
P

reisgerichthateinen
von

den
P

reisrichtern
zu

unterzeichnenden
B

erichtüberdie
R

angfolge
und

hierin
eine

B
eurteilung

der
von

ihm
ausgew

ählten
W

ettbew
erbsarbeiten

zu
er-

stellen.D
erA

usrichter
inform

iertdie
Teilnehm

erunverzüglich
über

das
Ergebnis

durch
V

ersen-
dung

des
P

rotokolls
der

P
reisgerichtssitzung.D

er
A

usrichter
sollspätestens

einen
M

onatnach
der

E
ntscheidung

des
P

reisgerichts
alle

eingereichten
W

ettbew
erbsarbeiten

m
itN

am
ensanga-

ben
der

V
erfasser

unter
A

uslegung
des

P
rotokolls

öffentlich
ausstellen.S

ow
eitein

P
reisträger

w
egen

m
angelnder

Teilnahm
eberechtigung

oder
V

erstoßes
gegen

W
ettbew

erbsregeln
nicht

berücksichtigt
w

erden
kann,

rücken
die

übrigen
P

reisträger
sow

ie
sonstige

Teilnehm
er

in
der
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R
angfolge

des
P

reisgerichts
nach,sow

eitdas
P

reisgerichtausw
eislich

seines
P

rotokolls
nichts

anderes
bestim

m
that.

§
80

A
ufforderung

zurVerhandlung;N
utzung

derErgebnisse
des

Planungsw
ettbew

erbs
(1)

S
ow

eit
und

sobald
das

E
rgebnis

des
P

lanungsw
ettbew

erbs
realisiert

w
erden

sollund
beabsichtigtist,einen

oderm
ehrere

derP
reisträgerm

itden
zu

beschaffenden
P

lanungsleistun-
gen

zu
beauftragen,hatderöffentliche

A
uftraggeberin

derA
ufforderung

zurTeilnahm
e

an
den

V
erhandlungen

die
zum

N
achw

eis
der

E
ignung

erforderlichen
U

nterlagen
für

die
gem

äß
§

70
A

bsatz
2

bereits
in

der
W

ettbew
erbsbekanntm

achung
genannten

E
ignungskriterien

zu
verlan-

gen.(2)
G

esetzliche
V

orschriften,
nach

denen
Teillösungen

von
Teilnehm

ern
des

P
lanungs-

w
ettbew

erbs,
die

beider
A

uftragserteilung
nicht

berücksichtigt
w

orden
sind,

nur
m

it
deren

Er-
laubnis

genutztw
erden

dürfen,bleiben
unberührt.

A
b

s
c

h
n

itt
7

Ü
b

e
rg

a
n

g
s

-
u

n
d

S
c

h
lu

s
s

b
e

s
tim

m
u

n
g

e
n

§
81

Ü
bergangsbestim

m
ungen

Zentrale
B

eschaffungsstellen
im

S
inne

von
§

120
A

bsatz
4

S
atz

1
des

G
esetzes

gegen
W

ettbew
erbsbeschränkungen

können
bis

zum
18.

A
pril2017,

andere
öffentliche

A
uftraggeber

bis
zum

18.O
ktober2018,abw

eichend
von

§
53

A
bsatz

1
die

Ü
berm

ittlung
derA

ngebote,Teil-
nahm

eanträge
und

Interessensbestätigungen
auch

auf
dem

P
ostw

eg,
anderem

geeigneten
W

eg,
Fax

oder
durch

die
K

om
bination

dieser
M

ittelverlangen.
D

asselbe
gilt

für
die

sonstige
K

om
m

unikation
im

S
inne

des
§

9
A

bsatz
1,sow

eitsie
nichtdie

Ü
berm

ittlung
von

B
ekanntm

a-
chungen

und
die

B
ereitstellung

derV
ergabeunterlagen

betrifft.

§
82

Fristenberechnung
D

ie
B

erechnung
der

in
dieser

V
erordnung

geregelten
Fristen

bestim
m

tsich
nach

der
V

er-
ordnung

EW
G

N
r.1182/71

des
R

ates
vom

3.Juni1971
zurFestlegung

derR
egeln

fürdie
Fris-

ten,D
aten

und
Term

ine.

A
nlage

1
(zu

§
31

Absatz
2)

Technische
A

nforderungen

B
egriffsbestim

m
ungen:

1.
„Technische

S
pezifikation“beiLiefer-oderD

ienstleistungen
hateine

derfol-
genden

B
edeutungen:

eine
S

pezifikation,die
in

einem
S

chriftstück
enthalten

ist,das
M

erkm
ale

fürein
P

roduktodereine
D

ienstleistung
vorschreibt,w

ie
Q

ualitätsstufen,U
m

w
elt-und

K
lim

aleistungsstufen,„D
esign

fürA
lle“(einschließlich

des
Zugangs

von
M

en-
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 (EU
) 2016/7 D

ER
 K

O
M

M
ISSIO

N
 

vom
 5. Januar 2016 

zur Einführung des Standardform
ulars für die Einheitliche Europäische Eigenerklärung 

(Text von Bedeutung für den EW
R

) 

D
IE EU

RO
PÄ

ISCH
E KO

M
M

ISSIO
N

 —
 

gestützt auf den Vertrag über die A
rbeitsw

eise der Europäischen U
nion, 

gestützt auf die Richtlinie 2014/24/EU
 des Europäischen Parlam

ents und des Rates vom
 26. Februar 2014 über die 

öffentliche A
uftragsvergabe und zur A

ufhebung der Richtlinie 2004/18/EG
 ( 1), insbesondere auf A

rtikel 59 A
bsatz 2, 

und auf die Richtlinie 2014/25/EU
 des Europäischen Parlam

ents und des Rates vom
 26. Februar 2014 über die Vergabe 

von A
ufträgen durch A

uftraggeber im
 Bereich der W

asser-, Energie- und Verkehrsversorgung sow
ie der Postdienste und 

zur A
ufhebung der Richtlinie 2004/17/EG

 ( 2), insbesondere auf A
rtikel 80 A

bsatz 3, 

in Erw
ägung nachstehender G

ründe: 

(1)
Eines der w

esentlichen Ziele der Richtlinien 2014/24/EU
 und 2014/25/EU

 ist die Senkung des Verw
altungs

aufw
ands für öffentliche A

uftraggeber, Sektorenauftraggeber und W
irtschaftsteilnehm

er, nicht zuletzt für kleine 
und m

ittlere U
nternehm

en. D
ie Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) ist ein w

ichtiger Bestandteil dieser 
Bem

ühungen. D
as Standardform

ular für die Einheitliche Europäische Eigenerklärung sollte deshalb so abgefasst 
w

erden, dass die N
otw

endigkeit zur Beibringung einer Vielzahl von Bescheinigungen oder anderen D
okum

enten, 
die die A

usschlussgründe und Eignungskriterien betreffen, entfällt. Zur Verw
irklichung des gleichen Ziels sollte 

das Standardform
ular auch die relevanten Inform

ationen über U
nternehm

en, deren Kapazitäten ein W
irtschafts

teilnehm
er in A

nspruch nim
m

t, enthalten, sodass die Ü
berprüfung dieser Inform

ationen zusam
m

en m
it der 

Ü
berprüfung bezüglich des H

auptw
irtschaftsteilnehm

ers und unter den gleichen Voraussetzungen durchgeführt 
w

erden kann. 

(2)  
D

ie EEE sollte auch von A
uftraggebern verw

endet w
erden können, die der Richtlinie 2014/25/EU

 unterliegen und 
für die hinsichtlich der A

nw
endung der in der Richtlinie 2014/24/EU

 genannten A
usschlussgründe und Eignungs

kriterien dieselben Verfahren und Bedingungen w
ie für öffentliche A

uftraggeber gelten. 

(3)  
Zur Verm

eidung von Verw
altungsaufw

and für öffentliche A
uftraggeber und Sektorenauftraggeber und m

öglicher 
w

idersprüchlicher 
A

ngaben 
in 

unterschiedlichen 
A

uftragsunterlagen 
sollten 

öffentliche 
A

uftraggeber 
und 

Sektorenauftraggeber bereits im
 A

ufruf zum
 W

ettbew
erb oder in darin enthaltenen Verw

eisen auf andere Teile 
der 

A
uftragsunterlagen, 

die 
die 

W
irtschaftsteilnehm

er 
im

 
H

inblick 
auf 

ihre 
Teilnahm

e 
und 

die 
etw

aige 
Einreichung 

eines 
A

ngebots 
ohnehin 

sorgfältig 
lesen 

m
üssen, 

genau 
angeben, 

w
elche 

Inform
ationen 

die 
W

irtschaftsteilnehm
er in der EEE zur Verfügung stellen m

üssen. 

(4)  
D

ie 
EEE sollte ferner 

zu einer 
w

eiteren 
Vereinfachung 

für 
die W

irtschaftsteilnehm
er 

und 
die öffentlichen 

A
uftraggeber 

und 
Sektorenauftraggeber 

beitragen, 
indem

 
unterschiedliche 

und 
abw

eichende 
nationale 

Eigenerklärungen durch ein Standardform
ular auf europäischer Ebene ersetzt w

erden. A
ußerdem

 sollte dies 
helfen, Problem

e im
 Zusam

m
enhang m

it der genauen A
bfassung von förm

lichen Erklärungen und Einverständ
niserklärungen sow

ie sprachliche Problem
e zu verringern, da das Standardform

ular in allen A
m

tssprachen zur 
Verfügung stehen w

ird. D
am

it dürfte die EEE auch die Teilnahm
e an öffentlichen Vergabeverfahren in anderen 

M
itgliedstaaten erleichtern. 

(5)  
Jede Inform

ationsverarbeitung und jeder D
atenaustausch in Verbindung m

it der EEE sollte im
 Einklang m

it den 
innerstaatlichen Vorschriften zur U

m
setzung der Richtlinie 95/46/EG

 des Europäischen Parlam
ents und des 

Rates ( 3) und insbesondere m
it den innerstaatlichen Vorschriften für die Verarbeitung von D

aten über Straftaten, 
strafrechtliche Verurteilungen oder Sicherungsm

aßregeln im
 Sinne von A

rtikel 8 A
bsatz 5 der Richtlinie erfolgen. 

(6)  
Es sei daran erinnert, dass die Kom

m
ission die A

nw
endung der EEE in der Praxis unter Berücksichtigung der 

technischen Entw
icklung der D

atenbanken in den M
itgliedstaaten überprüft und dem

 Europäischen Parlam
ent 

und dem
 Rat darüber bis zum

 18. A
pril 2017 Bericht erstattet. D

abei kann sie auch etw
aige A

nregungen zur 
O

ptim
ierung der Funktionalität der EEE im

 H
inblick auf eine Verbesserung der M

öglichkeiten für eine grenzüber
schreitende 

Teilnahm
e 

an 
öffentlichen 

Vergabeverfahren, 
nicht 

zuletzt 
für 

KM
U

, 
oder 

auf 
m

ögliche 
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( 1)
A

Bl. L 94 vom
 28.3.2014, S. 65. 

( 2)
A

Bl. L 94 vom
 28.3.2014, S. 243. 

( 3)
Richtlinie 95/46/EG

 des Europäischen Parlam
ents und des R

ates vom
 24. O

ktober 1995 zum
 Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener D
aten und zum

 freien D
atenverkehr (A

Bl. L 281 vom
 23.11.1995, S. 31). 



Vereinfachungen innerhalb des durch die Richtlinie 2014/24/EU
 vorgegebenen Rahm

ens berücksichtigen; ebenso 
kann 

sie 
etw

aige 
Fragen 

im
 

Zusam
m

enhang 
m

it 
der 

Praxis 
einer 

system
atischen 

A
nforderung 

von 
Bescheinigungen und anderen dokum

entarischen N
achw

eisen von allen Teilnehm
ern an einem

 Vergabeverfahren 
oder der Praxis einer diskrim

inierenden Festlegung der W
irtschaftsteilnehm

er, von denen derartige U
nterlagen 

angefordert w
erden, prüfen. 

(7)  
D

ie in dieser Verordnung vorgesehenen M
aßnahm

en entsprechen der Stellungnahm
e des Beratenden A

usschusses 
für das öffentliche A

uftragsw
esen —

 

H
A

T FO
LG

EN
D

E VERO
RD

N
U

N
G

 ERLA
SSEN

: 

A
rtikel 1 

A
b dem

 Zeitpunkt des Inkrafttretens der nationalen M
aßnahm

en zur U
m

setzung der Richtlinie 2014/24/EU
 und 

spätestens ab dem
 18. A

pril 2016 ist das dieser Verordnung als A
nhang 2 beigefügte Standardform

ular zur Erstellung 
der Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung im

 Sinne des A
rtikels 59 der Richtlinie 2014/24/EU

 zu verw
enden. Eine 

A
nleitung zu ihrer Verw

endung ist dieser Verordnung als A
nhang 1 beigefügt. 

A
rtikel 2 

D
iese Verordnung tritt am

 zw
anzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im

 A
m

tsblatt der Europäischen U
nion in Kraft. 

D
iese 

Verordnung 
ist 

in 
allen 

ihren Teilen 
verbindlich 

und 
gilt 

unm
ittelbar 

in 
jedem

 
M

itgliedstaat. 

Brüssel, den 5. Januar 2016 

Für die Kom
m

ission 

D
er Präsident 

Jean-Claude JU
N

CKER  
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A
N

H
A

N
G

 1 

A
nleitung 

D
ie Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) ist eine Eigenerklärung von W

irtschaftsteilnehm
ern, die als vorläufiger 

N
achw

eis ihrer Eignung dient und Bescheinigungen von Behörden oder D
ritten ersetzt. N

ach A
rtikel 59 der Richtlinie 

2014/24/EU
 handelt es sich um

 eine förm
liche Erklärung des W

irtschaftsteilnehm
ers, dass er sich in keiner Situation 

befindet, in der W
irtschaftsteilnehm

er ausgeschlossen w
erden oder ausgeschlossen w

erden können, und dass er die 
einschlägigen 

Eignungskriterien 
und 

gegebenenfalls 
die 

objektiven 
Vorschriften 

und 
Kriterien 

erfüllt, 
die 

zur 
Verringerung der Zahl geeigneter Bew

erber, die zur Teilnahm
e aufgefordert w

erden sollen, festgelegt w
urden. Ziel der 

EEE 
ist 

die 
Reduzierung 

des 
Verw

altungsaufw
ands, 

der 
sich 

aus 
der 

N
otw

endigkeit 
ergibt, 

eine 
Vielzahl 

von 
Bescheinigungen oder anderen D

okum
enten beizubringen, die die A

usschlussgründe und Eignungskriterien betreffen. 

U
m

 W
irtschaftsteilnehm

ern das A
usfüllen der EEE zu erleichtern, können die M

itgliedstaaten eine A
nleitung zur 

Verw
endung des Form

ulars herausgeben, in der beispielsw
eise erläutert w

ird, w
elche Vorschriften des innerstaatlichen 

Rechts in Bezug auf Teil III A
bschnitt A

 von Belang sind ( 1), dass am
tliche Verzeichnisse zugelassener W

irtschafts
teilnehm

er 
oder 

gleichw
ertige 

Bescheinigungen 
im

 
betreffenden 

M
itgliedstaat 

m
öglicherw

eise 
nicht 

erstellt 
bzw

. 
ausgegeben w

erden oder w
elche Q

uellenangaben und Inform
ationen aufzuführen sind, dam

it öffentliche A
uftraggeber 

oder Sektorenauftraggeber eine bestim
m

te Bescheinigung elektronisch abrufen können. 

Bei 
der 

A
usarbeitung 

der 
A

uftragsunterlagen 
für 

ein 
Vergabeverfahren 

m
üssen 

öffentliche 
A

uftraggeber 
und 

Sektorenauftraggeber 
im

 
A

ufruf 
zum

 
W

ettbew
erb, 

in 
den 

darin 
genannten 

A
uftragsunterlagen 

oder 
in 

den 
A

ufforderungen zur Interessenbestätigung darauf hinw
eisen, w

elche A
ngaben von den W

irtschaftsteilnehm
ern verlangt 

w
erden; insbesondere m

üssen sie explizit angeben, ob die in den Teilen II und III ( 2) vorgesehenen A
ngaben auch in 

Bezug auf U
nterauftragnehm

er, deren Kapazitäten der W
irtschaftsteilnehm

er nicht in A
nspruch nim

m
t ( 3), zu m

achen 
sind oder nicht. Sie können den W

irtschaftsteilnehm
ern die A

ufgabe auch dadurch erleichtern, dass sie die betreffenden 
A

ngaben direkt in eine elektronische Fassung des EEE einfügen; dazu können sie beispielsw
eise den EEE-D

ienst 
(https://w

ebgate.acceptance.ec.europa.eu/grow
th/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.htm

l ( 4)) 
nutzen, 

den 
die 

Kom
m

ission 
öffentlichen 

A
uftraggebern, 

Sektorenauftraggebern, 
W

irtschaftsteilnehm
ern, 

A
nbietern 

elektronischer 
D

ienste und anderen einschlägigen A
kteuren unentgeltlich zur Verfügung stellen w

ird. 

Einem
 A

ngebot in offenen Verfahren oder einem
 Teilnahm

eantrag in nichtoffenen Verfahren, Verhandlungsverfahren, 
w

ettbew
erblichen D

ialogen oder Innovationspartnerschaften m
üssen die W

irtschaftsteilnehm
er eine ausgefüllte EEE 

beifügen, um
 die einschlägigen Inform

ationen vorzulegen ( 5). A
ußer bei bestim

m
ten A

ufträgen auf der G
rundlage von 

Rahm
envereinbarungen m

uss der Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, aktuelle Bescheinigungen und zusätzliche 
U

nterlagen beibringen. 

D
ie M

itgliedstaaten können Rechtsvorschriften erlassen oder es den öffentlichen A
uftraggebern und Sektorenauft

raggebern überlassen zu entscheiden, ob die EEE auch bei Vergabeverfahren verw
endet w

erden sollte, die nicht oder nur 
zum

 Teil den detaillierten Verfahrensregeln nach der Richtlinie 2014/24/EU
 oder der Richtlinie 2014/25/EU

 unterliegen, 
w

ie etw
a bei Beschaffungen unterhalb der jew

eiligen Schw
ellenw

erte oder bei Beschaffungen, die den für soziale und 
andere 

besondere 
D

ienstleistungen 
geltenden 

Vorschriften 
unterliegen 

(„Sonderregelung“) ( 6). 
Ebenso 

können 
die 

M
itgliedstaaten Rechtsvorschriften erlassen oder es den öffentlichen A

uftraggebern und Sektorenauftraggebern überlassen 
zu entscheiden, ob die EEE auch im

 Zusam
m

enhang m
it Konzessionsvergaben verw

endet w
erden sollte —

 unabhängig 
davon, ob diese der Richtlinie 2014/23/EU

 ( 7) unterliegen oder nicht. 
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( 1)
Z. B., dass W

irtschaftsteilnehm
er, die nach A

rtikel x, y und z des nationalen Strafgesetzbuchs verurteilt w
urden, dies in der Rubrik zu 

Verurteilungen w
egen Beteiligung an einer krim

inellen Vereinigung oder G
eldw

äsche angeben m
üssen. 

( 2)
A

ngaben zu den A
usschlussgründen. 

( 3)
Vgl. A

rtikel 71 A
bsatz 5 U

nterabsatz 3 der Richtlinie 2014/24/EU
 und A

rtikel 88 A
bsatz 5 U

nterabsatz 3 der Richtlinie 2014/25/EU
. 

( 4)
D

ies ist der Link zur vorläufigen Version, die sich noch im
 A

ufbau befindet. D
er Link zur Vollversion w

ird, sobald diese verfügbar ist, 
eingefügt oder auf anderem

 W
ege bekanntgem

acht. 
( 5)

Kom
plizierter ist die Situation bei Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung gem

äß A
rtikel 32 der Richtlinie 

2014/24/EU
 

und 
Verhandlungsverfahren 

ohne 
vorherigen 

A
ufruf 

zum
 

W
ettbew

erb 
gem

äß 
A

rtikel 
50 

der 
Richtlinie 

2014/25/EU
, da diese Bestim

m
ungen auf sehr unterschiedliche Sachverhalte Bezug nehm

en. 
Eine 

Verpflichtung 
zur 

A
bgabe 

einer 
EEE 

w
ürde 

einen 
unnötigen 

Verw
altungsaufw

and 
darstellen 

oder 
in 

anderer 
W

eise 
unangem

essen sein, 1) w
enn nur ein im

 Voraus feststehender Teilnehm
er in Betracht kom

m
t (A

rtikel 32 A
bsatz 2 Buchstabe b, 

A
bsatz 3 Buchstabe b, A

bsatz 3 Buchstabe d und A
bsatz 5 der Richtlinie 2014/24/EU

 bzw
. A

rtikel 50 Buchstaben c, e, f und i der 
Richtlinie 2014/25/EU

), 2) w
enn D

ringlichkeit geboten ist (A
rtikel 32 A

bsatz 2 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU
 bzw

. 
A

rtikel 50 Buchstaben d und h der Richtlinie 2014/25/EU
) oder w

egen der besonderen M
erkm

ale der Transaktion bei auf einer 
W

arenbörse notierten und gekauften Lieferungen (A
rtikel 32 A

bsatz 3 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU
 bzw

. A
rtikel 50 

Buchstabe g der Richtlinie 2014/25/EU
). 

In den übrigen Fällen —
 w

enn also von m
ehr als einem

 Teilnehm
er auszugehen ist, keine D

ringlichkeit geboten ist und keine besonderen 
M

erkm
ale der Transaktion zu berücksichtigen sind —

 w
äre die Verw

endung des EEE dagegen absolut sinnvoll und sollte auch verlangt 
w

erden; dies gilt in den in A
rtikel 32 A

bsatz 2 Buchstabe a, A
bsatz 3 Buchstabe a und A

bsatz 4 der Richtlinie 2014/24/EU
 und in 

A
rtikel 50 Buchstaben a, b und j der Richtlinie 2014/25/EU

 genannten Fällen. 
( 6)

A
rtikel 74 bis 77 der Richtlinie 2014/24/EU

 bzw
. A

rtikel 91 bis 94 der Richtlinie 2014/25/EU
. 

( 7)
Richtlinie 2014/23/EU

 des Europäischen Parlam
ents und des Rates vom

 26. Februar 2014 über die Konzessionsvergabe (A
Bl. L 94 vom

 
28.3.2014, S. 1). 

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html


Ein 
öffentlicher 

A
uftraggeber 

oder 
Sektorenauftraggeber 

kann 
einen 

Bieter 
zu 

jedem
 

Zeitpunkt 
des 

Verfahrens 
auffordern, säm

tliche oder einen Teil der verlangten Bescheinigungen und zusätzlichen U
nterlagen beizubringen, w

enn 
dies zur angem

essenen D
urchführung des Verfahrens erforderlich ist. 

Ein W
irtschaftsteilnehm

er kann vom
 Vergabeverfahren ausgeschlossen oder nach innerstaatlichem

 Recht belangt w
erden, 

w
enn 

er 
sich 

beim
 

A
usfüllen 

der 
EEE 

oder 
generell 

bei 
seinen 

für 
die 

Ü
berprüfung 

des 
N

ichtvorliegens 
von 

A
usschlussgründen 

und 
der 

Erfüllung 
der 

Eignungskriterien 
erforderlichen 

A
uskünften 

einer 
schw

erw
iegenden 

Täuschung schuldig m
acht, derartige A

uskünfte zurückhält oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen zusätzlichen 
U

nterlagen beizubringen. 

D
ie W

irtschaftsteilnehm
er können A

ngaben, die sie bereits bei einer früheren A
uftragsvergabe in einer EEE gem

acht 
haben, w

iederverw
enden, sofern die A

ngaben nach w
ie vor korrekt und relevant sind. D

ie leichteste M
ethode besteht 

darin, die A
ngaben m

ithilfe der entsprechenden Funktionalitäten, die der bereits erw
ähnte elektronische EEE-D

ienst 
bietet, in die neue EEE einzusetzen. Selbstverständlich ist es auch m

öglich, die A
ngaben m

ithilfe anderer Copy-paste- 
Verfahren einzufügen, beispielsw

eise durch Ü
bernahm

e von auf IT-G
eräten (PCs, Tablets, Servern usw

.) des W
irtschafts

teilnehm
ers abgespeicherten D

aten. 

G
em

äß A
rtikel 59 A

bsatz 2 U
nterabsatz 2 der Richtlinie 2014/24/EU

 w
ird die EEE ausschließlich in elektronischer Form

 
ausgestellt; die Frist für die Einführung dieser Regelung kann jedoch bis spätestens 18. A

pril 2018 verlängert w
erden. ( 8) 

D
as bedeutet, dass bis spätestens 18. A

pril 2018 parallel eine voll elektronische und eine papierbasierte Version der EEE 
verw

endet w
erden können. D

er EEE-D
ienst w

ird es W
irtschaftsteilnehm

ern erm
öglichen, ihre EEE in allen Fällen 

elektronisch auszufüllen und som
it die bestehenden M

öglichkeiten (nicht zuletzt die W
iederverw

endung von A
ngaben) 

in vollem
 U

m
fang zu nutzen. M

it Blick auf die Verw
endung in Vergabeverfahren, für die die N

utzung elektronischer 
Kom

m
unikationsm

ittel aufgeschoben w
urde (ebenfalls bis spätestens 18. A

pril 2018), erm
öglicht es der EEE-D

ienst den 
W

irtschaftsteilnehm
ern, 

ihre 
elektronisch 

ausgefüllte 
EEE 

als 
Papierfassung 

auszudrucken 
und 

diese 
dann 

dem
 

öffentlichen A
uftraggeber oder Sektorenauftraggeber auf anderem

 als auf elektronischem
 W

ege zu überm
itteln ( 9). 

W
ie bereits erw

ähnt, ist die EEE eine förm
liche Erklärung des W

irtschaftsteilnehm
ers darüber, dass die einschlägigen 

A
usschlussgründe nicht vorliegen, dass die jew

eiligen Eignungskriterien erfüllt sind und dass die vom
 öffentlichen 

A
uftraggeber oder Sektorenauftraggeber verlangten relevanten Inform

ationen beigebracht w
erden. 

Erfolgt 
die 

Vergabe 
in 

m
ehreren 

Losen 
und 

w
erden 

für 
die 

einzelnen 
Lose 

unterschiedliche 
Eignungskriterien 

festgelegt ( 10), sollte für jedes Los (bzw
. für jede G

ruppe von Losen, für die dieselben Eignungskriterien gelten) eine EEE 
ausgefüllt w

erden. 

Ferner ist in der EEE die für die A
usstellung der zusätzlichen U

nterlagen zuständige Behörde bzw
. der zuständige D

ritte 
genannt ( 11) und ist darin eine förm

liche Erklärung enthalten, dass der W
irtschaftsteilnehm

er in der Lage sein w
ird, auf 

A
nfrage unverzüglich diese zusätzlichen U

nterlagen beizubringen. 

Ö
ffentliche A

uftraggeber oder Sektorenauftraggeber können sich dafür entscheiden oder von den M
itgliedstaaten dazu 

verpflichtet w
erden ( 12), die geforderten A

ngaben zu den Eignungskriterien auf die Beantw
ortung einer einzigen Frage —

 
näm

lich ob die W
irtschaftsteilnehm

er alle festgelegten Eignungskriterien erfüllen —
 m

it „Ja“ oder „N
ein“ zu beschränken. 

Zw
ar können zu einem

 späteren Zeitpunkt w
eitere Inform

ationen und/oder U
nterlagen angefordert w

erden, doch sollte 
ein überm

äßiger Verw
altungsaufw

and für die W
irtschaftsteilnehm

er verm
ieden w

erden, der aus einer system
atischen 

A
nforderung 

von 
Bescheinigungen 

und 
anderen 

dokum
entarischen 

N
achw

eisen 
von 

allen Teilnehm
ern 

an 
einem

 
Vergabeverfahren 

oder 
aus 

der 
Praxis 

einer 
diskrim

inierenden 
Festlegung 

der 
W

irtschaftsteilnehm
er, 

von 
denen 

entsprechende U
nterlagen angefordert w

erden sollen, resultieren könnte. 

D
ie Verpflichtung für öffentliche A

uftraggeber und Sektorenauftraggeber, die betreffenden U
nterlagen direkt über eine 

gebührenfreie nationale D
atenbank in einem

 M
itgliedstaat abzurufen, gilt auch dann, w

enn die ursprünglich verlangte 
A

uskunft 
zu 

den 
Eignungskriterien 

auf 
die 

Beantw
ortung 

einer 
Ja/N

ein-Frage 
beschränkt 

w
ar. 

W
erden 

derartige 
elektronische D

okum
ente verlangt, w

erden die W
irtschaftsteilnehm

er dem
 öffentlichen A

uftraggeber oder Sektorenauft
raggeber die für die A

nforderung der U
nterlagen benötigten A

ngaben daher zum
 Zeitpunkt der Prüfung der Eignungs

kriterien und nicht direkt in der EEE überm
itteln. 
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( 8)
Vgl. A

rtikel 90 A
bsatz 3 der Richtlinie 2014/24/EU

. 
( 9)

Sie w
erden ihre EEE auch als pdf-D

atei erstellen können, die dann auf elektronischem
 W

ege als A
nhang überm

ittelt w
erden kann. U

m
 

die A
ngaben später w

iederverw
enden zu können, sollten W

irtschaftsteilnehm
er die ausgefüllte EEE in einem

 geeigneten elektronischen 
Form

at (z. B.xm
l) abspeichern. 

( 10)
Z. B. hinsichtlich des verlangten M

indestum
satzes, der in entsprechenden Fällen in A

bhängigkeit vom
 geschätzten m

axim
alen W

ert der 
einzelnen Lose festzulegen ist. 

( 11)
Sofern der öffentliche A

uftraggeber oder Sektorenauftraggeber nicht angegeben hat, dass fürs Erste eine allgem
eine A

uskunft 
(„Ja“/„N

ein“) hinsichtlich der Erfüllung der A
nforderungen genügt. N

ähere Erläuterungen zu dieser O
ption siehe w

eiter unten. 
( 12)

D
erartige A

nforderungen können allgem
eine G

eltung haben oder auf bestim
m

te Situationen beschränkt sein, z. B. auf offene Verfahren 
oder —

 bei zw
eiphasigen Verfahren —

 auf Fälle, in denen alle Bew
erber, die die M

indestanforderungen erfüllen, zur Teilnahm
e 

aufgefordert w
erden. 



Ist ein A
uszug aus dem

 einschlägigen Register, zum
 Beispiel aus dem

 Strafregister, für den öffentlichen A
uftraggeber oder 

Sektorenauftraggeber auf elektronischem
 W

ege erhältlich, kann der W
irtschaftsteilnehm

er angeben, w
o diese Inform

ation 
aufzufinden ist (z. B. Bezeichnung des D

okum
entenarchivs, Internet-A

dresse, A
ngabe der betreffenden A

kte oder D
atei 

usw
.), so dass der öffentliche A

uftraggeber oder Sektorenauftraggeber diese Inform
ation einholen kann. M

it diesen 
A

ngaben 
erklärt 

sich 
der 

W
irtschaftsteilnehm

er 
einverstanden, 

dass 
der 

öffentliche 
A

uftraggeber 
oder 

Sektorenauftraggeber 
unter 

Beachtung 
der 

innerstaatlichen 
Vorschriften 

zur 
U

m
setzung 

der 
R

ichtlinie 
95/46/EG

 ( 13) über die Verarbeitung personenbezogener D
aten, vor allem

 besonderer K
ategorien von D

aten w
ie 

D
aten über Straftaten, strafrechtliche Verurteilungen oder Sicherungsm

aßregeln, die relevanten U
nterlagen 

abruft. 

Im
 Einklang m

it A
rtikel 64 der Richtlinie 2014/24/EU

 des Europäischen Parlam
ents und des Rates können W

irtschafts
teilnehm

er, 
die 

in 
am

tlichen 
Verzeichnissen 

zugelassener 
W

irtschaftsteilnehm
er 

eingetragen 
oder 

im
 

Besitz 
einer 

Zertifizierung 
durch 

öffentlich-rechtliche 
oder 

privatrechtliche 
Stellen 

sind, 
dem

 
öffentlichen 

A
uftraggeber 

oder 
Sektorenauftraggeber 

in Bezug auf die in den Teilen III bis V verlangten Inform
ationen eine Bescheinigung der 

zuständigen Stelle über die Eintragung oder eine von der zuständigen Zertifizierungsstelle ausgestellte Bescheinigung 
vorlegen. 

Ein W
irtschaftsteilnehm

er, der in eigenem
 N

am
en an einem

 Vergabeverfahren teilnim
m

t und nicht die Kapazitäten 
anderer U

nternehm
en in A

nspruch nim
m

t, um
 die Eignungskriterien zu erfüllen, m

uss eine Eigenerklärung ausfüllen. 

Ein W
irtschaftsteilnehm

er, der in eigenem
 N

am
en an einem

 Vergabeverfahren teilnim
m

t, aber die Kapazitäten eines oder 
m

ehrerer anderer U
nternehm

en in A
nspruch nim

m
t, m

uss dafür Sorge tragen, dass seine eigene EEE zusam
m

en m
it 

jew
eils 

einer 
separaten 

EEE 
m

it 
den 

einschlägigen 
Inform

ationen ( 14) 
für 

jedes 
einzelne 

der 
in 

A
nspruch 

genom
m

enen U
nternehm

en an den betreffenden öffentlichen A
uftraggeber oder Sektorenauftraggeber überm

ittelt 
w

ird. 

W
enn schließlich G

ruppen von W
irtschaftsteilnehm

ern, einschließlich vorübergehender Zusam
m

enschlüsse, gem
einsam

 
an Vergabeverfahren teilnehm

en, ist für jeden beteiligten W
irtschaftsteilnehm

er eine separate EEE m
it den in den 

Teilen II bis V verlangten Inform
ationen vorzulegen. 

In Fällen, in denen m
ehr als eine Person dem

 Verw
altungs-, Leitungs- oder A

ufsichtsgrem
ium

 eines W
irtschafts

teilnehm
ers angehört oder darin Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse hat, kann —

 in A
bhängigkeit von 

den jew
eiligen innerstaatlichen Vorschriften, unter anderem

 der D
atenschutzbestim

m
ungen —

 gegebenenfalls eine 
U

nterzeichnung der EEE durch alle diese Personen verlangt w
erden. 

A
uf eine U

nterzeichnung der EEE kann unter U
m

ständen verzichtet w
erden, w

enn die EEE als Teil eines Pakets von 
U

nterlagen überm
ittelt w

ird, deren A
uthentizität und Integrität m

it der im
 Rahm

en der Ü
berm

ittlung verlangten 
A

utorisierung gew
ährleistet w

ird ( 15). 

Bei Vergabeverfahren, für die ein A
ufruf zum

 W
ettbew

erb im
 A

m
tsblatt der Europäischen U

nion veröffentlicht w
urde, 

w
erden die für Teil I benötigten A

ngaben autom
atisch abgerufen, vorausgesetzt, dass der bereits erw

ähnte elektro
nische EEE-D

ienst zum
 Erstellen und A

usfüllen der EEE genutzt w
ird.  

W
ird kein A

ufruf zum
 W

ettbew
erb im

 A
m

tsblatt der Europäischen U
nion veröffentlicht, m

uss der öffentliche 
A

uftraggeber oder Sektorenauftraggeber die A
ngaben einfügen, die eine eindeutige Identifizierung des Verga

beverfahrens erm
öglichen. A

lle anderen A
ngaben sind in allen A

bschnitten der EEE vom
 betreffenden W

irtschafts
teilnehm

er zu m
achen.  

D
ie EEE besteht aus folgenden Teilen und A

bschnitten: 

—
  Teil I: A

ngaben zum
 Vergabeverfahren und zum

 öffentlichen A
uftraggeber oder Sektorenauftraggeber 

—
  Teil II: A

ngaben zum
 W

irtschaftsteilnehm
er 
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( 13)
Richtlinie 95/46/EG

 des Europäischen Parlam
ents und des Rates vom

 24. O
ktober 1995 zum

 Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener D

aten und zum
 freien D

atenverkehr (A
Bl. L 281 vom

 23.11.1995, S. 31). 
( 14)

Siehe Teil II A
bschnitt C. 

( 15)
W

enn z. B. das A
ngebot und die beigefügte EEE im

 Rahm
en eines offenen Verfahrens per E-M

ail, versehen m
it der vorgeschriebenen 

elektronischen Signatur, überm
ittelt w

ird, kann eine zusätzliche U
nterzeichnung des EEE entbehrlich sein. A

uch auf eine elektronische 
Signatur könnte verzichtet w

erden, w
enn die EEE in eine elektronische Beschaffungsplattform

 integriert ist und für die N
utzung dieser 

Plattform
 eine elektronische A

uthentifizierung erforderlich ist. 



—
  Teil III: A

usschlussgründe 

—
  A

: G
ründe im

 Z
usam

m
enhang m

it einer strafrechtlichen Verurteilung (zw
ingend vorgeschrieben gem

äß 
A

rtikel 
57 

A
bsatz 

1 
der 

Richtlinie 
2014/24/EU

; 
die 

A
nw

endung 
dieser 

A
usschlussgründe 

ist 
auch 

nach 
A

rtikel 
80 

A
bsatz 

1 
U

nterabsatz 
2 

der 
Richtlinie 

2014/25/EU
 

für 
öffentliche 

A
uftraggeber 

zw
ingend 

vorgeschrieben, w
ohingegen es A

uftraggebern, bei denen es sich nicht um
 öffentliche A

uftraggeber handelt, 
freisteht, diese A

usschlussgründe anzuw
enden) 

—
  B: G

ründe im
 Z

usam
m

enhang m
it der Entrichtung von Steuern oder Sozialversicherungsbeiträgen 

(zw
ingend vorgeschrieben gem

äß A
rtikel 57 A

bsatz 2 der Richtlinie 2014/24/EU
, falls eine endgültige und 

verbindliche G
erichts- oder Verw

altungsentscheidung ergangen ist; unter denselben Voraussetzungen ist ihre 
A

nw
endung 

auch 
nach 

A
rtikel 

80 
A

bsatz 
1 

U
nterabsatz 

2 
der 

Richtlinie 
2014/25/EU

 
für 

öffentliche 
A

uftraggeber zw
ingend vorgeschrieben, w

ohingegen es A
uftraggebern, bei denen es sich nicht um

 öffentliche 
A

uftraggeber handelt, freisteht, diese A
usschlussgründe anzuw

enden; in den innerstaatlichen Vorschriften einiger 
M

itgliedstaaten kann ein A
usschluss verbindlich vorgeschrieben sein, auch w

enn die betreffende Entscheidung 
nicht endgültig und verbindlich ist) 

—
  C

: G
ründe im

 Z
usam

m
enhang m

it Insolvenz, Interessenkonflikten oder beruflichem
 Fehlverhalten (siehe 

A
rtikel 57 A

bsatz 4 der R
ichtlinie 2014/24/EU

) (Fälle, in denen W
irtschaftsteilnehm

er ausgeschlossen w
erden 

können; öffentliche A
uftraggeber können von den M

itgliedstaaten zur A
nw

endung dieser A
usschlussgründe 

verpflichtet 
w

erden; 
gem

äß 
A

rtikel 
80 

A
bsatz 

1 
der 

Richtlinie 
2014/25/EU

 
können 

alle 
A

uftraggeber, 
unabhängig 

davon, 
ob 

es 
sich 

um
 

öffentliche 
A

uftraggeber 
handelt 

oder 
nicht, 

entscheiden, 
diese 

A
usschlussgründe anzuw

enden, oder sie können vom
 betreffenden M

itgliedstaat dazu verpflichtet w
erden) 

—
  D

: Sonstige A
usschlussgründe, die in den für den öffentlichen A

uftraggeber oder Sektorenauftraggeber 
m

aßgeblichen innerstaatlichen R
echtsvorschriften vorgesehen sein können 

—
  Teil IV

: Eignungskriterien ( 16) 

—
  α: G

lobalverm
erk zur Erfüllung aller Eignungskriterien 

—
  A

: Befähigung zur Berufsausübung 

—
  B: W

irtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

—
  C

: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

—
  D

: Q
ualitätssicherung und U

m
w

eltm
anagem

ent ( 17) ( 18) 

—
  Teil V

: Verringerung der Z
ahl geeigneter Bew

erber ( 19) 

—
  Teil V

I: A
bschlusserklärungen  
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( 16)
G

em
äß A

rtikel 80 A
bsatz 2 der Richtlinie 2014/25/EU

 steht es A
uftraggebern —

 unabhängig davon, ob es sich um
 öffentliche 

A
uftraggeber handelt oder nicht —

 frei, die in A
rtikel 58 der Richtlinie 2014/24/EU

 festgelegten Eignungskriterien (Teil IV 
A

bschnitte A
, B und C) zugrunde zu legen. 

( 17)
D

ie Verw
endung der EEE durch A

uftraggeber in Bezug auf die A
nforderungen im

 Zusam
m

enhang m
it Q

ualitätssicherung und 
U

m
w

eltm
anagem

ent (Teil IV A
bschnitt D

) ist nach der Richtlinie 2014/25/EU
 nicht explizit vorgesehen, sollte aber dennoch aus 

praktischen G
ründen zulässig sein, da A

rtikel 62 der Richtlinie 2014/24/EU
 und A

rtikel 81 der Richtlinie 2014/25/EU
 im

 W
esentlichen 

identisch sind. 
( 18)

G
em

äß A
rtikel 77 A

bsatz 2 und A
rtikel 78 A

bsatz 1 der Richtlinie 2014/25/EU
 w

ählen die A
uftraggeber die Teilnehm

er auf der 
G

rundlage objektiver Vorschriften und Kriterien aus. W
ie bereits dargelegt, können diese Kriterien in einigen Fällen die in der Richtlinie 

2014/24/EU
 vorgesehenen Kriterien sein oder sie können im

 W
esentlichen identische Vorschriften enthalten (siehe Fußnote 16). Es 

kann sich aber auch um
 für einen bestim

m
ten A

uftraggeber oder ein bestim
m

tes Vergabeverfahren spezifische Vorschriften und 
Kriterien handeln. D

erartige Fälle können jedoch nicht in einem
 Standardform

ular abgedeckt w
erden. 

( 19)
D

ie Verw
endung des EEE durch die A

uftraggeber m
it Blick auf die Verringerung der Zahl geeigneter Bew

erber (Teil V) ist nach der 
Richtlinie 2014/25/EU

 nicht explizit vorgesehen, sollte aber dennoch aus praktischen G
ründen zulässig sein, da sow

ohl A
rtikel 65 der 

Richtlinie 2014/24/EU
 als auch A

rtikel 78 A
bsatz 2 der Richtlinie 2014/25/EU

 verlangen, dass eine derartige Verringerung der Zahl der 
Bew

erber im
 Einklang m

it objektiven und nichtdiskrim
inierenden Kriterien oder Vorschriften erfolgt. 
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